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Die Dissertation analysiert interkulturelle P�egeberatung im Kontext Sozia-
ler Arbeit mit einem Fokus auf die Aushandlungsprozesse in P�egestütz-
punkten und knüpft dabei an das Praxisforschungsprojekt OPEN an. Im
Zentrum steht die Frage, wie Bedürfnisse von Ratsuchenden mit Migrations-
geschichte in Beratungsgesprächen konstruiert und ausgehandelt werden. 
Neben einem systematischen Überblick zur P�egeversicherung und -bera-
tung wird P�egeberatung als gesundheitsbezogene und soziale Dienstleis-
tung kontextualisiert. Im Rückgriff auf machtsensible Theorieansätze und 
die Situationsanalyse wird ein methodisches Vorgehen entwickelt, das Bera-
tung als soziale Interaktion in einer komplexen Beratungsarena versteht und 
die Konstruktion und Aushandlung von Bedürfnissen in der P�egeberatung 
in den Fokus rückt. Anhand qualitativer Fallanalysen werden Machtverhält-
nisse, implizierter Akteur*innen sowie Relevanzstrukturen der Beratenden 
sichtbar gemacht. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich Bedürfnisse im 
Spannungsfeld von Autonomie und Abhängigkeit zeigen und die Beteiligten 
in den P�egeberatungen über ungleiche Chancen verfügen, ihre Bedürfnisse 
in den Aushandlungsprozess einzubringen. Die Arbeit schließt mit Implikati-
onen für einen machtsensiblen Umgang mit Bedürfnissen in der (interkultu-
rellen) P�egeberatung aus der Perspektive der Sozialen Arbeit.
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„Wo Informationsmangel, sprachliche Verständigungsprobleme und 
der Eindruck eines auf die eigenen Bedürfnisse nicht zugeschnittenen 
Leistungsangebotes vereint auftreten, bestehen kaum überwindliche 
Schwellen zur Inanspruchnahme professioneller Leistungen. Der Hin-
weis auf das Ideal der familiären Fürsorge und die stabilen Hilfenetz-
werke von Migrantenfamilien darf daher nicht den Blick auf die Not-
wendigkeit der Anpassung des Informations-, Beratungs- und Leis-
tungsangebotes auf die Belange dieser Bevölkerungsgruppe verstel-
len“ (Wingenfeld 2003, S. 59).

Durch kapitalistische Gesellschaftsstrukturen, auf welche in Bezug auf 
Care-Arbeit u. a. Fraser (1994, S. 224), Winker (2012, S. 16, 2015, S. 10–11), Win-
ker und Degele (2009, S. 37) verweisen, stellt sich die Versorgung von älteren 
Menschen mit Einschränkungen als eine wachsende gesellschaftliche wie in-
dividuelle Herausforderung dar (vgl. Tesch-Römer und Andrick 2011, S. 27). 
Diese Problematik betriăt auch die Gruppe der in Deutschland lebenden 
Migrant*innen, die bislang in Bezug auf PĎegebedürftigkeit im Vergleich zur 
autochthonen Bevölkerung wenig Berücksichtigung gefunden haben (vgl. 
Kohls 2012, S. 34). Im siebten Bericht zur Lage der älteren Generation wurde 
unterdessen erneut festgestellt: „Ältere Menschen mit Migrationshintergrund 
weisen im Vergleich zur gleichaltrigen Bevölkerung ohne Migrationsge-
schichte im Allgemeinen einen schlechteren Gesundheitszustand auf (…)“ 
(BMFSFJ Altenberichtskommission 2016, S. 67). In einem Zwischenfazit sei-
nes Forschungsberichtes für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
schreibt Kohls (2012), dass das Versorgungssystem auf die zu erwartenden 
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Probleme der pĎegerischen Versorgung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund bislang nicht hinreichend ausgerichtet ist und eine entsprechende 
Ausrichtung der Angebote an professioneller Hilfe und PĎege erforderlich ist. 
(vgl. Kohls 2012, S. 40–41). Für die PĎegeberatung von Migrant*innen in 
Deutschland triăt diese Erkenntnis ebenso zu. Sie werden bislang nicht an-
gemessen durch die Beratungs- und Unterstützungsangebote erreicht (vgl. 
Kohls 2012, S. 34; May und Alisch 2013, S. 63; Schmidt 2009, S. 12).

Konkreter haben sich auch Forschungen mit den Bedürfnissen PĎegebe-
dürftiger, pĎegender Angehöriger und spezieller Zielgruppen beschäftigt. 
Hierzu zählt auch das Praxisforschungsprojekt OPEN, welches sich u. a. den 
Bedürfnissen der pĎegebedürftigen Migrant*innen gewidmet hat.

Hier gibt es zwei Perspektiven: Zum einen geht es um die sie betreăenden 
Hürden und Zugangsschwierigkeiten.  Zum anderen stellen sich Theorie und 
Praxis  die Frage der Bedürfnisse dieser Zielgruppe. Migrant*innen sind eine 
sehr heterogene Gruppe, die nicht pauschalisiert werden kann (vgl. Steinbach 
2019, S. 558; Tezcan-Güntekin et al. 2015, S. 9). „Dementsprechend heterogen 
sind sowohl die gesundheitlichen Risiken als auch die Ansprüche und Erwar-
tungen an eine adäquate Versorgung“ (Behrens 2011, S. 24). Dennoch gibt es 
einige Erkenntnisse, insbesondere in Bezug auf die Hürden der Inanspruch-
nahme der PĎegeberatung, welche auf viele Migrant*innen zutreăen.

 Dieser Abschnitt wurde in ähnlicher Form bereits publiziert, sodass Ähnlichkeiten und Über-
schneidungen möglich sind (Engert und Zein 2023).

 Hier zeigen sich verschiedene Belege, wie das Praxisforschungsprojekt OPEN (2014–2017 in 
Hessen und Rheinland-Pfalz), Modellprojekt IPIB (2015–2018 in Berlin), Fachtag „Interkultu-
relle Öffnung - Demenz und Migration“ des Pćegestützpunktes Darmstadt oder die Zehnjah-
resfeier unter diesem Thema des Pćegestützpunktes im Landkreis Bergstraße (2021).
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Die Rahmenbedingungen der PĎegeversicherung und ihrer Angebote 
sind sehr komplex, wie das Kapitel 2 aufzeigen wird. Sie entsprechen nicht 
der Alltagsrealität von pĎegebedürftigen Menschen oder ihren An- und Zu-
gehörigen. Neben den sprachlichen Barrieren, die häučg den Zugang er-
schweren und zu Schamgefühlen oder Missverständnissen führen (vgl. Win-
genfeld 2003, S. 52), ist selbst der autochthonen Bevölkerung der Leistungs-
katalog der PĎegeversicherung wenig zugänglich und nachvollziehbar in sei-
ner Ausdrucksform. Die Feststellung „(…), dass die Beantragung von Leistun-
gen der PĎegeversicherung für einen Teil der Menschen mit Migrationshin-
tergrund schwierig ist“ (Schneekloth und Schmidt 2011, S. 62), weist darauf 
hin, dass PĎegeberatung hier unterstützende Leistungen zur Verbesserung 
der PĎegesituationen beitragen kann. PĎegestützpunkte bieten eine Lotsen-
funktion, welche die Nutzbarmachung der PĎegeleistungen im Alltag ermög-
lichen oder verbessern soll. Die Ansiedelung von PĎegestützpunkten in kom-
munalen Institutionen erleichtert oft die inneren Vernetzungsstrukturen der 
Mitarbeiter*innen, erschwert allerdings den Zugang zum Angebot (vgl. Pohl-
mann 2013, S. 86), insbesondere für Migrant*innen, die häučg diskriminie-
rende Erfahrungen in Ämtern und Behörden erlebt haben, wodurch Miss-
trauen ausgelöst wird. Wingenfeld verwies schon 2003 auf die kumulativen 
Hürden in Bezug auf die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen, die 
im einführenden Zitat deutlich werden.

Im Praxisforschungsprojekt OPEN wurde versucht, genau diesen Hürden 
auf verschiedenen Ebenen zu begegnen, weshalb es im Folgenden auch kon-
kret aufgegriăen und die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Arbeitsschwer-
punkt PĎegeberatung dargestellt werden, die als Grundlage der hier vorlie-
genden Studie anzusehen sind.
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Das Praxisforschungsprojekt zur interkulturellen Öănung der PĎegebe-
ratung (2014–2017)  des Forschungsverbundes der Hochschule RheinMain, 
der Frankfurt University of Applied Sciences und der katholischen Hoch-
schule Mainz sowie des hessischen Instituts für PĎegeforschung stellt, zusam-
men mit den Wissenschaft-Praxis-Partnern, den PĎegestützpunkten, die sich 
am Forschungsprojekt aktiv beteiligten, die Grundlage der vorliegenden Stu-
die dar. Es befasste sich zum einen mit verschiedenen Arbeitsschwerpunkten, 
die die Zugänge von Migrant*innen zu den PĎegestützpunkten analysierten 
und über Portaltechniken diese Zugänge zu verbessern suchten. Zum anderen 
wurde auch die PĎegeberatung selbst in den Blick genommen, auf welche ich 
in diesem Kapitel konkreter eingehen werde. Weitere Arbeitsschwerpunkte 
des Projektes waren die Vernetzung der PĎegestützpunkte „im Schnittpunkt 
Migration und PĎege“ (May et al. 2017b, S. 7) und die Erstellung von Qualič-
zierungsangeboten, um die Erkenntnisse des Projektes für Fortbildungen der 
Zielgruppe PĎegeberater*innen nutzbar zu machen.

Das Forschungsprojekt OPEN konnte in Bezug auf die Nutzung der PĎe-
geberatungsangebote zeigen, dass es zwei verschiedene Formen von Nut-
zungstypen gibt, welche die Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Hier 
wurden über Zukunftswerkstätten zwei Idealtypen soziogenetisch zu der 
Frage rekonstruiert, wie sie im Falle „von Gesundheit und PĎege informiert, 
beraten und versorgt werden wollen“ (May und Zein 2018b, S. 128). Der erste 

 Der Praxisforschungsverbund OPEN wurde unter dem Förderkennzeichen 03FH008SA4 
vom BMBF im Rahmen der Linie SILQUA-FH im Zeitraum vom 2014 bis 2017 gefördert. Der 
enge Bezug zu diesem Projekt besteht, weil ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt 
gearbeitet habe.



15

Typus A ließ sich mit den Begriăen „persönlich – emotional – ganzheitlich – 
verlässlich“ (May und Zein 2018b, S. 128) beschreiben und war in den erhobe-
nen Daten deutlich stärker vertreten als der zweite Typus, welcher sich mit 
den Begriăen „professionell – sachlich – spezialisiert – verbindlich“ (May und 
Zein 2018b, S. 128) fassen ließ. Während der zweite Typus sich deutlich besser 
im „tayloristisch organisiert[en], sektoral gegliedert[en], vorwiegend insular 
und anbieterorientiert[en]“ (Ewers und Schaeăer 2012, S. 51) Gesundheitswe-
sen zurechtčndet, stößt der Typus A mit dem Wunsch nach Ganzheitlichkeit 
und Verlässlichkeit (Kunstreich 2012) häučg auf Frustrationen. Hierbei wur-
den kaum ethnische oder kulturspezičsche Zusammenhänge rekonstruiert. 
Die Unterscheidungen sind auf die soziokulturellen Hintergründe zurückzu-
führen (vgl. May und Zein 2018b, S. 129)

Dies entspricht auch Befunden aus qualitativen Studien, die deutlich ma-
chen, dass zwischen autochthoner Bevölkerung und der Bevölkerung mit 
Migrationsgeschichte wenige grundsätzliche Unterschiede bestehen, wenn es 
um Wünsche und Bedürfnisse der Versorgung geht (vgl. Tezcan-Güntekin et 
al. 2015, S. 10).

In Bezug auf die PĎegeberatung wurden insgesamt 22 Beratungszyklen 
aufgenommen. Beratungszyklus bedeutet, dass die PĎegeberater*innen der 
WPK-Partner über Audio-Aufzeichnungsgeräte reguläre Beratungen mit von 
ihnen als Migrant*innen gelesenen Ratsuchenden aufgezeichnet haben. Im 
Anschluss wurden durch die wissenschaftlichen Mitarbeitenden im Projekt 
(überwiegend telefonische) Rückfrageinterviews zu den konkreten Beratun-
gen sowohl mit den Ratsuchenden als auch mit den beratenden Personen ge-
führt. Die Erkenntnisse aus diesem Prozess wurden in regelmäßigen Austau-
schen mit den WPK-Partnern fallübergreifend diskutiert und Dilemmata der 
Beratungen herausgearbeitet (vgl. May et al. 2017b, S. 6–7).
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„In der Gesamtauswertung konnte dabei als Grunddilemma der PĎe-
geberatung die Spannung zwischen einerseits der Notwendigkeit, auf 
die Individualität und Einzigartigkeit der Lebensverhältnisse der Be-
ratenen eine passgenaue Antwort zu čnden, und auf der anderen Seite 
diese zugleich unter im SGB geregelte Anspruchsberechtigungen zu 
subsumieren, rekonstruiert werden“ (May et al. 2017b, S. 24).

Ausgehend von diesem Grunddilemma konnten die fünf nachfolgend be-
schriebenen Beratungsmodi idealtypisch rekonstruiert werden (vgl. May und 
Zein 2018b, S. 129).

Der SGB-orientierte Beratungstypus

Der SGB-orientierte Beratungstyp versucht, das Grunddilemma zuguns-
ten der gesetzlichen Vorgaben, nahe am Leistungskatalog des SGB XI oder 
einem PĎegegutachten aufzulösen. Diese Orientierung führt eher zur Abar-
beitung eines Fragenkatalogs und übergeht tendenziell Äußerungen mit 
emotionalen oder lebensweltlichen Bezügen. Die Beziehungsebene spricht 
dieser Beratungstypus eher nicht an, sondern versteht seine Aufgabe insbe-
sondere in der umfassenden Information der Leistungsansprüche über die ge-
setzliche PĎegeversicherung. Die Kommunikation mit dem Nutzungstypus 
A, welcher eingangs beschrieben wurde, gelingt mit diesem Typus eher nicht 
und es führt für die Ratsuchenden eher zu einem inneren Ausstieg und häučg 
auch zu keiner wiederholten Inanspruchnahme der Beratung (vgl. May und 
Zein 2018b, S. 131).
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Der fallorientierte Beratungstypus

Der fallorientierte Beratungstypus zeigt sich in der konkreten Beratung 
eher zurückhaltend und überlässt die Strukturierung und Themensetzung 
eher den Ratsuchenden. Sein Selbstverständnis ist eher von psychosozialer 
Begleitung und Unterstützung geprägt und bezieht emotionale Themen und 
lebensweltliche Bezüge eher umfangreich in die Beratung ein. Der fallorien-
tierte Beratungstyp ist für den Nutzungstypus A ein geeignetes Gegenüber, 
welches die ganzheitliche Nutzerorientierung anspricht und emotionale Ent-
lastung ermöglicht. Durch den Nutzungstypus B, welcher eher an speziali-
sierten Sachinformationen interessiert ist, kann diese Beratungsorientierung 
eher als unprofessionell wahrgenommen werden (vgl. May und Zein 2018b, 
S. 131–132).

Der tiefenexplorierende Beratungstypus

Der tiefenexplorierende Typus zeigt Parallelen zum fallorientierten Bera-
tungstypus, da hier der BeziehungsauĂau sowie emotionale und lebenswelt-
liche Äußerungen in die Beratung einbezogen werden. Der tiefenexplorie-
rende Beratungstypus geht aber darüber hinaus und vertieft Nachfragen zur 
Lebenssituation und den Sorgearrangements. So stellt er Zusammenhänge 
her und regt zur ReĎexion der eigenen Lebenssituation an, mit dem Ziel, dass 
sich die häusliche und familiäre Situation zu einem langfristig tragfähigen 
Sorgearrangement weiterentwickelt. Der Nutzungstypus A fühlt sich mit die-
ser Ansprache häučg emotional aufgehoben, sodass eine Abstimmung ge-
lingt. Der Nutzungstypus B hingegen kann diese Fragen eher als aufdringlich 
wahrnehmen und auch hier blieben die informierenden Sachinformationen, 
die diesem Nutzungstyp entsprechen, eher im Hintergrund (vgl. May und 
Zein 2018b, S. 132).
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Der stellvertretend-deutende Beratungstypus

Dieser Beratungstypus ist eher von einer Fachlichkeit und Distanziertheit 
geprägt. Er legt tendenziell eine dečzitorientierte Perspektive auf die Ratsu-
chenden an und verfolgt dabei eher eine expertokratisch-stellvertretende 
Deutung in den Beratungen, die auf Interventionen abzielt. Aussagen der 
Ratsuchenden werden hier als Grundlage der Anamnese genutzt, um daraus 
stellvertretende Deutungen anhand des eigenen Fachwissens abzuleiten und 
entsprechende Interventionen vorzuschlagen und ggf. davon zu überzeugen. 
Die Passung zu den beiden Nutzungstypen hängt davon ab, ob Ratsuchende 
die Deutungen annehmen können. Durch die eher distanzierte Haltung ge-
genüber den Ratsuchenden ist beim Nutzungstypus A aber keine gelingende 
Passung garantiert, wenngleich die stellvertretenden Deutungen angenom-
men werden können. Der Nutzungstypus B kann gelingen, wenn der bera-
tenden Person eine entsprechende Professionalität der Ratsuchenden zuge-
schrieben wird (vgl. May und Zein 2018b, S. 132–133).

Der sorgend-vormundschaftliche Beratungstypus

Dieser Beratungstypus zeigt ein Selbstverständnis, welches eher paterna-
listische Züge aufweist, wobei gleichzeitig seine Beratung eher einem „Peer-
Counselling“ im Sinne einer Beratung unter Betroăenen gleicht. Der sor-
gend-vormundschaftliche Beratungstypus sucht nach Verbindungen und Ge-
meinsamkeiten mit den Ratsuchenden, über die er ein „Wir-Gefühl“ herzu-
stellen sucht, um einerseits sehr emotional und gleichzeitig eher direktiv und 
bestimmend Handlungsschritte vorzugeben, die aus seiner beraterischen 
Sicht erforderlich sind. Seine Begründungen hierzu werden emotional und 
mit persönlicher Betroăenheit formuliert. Eine Passung zum Nutzungstypus 
A kann gelingen, wenn die Ratsuchenden dieses Nutzungstypus sich 
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emotional aufgehoben fühlen. Dies kann aber auch zu Erwartungen führen, 
die eine Beratungsstelle, wie ein PĎegestützpunkt, nur schwerlich auf Dauer 
angelegt einlösen kann. Die Passung zum Nutzungstypus B gelingt eher 
nicht, da hier der Anspruch an Professionalität im Verhältnis nicht eingelöst 
werden kann. Insgesamt war dieser Beratungstypus auch eine Ausnahme im 
Sample des OPEN-Projektes (vgl. May und Zein 2018b, S. 133).

Die Mehrzahl der analysierten Beratungszyklen zeigen bewusst prakti-
zierte Wechsel zwischen den verschiedenen Beratungsmodi, die situativ an-
gepasst werden. Als wesentliche Erkenntnis aus dem Projekt kann festgehal-
ten werden, dass es keine Form von Best Practice in der PĎegeberatung gibt. 
Eine Orientierung an den Nutzer*innen der PĎegeberatung ist ebenso sinn-
voll und notwendig, um Passungsverhältnisse und darüber gelingende Bera-
tungsverhältnisse herzustellen.

Diese Ergebnisse des Praxisforschungsprojektes OPEN, an denen ich auch 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt mitgewirkt habe, sind die 
Grundlage und Voraussetzung meiner Auseinandersetzung und der Entwick-
lung meiner Fragestellung. Zur Transparenz wurde hier rein auf die Ergeb-
nisse dieses Forschungsprojektes verwiesen, da im Verlauf der Auseinander-
setzungen der vorliegenden Studie Anschlüsse hergestellt werden und Bezüge 
zu diesen Ergebnissen einĎießen.

In Anschluss an das zuvor dargestellte Forschungsprojekt und dessen Er-
kenntnisse im Hinblick auf die PĎegeberatung manifestierte sich das Inte-
resse, die konkrete Beratungssituation einer vertiefenden Betrachtung zu 
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unterziehen. Hierbei soll der Fokus auf die Verhältnisse gelegt werden, insbe-
sondere im Hinblick auf Machtaspekte. Im Rahmen der Auseinandersetzung 
mit der Thematik kristallisierten sich die hier formulierte Fragestellung sowie 
das Erkenntnisinteresse heraus, auf welches in diesem Kapitel näher einge-
gangen wird. Die verschiedenen Perspektiven und sensibilisierenden Kon-
zepte, mit denen sich diese Studie auseinandergesetzt hat, werden über die 
Darstellung der Gliederung ersichtlich.

Die Ziele der vorliegenden Studie sind es, im Anschluss an das ausgeführte 
Praxisforschungsprojekt OPEN die ‚Situation PĎegeberatung‘ zu bestimmen 
(Keller 2023) und aus dem empirischen Material wesentliche Elemente der 
Beratung zur Aushandlung von Bedürfnissen in der Versorgung älterer, auf 
Unterstützung und PĎege angewiesener Menschen zu gewinnen. Das Er-
kenntnisinteresse besteht in der Erhellung grundlegend komplexer Bera-
tungssituationen wie der PĎegeberatung.  Dadurch wird Fachkräften ein tie-
ferer Einblick in die Abläufe der Beratung ermöglicht, was ReĎexionsprozesse 
anregt. Auf diese Weise wird ein sensibler Umgang mit den Machtbeziehun-
gen und den Konstruktionen von Bedürfnissen gefördert. Die Ergebnisse und 

 Wenn in der vorliegenden Studie der Fokus auch auf einer Betrachtung der (Pćege-)Beratung 
aus der Perspektive der Sozialen Arbeit liegt, so soll erwähnt werden, dass in der Praxis der 
Pćegeberatung die QualiĆkationen der Berater*innen differieren. Neben Fachkräften der So-
zialen Arbeit führen die Beratungen auch andere Professionen und berućich in diesem Feld 
Tätige aus. „Als GrundqualiĆkation werden [vom GKV Spitzenverband (2018) A.Z.] insbeson-
dere Ausbildungen bzw. ein Studium zur Pćegefachkraft, Sozialversicherungsfachangestellten 
oder Sozialpädagogen bzw. -pädagogin sowie Sozialarbeiter bzw. -arbeiterin erwähnt“ (Dehl et 
al. 2020, S. 16). Dies bestätigt auch der 7. Pćegebericht: „Die QualiĆkation der Beratungs-
kräfte in den PSP kann nicht vollumfänglich dargestellt werden. Die vorliegenden Rückmel-
dungen geben aber Hinweise darauf, dass dort vorwiegend Pćegefachkräfte, Sozialversiche-
rungsfachangestellte sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter arbeiten“ (Bundesministe-
rium für Gesundheit 2021, S. 111).
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Diskussionen zielen darauf ab, in Beratungen, insbesondere in der PĎegebe-
ratung, die oft unsichtbar wirkenden Elemente der Machtbeziehung und der 
dadurch beeinĎussten Konstruktionen von Bedürfnissen zu erkennen und zu 
verstehen. Mithilfe einer Situationsanalyse (Clarke et al. 2018) werden Fallstri-
cke für Berater*innen identičziert, um eine sensiblere und reĎektiertere Her-
angehensweise an die Beratung zu fördern.

Die Intention dieser Studie ist es nicht, die anspruchsvolle Tätigkeit pro-
fessioneller Akteure in diesem Feld zu diskreditieren. Vielmehr zielt der Bei-
trag darauf ab, deren Leistung zu würdigen und ReĎexionsmöglichkeiten auf-
zuzeigen, um den berechtigten Bedürfnissen aller an der PĎegeberatung be-
teiligten Akteure sensibel zu begegnen. Dazu zählen die pĎegebedürftigen 
Menschen, die Ratsuchenden, die als Angehörige und Bezugspersonen in den 
Beratungen in Erscheinung treten, sowie die in diesem Kontext beratenden 
Fachkräfte. Bei der Ausgestaltung der PĎegeberatung ist zudem zu berück-
sichtigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eine „systematische Er-
fassung des Hilfebedarfs“ (Michell-Auli et al. 2010, S. 25), also eine Interpre-
tation der Bedürfnisse gemäß den Vorgaben des SGB XI, bereits vorsehen. 
Andererseits besteht ein „Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestel-
lung“ (§ 7a Abs. 1 SGB XI). Diese widersprüchlichen Aufträge stellen, insbe-
sondere unter den Bedingungen knapper werdender zeitlicher und personel-
ler Ressourcen, eine Herausforderung für beratende Fachkräfte in PĎege-
stützpunkten dar. Die auch als Übersetzungsleistung (vgl. Engert und Zein 
2023, S. 85) beschreibbare Arbeit der Berater*innen wird fokussiert, um auf-
zuzeigen, wie komplex und vielschichtig diese Aufgabe ist und welche Her-
ausforderungen die Berater*innen insbesondere unter dem Einbezug von 
Migration bewältigen müssen.
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Die vorliegende Studie widmet sich der Frage, auf welche Weise die Be-
dürfnisse der an der PĎegeberatung beteiligten Personen in der Beratung 
konstruiert und ausgehandelt werden. Dabei geht es konkreter darum, wie 
sich Bedürfnisse in den Beratungen nachzeichnen lassen und welche Bedeu-
tung die Machtbeziehungen (Elias 2009) zwischen den ratsuchenden An- und 
Zugehörigen, den pĎegebedürftigen Menschen und den Berater*innen auf 
die Aushandlung haben. Der Fokus dieser Fragestellung und ihrer beiden Un-
terfragen bezieht sich auf die „bestimmte Situation“ (Keller 2023) der PĎege-
beratung. Die Studie befasst sich mit der Frage, wie PĎegeberatung sich mit 
Bezug auf die Fragestellungen strukturiert und welche machtrelevanten Ele-
mente (Clarke et al. 2018) sie enthält, unter den verschiedenen Rahmenbedin-
gungen zweier Bundesländer in Deutschland.

Das einführende Kapitel 2 setzt sich hierfür mit dem Forschungsfeld und 
den grundlegenden Bedingungen auseinander, zeichnet wesentliche Eck-
punkte der Entwicklung der PĎegeberatung nach und stellt das Spezičsche 
an der Beratung in PĎegestützpunkten heraus. Hierzu gehören auch die un-
terschiedliche Rahmung und Ausstattung von PĎegestützpunkten in den bei-
den hier einbezogenen Bundesländern.

Anschließend an die Auseinandersetzung mit den gesetzlichen wie for-
malen Rahmenbedingungen folgt in Kapitel 2.2 eine inhaltliche Auseinander-
setzung mit den methodischen Aspekten der PĎegeberatung, die in PĎege-
stützpunkten geleistet wird. Das Kapitel schließt mit einer machtsensiblen 
Perspektive auf das Forschungsfeld.

Das daran anschließende Kapitel 3 setzt sich grundlegend mit der Frage 
menschlicher Bedürfnissen auseinander und stellt die Unterscheidung von 
Wunsch, Bedarf und Bedürfnis mithilfe der Diskussion verschiedener 
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theoretischer Ansätze ins Zentrum der Auseinandersetzung. Mit Nancy Fra-
ser (1994) werden in Kapitel 3.3 die ungleichheitsgenerierenden Aspekte im 
Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) und angrenzenden gesetzlichen Grundlagen 
der PĎegeberatung aufgezeigt und als „Bedürfnisinterpretationen“ (Fraser 
1994, S. 20) beschrieben. Das Kapitel schließt in 3.4 resümierend mit dem für 
die vorliegende Studie genutzten Begriă der ‚konstruierten Bedürfnisse‘, 
denn die Rekonstruktion von Bedürfnissen und das Herstellen eines kausalen 
Zusammenhanges zwischen den Äußerungen in den aufgezeichneten Bera-
tungsgesprächen ist zu fast keiner Zeit möglich. Aus diesen Bedürfnissen her-
aus handeln die Menschen und argumentieren, aber oft sind diese Bedürf-
nisse verschleiert und überlagert, wie insbesondere die Diskussion aufzeigen 
wird.

Im Anschluss erfolgt in Kapitel 4 eine methodologische Auseinanderset-
zung mit den relevanten Perspektiven, welche in die Erläuterung des Begriăs 
der Aushandlung und dessen Anwendung in der Auswertung des empirischen 
Materials mündet. Die methodische Ausrichtung auf die Situationsanalyse 
(Clarke 2012; Clarke et al. 2018) bedingt eine Auseinandersetzung mit deren 
Grundlage, dem symbolischen Interaktionismus (Blumer 2004), welche durch 
die machtsensible Perspektive von Norbert Elias (Elias 2009; Elias und 
Scotson 1990) ergänzt wird, denn dieser ergänzende Ansatz bietet eine Mög-
lichkeit, die Beziehungen zwischen ratsuchenden An- und Zugehörigen,  

 Auch wenn in meinem empirischen Material die An- und Zugehörigen von mir ausschließlich 
als Angehörige im engeren Familiensinn (Verwandtschaft ersten und zweiten Grades) gelesen 
werden, bleibe ich bei der offeneren Bezeichnung, da nicht in allen Fällen die konkreten Ver-
wandtschaftsverhältnisse thematisiert werden und darüber hinaus auch insgesamt keine Dis-
kriminierung stattĆnden soll von sorgenden Zugehörigen, die nicht aus einem Verwandt-
schaftsverhältnis resultieren. „Neben der klassischen Familie gewinnen die Nachbarschaften 
an Bedeutung, werden Freundeskreise als Wahlverwandtschaften stärker gemeinschaftlich 
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pĎegebedürftigen Personen und Berater*innen fokussiert unter der Perspek-
tive der Machtbalancen und Interdependenzen zu analysieren.

Die empirische Auseinandersetzung in Teil B beginnt mit Kapitel 5 und 
nimmt Bezug auf den hohen Komplexitätsgrad der PĎegeberatung in PĎege-
stützpunkten. Die Darstellung erfolgt mithilfe der Situationsanalyse und ei-
ner Map von Sozialen Welten in der Arena der PĎegeberatung. Die Darstel-
lung der verschiedenen Sozialen Welten, die teilweise auch über Artefakte 
und Diskurse in der PĎegeberatung präsent werden, verdeutlicht die Komple-
xität der auszuhandelnden Themen und zeigt, mit welcher Bedeutung und 
welchem Machtpotential sie im Sample dieser Studie auftreten.

In Kapitel 6, ‚Die Arena als Aushandlungsort‘, werden dann die Beziehun-
gen der an der Beratung beteiligten Personen in den Blick genommen und 
sowohl (über Verlaufsbeschreibungen ) auf Ebene der einzelnen Beratungs-
gespräche als auch auf Ebene übergeordneter Aspekte der Beratungen ausge-
arbeitet. Das Kapitel schließt mit der Identičzierung der implizierten Akteure 
(Clarke et al. 2018, S. 76) der PĎegeberatungssituation.

Das letzte Kapitel der Auswertung, Kapitel 7, zeigt die empirische Ausei-
nandersetzung mit den konstruierten Bedürfnissen. Fokussiert werden hier-
bei Themenfelder der Bedürfnisse, die über Positionsmaps (vgl. Clarke et al. 
2018, S. 165–176) dargestellt werden. Diese ‚Bedürfnisfelder‘, wie sie für diese 
Studie bezeichnet werden, rekonstruieren Positionen aus dem empirischen 

konnotiert und konstruiert. Die Bereitschaft zur Selbstorganisation und Assoziierung gerade 
auf örtlicher Ebene nimmt tendenziell zu. Auch die Bedeutung von Religion und Kirche, gerade 
für ältere Menschen als Ort gemeinschaftsbezogener Aktivitäten, gewinnt auch empirisch an 
Bedeutung“ (Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend, 2016, S. 215).
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Material zu markanten Themen der PĎegeberatung, zu denen Äußerungen 
in den Beratungen vielfach relationiert werden.

Kapitel 8 diskutiert die drei Ergebnisstränge im Verhältnis der eingeführ-
ten Theorien und resümiert sowohl die Limitationen als auch die aus dieser 
Studie gewonnenen Erkenntnisse insgesamt und konkret für die PĎegebera-
tung. Die Ausarbeitung ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt 
(A) umfasst die theoretischen Herleitungen, den Forschungsstand und die 
Grundlagen der Studie (Kapitel 2–4). Der zweite Abschnitt (B) beinhaltet die 
empirische Auseinandersetzung und die abschließende Diskussion der Ergeb-
nisse (Kapitel 5–8).
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–

Abschnitt A – ‚Perspektiven auf das Forschungsfeld‘ gliedert sich in drei 
Kapitel:

○

○

○

Die Perspektiven auf das Forschungsfeld befassen sich einerseits mit wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, die für diese Studie als relevant eingeschätzt 
werden. Hierbei wird auf die zum Zeitpunkt der Empirie geltenden Bestim-
mungen sowie auf die Entwicklungen der gesetzlichen Grundlagen und Rah-
menbedingungen Bezug genommen und einbezogene Erkenntnisse werden 
dazu ins Verhältnis gesetzt.

Des Weiteren čndet eine Auseinandersetzung mit ausgewählten Theorien 
statt. Die theoretischen Bezüge sind nicht als abschließend diskutiert zu be-
trachten, versuchen aber die vielschichtigen Bedingungen und Möglichkeiten 
abzubilden, mit Bezug auf den Gegenstand der PĎegeberatung und die ein-
leitend aufgeführten Fragestellungen (Kapitel 1.2).
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Die Diskussion relevanter Erkenntnisse ist mit der theoretischen Ausei-
nandersetzung verschränkt und wird nicht nacheinander geführt.

Abschließend werden methodologische Überlegungen eingebracht und 
das methodische Vorgehen sowie die Sample-Bildung erläutert, bevor in Ab-
schnitt B – ‚Die Aushandlung von Bedürfnissen in der interkulturellen PĎe-
geberatung in PĎegestützpunkten‘ – die empirische Auseinandersetzung mit 
den Fragestellungen stattčndet.
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Beratung ist ein vielfach genutzter Begriă, der sich in den vergangenen 
Jahren sowohl im Alltagssprachgebrauch als auch in fachspezičschen Umset-
zungen etabliert hat und fast schon inĎationär genutzt wird (vgl. Zwicker-
Pelzer und Hoă 2015, S. 9). Das Angebot an Beratung expandiert stetig, so-
wohl in der Sozialen Arbeit, als auch im Gesundheitswesen, was u. a. daran 
liegt, dass Prozesse des sozialen Wandels stärker als individuelle Krisen erlebt 
werden, deren Bewältigung einen erhöhten Bedarf an Beratung bedingt (vgl. 
Schaeăer und Dewe 2012, S. 59).

„Im Laufe der Zeit haben moderne Gesellschaften Beratung zu ver-
schiedensten Fragestellungen und Problemlagen institutionalisiert, 
vor allem, um Veränderungen und daraus resultierende Anforderun-
gen und Probleme abzufedern und zu puăern. Beratung war und ist 
somit in die spezičschen Probleme ihrer Zeit eingebunden. Im Zuge 
dieser Entwicklungen wurde Beratung zur zentralen Hilfe- und Un-
terstützungsform in psychosozialen, sozialen und gesundheitsberuĎi-
chen, psychologischen und pädagogischen Arbeitsfeldern mit geregel-
ten Institutionalisierungs- und Professionalisierungsformen“ (Sicken-
diek et al. 2014, S. 34).

Auch die PĎegeberatung ist eine institutionalisierte Form der Beratung 
und stellt eine gesellschaftliche Reaktion auf die spezičschen Probleme ihrer 
Zeit dar. Durch die Einrichtung der PĎegeversicherung 1995 wurde damit 
auch ein Gesetz erarbeitet, welches inzwischen einigen Novellierungen un-
terlag und in seinen Inanspruchnahme-Regelungen sehr komplex und 
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undurchsichtig ist. Dieser Umstand der Komplexität des Feldes PĎegebera-
tung verdeutlicht auch die Doppelverortung (vgl. Abplanalp et al. 2020, S. 26; 
vgl. Sickendiek et al. 2014, S. 36; vgl. Wendt 2015, S. 178–179). Einerseits benö-
tigen beratende Personen Fachwissen des Feldes, hier insbesondere der 
PĎege, einschließlich gesetzlicher Bestimmungen, Beantragungsbedingun-
gen sowie der Lebenslagen der zu PĎegenden und ihrer An- und Zugehöri-
gen. Auch die Lebenslagen der Zielgruppe von PĎegeberatung sind sehr kom-
plex und vielschichtig, insbesondere, wenn die Beratung die spezičsche Ziel-
gruppe der Migrant*innen einbezieht, also Menschen mit Wanderungserfah-
rungen und den daraus resultierenden Lebensbedingungen.

Darüber hinaus benötigt die Fachkraft in der PĎegeberatung auch ein 
Wissen um die Prozesse der (psycho-)sozialen Beratung, also feldunabhän-
gige Beratungskompetenzen bzw. Kommunikations- und Handlungswissen: 
Beratung ist „(…) eine in Lebensweltkontexte eingebundene, oăen eklekti-
sche Orientierungs-, Planungs-, Entscheidungs- und Bewältigungshilfe“ 
(Nestmann et al. 2014a, S. 37). Rixen verweist darauf, dass auch „die rechtlich-
institutionellen Rahmung der Sozialen Arbeit“ sich nicht „im institutionelle-
organisatorisch luftleeren Raum“ bečndet und damit auch die „(sozialversi-
cherungs-)rechtlichen Daten als Möglichkeitsbedingungen fachlich guter So-
zialer Arbeit mitreĎektieren“ (2020, S. 313) muss. Konkret führen Nestmann et 
al. die Herausforderungen aus. Die Berater und Beraterinnen

„(…) müssen wissen, wie sie Gespräche mit einzelnen Personen, Grup-
pen oder auch Organisationen anlegen, wie sie eine konstruktive Ar-
beits- und Vertrauensbeziehung auĂauen, wann und mit welchen 
Konsequenzen sie etwas ansprechen, wann es angemessen ist, eher 
lenkend leitend, eher emotional stützend, eher reĎexiv oder 
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konfrontativ zu sein, eher katalytische oder kathartische Interventio-
nen ins Auge zu fassen, wann sie Ressourcen ermitteln, potenziell hilf-
reiche Netzwerke einbeziehen und Unterstützungsquellen aktivieren 
helfen, wie sie mit Widerständen und KonĎikten umgehen, auf wel-
chen Wegen sie Veränderungen initiieren und evaluieren wollen, wie 
kulturelle Vielfalt und Pluralität zu berücksichtigen sind und welche 
sozialen oder räumlichen Kontexte in welcher Form in das Beratungs-
geschehen zu integrieren sind“ (Nestmann et al. 2014a, S. 35).

Mit diesen Ausführungen haben Nestmann et al. eine umfängliche Be-
schreibung der Beratungsleistung entfaltet. Neben der Beratung als Methode 
soll in einem ersten Schritt für die PĎegeberatung auch die Bedeutung der 
gesetzlichen und sozialversicherungsrelevanten Rahmung beleuchtet wer-
den. Auf beide Aspekte wird in diesem Kapitel ausführlicher eingegangen, 
bevor es dann mit einem Blick auf die Beratungsbeziehung und die darin ent-
haltenen Machtaspekte schließt.

Der zentrale Bezugspunkt für die PĎegeberatung ist das elfte Sozialge-
setzbuch (SGB XI), in welchem die Beratungsleistung und die Bedingungen, 
unter welche PĎegeberatung zu erfolgen hat, sowie auch die Anspruchsvo-
raussetzungen sehr diăerenziert beschrieben sind. Diese gesetzlichen Rege-
lungen sind in den vergangenen Jahren starken Novellierungen unterlegen 
und wurden (bzw. werden) laufend reformiert. Auch die Neufestlegung des 
PĎegebedürftigkeitsbegriăs ist hier ein wesentlicher Baustein.
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Durch die Einrichtung von PĎegestützpunkten wurde der Zugang nied-
rigschwelliger. PĎegeberatung wird in Hessen, Rheinlandpfalz und auch in 
den meisten anderen Bundesländern zu einem großen Teil durch PĎegestütz-
punkte geleistet (§ 7c SGB XI Abs. 2); (Michell-Auli et al. 2010, S. 34–36; 
Campbell 2011, S. 42). PĎegestützpunkte sind für „alle Menschen, deren Le-
benslage durch das Thema PĎege beeinĎusst wird“ (Michell-Auli et al. 2010, 
S. 27) zuständig. Dazu gehören sowohl pĎegebedürftige Menschen und ihre 
An- und Zugehörigen, als auch Menschen, die sich über das Thema PĎege 
(frühzeitig) informieren möchten (Michell-Auli et al. 2010, S. 27). Die Einrich-
tung und das Aufgabenfeld der PĎegestützpunkte richten sich maßgeblich 
nach § 7c SGB XI, allerdings mit dem Verweis, dass diese Einrichtung durch 
die jeweiligen obersten Landesbehörden der Bundesländer bestimmt wird. 
Das hat zur Folge, dass sich eine Vielzahl an Modellen und Konstellationen 
von PĎegestützpunkten entwickelt haben, die sich nur grundlegend auf die 
gesetzlich normierten Bereiche des § 7c SGB XI einigen und deren Ausgestal-
tung aufgrund dessen diăerent ist (vgl. Michell-Auli et al. 2010, S. 11). Die 
Wahrnehmung des § 7a SGB XI – der PĎegeberatung wird aber in allen PĎe-
gestützpunkten entsprochen.

Die PĎegeberatung in PĎegestützpunkten wurde mit dem PĎege-Weiter-
entwicklungsgesetz (PfWG) 2009 ermöglicht. Zuvor wurde die PĎegebera-
tung nicht als solche bezeichnet. Beratung wurde überwiegend im Rahmen 
der Begutachtung nach Antragstellung auf PĎegebedürftigkeit durchgeführt, 
in den jeweiligen Kassen oder durch PĎegedienste. Der Anspruch auf PĎege-
beratung besteht unmittelbar gegenüber der jeweils zuständigen PĎegekasse 
(§ 7a SGB XI, Baierl 2014, Rn. 16). Auf Wunsch kann die PĎegeberatung auch 
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in der Häuslichkeit vorgenommen werden. Die PĎegeberatung wird partiell 
durch PĎegestützpunkte (§ 7c SGB XI, ehemals § 92c SGB XI) geleistet, die 
durch die Kranken- und PĎegekassen oft in Kooperationen mit Kommunen 
als wohnortnahe Versorgungsstruktur eingerichtet wurden. Diese bieten PĎe-
geberatung als unabhängige Institution an.

Die Grundqualičkation von Mitarbeitenden in PĎegestützpunkten setzt 
sich überwiegend zusammen aus Sozialversicherungsfachangestellten, Fach-
kräften der Sozialen Arbeit und Fachkräften der PĎege (vgl. Dehl et al. 2020, 
S. 16; vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2021, S. 111). Der GKV-Spitzen-
verband beschrieb bereits 2008 die in seinen Empfehlungen:

„Die hohen Anforderungen an die PĎegeberatung erfordern qualič-
ziertes Personal.

PĎegeberatung setzt daher eine abgeschlossene Berufsausbildung als

○

○

○

○

○ “

Wobei auch weitere geeignete Berufe im Einzelfall ebenso zugelassen wer-
den können. Diese Grundqualičkationen wurden auch in der überarbeiteten 
Version von 2018 nicht geändert (vgl. GKV-Spitzenverband 2018, S. 4). Die 
Weiterqualičkation im Sinne der Ausbildung zum PĎegeberater / zur PĎege-
beraterin wurde ebenso in den Empfehlungen von 2008 festgehalten.
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Die Ausbildung zeigt sich heterogen, von reinen Online-Angeboten, über 
Zusatzqualičkationen in nur wenigen Wochen, bis zu umfangreichen und 
zertičzierten Weiterbildungen zum Care- und Casemanagement nach dem 
DGCC  gibt es viele Facetten. Da in den beiden Empfehlungen des GKV-
Spitzenverbandes zur erforderlichen Anzahl, Qualičkation und Fortbildung 
von PĎegeberaterinnen und PĎegeberatern (2008 und 2018) auch festgehalten 
ist, dass beruĎiche Erfahrung, Ausbildung und Studium als Qualičkationen 
anerkannt werden können, haben selbst diese grundständige und teilweise 
qualitativ sehr unterschiedliche Zusatzqualičkation nicht alle Mitarbeitende 
in PĎegestützpunkten, was das Feld und die Beratungsleistung noch hetero-
gener macht.

Die Errichtung von PĎegestützpunkten in den jeweiligen Bundesländern 
verlief bis zur empirischen Datenerfassung der vorliegenden Studie und auch 
danach höchst unterschiedlich und hat wenig vereinheitlichende Rahmenbe-
dingungen für die PĎegeberatung (vgl. Baierl 2014, Rn. 6). In diesem Zusam-
menhang wird insbesondere auf die Evaluationsstudie von Klie et al. (2011) 
verwiesen. Es führt „mit den unterschiedlichen Implementierungsstrategien 
der PĎegekassen zu einer höchst diăerenten regionalen Infrastruktur und Be-
ratungslandschaft in Deutschland“ und „behindert ein klares Pročl von PĎe-
geberatung in der Öăentlichkeit“ (Klie et al. 2011, S. 281).

 Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management: https://www.dgcc.de/cm-weiterbil-
dung-vs-weiterbildung-zur-pćegeberaterin/ 

https://www.dgcc.de/cm-weiterbildung-vs-weiterbildung-zur-pflegeberaterin/
https://www.dgcc.de/cm-weiterbildung-vs-weiterbildung-zur-pflegeberaterin/


34

Der AuĂau der PĎegestützpunkte, die im Rahmen der vorliegenden Stu-
die wesentlich sind, stammt aus den Landkreisen Rheinland-Pfalz und Hes-
sen, sodass diese beispielhaft auch für die Darstellung des AuĂaus und der 
Umsetzung der PĎegeberatung durch PĎegestützpunkte dienen.

PĎegestützpunkte in Hessen

In Hessen wurden PĎegestützpunkte teilweise auf bestehende Strukturen 
von Beratungsangeboten aufgebaut, teilweise gab es diese im Vorfeld aber 
nicht. Dadurch zeichnet sich im Land Hessen ein sehr heterogenes Bild ab, 
auch was die Vernetzung mit anderen Beratungsstellen in den jeweiligen 
Landkreisen angeht. Größere Landkreise und Städte haben so in Abstim-
mung mit den bisherigen Strukturen Arbeitsteilungen in Bezug auf die PĎe-
geberatung herausgearbeitet. In vielen anderen Landkreisen wurde aber die 
durch Klie et al. (2011, S. 157) festgestellte personelle Ausstattung von zwei Be-
rater-Vollzeitstellen pro Landkreis umgesetzt. Im Rahmenvertrag für die Ar-
beit und Finanzierung von PĎegestützpunkten in Hessen wurde aber eine Er-
weiterung oăengelassen: „Den Kostenträgern bleibt es unbenommen, im Be-
darfsfall weitere PĎegestützpunkte im Einvernehmen einzurichten“ (Landes-
verbände der PĎege- und Krankenkassen; Kommunale Spitzenverbände 
01.05.2009, S. 2). Davon wurde auch im Laufe der Zeit Gebrauch gemacht, 
auch hier allerdings in sehr heterogener Weise.

PĎegestützpunkte in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde „ein Ďächendeckendes Netz von PĎegestütz-
punkten errichtet“ (Michell-Auli et al. 2010, S. 36–37). Hier sind mehrere PĎe-
gestützpunkte je Landkreis entstanden, so strebte der Landkreis bereits zu 
Beginn eine durchschnittliche Einwohner*innenzahl von 30.000 je 
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PĎegestützpunkt an (vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Fa-
milie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz 01.01.2009, S. 4).

Das Bundesland konnte nicht nur auf bereits bestehende Strukturen in 
ihrem AuĂau zurückgreifen. Es hat die bestehenden Beratungs- und Koordi-
nierungsstellen, die bereits über eine gesicherte Finanzierung verfügten, mit 
je einer Vollzeitstelle der PĎegeberatung aufgestockt. Diese etablierten Stellen 
wurden in diesem Zuge in PĎegestützpunkte umbenannt bzw. umgewandelt. 
Hier deutet sich an, dass diese etablierten Beratungsstellen bereits vor Ein-
führung der PĎegeberatung ein umfangreiches Repertoire an Beratungsleis-
tungen anboten, welches nun durch PĎegeberatung ergänzt wurde, aber in 
einigen Themenbereichen auch darüber hinaus geht.

Die unterschiedliche Vorgehensweise, wie sie allein in diesen beiden Bei-
spielen deutlich wird, zeigt auf, dass es sehr heterogene Beratungsbedingun-
gen für die PĎegestützpunktarbeit gibt und so auch auf besondere Herausfor-
derungen sehr unterschiedlich eingegangen werden kann.

Da sich die vorliegende Studie mit der PĎegeberatung von Migrant*innen 
beschäftigt, soll auf die Inanspruchnahme von PĎegeberatung durch diese 
Personengruppe noch einmal eingegangen werden.

Bereits 2007 wurde durch eine Analyse der Gesundheits-, PĎege- und 
Qualitätsberichterstattung – bezogen auf ihre jeweilige Sensitivität für die Po-
pulation der Migranten – festgestellt, dass in der statistischen Erfassung der 
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Gesundheits- und PĎegeberichterstattung diese Personengruppe nicht aus-
reichend ausgewiesen ist und damit auch nicht in regionalen, landesbezoge-
nen wie auch bundesweiten Planungen und Steuerungen der Versorgung fo-
kussiert werden (vgl. Butler et al. 2007, S. 1233–1235).

Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem elften Sozialgesetzbuch 
durch diese Personengruppe ist in den amtlichen PĎegestatistiken des Statis-
tischen Bundesamtes nach § 109 SGB XI und auch in den Datensätzen der 
sozialen PĎegeversicherung nicht ausgewiesen (Kohls 2012, S. 48–49). In einer 
Stellungnahme zum Referentenentwurf der ‚Verordnung zur Änderung der 
PĎegestatistik-Verordnung‘ des Bundesministeriums für Gesundheit von Feb-
ruar 2013, hat die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände eine 
„(…) Berücksichtigung der zunehmenden Personengruppe der pĎegebedürf-
tigen Menschen mit Migrationshintergrund angeregt“. Im Rundschreiben 
von August 2013 heißt es, dass dieser Anregung „(noch) nicht“ gefolgt worden 
sei (Hessischer Landkreistag 2013, S. 2–3). Bis heute ist keine Ausweisung der 
Inanspruchnahme durch Migrant*innen in der PĎegestatistik-Verordnung 
(PĎegeStatV in der Fassung vom 23.12.2016) festgehalten. Daher soll auf einige 
Berichte und (Modell-)Projekte hingewiesen werden, die zumindest Hinweise 
geben, wie die Situation in Bezug auf die Inanspruchnahme von PĎegeleis-
tungen und PĎegeberatung durch Migrant*innen aussieht.

In dem Bundesmodellprojekt ‚Werkstatt PĎegestützpunkte‘ wurden im 
Zeitraum 2007 bis 2010 sechzehn Pilot-PĎegestützpunkte, deren AuĂau und 
Betrieb vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gefördert wurden, 
begleitet (vgl. Michell-Auli et al. 2010, S. 12). Es wurde gemeinsam mit dem 
Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) und den sechzehn Pilot-PĎegestütz-
punkten ein Betriebskonzept entwickelt (vgl. Michell-Auli et al. 2010, S. 43). 
Die Ergebnisse des Projektverlaufes zeigen insgesamt, dass die bisherigen 
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Beratungs- und Begleitungsleistungen durch PĎegedienste und andere Bera-
tungsstellen für die Nutzer*innen der Angebote nicht ausreichen. PĎegestütz-
punkte haben nach den Empfehlungen des Beirates der ‚Werkstatt PĎege-
stützpunkte‘ das Potenzial, diese Lücke zu schließen (vgl. Michell-Auli et al. 
2010, S. 131–132; vgl. May und Alisch 2013, S. 4). In dem Modellprojekt gab es 
Pilot-PĎegestützpunkte, in deren Einzugsgebiete bereits früh das Thema der 
Migration auftrat. Hier wurde für Migrant*innen „ein besonderer Beratungs-
bedarf identičziert“ (Michell-Auli et al. 2010, S. 61). Weiter heißt es, dass durch 
das „Care Management“ in PĎegestützpunkten „bestehende Beratungsange-
bote weiterentwickelt und fehlende aufgebaut“ (Michell-Auli et al. 2010, 
S. 134) werden sollen. Als Beispiel hat der Beirat Angebote für Menschen mit 
Demenz und/oder Migrationshintergrund festgehalten und auf die bereits gu-
ten bestehenden Vernetzungen der Pilot-PĎegestützpunkte verwiesen (vgl. 
Michell-Auli et al. 2010, S. 134).

Die Beratung (durch PĎegestützpunkte oder andere Institutionen) wird 
bei der Ausgestaltung der PĎegearrangements von Betroăenen überwiegend 
als nützlich und unterstützend wahrgenommen (vgl. Schneekloth und 
Schmidt 2011, S. 56). Auăallend ist, dass insbesondere Zugewanderte diesen 
Beratungsanspruch nur sehr eingeschränkt wahrnehmen und dadurch auch 
nur eingeschränkt Zugang zu den Informationen und Unterstützungsleistun-
gen der Beratungsangebote haben. Kohls beschreibt, dass „erhebliche Infor-
mations- und Kommunikationsdečzite“ vorliegen, „mit der Folge fehlender 
oder unzureichender Versorgungsangebote“ (Kohls 2012, S. 34) für diese Per-
sonengruppe.

Dies bestätigt auch May in dem Abschlussbericht zur Studie ‚Ältere Mig-
rant(inn)en im Quartier: Stützung und Initiierung von Netzwerken der 
Selbstorganisation und Selbsthilfe‘ (AMIQUS). Hierbei präsentierte sich 
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insbesondere eines der untersuchten Quartiere, in einem „(…) nahezu durch-
gängig relativ geringen Bekanntheitsgrad sozialer Einrichtungen unter den 
älteren Migrant(inn)en“ (May 2009–2012, S. 63). Zudem seien trotz eines dich-
ten Netzes aus Selbsthilfe in den überwiegenden Untersuchungsquartieren 
„in bestimmten Bereichen (z. B. Gesundheit/PĎege) – den Ergebnissen unse-
rer Befragung zufolge – auf professionelle und institutionelle Unterstützung 
angewiesen“ (May 2009–2012, S. 85). Die von 2009 bis 2012 geführte Studie von 
May und Alisch (2013) zeigt exemplarisch am benannten Untersuchungsquar-
tier auf, dass ein Bedarf an konkreter Beratung und Unterstützung im Bereich 
PĎege und gesundheitlicher Versorgung vorhanden ist. Zudem wurde deut-
lich, dass unter Migrant*innen die entsprechenden Institutionen nicht aus-
reichend bekannt sind.

Eine weitere Studie ist die bundesweit angelegte Evaluationsstudie vom 
Institut für angewandte Sozialforschung AGP (Alter, Gesellschaft, Partizipa-
tion), TNS Infratest Sozialforschung und der Hans-Weinberger-Akademie 
der AWO e. V. (Klie et al. 2011). Diese Studie greift erstmals einen bundeswei-
ten Überblick über die Strukturen der PĎegeberatung in den sechzehn Bun-
desländern auf. Hierbei wurden Experteninneninterviews mit Vertreterinnen 
der PĎegekassen und eine schriftliche Kurzbefragung aller PĎegekassen mit 
einem Rückgriă auf die Stichprobe der Privathaushalte aus der Studie ‚Wir-
kungen des PĎege-Weiterentwicklungsgesetzes‘ gekoppelt.

Menschen mit Migrationshintergrund werden in der Studie unter der Be-
zeichnung „besonderer Unterstützungsbedarf spezieller Zielgruppen“ (Klie et 
al. 2011, S. 91–92) subsumiert und es wird in diesem Zusammenhang festgehal-
ten, dass die Zahl pĎegebedürftiger Menschen mit „Migrationsgeschichte“ 
zunimmt. Dieser wird nicht näher expliziert, sondern verkürzt mit dem 
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Verweis auf „den besonderen Bedarf spezieller Zielgruppen“ versehen (Klie 
et al. 2011, S. 91–92).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat TNS Infratest Sozial-
forschung im November 2009 mit einer wissenschaftlichen Studie zu den 
‚Wirkungen des PĎege-Weiterentwicklungsgesetzes‘ beauftragt (vgl. 
Schneekloth und Schmidt 2011, S. 6). Ziel dieser Studie war es, detaillierte Er-
kenntnisse zur Umsetzung der gesetzlichen Regelungen, auch im Sinne der 
Weiterentwicklung der sozialen PĎegeversicherung, zu erhalten. Insgesamt 
wurden vier Repräsentativerhebungen in Privathaushalten, ambulanten PĎe-
gediensten und vollstationären PĎegeeinrichtungen durchgeführt (vgl. 
Schneekloth und Schmidt 2011, S. 5).

Eine besondere Hervorhebung wurde dem Thema „Migration in der 
PĎege“ (Schneekloth und Schmidt 2011, S. 10) gewidmet, welche durch die Re-
präsentativität der Studie einen besonderen Verwertungscharakter besitzt. 
Insbesondere aus den Ergebnissen des Kapitels „2.8 Migrationshintergrund 
und häusliche PĎege“ wird deutlich, dass PĎegebedürftige mit Migrationshin-
tergrund häučger ausschließlich PĎegegeld beziehen und auch „Kurzzeit-
pĎege, häusliche VerhinderungspĎege sowie Hilfsmittel“ (Schneekloth und 
Schmidt 2011, S. 61) seltener in Anspruch nehmen. Die Feststellung, „dass die 
Beantragung von Leistungen der PĎegeversicherung für einen Teil der Men-
schen mit Migrationshintergrund schwierig ist“ (Schneekloth und Schmidt 
2011, S. 62), weist darauf hin, dass PĎegeberatung hier unterstützende Leistun-
gen zur Verbesserung der PĎegesituationen beitragen könnte und dieser Be-
darf gegeben ist.

Kohls (2012) bekräftigt diese Erkenntnisse: Migrant*innen nehmen im 
Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung gesetzliche PĎegeleistungen bislang 
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unterdurchschnittlich in Anspruch. Dies würde sich aber zukünftig verän-
dern, da auch diese Bevölkerungsgruppe auf die „bislang nutzbaren familia-
len Solidar- und Unterstützungspotenziale“ nicht mehr im heutigen Umfang 
wird zugreifen können (Kohls 2012, S. 33). Dabei stellt Köchling-Farahwaran 
(2019) fest:

„Ältere zugewanderte Personen sind eine zahlenmäßig stark anwach-
sende Gruppe mit vergleichsweise schlechtem Gesundheitszustand 
und möglicherweise großem PĎegebedarf. Für sie kann das Altern in 
Deutschland mit starken familiären, psychosozialen sowie ökonomi-
schen Belastungen verbunden sein, da sie beispielsweise häučg nicht 
geplant hatten, den Lebensabend im Zuwanderungsland zu verbrin-
gen bzw. verbringen zu müssen“ (Köchling-Farahwaran 2019, S. 59)

Hier zeigt sich eine große Lücke zwischen der Inanspruchnahme von 
PĎegeleistungen und PĎegeberatung und dem vermuteten Bedarf der Mig-
rant*innen. Im Projekt ‚Interkulturelle Öănung der PĎegeberatung – Modell-
projekt zur Implementierung Case Management-basierter Konzepte interkul-
tureller Beratung und Unterstützung in PĎegestützpunkten (OPEN)‘ von 2014 
bis 2017 wurde daher genau diese Zielgruppe in den Fokus gerückt und sowohl 
der Zugang zur, als auch die Inanspruchnahme von PĎegeberatung genauer 
untersucht (May et al. 2017a).

Im Anschluss an dieses Praxisforschungsprojekt ist die vorliegende Studie 
entstanden, welche in der Frage der Erarbeitung von Bedürfnissen von Mig-
rant*innen und der Bedürfnis-Aushandlung im Rahmen der PĎegeberatung 
darüber hinaus geht und erweitert die Ergebnisse des Forschungsprojektes 
dadurch.
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Nach der nun eher schematischen Darstellung der Novellen in der PĎege-
versicherung, des AuĂaus von PĎegestützpunkten und der Inanspruch-
nahme der Sozialen PĎegeversicherung durch Migrant*innen, soll abschlie-
ßend noch einmal eine Rahmung hergestellt werden, im Sinne einer Einord-
nung und Diskussion der gesellschaftlichen Bedeutung der PĎegeversiche-
rung.

Die verschiedenen Etappen der PĎegeversicherungen sind sehr komplex 
und sollen an dieser Stelle nicht vollumfänglich nachgezeichnet werden. Die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Inanspruchnahme von Leistungen 
sowie die Leistungen an sich und deren Anspruchsvoraussetzungen haben 
sich seit Einführung der PĎegeversicherung stark verändert und auch nach 
der empirischen Datengewinnung der vorliegenden Studie sind weitrei-
chende Änderungen der sozialen PĎegeversicherung vorgenommen worden. 
Um die empirischen Daten angemessen einzuordnen, sollen die wesentlichen 
Eckpunkte in der Entwicklung der PĎegeversicherung hier aufgezeigt wer-
den.

1995 wurde die PĎegeversicherung mit dem Ziel eingeführt, „das Risiko 
der PĎegebedürftigkeit vergleichbar den Versicherungen gegen Krankheit, 
Unfall und Arbeitslosigkeit sowie zur Sicherung des Alterseinkommens“ 
(Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA) 1997, S. 8) abzusi-
chern sowie die „aus der PĎegebedürftigkeit entstehenden physischen, psy-
chischen und čnanziellen Belastungen zu mildern“ (Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung (BMA) 1997, S. 8). Deutlich wurde bereits in 
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diesem ersten Bericht zur Entwicklung der PĎegeversicherung, dass diese im 
Regelfall ausreichen sollte, die pĎegebedingten Aufwendungen abzudecken, 
sodass keine Sozialhilfe mehr bezogen wird (vgl. Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung (BMA) 1997, S. 9). Auch die Grundsätze „Prävention 
und Rehabilitation vor PĎege, ambulante vor stationäre PĎege und teilstatio-
näre vor vollstationäre PĎege“ (Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung (BMA) 1997, S. 9) sind Teil der Ursprungsidee der sozialen PĎegeversi-
cherung.

Es gab viele weitere kleinere Verbesserungen in den darauăolgenden Jah-
ren (vgl. Deutscher Bundestag 14. Wahlperiode 2001, S. 11–14; vgl. Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und soziale Sicherung (BMGS) 2004, S. 16–23). Be-
sonders wurde in der Auseinandersetzung deutlich, dass der PĎegebedürftig-
keitsbegriă nicht angemessen und zu somatisch bzw. verrichtungsbezogen 
ausgerichtet ist (vgl. Bundesministerium für Gesundheit und soziale Siche-
rung (BMGS) 2004, S. 15). Menschen mit geistigen oder psychischen sowie 
mit demenziellen Erkrankungen wurden mit den bisherigen Anforderungs-
pročlen nicht berücksichtigt und konnten dadurch keine Leistungen in An-
spruch nehmen. Es kam zu Beschwerden vor dem Verfassungsgericht (Az.: 
BVerfG 1, BvR 452/99, 1 BvR 1077/00), die eine verfassungswidrige Benachtei-
ligung von „Menschen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen 
Behinderungen oder psychischen Erkrankungen“ (Bundesministerium für 
Gesundheit und soziale Sicherung (BMGS) 2004, S. 15) darin anmahnten . 
Dies führte zur ersten größeren Weiterentwicklung der sozialen PĎegeversi-
cherung, dem PĎegeleistungs-Ergänzungsgesetz (PĎEG), welches im Januar 

 Diese Verfassungsbeschwerden wurden nicht zur Entscheidung angenommen, vgl. auch die 
Begründung dazu (Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (BMGS) 2004, 
S. 15–16).
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2002 in Kraft trat. Hierüber wurde nun Erweiterungen vorgenommen, welche 
zum Ziel hatten, insbesondere die häusliche Versorgung dieser Zielgruppe zu 
stärken. Einerseits wurden zweckgebundene Entlastungsbeträge für PĎege-
bedürftige vorgesehen, die „für Leistungen der Tages- und NachtpĎege, der 
KurzzeitpĎege sowie für niedrigschwellige Betreuungsangebote, also für qua-
litätsgesicherte aktivierende Betreuungsangebote“ (Bundesministerium für 
Gesundheit und soziale Sicherung (BMGS) 2004, S. 19) einzusetzen waren. 
Allerdings förderte der Gesetzgeber die Entwicklung neuer Versorgungskon-
zepte durch Dienstleistungsanbieter für diese Zielgruppe, wobei hier insbe-
sondere die demenziell erkrankten Menschen in den Fokus rückten.

Auch nach dieser Nachbesserung reißt die Kritik am PĎegebedürftigkeits-
begriă nicht ab, sodass 2009 das PĎege-Weiterentwicklungsgesetz (PfWG) in 
Kraft trat. Hier wurden die Betreuungs- und Entlastungsleistungen für Men-
schen mit kognitiven Einschränkungen stärker verankert und es wurde auch 
der Grundsatz ‚ambulant vor stationär‘ wieder stärker in den Blick genommen 
(vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2011, S. 19). Seit dieser Gesetzesände-
rung wurde das Recht auf PĎegeberatung etabliert:

„Das Fallmanagement wurde verstärkt, in dem für PĎegebedürftige 
ein individueller Anspruch auf umfassende PĎegeberatung auch in 
PĎegestützpunkten eingeführt wurde. Es wurde zugleich der Auf- und 
Ausbau wohnortnaher Versorgungsstrukturen gefördert und den PĎe-
gebedürftigen eine quartiersbezogene, an ihren Bedürfnissen ausge-
richtete PĎege ermöglicht“ (Bundesministerium für Gesundheit 2011, 
S. 19).
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Auch in dem Anspruch der PĎegeversicherung zeigt sich die Stärkung des 
Grundsatzes ‚ambulant vor stationär‘. So soll neben einer passgenauen und 
aufeinander abgestimmten Hilfe auch die häusliche Versorgung gestärkt wer-
den (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2011, S. 19). Für die Einrichtung 
der PĎegeberatung wurde bereits in diesem Berichtszeitraum eine wissen-
schaftliche Begleitung  vorgesehen, welche „aus den ersten Praxiserfahrun-
gen weitere Hinweise für die Ausgestaltung der PĎegeberatung“ (Bundesmi-
nisterium für Gesundheit 2011, S. 20) erarbeiten sollte.

Es folgten weitere Novellierungen der PĎegeversicherung. 2013 trat das 
PĎege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) in Kraft und 2015 das erste PĎegestär-
kungsgesetz (PSG 1). Beide Novellen hatten laut Gesetzgeber das Ziel, einen 
neuen PĎegebedürftigkeitsbegriă vorzubereiten (vgl. Bundesministerium für 
Gesundheit 2016, S. 13) und „die Leistungen noch besser auf die Bedürfnisse 
und Wünsche der PĎegebedürftigen und ihrer Angehörigen auszurichten“ 
(Bundesministerium für Gesundheit 2016, S. 13). Hierzu zählen insbesondere 
die Stärkung der wohnumfeldverbessernden Maßnahmen, die Stärkung der 
Rehabilitation, die Beschleunigung der Kassenentscheide bei Anträgen auf 
PĎegebedürftigkeit sowie die Steigerung des Personals (Bundesministerium 
für Gesundheit 2016, S. 13–14). Die Ausweitung der Leistungen für Menschen 
mit ‚eingeschränkter Alltagskompetenz‘ führte mit Inkrafttreten des PNG 
dazu, dass Menschen dieser Zielgruppe einen Anspruch auf PĎegegeld und 
PĎegesachleistung bekamen (sog. ‚PĎegestufe 0‘) (Bundesministerium für 
Gesundheit 2016, S. 14). Als wesentliches Ziel der Maßnahmen stand weiter-
hin die PĎegebereitschaft zu stärken und mit Verbesserungen der 

 Auf die Ergebnisse dieser Studie wird an anderer Stelle noch eingegangen.
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Maßnahmen, auch die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen zu kompen-
sieren bzw. Anreize für die Übernahme von PĎegeaufgaben zu schaăen:

„Vor diesem Hintergrund besteht die Herausforderung darin, bei An-
gehörigen die PĎegebereitschaft zu fördern und zu erhalten. Belastun-
gen müssen so gering wie möglich gehalten werden, um Überforde-
rung zu vermeiden. Nachteile, die durch PĎege entstehen können, 
müssen so weit wie möglich reduziert werden, z. B. durch eine gute 
sozialversicherungsrechtliche Absicherung“ (Bundesministerium für 
Gesundheit 2016, S. 20).

Das zweite PĎegestärkungsgesetz (PSG II) trat 2016 in Kraft, dessen 
größte Veränderung zum Januar 2017 relevant wurde: ein neuer PĎegebedürf-
tigkeitsbegriă und damit verbunden ein neues Begutachtungsinstrument 
(vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2021, S. 18). 2017 trat aber auch schon 
das dritte PĎegestärkungsgesetz in Kraft, welches den neuen PĎegebedürftig-
keitsbegriă auch im Sozialhilferecht verankerte und Kommunen mehr Ge-
staltungsfreiheit bei den Beratungs- und Versorgungsangeboten einräumte 
(vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2021, S. 18).

Durch die Umsetzung des neuen PĎegebedürftigkeitsbegriăes und des 
Begutachtungsinstrumentes wurde auch von den ehemaligen PĎegestufen 
auf PĎegegrade umgestellt sowie „die Beeinträchtigungen der Selbstständig-
keit oder der Fähigkeiten der PĎegebedürftigen“ (Bundesministerium für 

 Dies ist auch der Zeitraum (nach Einführung des PNG und des PSG 1) zu welchem die vorlie-
gende Studie das empirische Datenmaterial generiert hat (insbesondere 2015-2016), im Rah-
men des Praxisforschungsprojektes OPEN wurde unter dem Förderkennzeichen 03FH008SA4 
vom BMBF im Rahmen der Linie SILQUA-FH im Zeitraum vom 2014 bis 2017 gefördert.
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Gesundheit 2021, S. 4) in den Vordergrund gestellt. Als Ziel wird nun neben 
der Wiedergewinnung von Fähigkeiten auch „ein möglichst selbstständiges 
und selbstbestimmtes Leben“ (Bundesministerium für Gesundheit 2021, S. 4) 
fokussiert.

In diesem Kapitel wurde nur ein kleiner Teil der Novellen und Anpassun-
gen rund um die Versorgung und PĎege aufgezeigt. Dieser kursorische Abriss 
soll die Möglichkeit der Einordnung in die größeren Veränderungen und die 
Gesamtausrichtung der sozialen PĎegeversicherung aufzeigen, bildet aber 
nicht Einzelheiten und Detailfragen ab. Sofern diese im Verlauf relevant wer-
den, wird darauf an der jeweiligen Stelle konkreter eingegangen, um diese zu 
diskutieren. Auch enden die aufgezeigten Novellierungen nicht mit dem heu-
tigen Stand. Da die Datenerhebung aber 2017 abgeschlossen wurde, wurde 
auch der kursorische Abriss an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.

Im siebten Bericht zur Lage der älteren Generation wird festgestellt:

„Die Sorge für und die PĎege von älteren Menschen ist eine der gro-
ßen gesellschafts- und sozialpolitischen sowie kulturellen Herausfor-
derungen der nächsten Jahrzehnte. Die Zahl der auf PĎege angewie-
senen Menschen steigt, die für die Versorgung zur Verfügung 

 Diese Neuerungen bedürfen differenzierter Betrachtungsweisen, die an dieser Stelle nicht 
vorgenommen werden sollen, da sich die empirische Grundlage der Studie auf die gesetzlichen 
Grundlagen vor Einführung des neuen Pćegebedürftigkeitsbegriffes und des neuen Begutach-
tungsinstrumentes beziehen.
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stehenden Ressourcen gehen zurück, sowohl in den die Hauptaufga-
ben der PĎege und Sorge bislang leistenden Familien als auch im pro-
fessionellen Sektor“ (Bundesministerium für Familie 2016, S. 181).

Auf die hier im siebten Altenbericht verwiesene Lage, zeigt sich die gro-
ßen Herausforderungen der „Care-Debatte“ (Brückner 2011; Fraser 1994) oder 
auch „Care-Krise“ (Brückner et al. 2013; Apitzsch und Schmidbaur 2010), „Re-
produktionskrise“ bzw. „Soziale Reproduktion in der Krise“ (Winker 2011).

Die Soziale PĎegeversicherung wurde von Beginn an nur als „Teil- oder 
Grundabsicherung („Teilkasko-Versicherung“) des allgemeinen Lebensrisi-
kos PĎegebedürftigkeit mit engen Ausgabengrenzen ohne Bedarfsdeckungs-
prinzip und pauschalierten und festgelegten Leistungssätzen konzipiert“ 
(Dammert 2009, S. 9–10; vgl. auch Winker 2015, S. 45). Diese restriktive Absi-
cherung des Lebensrisikos „PĎegebedürftigkeit“ ist Resultat der neoliberalen, 
kapitalistischen Gesellschaftsentwicklungen. Wie Winker (2015) treăend be-
schreibt, wird „nur dort investiert und gegen Lohn gearbeitet, wo Pročte er-
wartet werden. Sorgetätigkeiten sind meist nicht gewinnträchtig, sondern 
stellen einen Kostenfaktor dar, den es aus kapitalistischer Sicht zu minimieren 
gilt“ (Winker 2015, S. 10). Dies spiegelt sich auch an vielen Stellen deutlich in 
den Entwicklungen der PĎegeversicherung wider. Insbesondere der immer 
wiederkehrende Verweis auf den Grundsatz ‚ambulant vor stationär‘ und das 
im Verlauf der Novellen steigende Thema der Entlastung der pĎegenden An- 
und Zugehörigen sowie in den vergangenen Jahren auch die Vereinbarkeit 
von Versorgung und Berufstätigkeit, sind deutliche Anzeichen. Erst im sieb-
ten PĎegebericht (2021) wurde die Argumentation der häuslichen Versorgung 
auf den Wunsch und die Bedürfnisse der PĎegebedürftigen hervorgehoben 
und damit eine neue Argumentation aufgebaut, welche die kapitalistische 
Rahmung verschleiert.
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Die Stellung von Care-Arbeit und Reproduktionsarbeit  hat wesentlich 
EinĎuss auf die Entwicklung der PĎegeversicherung genommen, in der die 
Logiken der Pročtmaximierung und Reproduktion von Arbeit grundlegend 
im Vordergrund stehen. Care-Arbeit nimmt an dieser Stelle nur eine unterge-
ordnete Rolle ein und stellt durch die Bindung von Arbeitskräften eher einen 
Hemmnisfaktor für die ökonomische Ausrichtung dar. Gleichzeitig ist sie für 
die „Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems grundlegend“ (Winker 
2015, S. 16).

Der gesellschaftliche Bedarf an Reproduktions- und Care-Arbeit ist auf-
grund des demogračschen Wandels sogar gestiegen. Die kapitalistisch ge-
wollte Steigerung von erwerbstätigen Frauen und die veränderten privaten 
Lebensformen sowie die stark gewachsenen Anforderungen des Arbeitsmark-
tes stellen Familien vor große Herausforderungen. Diese Herausforderungen 
der Care- und Reproduktionsarbeit werden weiterhin überwiegend an Frauen 
übertragen und stabilisieren damit bestehende Geschlechterordnungen (vgl. 
Brückner 2010, S. 44), die zu einer gesellschaftlichen Überbelastung der 
Frauen führen. Die soziale PĎegeversicherung stellt hier keine Ausnahme dar, 
denn sie unterstützt in ihrem AuĂau insbesondere die PĎege und Versorgung 
als Reproduktionsarbeit.

 Ich schließe mich an dieser Stelle Winker (2015, S. 15–27) an, die die Begriffe Care Arbeit 
(Care Work) und Sorgearbeit synonym verwendet, um die Arbeitsinhalte in den Blick zu neh-
men und die konkreten Sorgetätigkeiten zu bezeichnen, unabhängig davon, ob es sich dabei um 
entlohnte oder unentlohnte Tätigkeiten handelt (vgl. Winker 2015, S. 17). Im Gegenzug be-
zeichnet „Reproduktionsarbeit“ das „Gegenstück zur Lohnarbeit, die unentlohnte Arbeit, meist 
in familiären Zusammenhängen und von Frauen ausgeführt, die für die Reproduktion der Ar-
beitskraft notwendig ist“ (Winker 2015, S. 17).
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Die hohe Wertstellung der ökonomischen Pročtmaximierung und der da-
mit einhergehenden Sicherung der sozio-ökonomischen Produktionsverhält-
nisse durch möglichst kostengünstige Reproduktion der Arbeitskräfte be-
wirkt, dass „(…) der kurzfristige Zugriă auf geeignete, passend qualičzierte 
und Ďexible Arbeitskräfte zu möglichst geringen Löhnen (…)“ (Winker 2012, 
S. 16) gesichert sein muss. Die Reproduktion und Bereitstellung dieser Ar-
beitskräfte steht unter der Prämisse, möglichst nur minimale Kosten zu ver-
ursachen, was insbesondere durch die Auslagerung der Reproduktionsarbeit 
an Familien und hier insbesondere an die Frauen erfolgt. Die Reproduktions-
arbeit soll möglichst noch neben ihrer Erwerbsarbeit (Winker 2012, S. 16; vgl. 
Fraser 1994, S. 235) stattčnden. Der Einsatz professionell-personeller Ressour-
cen für Sorgetätigkeiten steht grundlegend der ökonomischen Pročtmaxi-
mierung entgegen (vgl. Winker 2012, S. 16), weshalb die gesetzlichen Ände-
rungen, insbesondere im SGB XI zur „Entlastung pĎegender Angehöriger“ 
beitragen sollen, um so längerfristig deren Erhalt als LaienpĎegekräfte zu si-
chern (vgl. Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode 23.04.2012, S. 18).

Auch unter der Bezeichnung der Ökonomisierung der sozialen Dienst-
leistungen werden stetig aus Kostengründen gesellschaftliche Aufgaben in 
die private Sphäre delegiert, also auf Individuen oder Familien verlagert (vgl. 
Winker 2015, S. 34). Diese Auslagerung an unbezahlte Privathaushalte be-
wirkt, dass sich die Verantwortung für Gesundheit zunehmend auf den ein-
zelnen Menschen verlagert (vgl. Hüper und Hellige 2012, S. 9–10) und zur In-
dividualisierung der gesellschaftlichen Problemlage beiträgt, zumeist mit ei-
nem Fokus auf Frauen (vgl. Fraser 1994, S. 235). „Aus der Perspektive der ‚Be-
troăenen‘ [Herv. i. O.] nennt man dies in der Psychologie eine klassische Dou-
ble-Bind-Situation, also eine Situation widersprüchlicher Handlungsauăor-
derungen“ (Dammert 2009, S. 17).
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Auch die Bundesregierung bestätigte die ungleichheitsgenerierende Wir-
kung im sechsten Altenbericht: „Die PĎege bleibt im Wesentlichen weiblich: 
90 Prozent der PĎegepersonen im Sinne des § 14 SGB XI (mindestens 14 Stun-
den wöchentlich PĎegetätigkeit) sind Frauen“ (Altenberichtskommission 
(BMFSFJ) 2010, S. 187). Dies gilt im besonderen Maße für Zugewanderte, hier 
besteht derzeit noch eine überdurchschnittlich hohe PĎegebereitschaft von 
Angehörigen, insbesondere der Frauen (vgl. Kohls 2012: 31). Im siebten Alten-
bericht (BMFSFJ Altenberichtskommission 2016, S. 181) wird das Thema kri-
tisch aufgegriăen: „Verbunden ist das Thema schließlich mit Fragen der fai-
ren Verteilung von Sorge- und PĎegeaufgaben in der Gesellschafts- und Ge-
schlechterordnung.“ Weiter wird bestätigt, dass Frauen „noch immer den 
größten Teil der VersorgungsverpĎichtungen gegenüber auf PĎege angewie-
senen Menschen eingehen“ (BMFSFJ Altenberichtskommission 2016, S. 189) 
und Sorgearbeit überwiegend von Frauen geleistet wird (vgl. BMFSFJ Alten-
berichtskommission 2016, S. 208–209). Regina Becker-Schmidt fasst dies unter 
dem Begriă der „doppelten Vergesellschaftung“ (Becker-Schmidt 1989; nach 
Winker und Degele 2009, S. 19) auf.

Winker (2015) verweist darauf, dass die soziale Absicherung der pĎegen-
den An- und Zugehörigen (überwiegend Frauen) durch staatliche Transfer-
leistungen, Steuererleichterungen oder Rentenanwartschaften, die als Moti-
vationsanreize zu verstehen sind, in der Kapitalverwertung kaum eine Rolle 
spielen (vgl. Winker 2015, S. 52). Zudem gerade die gut qualičzierten Arbeit-
nehmer*innen hier oft andere Möglichkeiten haben, um die Belastung durch 
Reproduktionsarbeit zu reduzieren:
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„Durch den Einsatz von sozial nicht abgesicherten und schlecht ent-
lohnten Arbeitenden, meist Migrant_innen, in Privathaushalten und 
die stillschweigende Duldung von Rechtsverletzungen in diesem Be-
reich wird gewährleistet, dass čnanziell besser gestellte Erwerbstätige 
Care-Arbeit delegieren können“ (Winker 2015, S. 52–53).

Migrant*innen haben hier also eine zusätzliche Belastung, da sie oft 
schlecht bezahlte Tätigkeiten, bis zu illegalen Beschäftigungen, anstrengende 
Care-Arbeit verrichten, sowohl für die eigene als auch für fremde Familien.

Die Situation der Migrant*innen in Bezug auf Reproduktions- und Care-
Arbeit zeigt neben der häučgen Schlechterstellung in den beruĎichen und 
damit auch sozioökonomischen Kontexten, ähnliche Phänomene wie bei der 
autochthonen Bevölkerung. Die lange geglaubten familiären Solidar- und 
Unterstützungsleistungen, die bei Migrant*innen stärker ausgeprägt sein sol-
len, sind rückläučg (vgl. Kohls 2012, S. 33). So beschreibt auch Steinbach 
(2018):

„Mit zunehmender Anpassung von Migranten an Entwicklungen in 
der Aufnahmegesellschaft wie etwa zunehmende Bildungsbeteiligung 
und Erwerbstätigkeit der Frauen, sinkende Fertilitäts- und steigende 
Scheidungsraten stehen Migrantenfamilien vor ähnlichen Herausfor-
derungen wie die Einheimischen“ (Steinbach 2018, S. 329).

Wenn sich die Herausforderungen von Migrant*innen also ähnlich gestal-
ten, wie in der autochthonen Bevölkerung, zeigt sich die starke Überbelas-
tung durch fehlende Unterstützung sozialer Institutionen und Angebote und 
Dienste, wie eben der PĎegeberatung, sehr deutlich. Denn Migrant*innen 
werden, insbesondere aufgrund sprachlicher, kultureller und familiärer 
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Barrieren, bislang nicht angemessen durch die Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote erreicht (vgl. Kohls 2012, S. 36; vgl. May und Alisch 2013, S. 63; 
vgl. Köchling-Farahwaran 2019, S. 59).

PĎegeberatung ist eine Form der Beratung, die sich im Spannungsfeld 
von Eingeschränktheit und Interdependenzen aufspannt. Beratung im Ge-
sundheitswesen richtet sich gezielt an Menschen mit beeinträchtigter Ge-
sundheit und an Nutzer*innen des Gesundheitswesens, entweder in Form von 
Gesundheitsberatung, von Patienten- oder Nutzer*innenberatung (vgl. Dewe 
und Schaeăer 2012, S. 59).

(PĎege-)Beratungen sind situiert und prozesshaft.  Um sich der Frage zu 
nähern, wie gesundheitsbezogene Beratung als Grundlage für die PĎegebe-
ratung dienen kann, sollen im Folgenden einige Aspekte herausgearbeitet 
werden.

Wenn man sich also die Bedingungen und Umsetzungen von Beratung in 
der PĎegeberatung genauer anschaut, kann festgestellt werden, dass es sehr 
facettenreich ist, was dort passiert. Viele Faktoren Ďießen in die Beratung ein 
und fordern beratende Personen wie auch Nutzende heraus.  In diesem nun 
folgenden Kapitel geht es insbesondere darum, eine Annäherung an die the-
oretische wie praktische Ausrichtung der PĎegeberatung zu ermöglichen, um 
nach der Rahmung durch die gesetzlichen und politischen Bedingungen im 

 Vgl. allgemein zu Beratung Dewe 2018, S. 122.
 Vgl. Projekt OPEN (Engert und Zein 2023).
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Kapitel 2.1 nun auch die praktische und beratungstheoretische Ausrichtung 
zu fokussieren. Hierfür werde ich insbesondere auf vier Aspekte eingehen: auf 
gesundheitsbezogene Beratung, Aspekte von Sozialberatung, Interventions-
bezüge und auf Dienstleistungsaspekte.

„Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit leistet wertvolle Beiträge bei der 
Vorbeugung, Verhinderung, Abmilderung und Bewältigung gesund-
heitlicher Risiken und Probleme sowie deren psychosozialen und so-
zioökonomischen Auswirkungen auf personenbezogener, umweltbe-
zogener, institutionsbezogener und gesellschaftlicher Ebene“ (Müller-
Baron 2020, S. 1).

Mit diesem Auftrag, den die DVSG in ihrer Positionierungsempfehlung 
angibt, werden die Aufgaben Sozialer Arbeit im Gesundheitswesen weitläučg 
umrissen und auch die PĎegeberatung fügt sich in dieses Aufgabenfeld ein. 
Schütte-Bäumner formuliert diesen Auftrag konkreter: „Gesundheitsbezoge-
ner Sozialer Arbeit kommt grundsätzlich die Aufgabe zu, in Settings des So-
zial- und Gesundheitswesens niedrigschwellige, zugehende und psychosozial 
konstituierte Handlungsansätze als präventive, gesundheitsfördernde Unter-
stützungsformen zu entwickeln sowie konkrete soziale Hilfen anzubieten“ 
(2019, S. 65). Diese Formulierung des Auftrages Sozialer Arbeit im Gesund-
heitswesen, stellt noch einmal die klassische Arbeitsweise der Sozialen Arbeit 
in den Fokus und ergänzt sie um das Setting des Gesundheitswesens. Konkre-
ter beschreibt Schütte-Bäumner, dass die gesundheitsbezogene Soziale Arbeit 
„grundständig auf die Methodenvielfalt und die Methodenkompetenz 
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Sozialer Arbeit zurück“ (Schütte-Bäumner 2019, S. 70) greift. Er nimmt dabei 
auch eine kritische Perspektive gegenüber dem Gesundheitswesen ein: „Ge-
sundheitsbezogene Soziale Arbeit ergänzt in kritisch-reĎexiver Weise das 
klassische, häučg biomedizinisch ausgerichtete Behandlungssetting im Ge-
sundheitswesen um das dialektische Verständnis von Person und Situation, 
(…)“ (Schütte-Bäumner 2019, S. 66). Genau diese kritisch-reĎexive Perspek-
tive, sowohl bezogen auf Gesundheitsaspekte als auch auf gesellschaftliche 
Aspekte der Care-Thematik sind wesentliche Rahmenbedingungen für die 
PĎegeberatung. Fokussiert auf die gesundheitsbezogene Beratung gibt es 
viele Ansätze in der Beratungsliteratur. Allerdings sind beide Begriăe ‚Bera-
tung‘, wie auch ‚Gesundheit‘ sehr stark abhängig von der jeweiligen Perspek-
tive, den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und dem Nutzen, den 
eine Annäherung an diese Begriăe haben soll. „In gewisser Weise potenzieren 
sich im Begriă der Gesundheitsberatung die bekannten Unschärfen der Be-
griăe von Gesundheit und von Beratung“ (Faltermaier 2014, S. 1063). Gleich-
zeitig ist der Begriă der Beratung, wie eingangs beschrieben, schon nahezu 
inĎationär in Gebrauch:

„Betrachtet man das Aufgabenspektrum genauer, ist es keineswegs al-
lein auf Beratung beschränkt. Vielmehr scheint Beratung dem Cha-
rakter nach ein Sammelbegriă zu sein, der neben Beratung auch Auf-
klärung, Information und ergänzend psychosoziale Hilfe bis hin zu 
therapeutischer Unterstützung einschließt. Dieser Eindruck erhärtet 
sich bei einer Sichtung der theoretischen Beratungsliteratur“ (Dewe 
und Schaeăer 2012, S. 60).

In der Literatur zur Beratung werden häučg Dečnitionen, Einordnungen 
und Anlehnungen des Beratungsverständnisses ausgeführt, die in mancher 
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Hinsicht sehr unterschiedlich sind und teilweise sich überschneidende Ele-
mente aufweisen. Die verschiedenen Bezeichnungen umfassen diăerenzierte 
Handlungsweisen von beratenden Personen, die verschiedenen Disziplinen 
zugeordnet werden. Durch Ausbreitung des englischsprachigen Begriăs 
Counsel(l)ing vervielfacht sich diese Ausdiăerenzierung noch. Auch in For-
men, die im deutschen Sprachgebrauch nach Seel (2014) nicht abbildbar sind 
(vgl. 2014, S. 1648).

Neben diesen Unterscheidungen wird auch bei Beratungen in der jeweili-
gen Bezeichnung teilweise nach ‚Zielgruppen‘ und nach ‚Themenfeldern‘ der 
Beratung begriĉich unterschieden.  Im deutschsprachigen Raum diăeren-
ziert sich Beratung in einer anderen Form, z. B. als Beratung, Coaching und 
Supervision. Schubert et al. schlagen vor, diese Begriĉichkeiten unter dem 
Begriă des Counseling, als gemeinsames Dach zusammenzuführen (vgl. 2019, 
S. 21). „Unter diesem Dach teilen sich in einer groben Unterscheidung die 
eher arbeitsweltbezogene Beratung und die lebenswelt- bzw. familienweltori-
entierte Beratung das ‚House of Counseling‘„ (Schubert et al. 2019, S. 21). 
Auch Hoă und Zwicker-Pelzer nutzen die grobe Unterscheidung zwischen 
lebensweltlicher und arbeitsweltlicher Beratung (2015, S. 9–10). Diese ist für 
die Rahmung der gesundheitsbezogenen Beratung, insbesondere in der Per-
spektive der PĎegeberatung, weniger geeignet, da sich mit Blick auf die Care-
Arbeit die Bereiche (Familien- und) Lebenswelt und Arbeitswelt überschnei-
den. Die Care-Arbeit bečndet sich in oder zwischen der Arbeits- und der in-
dividuellen Lebenswelt. PĎegeberatung ist immer mit lebensweltlichen Bezü-
gen befasst, da die häusliche Versorgung und Betreuung häučg im Rahmen 
von Reproduktionsarbeit durchgeführt wird. Gleichzeitig ist Care-Arbeit, ob 
bezahlt oder unbezahlt, gesellschaftlich wenig anerkannt (vgl. Winker 2015, 

 Beispiele hierfür sind Schuldner*innenberatung und Drogenberatung.
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S. 23). In den PĎegeberatungen wird auch die Vereinbarkeit von Sorge und 
Lohnarbeit thematisiert. Da es sich hierbei vielfach um sorgende Frauen han-
delt, wird auch die eher schlechter bezahlte Care-Arbeit als Lohnarbeit in der 
PĎegeberatung thematisch.

Eine Unterscheidung, wie sie hier vorgeschlagen wird, zwischen lebens-
weltlicher und arbeitsweltlicher Beratung (Hoă und Zwicker-Pelzer 2015, 
S. 9–10), ist hierbei also wenig hilfreich, stattdessen verstärkt sie die Verschlei-
erung der Benachteiligung, welche im Bereich von Care-Arbeit weiterhin 
stattčndet.

Die Arbeit in PĎegestützpunkten zeigt eine große Nähe zur Sozialen Be-
ratung, wie Ansen sie konzeptualisiert:

„In der Sozialen Beratung spielen zwar Fragen der sozialen Sicherung 
eine wesentliche Rolle, es wäre aber unangemessen, wenn die Bera-
tung auf die Durchsetzung von Sozialleistungsansprüchen verkürzt 
würde. Die Soziale Beratung hat vor allem dann ihre Berechtigung, 
wenn sie sich um diejenigen kümmert, deren Probleme nicht mit den 
standardisierten Programmen des Sozialstaates gelöst werden können, 
also individuelle Formen der Bewältigung gebraucht werden. Mit der 
Sozialen Beratung wird das soziale Sicherungssystem auf subjektive 
Notlagen übertragen. An der Schnittstelle von Person und Umgebung 
erweist sich, wie wirksam die Soziale Beratung zur Verbesserung von 
Lebenslagen führt“ (Ansen 2000, S. 2).
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Armut steht zwar nicht im Mittelpunkt der PĎegeberatung, in der Regel 
stellen čnanzielle Fragen aber einen wesentlichen Teil der Beratungstätigkei-
ten in PĎegestützpunkten dar. Hier wäre es ebenfalls eine unangemessene 
Verkürzung, die Durchsetzung von Leistungsansprüchen aus dem SGB XI als 
alleinigen Fokus zu wählen. Psychosoziale Aspekte der Beratung sind ebenso 
wichtig, wie schon das OPEN-Projekt zeigen konnte (vgl. May und Zein 
2018b). Die individuellen Fragen und Problemstellungen der Ratsuchenden 
sind vielfältig und nicht nur auf die Orientierung und Unterstützung bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen aus der PĎegeversicherung zu reduzieren, 
um eine Bewältigung der komplexen Aufgaben der Care-Arbeit zu gewähr-
leisten.

„Ausgehend von den zentralen Problemen der Ratsuchenden geht es 
in der Sozialen Beratung u. a. darum, eine angemessene Einkommens- 
und Güterausstattung sicherzustellen, soziale Kontakte zu erschließen 
und Bildungsangebote sowie gesundheitsbezogene Hilfen zu vermit-
teln. Dieses generalistische Konzept ist notwendig, weil sich zum ei-
nen die Problemlagen nicht beliebig trennen lassen und zum anderen 
die Ratsuchenden nicht an unterschiedliche Stellen delegiert werden 
können. Viele Ratsuchende müssen schon große persönliche Mühe 
aufwenden, um nur eine Beratungsstelle aufzusuchen. Für den Bera-
tungsverlauf ist eine konstante Beziehung ein wichtiger Erfolgsfaktor, 
der durch die Delegation des Ratsuchenden an unterschiedliche Hil-
festellen unterminiert würde [Herv. i.O.]“ (Ansen 2000, S. 4).

Der Austausch mit anderen Betroăenen, z. B. über die Vermittlung von 
Selbsthilfegruppen sowie die Ausstattung mit Hilfsmitteln zur PĎegeerleich-
terung aber auch Anleitungen zur PĎege und Selbstfürsorge, sind neben den 
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Hauptaufträgen der PĎegeberatung generell Teil der Beratungstätigkeit in 
PĎegestützpunkten. Die Oăenbarung von Überforderungssituationen und 
anderen Problemen in der Versorgung von nahen An- und Zugehörigen so-
wie die Rollenveränderungen bei der PĎege und Versorgung von nahestehen-
den Personen benötigen eine grundlegende Vertrauensbasis zur beratenden 
Person. Das Einlassen auf die individuellen Problemlagen, die unter dem Fo-
kus der Care-Arbeit entstehen, sind wesentliche Faktoren der Beratung in 
PĎegestützpunkten. In der Sozialen Beratung, wie auch der PĎegeberatung,

„(…) kommt es darauf an, materielle Probleme nicht auf emotionale 
Fragen zu reduzieren und umgekehrt. Ausschlaggebend für die Bera-
tung ist deshalb neben dem methodischen Handeln immer auch eine 
adäquate Problemerfassung“ (Ansen 2000, S. 4).

Auch Nestmann et al. beschreiben: „Beratung [im Gesundheitssektor A. 
Z.] bleibt nicht mehr nur auf die Weitergabe von Information beschränkt, 
sondern dient der Klärung und Lösung von gesundheitsbezogenen und pati-
entenorientierten Problemen. Diese erweiterte Perspektive auf Beratung ken-
nen sozialberuĎiche, psychosoziale und pädagogische Handlungsfelder seit 
Jahrzehnten und verfügen über eine ebenso lange Beratungstradition“ (2012, 
S. 25). Die Soziale Beratung nach Ansen (2000) stellt konzeptionell daher auch 
ein Gewinn für die gesundheitsbezogene Beratung dar und enthält viele Fa-
cetten, die zur Auseinandersetzung in der PĎegeberatung dienlich sind. 
„Konzeptionell ist das Feld der Patientenberatung und Nutzerinformation 
eher mit der sozialpädagogischen denn der psychologischen oder psychothe-
rapeutischen Beratung vergleichbar“ (Nestmann et al. 2012, S. 26). Auch der 
besondere Bezug auf den Alltag der Ratsuchenden kann, insbesondere im 
Feld der gesundheitsbezogenen Beratung nach den Autor*innen Nestmann 
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et al., eine spezielle Perspektive der Sozialen Arbeit darstellen. Rixen verweist 
in diesem Zusammenhang darauf, dass Modelle altersgerechter Sozialbera-
tung durch Fachkräfte der Sozialen Arbeit sinnvoll sind, wenn das spezičsche 
Wissen in eine übergreifende fachliche Perspektive eingebunden ist (vgl. 
Rixen 2020, S. 322).

Neben dem AuĂau einer konstruktiven Beratungsbeziehung und einer 
angemessenen Problemerfassung geht es hierbei um drei wesentliche Inter-
ventionsformen im Beratungsprozess, mit denen schwierige Lebenslagen 
konkret erleichtert werden. Es handelt sich um die Weitergabe von lösungs- 
und handlungsrelevanten Informationen an Ratsuchende, um Wege der Re-
Ďexion von Lebens- und Alltagsproblemen und um die gezielte Erschließung 
von Ressourcen (vgl. Ansen 2000, S. 1). Diese drei Interventionen in der Sozi-
alen Beratung sind auch wesentliche Elemente der PĎegeberatung in PĎege-
stützpunkten. So stehen lösungs- und handlungsrelevante Informationen in 
Bezug auf die PĎegeversicherung hierbei im Fokus der PĎegeberatung, aber 
es geht genauso um die ReĎexion von Lebens- und Alltagsproblemen in Be-
zug auf die Versorgung von Angehörigen in Verbindung mit den weiteren 
VerpĎichtungen im Leben der Ratsuchenden sowie um Fragen der Organisa-
tion und Umsetzbarkeit von Care-Arbeit. Auch der dritte Punkt, die Erschlie-
ßung der Ressourcen, ist wesentlich in der PĎegeberatung. Dabei geht es viel-
fältig um die Entlastung der PĎegenden, aber auch um die Gewährleistung 
größtmöglicher Selbstständigkeit (wie klassisch der Wunsch, in der eigenen 
Häuslichkeit zu verbleiben) in Bezug auf pĎegebedürftige Menschen.

Diese Mehrfachbelastungen führen auch dazu, dass die psychische und 
soziale Ebene der Personen involviert wird:
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„Die äußeren Belastungen und die unterschiedlichen Formen der psy-
chischen Bewältigung lassen sich ohnehin nicht sinnvoll trennen. In-
sofern ist jede Soziale Beratung immer auch Psychosoziale Beratung. 
Mit der Ausrichtung der Sozialen Beratung an den Lebensumständen 
und den persönlichen Bewältigungsanstrengungen entspricht sie den 
Anforderungen an pädagogische und soziale Dienstleistungen, mit de-
nen einerseits solche Verhaltensänderungen erreicht werden sollen, 
die ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen und andererseits die Ver-
hältnisse verändert werden sollen, die Selbstbestimmung verhindern“ 
(Ansen 2000, S. 2; Schaarschuch 1999, S. 553).

Nestmann und Sickendiek haben im Rahmen des Handbuches Sozialar-
beit / Sozialpädagogik (2001) Beratung als „nicht-Intervention“ oder auch 
„sanfte Intervention“ beschrieben, mit Verweis auf Nestmann (1988) und 
grenzten (die Idealform von) Beratung klar von anderen Hilfeformen, wie 
„Betreuung, PĎege oder Alltagsbegleitung“ ab, „die stärker praktisch-instru-
mentell in die Lebensführung der Klientinnen eingreifen und dabei die Au-
tonomie der Adressat/innen beschneiden können“ (Nestmann und Sicken-
diek 2001, S. 141). Diese Perspektive hat sich gewandelt, wie der Verweis im 
dritten Band ihres umfangreichen Handbuches aus 2014 verdeutlicht. Hier 
stellten Sickendiek et al. heraus, dass „(…) Beratung inzwischen auch eine 
professionelle Intervention in unterschiedlichen theoretischen Bezügen, me-
thodischen Konzepten, Settings, Institutionen und Feldern“ (Sickendiek et al. 
2014, S. 34) ist. Deutlich daran wird, dass sich das Beratungsverständnis wan-
delt und in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen zu verstehen 
ist.
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Dewe und Schwarz (2013, S. 61–63) beziehen sich in ihrem Verständnis von 
Beratung einerseits als professionelle Handlung und andererseits als pädago-
gisches Phänomen, auf die sozialpolitische Dimension von Beratung als pä-
dagogische Interventionsform, im Anschluss an Kaufmann (1982): „Sozialpo-
litisches Ziel der Maßnahme ist hier typischerweise eine direkte Erhöhung 
der Handlungsfähigkeit durch bildende, beratende, rehabilitative oder infor-
mative Anstrengungen“ (Kaufmann 1982, S. 81). Dewe nimmt auch auf den 
weiteren Artikel Bezug und fasst zusammen:

„Von den direkt akteursbezogenen kommunikativen bzw. pädagogi-
schen Interventionen – neben Beratung zählen bildende, informie-
rende und rehabilitative Maßnahmen dazu – lassen sich non-kommu-
nikative, nämlich rechtliche, ökonomische und ökologische Interven-
tionen als nicht unmittelbar akteursbezogene sozialpolitische Maß-
nahmen unterscheiden“ (Dewe und Schwarz 2013, S. 62 Herv. i. O.).

Weiter beschreiben die Autor*innen, dass die kommunikativen Interven-
tionen sich auf vier Formen beziehen: Beratung, Information, AuČlärung 
und Therapie, die es zu unterscheiden gilt (vgl. Dewe und Schwarz 2013, 
S. 62). Weiter zu diesem Themenkomplex haben Schaeăer und Dewe (2012) 
mit dem Fokus auf Beratung im Gesundheitsbereich gearbeitet.

 Dewe und Schwarz verweisen in ihrer MonograĆe auf einen Beitrag von Kaufmann aus dem 
Jahr 1992 mit gleichem Titel, der nicht aufĆndbar war. Zitate und Bezüge lassen sich aber auf 
die Ausgabe Kaufmann 1982 beziehen. Vermutlich handelt es sich hierbei um eine fehlerhafte 
Jahresangabe von Dewe und Schwarz (2013).

 Im Folgenden werde ich für das weitere Verständnis nur verkürzt darauf eingehen. In 
Schaeffer und Dewe 2012 Ćndet sich auch eine Ausdifferenzierung der vier Begriffe (Bera-
tung, Information, Aufklärung und Therapie) mit unterscheidenden Merkmalen.
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PĎegeberatung als Intervention zu verstehen – in Anlehnung an Patien-
tenberatung, wie es Schaeăer und Dewe (2012) formulieren – ist daher eine 
weitere Perspektive, die in der Annäherung an PĎegeberatung als Beratungs-
methode aufgegriăen werden soll. Nach Beushausen sind „Interventionen 
(…) Maßnahmen zur Strukturierung einer Situation im Sinne vorgegebener 
Zielsetzungen.“ (Beushausen 2016, S. 52). Die Notwendigkeit in der PĎegebe-
ratung, gemeinsame Ziele aus der Beratung festzuhalten und transparent für 
alle am Prozess Beteiligten zu dokumentieren, ist gesetzlich im § 7a SGB XI  
Nr. 2–4 verankert. Unter der Bezeichnung „individueller Versorgungsplan“ 
werden aus der Beratung generierte Ziele für die Versorgung „mit den im 
Einzelfall erforderlichen Sozialleistungen und gesundheitsfördernden, prä-
ventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen medizinischen sowie pĎe-
gerischen und sozialen Hilfen“ (§ 7a SGB XI Nr. 2) sowie die für die „Durch-
führung des Versorgungsplans erforderlichen Maßnahmen“ (§ 7a SGB XI 
Nr. 3) festgehalten.

Aus der Überlegung der Patientenberatung haben Schaeăer und Dewe 
(2012) den Begriă der Interventionslogik stärker in den Fokus gerückt, der ei-
nen Bezugspunkt darstellen soll. Beratung bewegt sich im professionellen 
Verständnis und im Alltagshandeln oft zwischen zwei Polen:

„(…) [B]eide Vorstellungen von Beratung – einerseits als kleine Thera-
pie und andererseits als bloße Informationsweitergabe missverstanden 
– [sind A.Z.] nicht tragfähig genug (…), um den Problemen von Pati-
ent/- innen gerecht zu werden, da sie in therapieverbrämten Formen 
der Beratung eine unfreiwillige Therapie erhalten und damit der Pa-
thologisierung des Alltags Vorschub geleistet wird. In Beratung, die 

 In der Fassung vom 16.9.2022
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auf Informationsweitergabe reduziert ist, wird wiederum jeglicher 
Problem- und Fallbezug vernachlässigt. Einem ‚Zuviel‘ steht also ein 
‚Zuwenig‘ gegenüber“ (Dewe und Winterling 2005; Schaeăer und 
Dewe 2012, S. 61).

Für die Patientenberatung beschreiben Schaeăer und Dewe, dass eine Re-
duktion in der Praxis der Beratung stattčndet: „Beratung, AuČlärung, Infor-
mation und psychosoziale Unterstützung fallen hier (begriĉich und faktisch) 
meist in eins und vielerorts ist Beratung sogar auf bloße Informationsweiter-
gabe oder GesundheitsauČlärung reduziert.“ (2012, S. 61). Für die Praxis der 
PĎegeberatung kann Ähnliches angenommen werden. Auch die gesetzlichen 
Vorgaben zeigen eine Ambivalenz auf: „Personen, die Leistungen nach die-
sem Buch erhalten, haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestel-
lung durch einen PĎegeberater oder eine PĎegeberaterin bei der Auswahl und 
Inanspruchnahme von bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleis-
tungen sowie sonstigen Hilfsangeboten, die auf die Unterstützung von Men-
schen mit PĎege-, Versorgungs- oder Betreuungsbedarf ausgerichtet sind 
(PĎegeberatung)“; (§ 7a Absatz 1, Satz 1) . Einerseits werden individuelle Be-
ratung und Hilfestellung in Aussicht gestellt, die eine psychosoziale Beratung 
nahelegen und den Situationen der Ratsuchenden angemessen wäre, ande-
rerseits geht es auch deutlich um die Auswahl und Inanspruchnahme von So-
zialleistungen nach dem SGB XI, was eher dem Charakter einer Informati-
onsweitergabe entspricht. Dieses Spannungsfeld wird auch deutlich, wenn 
man sich die Praxis der PĎegeberatung anschaut.

 In der Fassung vom 16.9.2022
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„Das Spezielle der PĎegeberatung mit eigener Beratungsperspektive 
zeigt sich auch darin, dass sie je nach situativem Anlass mehrere Inter-
ventionen in das Beratungshandeln integriert, die unterschiedliches 
methodisches Vorgehen und kommunikative Verhaltensweisen erfor-
dern. Je nach Anforderung der PĎegesituation liegt der Schwerpunkt 
eher auf der Information bzw. auf der psychosozialen Beratung, der 
Anleitung zu einer PĎegetechnik und der Schulung zur intensiven An-
eignung des neuen Inhalts. PĎegeberatung kann präventive, kurative 
und rehabilitative Aufgaben erfüllen“ (Falk 2016, S. 119).

Im Verständnis von Abplanalp et al. (2020) ist der eigentlichen Beratung 
noch ein Gespräch vorgeschaltet: „Das kompetente und adäquate Führen von 
Gesprächen ist eine zentrale Anforderung an das Rollenhandeln aller Fach-
kräfte der Sozialen Arbeit und Voraussetzung, um sachgerecht und angemes-
sen in Beratungsprozesse überzuleiten, sofern Beratung als Intervention er-
forderlich ist“ (Abplanalp et al. 2020, S. 21; Stimmer und Ansen 2016). Auch 
diese Autor*innen sehen Beratung als Intervention an und diăerenzieren hier 
in Anlehnung an Stimmer (2020) weiter aus, indem Sie vorschlagen, Ge-
sprächsführung als Basismedium zu fassen und von Beratung als „Interakti-
onsmedium“ abzugrenzen, es also stärker zu diăerenzieren. Sie verstehen Be-
ratung als Interaktionsmedium im Sinne einer Synthese aus Kommunikation 
und Interaktion (vgl. Abplanalp et al. 2020, S. 21). „Beratung ist demnach ein 
spezičsch strukturierter, klientenzentrierter, problem- und lösungsorientier-
ter Interaktionsprozess. Fachkräfte der Beratung vermitteln neues Wissen 
und/oder reaktivieren bereits bestehendes Wissen und wollen neue Hand-
lungskompetenzen fördern und/oder alte wieder aktivieren“ (Abplanalp et al. 
2020, S. 23). Gregusch (2013) beschreibt, dass Beratung
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„als Interventionsmethode konzipiert werden [kann A.Z.], die einen 
ganz bestimmten Beitrag zur Erreichung der Ziele Sozialer Arbeit leis-
ten soll, nämlich den Beitrag, über die Aktivierung und Verbesserung 
der Selbststeuerungskompetenzen von KlientInnen und Klientensys-
temen sowie soziokultureller Umweltsysteme soziale Probleme zu ver-
hindern, zu verringern oder zu lösen bzw. die Befriedigung sozialer 
Bedürfnisse zu befördern und wiederherzustellen, worüber sie wiede-
rum einen präventiven Beitrag im Hinblick auf die Entstehung gesell-
schaftlicher Risiken leisten kann“ (Gregusch 2013, S. 55).

Weiter beschreibt sie, dass Beratung als Interventionsform einer Fallsteu-
erungsmethode entspricht (vgl. Gregusch 2013, S. 33). Sie hebt auch die Kon-
sequenzen hervor, die mit einem Schwerpunkt auf prozessorientierter Inter-
aktion und gemeinsamer Erarbeitung von Problemlösungen verbunden sind. 
Neben der Veränderung des Beziehungsverständnisses und dem Mehr an Ei-
genverantwortung der Ratsuchenden innerhalb, wie außerhalb der Bera-
tungssituation, verändern sich auch die zu bearbeitenden Probleme, welche 
dadurch unbestimmt sind und sich erst im Beratungsprozess entwickeln. Be-
ratungsziele können so nicht mehr vordečniert werden, sondern beziehen 
sich auf die gemeinsame Problemerarbeitung im Prozess der Beratung (vgl. 
Gregusch 2013, S. 33), was eine deutlich höhere Herausforderung an die bera-
tenden Personen darstellt.

Der Ansatz der Interventionslogik nach (Schaeăer & Dewe, 2012) ermög-
licht, Beratung analytisch zu rahmen. Die analytische Betrachtung der PĎe-
geberatung als Interventionsform, unterstützt eine kritisch reĎexive Ausei-
nandersetzung mit der PĎegeberatung; sowie mit ihrem Erbringungskontext 
(Schaarschuch und Oelerich 2005), auf welchen im Folgenden näher einge-
gangen werden soll.
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Die Orientierung an den konkreten Lebenssituationen der Adressat*in-
nen hat verschiedene Konzepte und theoretische Überlegungen hervorge-
bracht. Eine dieser Überlegungen bezieht sich darauf, konsequent die Per-
spektive der Nutzer  in den Fokus zu stellen und Soziale Dienstleistungen 
nach ihrem Gebrauchswert zu beurteilen (vgl. Oelerich und Schaarschuch 
2005b, S. 7; vgl. Oelerich et al. 2019, S. 16), was „(…) eine Vielfalt von aner-
kannten Lebensweisen und Kooperationsformen ermöglicht, die auf der Re-
alisierung elementarer sozialer, politischer und kultureller sowie ökonomi-
scher Grundrechte basiert“ (Kunstreich 2006, S. 242). Die Deutsche Gesell-
schaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG 2011) beschreibt im Positions-
papier für die Teilhabe und PĎege alter Menschen, dass sich Versorgungskon-
zepte an dem Recht messen lassen müssen, wie es ihnen gelingt, „die häusli-
che Lebens- und PĎegesituation der Betroăenen zu stabilisieren und deren 
lebenslang gewachsene Kontinuität so weit wie möglich zu erhalten. (…) Vor 
diesem Hintergrund sind Unterstützungs- und PĎegearrangements als Aus-
handlungsergebnisse zu verstehen, die in einem vielschichtigen Koprodukti-
onsprozess aller beteiligten Akteure entstehen“ (DGGG 2011, S. 21). Die Per-
spektive, welche Schaarschuch und Oelerich (2020) einnehmen, ist, dass „das 
Subjekt sich die dingliche, soziale und symbolische Welt – und damit zugleich 

 „Der Begriff ‚Nutzerforschung‘ ist ein in der Fachdiskussion eingeführter Begriff für den zu-
grundeliegenden Forschungsansatz, ebenso der Begriff ‚Nutzer‘ als feststehender wissen-
schaftlicher Begriff, der eine Kategorie im Rahmen einer Theoretisierung beschreibt. An den 
Stellen, an denen Personen als empirische Subjekte thematisiert werden, wird im Gegensatz 
dazu die Schreibweise ‚Nutzer*in‘ bzw. ‚Nutzer*innen‘ gewählt.“ (Schaarschuch und Oelerich 
2020, S. 14).
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seine eigene Person – produktiv aneignen muss (…)“ (Schaarschuch und Oe-
lerich 2020, S. 18) und zum anderen, die „in der produktiv-interpretativen Aus-
einandersetzung mit den Dingen hervorgebrachten Bedeutungen“ (Schaar-
schuch und Oelerich 2020, S. 18) den Ausgangspunkt professionellen Handels 
darstellt. Dies zeigt auf, wie auch der DGGG den „vielschichtigen Koproduk-
tionsprozess“ betont und die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, dass 
sich Beratung in diesem Feld nicht auf bloße Information und AuČlärung 
beziehen kann. Schaeăer und Dewe (2012) formulieren:

„Spätestens seit die Patient/innen in Abkehr von paternalistischen 
Vorstellungen zu autonomen Subjekten oder gar zu Kund/innen er-
klärt wurden, denen die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit und 
ihre Krankheitssituation zugestanden, aber auch abverlangt wird, sind 
ihre Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten gewachsen, wie 
die Diskussion um die Einbeziehung von Patient/innen in die Versor-
gungsgestaltung und Nutzerorientierung zeigt“ (Schaeăer und Dewe 
2012, S. 59).

Die Nutzerorientierung nach Schaarschuch und Oelerich (u. a. 2005, 2020) 
zeigt auf, dass aus dieser Perspektive, die Professionellen im Dienstleistungs-
prozess – also hier die beratenden Personen im Prozess der PĎegeberatung – 
als Ko-Produzent*innen und die Ratsuchenden als Produzent*innen anzuse-
hen sind (vgl. Schaarschuch und Oelerich 2020, S. 16). Schaarschuch und Oe-
lerich wiesen bereits 2005 darauf hin, „dass es die Nutzerinnen und Nutzer 
sind, die ihr Leben, ihr Verhalten, ihre Gesundheit, ihre Bildung unhinter-
gehbar aktiv produzieren, das heißt aneignen (müssen) (…)“ (Schaarschuch 
und Oelerich 2005, S. 11). Damit hat sich das professionelle beraterische Han-
deln an „den Selbstproduktionsprozess der Subjekte in ihren 
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Lebenssituationen mit ihren spezičschen Bedingungen auszuweisen“ 
(Schaarschuch und Oelerich 2020, S. 16). Sie sprechen in diesem Zusammen-
hang von „Gebrauchswerthaltigkeit“ (Schaarschuch und Oelerich 2020, S. 16). 
Dies bedeutet für die PĎegeberatung, wie für Patientenberatung auch, dass 
Beratungsstellen „in erster Linie der Unterstützung ihrer Adressaten dienen 
und daher Beratungstätigkeit und notwendige organisatorische und instituti-
onelle Hintergrundarbeit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander ste-
hen sollten. Auch die Arbeitsweise sollte primär an den Belangen der Nut-
zer/innen und nicht der Institution ausgerichtet sein“ (Schaeăer und Dewe 
2012, S. 72). Diese Beschreibung hebt auch noch einmal die Verantwortung 
der beratenden Personen hervor, welche neben dem eigentlichen Beratungs-
prozess auch die formalen, strukturellen und organisatorischen Rahmenbe-
dingungen steuern (sollten).

Folgt man dieser Perspektive auf den Beratungsprozess weiter, dann kön-
nen beratende Personen den Ratsuchenden ihren Aneignungsprozess nicht 
abnehmen, sie haben die Möglichkeit „in Hinblick auf diese Aneignungspro-
zesse ‚lediglich’ co-produktive Hilfestellungen und Anregungen zu geben, 
Lernarrangements bereitzustellen, Alternativen aufzuzeigen, kritische Be-
gleitung zu geben (…)“ (Schaarschuch und Oelerich 2005, S. 11). Demnach 
nimmt der Nutzen einer PĎegeberatung den Ausgangspunkt bei den Ratsu-
chenden (Nutzer*innen) und den sich Ihnen stellenden Aufgaben der (insbe-
sondere PĎege-)Versorgung sowie der Lebensführung. Cremer-Schäfer 
(2005) beschreibt, dass „der Nutzen eines Produktes oder eines Dienstes (…) 
in den Merkmalen [besteht A.Z.], die geeignet sind menschliche Bedürfnisse 
zu befriedigen und seinen Interessen dienen“ (Cremer-Schäfer 2005, S. 163). 
Hier schließt sich die Frage an, um wessen Bedürfnisse oder wessen Ge-
brauchswert es in der PĎegeberatung gehen kann, wenn es mehrere an der 
Aushandlung beteiligte Adressat*innen gibt. Insbesondere ergibt sich ein 
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Spannungsfeld zwischen denen, die die PĎegeberatung in Anspruch nehmen 
– häučg pĎegende An- und Zugehörige – und denen, die pĎegebedürftig sind. 
Die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen können teilweise stark divergieren 
und sind häučg ungleich mit Ausdrucksmöglichkeiten in der PĎegeberatung 
ausgestattet, sofern die pĎegebedürftigen Menschen überhaupt aktiv beteiligt 
sind. Diese Aspekte werden im Folgenden aufgegriăen.

Die Aufgaben und Spannungsfelder der PĎegeberatung zeigen sich sehr 
vielfältig, wie die Ausbreitung und Diskussion in diesem Kapitel aufgezeigt 
hat.  Denn

„die Aufgabe der Beratungsangebote im Gesundheitswesen [besteht 
A.Z.] darin, Patient/innen und Nutzer/innen des Gesundheitswesens 
behilĎich zu sein, individuelle Gesundheitsprobleme, gesundheitliche 
oder krankheitsbedingte Krisen und generell Krankheitserfahrungen 
zu bewältigen und die dazu nötigen Fähigkeiten zu entwickeln, ebenso 
ihnen beratend und auČlärend in krankheitsbedingten Entschei-
dungssituationen zur Seite zu stehen und sie dabei zu unterstützen, 
sich kompetent in den komplexen und unübersichtlichen Strukturen 
des Gesundheitswesens zu bewegen und diese nutzen zu können, ohne 
in der Instanzenvielfalt verloren zu gehen“ (Schaeăer und Dewe 2012, 
S. 60).

 Dieses Aufzeigen von Anschlussmöglichkeiten ist nicht als abschließend zu sehen, sondern 
stellt eine Auswahl aus möglichen Bezügen dar, die sich für diese Arbeit als fruchtbar erweisen.
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Aus diesen direkten Beratungstätigkeiten haben PĎegestützpunkte durch 
die PĎegeberatungen auch die Chance „zur Weiterentwicklung der Versor-
gungslandschaft beitragen, indem sie Leistungserbringer und das Bürger-
schaftliche Engagement vernetzen, mit dem Ziel, Versorgungsketten zu etab-
lieren und Schnittstellen zu reduzieren“ (Michell-Auli 2012, S. 253). Dies ge-
lingt aber nur, wenn sich PĎegeberater*innen auf die Alltags- und Lebens-
welten ihrer Ratsuchenden einlassen. Die Verbindung von sozialer und psy-
chosozialer Beratung ist für die PĎegeberatung eine sehr wesentliche, die an 
dieser Stelle betont werden soll. Die Beratung im Umfeld von Care-Arbeit hat 
auch immer Anteile psychosozialer Beratung, insbesondere aufgrund der 
emotionalen Eingebundenheit bei der PĎege und Versorgung durch An- und 
Zugehörige, die mit Rollenveränderungen und KonĎikten verbunden sein 
können.

Auch die Frage der Selbstbestimmung, auf die Schaarschuch und Ansen 
abzielen, ist durch die Care-Arbeit stärker relativiert, als es in anderen Le-
bens- und Arbeitsbereichen der Fall ist, daher ist die Annäherung an einen 
Begriă von Selbstbestimmung in Bezug auf die PĎegeberatung sowie auch 
die Frage der Abhängigkeiten stärker zu betonen, wie es von Abplanalp et al. 
hervorgehoben wird: „Ziel der Beratung ist letztlich, unter Einbezug von All-
tag und Lebenswelt der Klientinnen und Klienten, die selbstbestimmte Ge-
staltung der persönlichen Lebensverhältnisse im Spannungsfeld von Autono-
mie und Interdependenz zu fördern“ (2020, S. 10). Diese Ausführung be-
schreibt neben der Selbstbestimmung auch das Spannungsfeld der Autono-
mie und Interdependenz, das im Setting von Care-Arbeit eine wesentliche 
Rolle einnimmt und starken EinĎuss auf die Lebenswelten der Zu- und An-
gehörigen hat. Auch wird dieser Umstand, insbesondere mit dem Blick auf 
Überlastung von PĎegenden, in den PĎegeberatungen thematisiert.
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Auch im siebten Altenbericht der Bundesregierung werden Interdepen-
denzen im Zusammenhang mit Care thematisch: „Beim Rückgriă auf den 
Sorgebegriă werden anthropologisch und ethisch der Gedanke der Relatio-
nalität des Menschen und seine Angewiesenheit auf emotionale Zuwendung, 
kognitive Achtung und soziale Wertschätzung aufgegriăen“ (BMFSFJ Alten-
berichtskommission 2016, S. 215). Mit dem Verweis auf Norbert Elias (2009) 
hebt der siebte Altenbericht besonders die „Thematik der Sorge und PĎege 
die Bedeutung der alltäglichen Näheverhältnisse, in denen sich die soziale 
Wertschätzung, die erfahrene Bedeutsamkeit und Zugehörigkeit (…)“ 
(BMFSFJ Altenberichtskommission 2016, S. 215) hervor.

Einer solchen Interdependenz (Elias 2009) muss PĎegeberatung auch 
„jenseits von ökonomisch geprägten Austauschbeziehungen und qualitätsge-
sicherten Dienstleistungen (BMFSFJ Altenberichtskommission 2016, S. 215) 
gerecht werden. An- und Zugehörige sind oft in einer schwierigen Situation 
aufgrund der Sorge, insbesondere durch die gesellschaftlichen Entwicklun-
gen und fehlender Anerkennung. „Diese philosophisch-ethische Annahme 
einer grundlegenden zwischenmenschlichen Interdependenz steht dem vor-
herrschenden Ideal der Autonomie entgegen und ist daher negativ besetzt“ 
(Brückner 2018, S. 213). PĎegeberatung kann und soll an dieser Stelle einerseits 
Unterstützung leisten, um Lösungen für individuelle Problemstellungen zu 
čnden und Sorge im Einzelfall zu ermöglichen. Andererseits müssen in PĎe-
gestützpunkten auch gesellschaftliche Entwicklungen und Dečzite der Da-
seinsvorsorge aufgegriăen und auf kommunaler Ebene weitergetragen wer-
den, um gesellschaftliche Problemstellungen nicht (weiter) zu individualisie-
ren. „Mit Blick auf die Arbeitsweisen lassen sich mit Beratung weder Prob-
leme sozialer Ressourcen, noch Austausch- und Machtprobleme oder auch 
Probleme sozialen Handelns verändern“ (Gregusch 2013, S. 326). Dies bleibt 
eine wichtige Perspektive auf die Bedingtheit und die Grenzen von 
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Beratungen, da sowohl innerhalb als auch außerhalb des konkreten Bera-
tungssettings Machtgefüge vorherrschen. Diesen soll sich insbesondere im 
folgenden Kapitel genähert werden.

Machttheoretische Überlegungen in der Sozialen Arbeit sind vielfältig 
und in ihrer Gänze hier nicht zu erfassen.  Nimmt man zusätzlich die Bezugs-
wissenschaften in den Blick, aus denen die Soziale Arbeit häučg theoretische 
Überlegungen und Konzepte ableitet, wird es kaum überschaubar. Sagebiel 
(2022) beschreibt, dass von gesellschaftlichen Machtbalancen und -beziehun-
gen sowohl die Entstehung als auch die Dečnition von sozialen Problemen 
abhängen (Sagebiel 2022, S. 574), welche den Kern von Sozialer Arbeit dar-
stellen. Sagebiel verweist so auf den grundlegenden Zusammenhang von So-
zialer Arbeit und Machtthemen. Kraus und Krieger (2016) bekräftigen dies 
ebenfalls in ihren Ausführungen, indem sie „Macht in der Praxis der Sozialen 
Arbeit [als A.Z.] ein unvermeidliches Faktum“ (Kraus und Krieger 2016, S. 11) 
beschreiben. Gleichzeitig weisen sie in diesem Zusammenhang auch darauf 
hin, dass „die Analyse von Macht (…) nicht nur sehr Unterschiedliches zu 
erklären [hat A.Z.], sie hat auch sehr verschiedene Gesichter“ (Kraus und 
Krieger 2021b, S. 10). Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, insbesondere in der 
Analyse, einen konkreten Zuschnitt auf die Fragestellung und die Perspek-
tive(n) vorzunehmen.

 Einen Überblick über aktuelle machttheoretische Überlegungen mit Bezug auf die Soziale 
Arbeit Ćndet sich u. a. bei Kraus und Krieger (2021a) und bei Sagebiel und Pankofer (2015).
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In der Auseinandersetzung mit dem Thema gibt es verschiedene und viel-
fältige Möglichkeiten der Verortung. Für das Feld der Beratung mit Bezug zu 
Care zeigen sich hierbei insbesondere Anschlüsse an relative Machtbegriăe, 
die theoretisch, wie konzeptionell, als auch analytisch für das Feld nutzbar 
gemacht werden können. Darauf verweist auch schon der 7. Altenbericht der 
Bundesregierung, indem er konkret Bezug auf die Figurationssoziologie von 
Norbert Elias nimmt:

„In dem von Elias (1987) geprägten Begriă der Figuration lebt der Ein-
zelne immer und von Grund auf in Beziehung zu anderen. Die Ange-
wiesenheit aufeinander, die Abhängigkeit voneinander, die Erkennt-
nis, dass Menschen funktions- und arbeitsteilig aneinander gebunden 
sind und dementsprechend miteinander InterdependenzgeĎechte oder 
Figurationen mit mehr oder weniger labilen Balancen verschiedener 
Art bilden (…)“ (BMFSFJ Altenberichtskommission 2016, S. 215).

In diesem Sinne ist auch der von Nobert Elias geprägte Machtbegriă als 
Machtbalance (Elias 2009, S. 12) zu verstehen und bietet Anschlussmöglich-
keiten.

Wenn die Entstehung und Dečnition von sozialen Problemen sowie die 
Durchsetzung bestimmter Bewältigungsformen abhängig von den gesell-
schaftlichen Machtbalancen und -beziehungen ist (vgl. Sagebiel und Pan-
kofer 2015, S. 13), braucht es einen machtsensiblen Blick, hier auf die PĎege-
beratung. Was also in der Situation der PĎegeberatung als Problem und als 
mögliche Lösungen in den Prozess der Aushandlung gelangt, ist abhängig 
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davon, was gesellschaftlich (Makroebene), organisational (Mesoebene) aber 
auch durch die Beratenden und Ratsuchenden (Mikroebene) über Diskurse 
in die Beratung eingebracht  wird. „Beratung ist immer auch gesellschaftli-
che und kulturelle Praxis mit sozialem Herstellungscharakter, in dem Macht-
verhältnisse, Wissenshierarchien, Zugehörigkeitsdečnitionen und soziale Po-
sitionszuweisungen verhandelt werden“ (Schulze et al. 2018a, S. 13). Darauf 
verweist auch Wyssen-Kaufmann (2018), indem sie zu bedenken gibt, dass 
Diskurse nicht nur „eine Gesamtheit von Zeichen“, im Sinne „bedeutsame[r 
A.Z.] Elemente, Inhalte und Repräsentationen“ sind, „sondern auch Prakti-
ken (wie Beratungsgespräche)“ (Wyssen-Kaufmann 2018, S. 252). Die macht-
vollen Verhältnisse in der Beratung werden also auch in Beratung, durch die 
in ihr handelnden Personen reproduziert, was die Bedeutung des analyti-
schen und auČlärenden Wissens, um diese Bedingungen noch erhöht. So ist 
es notwendig, „dass Sozialarbeitende die eigene professionelle Interaktion 
hinsichtlich des bewussten Umgangs mit Asymmetrien im Beratungsschema 
unter Machtaspekten reĎektieren, um für sich und die Klientel möglichst 
große Handlungs- und Entscheidungsautonomie zu arrangieren“ (Wyssen-
Kaufmann 2018, S. 249).

Mayer et al. (2018) verweisen darauf, dass sich in den aktuellen Diskussio-
nen in den Beratungswissenschaften zeigt „(…) dass die psychologischen und 
kommunikationstheoretischen Grundlagen von Beratung alleine nicht mehr 
genügen oder in historischem Rückblick wie aktueller Beobachtung nie ge-
nügt haben, Beratungshandeln zu legitimieren und zu begründen“ (Mayer et 
al. 2018, 12). Hier lohnt es sich, einen Blick auf die realen Bedingungen in der 
Praxis zu werfen, um nicht in die Falle der „idealtypische [n A.Z.] Rationali-
tätsunterstellungen der jeweiligen in diesem Kontext agierenden Gruppen“ 

 Vgl. hierzu auch Mayer et al. 2018.
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(Hanses 2012, S. 37) zu tappen. „Beratung und die in ihr handelnden Professi-
onellen müssen daher vor dem Hintergrund machtkritischer Beratungsdis-
kurse und -forschung ihre Rolle als Normalisierungsmacht, Element und Ort 
potenzieller Selbstermächtigung reĎektieren“ (Schulze et al. 2018a, S. 15). 
Diese relationale Betrachtungsweise und die ReĎexion von Ohnmacht und 
Ermächtigung sorgen auch dafür, der Dämonisierung von Macht vorzubeu-
gen, denn diese „führt dazu, dass sie [die Macht A.Z.] im konzeptionellen und 
praktischen Diskurs verschleiert werden muss“ (Kraus und Krieger 2021b, 
S. 10).

Einen Ansatz der reĎexiven Auseinandersetzung mit dem Thema Macht 
konkret in der PĎegeberatung bieten hierbei Hüper und Hellige (2012).  Ne-
ben der konkreten Beratungssituation greifen sie auch gesellschaftliche Nor-
men und Wertvorstellungen auf und bestätigen die Normalisierungstenden-
zen (Hüper und Hellige 2012, S. 74–76). Insbesondere heben sie die Deutungs-
macht durch die Medizin hervor, kritisieren aber auch die wachsende Deu-
tungsmacht der PĎege (Hüper und Hellige 2012, S. 81). Die Autorinnen 

 Hüper und Hellige (2012) haben sich mit dem Thema der Qualität in der Pćegeberatung aus-
einandergesetzt und anhand zweier Evaluationsstudien aufgezeigt, dass die Klärung und Deu-
tung der individuellen Lebenssituationen in den Beratungen von wesentlicher Bedeutung ist 
(ebd.: Kap. 2). Die Autorinnen skizzieren das Modell der kooperativen Pćegeberatung und ver-
binden dieses in ihren Ausführungen mit dem Konzept der Krankheitsverlaufskurve von Cor-
bin und Strauss, dem salutogenetischen Modell von Antonovsky und dem integrativen Bera-
tungsmodell von Sander Hüper und Hellige 2012, S. 90. Neben der Frage der Qualität wird 
auch eine Machtanalyse der Pćegeberatungssituation mit einem Machtbegriff nach Foucault 
ausgeführt. Diese setzt sich mit Selbstmanagement, Macht und Eigensinn auseinander (vgl. 
Kap. 3.5 und 3.6).



76

streben einen kritischen und reĎektierten Umgang mit Macht an: „Machtaus-
übung in der Beratung bedarf deshalb immer der kritischen ReĎexion des ei-
genen Handelns, da Unterstützung und Führung eng neben Kontrolle, Zu-
richtung und Regulierung im fremden statt im eigenen Sinne liegen“ (Hüper 
und Hellige 2012, S. 79). Die Rahmung entspricht aber nicht der Beratung in 
PĎegestützpunkten, sondern der im stationären Setting und mit engerem Be-
zug zur PĎegeprofession. Ähnlich, wie auch im Projekt OPEN (May et al. 
2017b; vgl. May und Zein 2018a, S. 38), konnte sie aber aufzeigen, dass die Le-
benssituation der Betroăenen und ihrer Angehörigen als Ausgangspunkt 
(Hüper und Hellige 2012, S. 189) für PĎegeberatung wesentlich ist und die 
Deutung der individuellen Lebenssituation maßgeblichen EinĎuss auf den 
Beratungsprozess hat (Hüper und Hellige 2012, S. 25–26). Hierin zeigen sich 
auch Themen der Legitimation von Wissen als besonders relevant und macht-
voll in Beratungen, welche die Bezüge zur Deutungsmacht der Berater*innen 
und zur allgemeinen Wissensasymmetrie hervorheben.

Mit dem Bezug zur Medizin und auch zur PĎege in ihren diskursiven wie 
auch praktischen Wissensordnungen, die in der sozialen Praxis professionel-
len Handelns nicht reĎexiv gemacht werden, strukturieren sie die Perspektive 
latent und häučg unbewusst (vgl. Hanses 2012, S. 40). Das, was Hanses (2012) 
und auch Hüper und Hellige (2012, S. 81) als Normalisierungsmacht, insbe-
sondere der Medizin, aber auch der PĎege zuschreiben, triăt in der Situation 
der PĎegeberatung auch auf das Wissen der Profession der Sozialen Arbeit 
zu. Sie greifen nicht nur auf die Wissensordnungen der Medizin (Diagnosen 
etc.), sondern auch auf die Sozialgesetzgebung (z. B. Bedarfe im SGB XII, 
Begutachtungsberichte) zurück. Insbesondere routinierte Handlungs- oder 
Beratungsabläufe und „selbstverständliche Wissensbehauptungen [führen] 
zur Kolonialisierung des Beratungsgeschehens“ (Schulze et al. 2018a, S. 12). 
Weiter verweisen die Autor*innen darauf, „dass der Sprache auf der einen 
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Seite als öăentliches (Fach-) Vokabular in Gestalt etablierter (Problem-)Be-
schreibungsweisen und fachspezičscher Wissensarten eine bedeutende Rolle 
zukommt, da sie Klassičzierungen und hierarchisierende Diăerenzlinien mit 
hoher sozialer Wirkungsmacht in Gesellschaft und im professionellen Hand-
lungstyp Beratung begründet, legitimiert und in der Folge statusbezogene 
Deutungsmacht absichert“ (Schulze et al. 2018a, S. 12–13). Hier können zwei 
Perspektiven oder auch Annahmen unterschieden werden. Die eine geht von 
einer transitiven Wissensverteilung aus, im Sinne einer einseitigen Tausch-
richtung von ungleichwertigem Wissen. Konkret bedeutet es, die beratende 
Person als Wissende und den*die Ratsuchende*n als Unwissende*n zu dekla-
rieren (vgl. Gregusch 2013, S. 31).

Dem steht noch eine alternative Perspektive zur Verfügung. Im rezipro-
ken Verständnis steht das Wissen der Ratsuchenden, um ihre eigenen Bedin-
gungen, Lebensentwürfe und Bedürfnisse, dem Fachwissen gleichwertig ge-
genüber. Es wäre also „eine gleichwertige Verteilung von unterschiedlichem 
Wissen.“ (Gregusch 2013, S. 32). In diesem reziproken Beratungsverständnis 
bleibt es zwar eine asymmetrische Wissensverteilung, aber die Gleichwertig-
keit bietet Anschlussmöglichkeiten an das Verständnis von Koproduktion von 
Oelerich und Schaarschuch (u. a. 2005a), wie sie im Kapitel 2.2.4 ausgeführt 
wurde. Hier werden neben der Asymmetrie in der Beratungsbeziehung auch 
die Interdependenzen in Care-Beziehungen wirksam, auf welche bereits in 
Kapitel 2.2.5 hingewiesen wurden. Oelerich et al. (2019) beschreiben treăend, 
dass „sozialstaatliche Erbringungskontexte, institutionalisierte und professio-
nalisierte Formen sowie situative Konstellationen der Erbringung produktive 
Aneignungsleistungen von Dienstleistungen auf Seiten der Nutzerinnen er-
schweren, begrenzen oder verhindern“ (Oelerich et al. 2019, S. 2) können und 
das Nutzer*innen „meist indirekt, auf ihren systematisch untergeordneten 
Status im Dienstleistungsprozess als Resultat ungleicher Machtverteilung“ 
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(Oelerich et al. 2019, S. 4) verweisen. Mit dem Fokus auf die beratenden Per-
sonen wird auch von Hüper und Hellige (2012) konkret für die PĎegeberatung 
verdeutlicht: „PĎegeberater haben die Macht, das Denken und die Art der In-
formationsweitergabe, durch Deuten und Klären und die Anleitung zum 
Handeln im Beratungsprozess zu beeinĎussen“ (Hüper und Hellige 2012, 
S. 10). Diese EinĎüsse sind hochrelevant, wenn es um die Aushandlung der 
Bedürfnisse in der PĎegeberatung geht: „Insofern agiert Beratung in einer 
Verquickung von Sprache, Mandat (EinĎuss) und Macht (…)“ (Schulze et al. 
2018a, S. 13).

Somit sind Beratungskommunikation und auch die mit ihr verbundene 
Beziehung der Ratsuchenden den beratenden Personen „dialogische, inter-
pretative Formen der Verständigung und Interaktion, die an verschiedensten 
Beratungsorten tagtäglich gemeinsam neu geschaăen und gestaltet werden. 
Sie unterliegen immer wieder neuen EinĎüssen, reagieren auf Veränderun-
gen und gewinnen erst durch hohe kulturelle Sensibilität ihre Qualität“ (Nest-
mann et al. 2014b, S. 1329). Denn gesellschaftliche Erwartungen sind als ver-
mittelt über die Beratungsbeziehung zu verstehen. Berater*innen wirken wie 
eine Art Filter, in welchem gesellschaftliche Erwartungen relativiert oder fo-
kussiert thematisiert werden. Großmaß (2014) beschreibt, dass in der Etablie-
rung von Beratungsangeboten „immer auch gesellschaftliche Interessen der 
KonĎiktlösung oder -beruhigung zum Ausdruck“ (Großmaß 2014, S. 489). 
Dieser Prozess ist allerdings nicht als einseitig zu verstehen, „da Beratungs-
prozesse das Verhalten der hilfesuchenden Person sowie der Fachkraft immer 
in der Wechselwirkung der jeweiligen Mensch-Umwelt-Beziehungen“ (Ab-
planalp et al. 2020, S. 10) stehen und die Professionellen in diesem Feld dazu 
aufgefordert sind, diese Wechselwirkung zu reĎektieren.
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Die PĎegeberatung ist insofern eine besondere Beratungsform, da die Be-
ratung häučg nicht von den Betroăenen (pĎegebedürftige Menschen) selbst 
in Anspruch genommen wird, sondern von Zu- und Angehörigen, welche in 
„eine Doppelrolle als koproduzierende care giver und, im Falle der Nutzung 
psychosozialer Interventionen, z. B. in Form von Beratungsgesprächen durch 
Fachkräfte Sozialer Arbeit und PĎege, zugleich auch als Betroăene care reci-
pients“ (Schütte-Bäumner 2016, S. 707) in den Beratungen agieren. Diese be-
schriebene Doppelrolle wurde von Schütte-Bäumner (2016) konkret auf die 
Situation von palliativen Situationen angelegt. Sie triăt aber auch auf PĎege- 
und Sorgesituationen im Allgemeinen zu. Fokussiert auf die PĎegeberatung, 
besteht die Rolle der „care recipients“ insbesondere in den Rollenveränderun-
gen, der vorauseilenden Trauer und im Fähigkeitsverlust und der damit ver-
bundenen, wachsenden Abhängigkeitsverhältnisse. Diese Abhängigkeit be-
schreibt auch der sechste Altenbericht, im Anschluss an Conradi: „Die aus der 
feministischen Diskussion entstandene Care Ethik (Conradi 2001) sieht den 
Einzelnen jeweils in lebensweltliche BeziehungsgeĎechte, in Näheverhält-
nisse gegenseitiger Verantwortlichkeit eingebunden“ (Bundesministerium für 
Gesundheit 2016, S. 193). Conradi beschreibt, dass Care-Themen „eine Klä-
rung von Fragen der Bevormundung und des Wechselverhältnisses von 
Macht und Ohnmacht sowie der Verbindung der Sorge für andere mit der 
Selbstsorge“ (Conradi 2001, S. 20) erfordern. Dies ist in der PĎegeberatung 
eine wesentliche Feststellung, da Care ein hierarchisches Verhältnis ist, wel-
ches manchmal sogar in Gewalt mündet (vgl. Conradi 2001, S. 20).

Neben dem expliziten Wissen in Beratungsgesprächen wird insbesondere 
auch das implizierte Wissen wirksam. Hanses (2012) verweist darauf, dass pro-
fessionelles Handeln aus dem implizierten Wissen resultiert und sich über 
Praxen und Routinen in den Institutionen und ihren jeweiligen Strukturen 
abbildet (vgl. Hanses 2012, S. 39). Hieraus resultiert die Macht routinierter 
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Handlungskompetenz und die relative Verborgenheit institutionalisierter 
Strukturen. Professionelles Handeln bestimmt sich somit immer aus einer 
nicht reĎexiv zur Verfügung stehenden Strukturiertheit (vgl. Hanses 2012, 
S. 39).

Neben dem Beziehungsverhältnis entfalten auch das Beratungssetting 
und die organisationale Einbindung ihre Wirkungen in oder sogar noch vor 
Beginn einer Beratung. Auf dieses Setting von Beratung geht Großmaß (2014) 
ausführlich ein. So beschreibt sie, dass die „Situierung der Einrichtung im 
politischen Raum: Finanzierung und Trägerschaft, institutionelle VerĎech-
tung mit anderen Organisationen, der Ort, an dem sich eine Beratungsein-
richtung bečndet sowie die Ausstattung ihrer Räumlichkeiten und die Gestal-
tung der konkreten Beratungssituation, das methodische Setting“ (Großmaß 
2014, S. 488–489) von machtvoller Bedeutung sind. Während in Kapitel 2 die 
PĎegeberatung gerahmt wurde, ergibt sich an dieser Stelle eine ReĎexions-
möglichkeit des Settings der PĎegeberatung, mit einem machtsensiblen Fo-
kus.

PĎegeberatung durch PĎegestützpunkte ist eine klassisch formelle Bera-
tung, in einer Beratungsstelle, die durch „Komm-Strukturen“ (vgl. Zwicker-
Pelzer 2015, S. 128) gekennzeichnet ist. PĎegeberatung an sich kommt natür-
lich auch im Krankenhaus und Rehabilitationseinrichtungen, im Sinne halb 
formeller Beratung (vgl. Zwicker-Pelzer 2015, S. 129; vgl. Nestmann 2014a, 
S. 548; vgl. Abplanalp et al. 2020, S. 24–25) vor, allerdings steht hier die Bera-
tung durch Fachkräfte in PĎegestützpunkten im Fokus, die Grenzen 
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zwischen halb formellen und formellen Beratungsformen sind Ďießend (vgl. 
Nestmann 2014b, S. 549).

PĎegeberatung in PĎegestützpunkten kann sowohl in den Räumen des 
PĎegestützpunktes als auch in der Häuslichkeit der PĎegebedürftigen, dem 
Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung stattčnden, dennoch 
handelt es sich um eine Komm-Struktur, die darauf ausgerichtet ist, dass Rat-
suchende bereits die Entscheidung getroăen haben, Unterstützung im Sinne 
einer Beratung in Anspruch zu nehmen. Der Zugang zu diesen Beratungs-
einrichtungen muss daher gestaltet werden, denn

„(…) der Übergang vom öăentlichen Raum zu einem abgegrenzten 
„Raum“, in dem Beratung in persönlich relevantem Sinne stattčnden 
kann, muss erst geschaăen und durch die Beratungseinrichtung so 
strukturiert werden, dass die Themen, auf die sich das Beratungsan-
gebot bezieht, als fachlich kompetent vertretene sichtbar sind und zu-
gleich die Vertraulichkeit des persönlichen Gesprächs signalisiert 
wird“ (Großmaß 2014, S. 488).

Hinter dem Begriă des Beratungssettings verbergen sich demnach eine 
Vielzahl Fallstricke, die ihre Wirkung noch vor Beginn einer Beratung entfal-
ten können. So beschreibt Großmaß (2014), dass die „Räumlichkeiten der Be-
ratungsstelle, ihre institutionelle VerĎechtung mit den sie umgebenden Or-
ganisationen sowie die Formen von Zeitplanung und Terminvergabe, die sich 
in einer Einrichtung etabliert haben“ (Großmaß 2014, S. 488), reĎektiert wer-
den sollten. Die Ansiedlung beispielsweise vieler PĎegestützpunkte in Hessen 
in den Verwaltungsgebäuden der Kommunen führt bei der Zielgruppe der 
(älteren) Migrant*innen zu Unsicherheiten aufgrund von oftmals 
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diskriminierenden Erfahrungen mit der öăentlichen Verwaltung (Engert und 
Zein 2023). Großmaß (2014) verweist darauf, dass innerhalb, wie in der Au-
ßendarstellung eine „institutionelle Atmosphäre“ entsteht, „die auf manche 
Personen einladend wirkt und andere ausschließt, in der manche Themen 
selbstverständlicher präsent sein können, als andere und in der manche Ar-
beitsmethoden leichter von der Hand gehen als andere“ (Großmaß 2014, 
S. 490).

Diese Hemmnisse vonseiten der Nutzer*innen wurden sowohl im Projekt 
AMIQUS (May und Alisch 2013), als auch vom Projekt OPEN (May et al. 
2017b) erforscht und insbesondere die zurückhaltende Inanspruchnahme 
durch Migrant*innen festgehalten (May und Zein 2018a, S. 37). Die Wirkung 
stereotyper Vorannahmen, aufgrund kultureller Unterschiede in der Bera-
tung haben ebenfalls Wirkungen, insbesondere dann, wenn diese Unter-
schiede mit Machtdiăerenzen verknüpft sind: „Sobald zwischen zwei Her-
kunftskulturen oder Milieus Machtungleichheit besteht, tragen Stereotype 
zur Verstärkung von Marginalisierung und Ausschluss der weniger mächti-
gen Gruppe bei.“ (Hays 1996 nach; Nestmann et al. 2012, S. 44). Schulze et al. 
(2018a) zeigen daher auf, dass die Herausforderung machtkritisch reĎexiver 
Beratung darin besteht, „die sich unsichtbar manifestierenden Ausgren-
zungsmechanismen wie Geschlecht, Alter, Generation, Zugehörigkeiten, Be- 
und Enthinderung und/oder sexuelle Orientierung in die Wahrnehmung zu 
bringen“ (Schulze et al. 2018a, S. 12).

Das Postulat der zentralen Orientierung an „Anerkennung und Akzep-
tanz von Vielfalt (…) für sozialpädagogische, psychosoziale und gesundheits-
bezogene Beratung“ (Nestmann et al. 2012, S. 43) ist daher leicht gefordert, 
aber in der Betrachtung der Mechanismen von Setting, implizierten und ex-
pliziten Wissens und den EinĎüssen gesellschaftlicher Diskurse auf die 
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Beratung und alle Beteiligten nur schwer in Gänze umzusetzen. Aber mit die-
ser Auseinandersetzung „stellt sich Beratung der Herausforderung komplexer 
Lebenslagen und gesellschaftlicher Veränderungen, ohne diese in ihrer Kom-
plexität und Verschiedenartigkeit zu ignorieren.“ (Nestmann et al. 2012, S. 53). 
Die in diesem Kapitel aufgeführten EinĎüsse sind sicher nicht als abgeschlos-
sene Aufzählung zu verstehen, sondern dienen eher der Sensibilisierung. Ne-
ben den Gestaltungsmöglichkeiten von PĎegeberatung auf konzeptioneller 
Ebene der praktischen Beratungsarbeit, bietet es Ansätze, über politische 
Prozesse und Entscheidungen psychosozialer Beratungsarbeit nachzudenken 
und zu überlegen, wie sie strukturiert sind oder werden können (vgl. Groß-
maß 2014, S. 490).
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Bei der Auseinandersetzung mit Bedürfnissen und Bedarfen zeigen sich 
unterschiedlichste theoretische Konzepte, Theorien und Modelle, die häučg 
Bezug zur Ökonomie (vgl. Trenkwalder-Egger 2010, S. 273) herstellen, teil-
weise als Kapitalismuskritik (u. a. Bierhoă 2016, S. 17; Gronemeyer 2009) ge-
lesen werden können oder eher psychologischen Modellen (Maslow 1973) zu-
zuordnen sind.  Hierbei stellt sich auch heraus, dass verschiedene Begriĉich-
keiten wie Motive, Wünsche, Interessen, Wohlbečnden und Zufriedenheit 
oder soziale Probleme (vgl. Geiser 2015, S. 55–57) teilweise angelehnt, teil-
weise sogar gleichgesetzt werden.

Vielfach allerdings wird der Begriă ‚Bedürfnis‘ weitgehend unbestimmt 
als Container stehen gelassen und impliziert als Wissen vorausgesetzt. „Das 
Spektrum der in der Literatur zu čndenden Klassičzierungsarten des Begriăs 
und die Fülle der dort aufgelisteten Bedürfnis-Varianten zeugen von termi-
nologischer Unschärfe und Mehrdeutigkeit.“ (Burmeister 2017, S. 84) Um die-
ser Unschärfe und Mehrdeutigkeit zu begegnen, soll darauf im Folgenden nä-
her eingegangen werden.

 „Bedürfnisforschung wird insbesondere im Rahmen der Disziplinen Marketing, Psychologie, 
Soziologie, Philosophie und Anthropologie betrieben“ (Reitinger 2012, S. 44).

 Eine Übersicht zu Bedürfnis und verwandten Begriffe bietet u. a. Mägdefrau (2007, S. 18).
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Bereits die Philosophie hat sich neben der Ökonomie sehr früh unter ver-
schiedenen Begriăen diesem Thema genähert . So setzt sich beispielsweise 
schon Marx (1964) mit Bedürfnissen auseinander und spricht hier von verge-
sellschafteten Bedürfnissen der Menschen:

„Wie der Wilde mit der Natur ringen muß, um seine Bedürfnisse zu 
befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muß 
es der Zivilisierte, und er muß es in allen Gesellschaftsformen und un-
ter allen möglichen Produktionsweisen“ (Marx 1964, S. 828).

Heller (1980) setzt sich mit der Bedürfnistheorie nach Marx sehr intensiv 
auseinander und beschreibt, dass er zwar den Begriă Bedürfnis zur Dečnition 
nutzt, aber keine Dečnition seines Bedürfnisbegriăs anbietet (vgl. Heller 
1980, S. 9). Gleichzeitig betont Heller aber, „dass innerhalb der neuen ökono-
mischen Entdeckungen, die Marx als sein eigen bezeichnete, der Begriă des 
Bedürfnisses eine der Hauptrollen, wenn nicht gar die Hauptrolle spielt“ 
(Heller 1980, S. 11, [Herv. i.O.]). Voesgen (1987) beschreibt umfangreich ver-
schiedene Ansätze zu Bedürfnissen, angefangen bei als anthropologisch an-
gelegten Spannungszuständen, „die in der industriellen Epoche zu einer all-
täglichen Bedingung des Handelns geworden sind“ (Voesgen 1987, Vorwort). 
Er zeichnet die Geschichte des Bedürfnisproblems nach und diskutiert die 
grundsätzlichen Zugänge zur Bedürfnisfrage (vgl. Voesgen 1987: Vorwort). Er 
endet selbst mit einer Bedürfnisdečnition, welche er aus dem Triebdualismus 
und dem Widerspruch von Knappheit und Verschwendung entwickelt:

 Eine ausführliche Auseinandersetzung und Herleitung bietet Voesgen (1987).
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„Ein Begehren, das nicht weiß, ob es sich dem Augenblick hingeben 
oder für die Zukunft vorsorgen soll, und ein Wunsch, daß Augenblick 
und Dauer (z. B. Liebe und Ehe) einander nicht ausschließen, sondern 
vielleicht ergänzen“ (Voesgen 1987, S. 177).

Die psychologischen Auseinandersetzungen mit Bedürfnissen im aktuel-
leren wissenschaftlichen Diskurs wurden besonders prominent durch den 
(Mit-)Begründer der Humanpsychologie Abraham Maslow (vgl. Trenkwal-
der-Egger 2010, S. 271). Dieser erstellte ein Modell, welches sich mit grundle-
genden Bedürfnissen, Emotionen und Fähigkeiten befasste und mit der Art 
und Weise, wie diese befriedigt werden können (Maslow 1973). Dieses Modell 
stellt eine Grundlage vieler weiterer Ausführungen der Auseinandersetzung 
mit Bedürfnissen dar.  Damit setzte es auch die Verbindung zur Motivations-
psychologie, die Elemente der anthropologischen Bedürfnistheorien enthält 
(vgl. Mägdefrau 2007, S. 29). In der empirischen Psychologie werden Bedürf-
nisse eng mit dem Begriă der Motivation in Zusammenhang gebracht. Hier-
bei stehen Fragen des Antriebs für eine Handlung häučg im Vordergrund 
(vgl. Hoămann und Akbar 2019, S. 33–40). Ein weiterer psychologischer An-
satz, welcher auf Motivation basiert, wurde von Deci und Ryan (1993) entwi-
ckelt. Die Theorie der Selbstbestimmung fokussiert neben einer detaillierten 
Auseinandersetzung mit extrinsischer Handlungsmotivation (vgl. Deci und 
Ryan 1993, S. 227–228) auch drei angeborene psychologische Bedürfnisse: das 
Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit, das Bedürfnis nach Autono-
mie oder Selbstbestimmung und das Bedürfnis nach sozialer Eingebunden-
heit oder sozialer Zugehörigkeit (vgl. Deci und Ryan 1993, S. 229). 

 Allerdings gibt es bereits seit einigen Jahren auch Kritik an dem Modell und insbesondere an 
der Hierarchisierung der Bedürfnisse (vgl. Mägdefrau 2007, S. 53–55; vgl. auch Obrecht 
2005).
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Weiterentwickelt wurde der auf Deci und Ryan (1980, 1993) basierende Ansatz 
vom Psychologen Grawe (2004, S. 187), der sich mit der Frage auseinander-
setzt, ob es neben den biologischen Grundbedürfnissen noch „psychische 
Grundbedürfnisse [gibt A.Z.], solche, die alle Menschen gemein haben, die 
erfüllt sein müssen“ (Grawe 2004, S. 183). Weiter beschreibt er, dass auch in 
der Psychotherapie die Frage nach Grundbedürfnissen und deren psychi-
schen Auswirkungen auf Verhalten und Wohlbečnden von Menschen sehr 
unterschiedlich beantwortet werden und dass schon „ganze Menschenbilder“ 
um die Beantwortung dieser Fragen aufgebaut wurden (vgl. Grawe 2004, 
S. 184). Er sieht neben den Grundbedürfnissen – dem Bindungsbedürfnis, 
dem Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, dem Bedürfnis nach Lust-
gewinn und Unlustvermeidung sowie dem Bedürfnis nach Selbstwerterhö-
hung und Selbstwertschutz – noch die Konsistenzregulation als wesentlich 
für die Befriedigung von Grundbedürfnissen an (Grawe 2004, Kapitel 4).

Auch viele Theoretiker*innen der Sozialwissenschaften haben sich bereits 
mit dem Thema (Grund-)Bedürfnisse  beschäftigt. Explizit wurde dies bei 
Ilse Arlt in ihrer Fürsorgetheorie (Frey 2005; Thole 2012, S. 36).  Sie be-
schreibt begrenzend dreizehn Bedürfnisklassen der menschlichen Existenz: 
1. Ernährung, 2. Wohnung, 3. KörperpĎege, 4. Kleidung, 5. Erholung, 6. Luft, 
7. Erziehung, 8. GeistespĎege, 9. RechtspĎege, 10. Familienleben, 11. ärztliche 
Hilfe und KrankenpĎege, 12. Unfallverhütung und 13. Erziehung zu wirt-
schaftlicher Tüchtigkeit (vgl. Frey 2005, S. 76).

 Einen Überblick über die weiteren Arbeiten, die auf Ilse Arlt und ihrer Fürsorgetheorie fol-
gen, gibt Staub-Bernasconi (2018, S. 83–103).

 Eine intensive Auseinandersetzung mit Bedürfnisforschung in verschiedenen Disziplinen so-
wie mit Bedürfnislisten oder Grundbedürfnissen Ćndet sich u. a. bei Obrecht (2005) und bei 
Mägdefrau (2007, S. 27–63).
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In der Sozialen Arbeit wird zwar auch auf die psychologische Ausrichtung 
von Motiv und Motivation verwiesen, häučger stehen jedoch Fragen von Be-
nachteiligung und Bewältigung im Fokus, wie es z. B. im Lebensbewälti-
gungsansatz zu čnden ist.

„Das Konzept Lebensbewältigung versteht sich als Theorie-Praxis-
Modell. Es entwickelt und systematisiert Hypothesen zum Betrof-
fensein und zu dem entsprechenden Bewältigungsverhalten von Men-
schen in kritischen Lebenskonstellationen, die ja den hauptsächlichen 
Adressatenkreis der Sozialen Arbeit bilden“ (Böhnisch 2016, S. 11).

Daneben beschäftigt sich auch die Systemtheorie nach Staub-Bernasconi 
und Obrecht mit Formen von Bedürfnissen, auf den Ebenen biologischer, bi-
opsychischer und (biopsycho-)sozialer Bedürfnisse und aus ihnen entstehen-
der Motivationen (vgl. Obrecht 2013, S. 56). Obrecht (2005) hat hierzu eine 
biopsychosoziale Theorie menschlicher Bedürfnisse entwickelt:

„Die biopsychosoziale TMB [Theorie menschlicher Bedürfnisse] wird 
diesem Problem dadurch Rechnung tragen, dass sie – in Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen der Psychobiologie – psychische Prozesse 
als konkrete Prozesse im Gehirn auăasst und Bedürfnisse wie Wün-
sche als spezielle Formen solcher Prozesse versteht, die miteinander 
wechselwirken können“ (Obrecht 2005, S. 23).

Auch der Capability Approach nach u. a. Martha Nussbaum (u. a. 2015) 
setzt sich intensiv mit Bedürfnissen in Verbindung mit der Frage von Gerech-
tigkeit auseinander. Özdemir (2019) verweist darauf, dass sich im deutschspra-
chigen Raum verschiedene Wissenschaftler*innen im Diskurs um den 
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Capabilitiy Approach bewegen, insbesondere „Andrea Bührmann, Ortrud 
Leßmann, Christian Arndt, Jürgen Volkert, Hans-Uwe Otto, Holger Ziegler 
und Georg Auernheimer“ (Özdemir 2019, S. 177). Ergänzend hat sich auch 
Röh (2011, 2013) mit dem Capability Approach auseinandergesetzt und Wissen-
schaft sowie die Praxis der Sozialen Arbeit in den Fokus genommen (vgl. Röh 
2013, S. 11). Die Übersetzungen des Ansatzes werden durch dessen deutsche 
Vertreter*innen unterschiedlich ausgedeutet (vgl. Özdemir 2019, S. 174). Der 
Capability Approach wurde in der Auseinandersetzung mit der Gerechtig-
keitstheorie von John Rawls entwickelt (vgl. Altgeld und Bittlingma-
yer 2017, S. 1).

Auch in den pĎege- und versorgungstheoretischen Auseinandersetzun-
gen gibt es die Beschäftigung mit Bedürfnissen. So hat sich u. a. Dorothea 
Orem mit Grundbedürfnissen und dem Selbsthilfedečzit auseinandergesetzt 
(Orem 1997). Unter anderem Nancy Roper (Roper et al. 2009) entwickelte 
zwölf Lebensaktivitäten, auf welche Monika Krohwinkel mit der sogenannten 
ABEDL-Struktur auĂaute. Die Abkürzung steht für „Aktivitäten, Beziehun-
gen und existentielle Erfahrungen des Lebens“. Wenn PĎege notwendig wird, 
soll das pĎegerische Handeln dazu verhelfen, ABEDL zurückzuerlangen (vgl. 
Krohwinkel 2013).

Trenkwalder-Egger unterscheidet in einem Überblick über bedürfnisthe-
oretische Auseinandersetzungen in der Sozialen Arbeit zwei verschiedene 
Herangehensweisen, und zwar erstens die sich auf ökonomische Theorien 

 Auf eine weitere Auseinandersetzung mit den pćegewissenschaftlichen Verständnissen von 
Bedürfnissen wird verzichtet, da der Fokus auf der Perspektive der Sozialen Arbeit im Feld der 
Pćegeberatung liegt.
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beziehende , die von unendlich vielen Bedürfnissen ausgeht, und zweitens die 
begrenzende Herangehensweise:

„Auăallend ist, dass TheoretikerInnen, die von unendlich vielen Be-
dürfnissen ausgehen, in ihren Aussagen keinen Unterschied zwischen 
Wünschen und Bedürfnissen machen. Während VertreterInnen der 
begrenzten Anzahl an Bedürfnissen sehr wohl diese Unterscheidung 
treăen“ (Trenkwalder-Egger 2010, S. 279).

Diese Unterscheidung zeigt sich in der Auseinandersetzung mit Bedürf-
nissen der PĎege bzw. in der PĎegeberatung als wesentlich. Von der Gleich-
setzung ‚Wunsch entspricht Bedürfnis‘ bzw. von unendlichen Bedürfnissen 
auszugehen, würde bedeuten, die Soziale Arbeit und die PĎege zu Wunscher-
füllerinnen der Adressaten*innen zu degradieren, ohne theoretische Bezüge 
und normative Leitlinien. Daher čndet in der Sozialen Arbeit stärker die Aus-
einandersetzung mit den begrenzenden Theorien statt. Hierbei geht es viel-
fach um die normative Setzung und Aufzählung von Bedürfnissen im Sinne 
von basalen- oder Grundbedürfnissen, wie in der Fürsorgetheorie von Ilse 
Arlt, im Capability Approach oder in der biopsychosozialen Theorie mensch-
licher Bedürfnisse nach Werner Obrecht.

Auf eine Auseinandersetzung mit unendlichen Bedürfnissen aus der Per-
spektive der Sozialen Arbeit geht Trenkwalder-Egger ein, indem sie u. a. auf-
zeigt, dass die ökonomisch orientierten Bedürfnistheorien als Grundlage für 
die Soziale Arbeit aufgrund des Verweises auf die Tauschlogik wenig geeignet 
sind. Die Marktwirtschaft ist interessiert an der Auseinandersetzung mit Be-
dürfnissen, da sich aus erzeugten Bedürfnissen (unendlich viele) Pročt ablei-
ten lässt. Die Kritik nach Gronemeyer (2009) ist, dass die Befriedigung von 
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Bedürfnissen in der Gesellschaft zu weiteren, neuen Bedürfnissen führt, die 
künstlich erzeugt und daher von ihr als ‚falsche Bedürfnisse‘ identičziert wer-
den, welche die ‚wahren Bedürfnisse‘ überlagern. Die Unterscheidung zwi-
schen beiden könne aber letztlich nur das Individuum treăen, welches unter 
dem EinĎuss gesellschaftlich erzeugter Bedürfnisse steht (vgl. Gronemeyer 
2009, S. 20–22). Die ökologisch-orientierten Theorien eignen sich daher we-
nig, um sich der Frage von Bedürfnissen bzw. Bedürfnisbefriedigung zu nä-
hern. Auch wenn die Tauschlogik inzwischen Einzug in die Ausrichtungen 
der Hilfeleistungen gehalten haben, wie es der Leitsatz ‚Fördern durch For-
dern‘ deutlich macht (vgl. Trenkwalder-Egger 2010, S. 273):

„Gerade für die Soziale Arbeit ist das Postulat des Tausches als alleini-
ges Prinzip zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse problema-
tisch. Die Mehrheit der AdressatInnen der Sozialen Arbeit zeichnet 
sich ja gerade dadurch aus, dass sie keine attraktiven TauschpartnerIn-
nen am Wohnungs-, Arbeits- oder einem sonstigen Markt sind“ 
(Trenkwalder-Egger 2010, S. 273).

Bezogen auf den PĎegemarkt zeigt sich zudem die Problematik, dass es 
sich um einen Pseudomarkt handelt, der Bedürfnisse vorinterpretiert, um 
diese in čnanzierbare und verwaltbare Bedürfnisse zu übersetzen (vgl. Fraser 
1994, S. 273), denn PĎege „bewegt sich zwischen Markt und regulierter Da-
seinsvorsorge“ (Kriesten 2017, S. 71). Bereits Habermas hat auf die „Verrecht-
lichung von Lebensrisiken“ (2016, S. 531) wie Alter oder Krankheit hingewie-
sen, die dazu führen, dass „individuelle Rechtsansprüche für genau spezič-
zierte allgemeine Tatbestände“ (2016, S. 531) umdečniert werden müssen, wel-
che ebenfalls die Tauschlogik aushebeln. Sehr viel stärker äußern sie sich in 
der Form von „Zwang zur administrativen Umdečnition von 
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Alltagssituationen“ (May 2010, S. 179), welche „umstrukturierenden Eingrif-
fen in die Lebenswelt der Berechtigten“ (Habermas 2016, S. 531) zur Folge ha-
ben.

Thiersch (2015) weist darauf hin, dass es in der Altenarbeit nicht um iso-
lierte und ganz auf unmittelbare PĎegebedürfnisse verarmte Situationen geht, 
sondern Fragen von Verlässlichkeiten in Raum, Zeit und Beziehungen, in 
Routinen und Pragmatismen strukturierten Lebenswelt betrachtet werden 
müssen:

„Die Menschen haben einen Anspruch auf eine Lebenswelt, in deren 
Pragmatik sie sich als zugehörig und – in einem, wie auch immer, ein-
geschränkten Maß – als nützlich und als eigene Person erfahren kön-
nen; eine Lebenswelt, in der man Zeit füreinander hat, in der sie ak-
zeptiert sind, in der sie etwas erleben, in der sie dabei sind und, wo es 
nötig ist, ausgehalten werden, der sie vertrauen können“ (Thiersch 
2015, S. 253).

In diesen Ausführungen wird eine normative Rahmung der PĎegebedürf-
tigkeit gesetzt, die sich nur im Familialen čnden lässt. In der Charta der 
Rechte hilfe- und pĎegebedürftiger Menschen, zeigt sich eine abgemilderte 
Entsprechung von Thierschs Forderung:

„Sie [pĎegebedürftige Menschen A.Z.] können erwarten, dass sich Ihre 
PĎege, Betreuung und Behandlung an Ihren Bedürfnissen, Erfahrun-
gen, Fähigkeiten und Beeinträchtigungen ausrichten. Dazu gehört 
auch, dass ihre Gewohnheiten berücksichtigt werden, etwa bei Ruhe- 
und Schlafenszeiten, der Körperhygiene oder der Bekleidung“ 
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(Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 
Bundesministerium für Gesundheit, S. 14).

Wingenfeld verweist bereits 2003 auf die Schwierigkeit der Umsetzung in 
professionellen Settings, bei der Begegnung mit Bedürfnissen in der pĎegeri-
schen Versorgung: „Häučg ist die Versorgung auf ein vergleichsweise einfa-
ches und oft genug somatisch verengtes Handlungsmodell festgelegt, das auf 
bestimmten Vorstellungen von PĎegebedarf (Patient X benötigt Hilfe bei …) 
und daraus abgeleiteten Maßnahmen beruht“ (2003, S. 74). Hierfür scheint 
die Orientierung an der Nutzungsperspektive sinnvoll, diese wurde aber in 
der PĎege im Sinne von Zufriedenheitsbefragungen umgesetzt (vgl. Wingen-
feld 2003, S. 5). Wingenfeld zielt hier auf ein weiteres Begriăspaar, welches 
sich sowohl in der PĎege als auch der Sozialen Arbeit als kritische Orientie-
rungsmarke erweist. Wenn es um die Fragen nach Bedürfnissen geht, sind 
Zufriedenheit und Wohlbečnden der Betroăenen keine verlässliche Orientie-
rungsgröße. Ziegler weist darauf hin, dass Zielsetzungen und Bedürfnisse von 
Menschen

„(…) keinesfalls einfach ›subjektiv‹, sondern zu den objektiven Chan-
cen und sozialen Strukturen relationiert [sind], die die Lebensfüh-
rungspraktiken der Betroăenen strukturieren. Je länger sozial und ma-
teriell deprivierende Situationen andauern, desto stärker tendieren die 
Betroăenen dazu, ihre Aspirationen und Neigungen dieser Situation 
anzugleichen“ (2011, S. 126).

 Eine ähnliche Formulierung ist auch in der Europäische Charta der Rechte und Pćichten äl-
terer hilfe- und pćegebedürftiger Menschen zu Ćnden (BIVA e.V. 2014 2010, S. 13 u. a).
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So zeigt sich, dass neben der Frage der Fähigkeit von Bedürfnisäußerun-
gen, im Sinne Negt und Kluge‘s „Ausdrucksvermögens“ (1992, S. 32) auch die 
Lebensumstände relativierend auf Bedürfnisse wirken. Rubin et al. zeigen in 
Ihrer Studie ebenfalls, dass geäußerte und interpretierte Bedürfnisse einer 
Gruppe ehrenamtlich aktiver Menschen, bei einer Konfrontation wieder re-
lativiert werden. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die gesell-
schaftstheoretische Perspektive, aus welcher diese Relativierung interpretiert 
werden muss (vgl. Rubin et al. 2019, S. 126). Die Forscher*innengruppe ver-
weist ebenfalls auf das fehlende bzw. nicht geübte „Ausdrucksvermögen“ 
(Negt und Kluge 1992, S. 32) und das Spannungsfeld zwischen öăentlicher 
und privater Sphäre, denen Bedürfnisse zugeordnet werden. Sie arbeiten her-
aus, dass die Befragten darüber verhandeln, welche zuvor eigens geäußerte 
Bedürfnisse von öăentlichem Interesse sein könnten und welche wieder dem 
privaten Bereich zugeordnet werden sollten und schwächen somit ihre zuvor 
geäußerten Bedürfnisse (vgl. Rubin et al. 2019, S. 137).

Konkret nimmt Wingenfeld Bezug auf die besondere Situation pĎegebe-
dürftiger Menschen und hebt deren existenzielle Verunsicherung hervor, wel-
che durch die PĎegebedürftigkeit und damit die Angewiesenheit auf Hilfe zu-
sammenhängen (vgl. 2003, S. 15). Neben der Frage, wie Zufriedenheit dečniert 
und welche Kriterien festgelegt werden, stehen die gängigen (standardisier-
ten) Abfragen von Kundenzufriedenheit in Bezug auf pĎegerische Leistun-
gen, in Abhängigkeit ebendieser existenziellen Angewiesenheit auf Hilfe, die 
auf Zufriedenheitsbefragungen einwirken (vgl. Wingenfeld 2003) und dazu 
führen, „(…) dass das sog. Zufriedenheitsparadoxon zum Tragen kommt und 
Patienten Zufriedenheit äußern, obwohl sie allen Grund zu Kritik hätten“ 
(Wingenfeld 2003, S. 32).
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In der sozialen PĎegeversicherung heißt es:

„Die Leistungen der PĎegeversicherung sind Dienst-, Sach- und Geld-
leistungen für den Bedarf an körperbezogenen PĎegemaßnahmen, 
pĎegerischen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushalts-
führung sowie Kostenerstattung, soweit es dieses Buch vorsieht. Art 
und Umfang der Leistungen richten sich nach der Schwere der PĎe-
gebedürftigkeit und danach, ob häusliche, teilstationäre oder vollstati-
onäre PĎege in Anspruch genommen wird.“ (§ 4 SGB XI, Abs. 1)

Weitere Erklärungen dazu, was ein Bedarf bezogen auf PĎegebedürftig-
keit ist, gibt es nicht. Wenn man weitere Sozialgesetze einbezieht, geht es 
häučg eher um „Regelbedarfe“ (§ 20 SGB II und § 27a SGB XII). Halfar weist 
darauf hin, dass Bedarf „im deutschen Sozialwesen eine zentrale Kategorie 
für die Bemessung von Art und Umfang sozialer Dienstleistungen und deren 
Organisation als Geld- und Sachleistungen“ (2017, S. 79) ist. Dies macht deut-
lich, dass Bedarfe und Bedürfnisse nicht gleichgesetzt oder verwechselt wer-
den sollten. Im Fachlexikon der Sozialen Arbeit wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass Bedarf und Bedürfnisse voneinander abzugrenzen sind. Bedarf 
wird hier als „beschaăungsbezogene Konkretisierung von Bedürfnissen“ 
(Halfar 2017, S. 80) dečniert. Bedarfe entsprechen in diesem Sinne „subjekti-
ven Mangeldečnitionen“ (Halfar 2017, S. 80), welche in „bedarfsbezogene 
Leistungskategorien übersetzt werden, die dann wiederum als Nachfrage 
nach Gütern und Dienstleistungen wirksam werden“ (Halfar 2017, S. 80).

Konkreter auf PĎegebedürftigkeit und PĎegebedarf bezogen, heißt das:
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„Während PĎegebedürftigkeit Phänomene bezeichnet, die ausschließ-
lich an die Person des Patienten geknüpft sind, verweist die Kategorie 
PĎegebedarf auf Beurteilungs- und Entscheidungsprozesse, in denen 
professionelle Normen (abgeleitet aus dem aktuellen Wissensstand) 
ebenso wirksam werden wie soziale und kulturelle Wertvorstellungen 
oder die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen des Versorgungssys-
tems, in dem pĎegerische Leistungen erbracht werden“ (Wingenfeld 
2014, S. 272).

Diese Beurteilungs- und Entscheidungsprozesse verdeutlichen den nor-
mativen Charakter des PĎege- oder Hilfebedarfs, welcher aber in der PĎege-
versicherung nicht transparent wird. Während der PĎegebedarf eine norma-
tiv geprägte Kategorie ist, die durch professionelle Perspektiven, Kriterien 
und Entscheidungen bestimmt wird, sind die Bedürfnisse ausschließlich der 
Individuen zuzuschreiben. Eine Verbindung zwischen diesen beiden Katego-
rien ergibt sich insofern, „(…)dass sich die Formulierung des PĎegebedarfs 
wesentlich am Erfordernis der Befriedigung von Grundbedürfnissen orien-
tiert, (…)“ (Wingenfeld 2014, S. 273). Kriesten beschreibt es ähnlich und 
nimmt überdies auch Bezug auf die stigmatisierende Begriăsbelegung. Wäh-
rend PĎegebedürftigkeit inzwischen „im besten Falle ein personales Merk-
mal, welches negative Gefühle bewirkt“ (Kriesten 2017, S. 70) darstellt, verän-
dert die Formulierung „Bedürfnis nach PĎege“ die Wahrnehmung deutlich, 
hin zur Selbstbestimmung (vgl. Kriesten 2017, S. 70).

In der PĎege wird der Begriă des PĎegebedarfs stärker mit pĎegerisch re-
levanten Problemlagen verbunden und als Interventionen zur Bewältigung 
dieser Problemlagen gesehen, „also streng genommen kein Merkmal des Pa-
tienten, sondern das Ergebnis eines Prozesses der Beurteilung und 
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Entscheidung, in den u. a. professionelle, kulturelle oder sozialrechtliche Nor-
men einĎießen können“ (Wingenfeld 2014, S. 263, Herv. i.O.).

Das bedeutet, ‚Bedarf‘ im Sozialbereich objektiviert Bedürfnisse nicht nur 
in organisierbare und bepreisbare Produkte, sondern der Bedarf „stellt auch 
normative, kulturelle, sozialpolitische und/oder sozialökologische Dečnitio-
nen“ (Halfar 2017, S. 80) bereit, welche den involvierten Professionellen in die-
sen Arbeitsgebieten (insbesondere Soziale Arbeit aber auch PĎege, Medizin 
und Therapie) und damit auch pĎegebedürftigen Menschen sowie ihren An- 
und Zugehörigen machtvolle Kategorisierungen vorgibt. „Systematisch be-
trachtet existiert zwischen der Einschätzung der PĎegebedürftigkeit des Pa-
tienten (Identičzierung von PĎegeproblemen) und der Einschätzung des 
PĎegebedarfs (die als erforderlich angesehenen Handlungen, Maßnahmen 
bzw. Leistungen) nur ein mittelbarer Zusammenhang“ (Wingenfeld 2014, 
S. 267). Hierbei wird auch noch einmal deutlich, dass PĎegebedürftigkeit eine 
rein deskriptive Kategorie ist, die im Allgemeinen auf eine eher somatisch 
orientierte Angewiesenheit auf pĎegerische Hilfe verweist. (vgl. Wingenfeld 
2014, S. 263). Diese Angewiesenheit auf PĎege – also die PĎegebedürftigkeit – 
wird über die Begutachtung des medizinischen Dienstes der Krankenkassen 
ermittelt. Daraus ergibt sich ein, insbesondere sozialpolitisches Dilemma:

„Es ging dem Gesetzgeber in erster Linie darum, die Versorgung PĎe-
gebedürftiger durch Angehörige in der häuslichen Umgebung čnan-
ziell abzusichern. Hieraus erklärt sich auch der hohe Stellenwert, der 
dem Grundsatz der Berücksichtigung der individuellen Lebenssitua-
tion beigemessen wird. Systematisch betrachtet kommt die Begutach-
tung jedoch nicht ohne Standards, nicht ohne ein Modell der PĎege 
als Bezugsrahmen zur Beurteilung des Hilfebedarfs aus. Darin liegt 
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der vielleicht weitreichendste innere Widerspruch: Solange die Beur-
teilung des Bedarfs im Mittelpunkt steht, braucht die PĎegeversiche-
rung diesen Bezugsrahmen, und zugleich scheint sie ihn auszuschlie-
ßen“ (Wingenfeld 2014, S. 283).

Trotz der anscheinend relevanten Unterscheidung wird PĎegebedürftig-
keit in der PĎegeversicherung mit PĎegebedarf gleichgesetzt (vgl. Wingenfeld 
2014, S. 277). Dies galt zumindest vor der Reformierung und Etablierung des 
neuen PĎegebedürftigkeitsbegriăs und für den Zeitraum, in welchem die em-
pirischen Daten, dieses Projekts entstanden sind. Unter diesen Bedingungen 
haben die PĎegeberatungen stattgefunden. „Ausschlaggebend für die Zuord-
nung zu einer PĎegestufe ist dementsprechend nicht der Grad der Selbststän-
digkeit bzw. Abhängigkeit des Versicherten, sondern der Umfang der Hilfe-
leistungen, die zur Sicherstellung elementarer Lebensaktivitäten als erforder-
lich gelten.“ (Wingenfeld 2014, S. 277–278)

Über den Begriă der PĎegebedürftigkeit wurde seit der Einführung lange 
debattiert, und im Jahre 2017 wurde ein weniger verrichtungsbezogener PĎe-
gebedürftigkeitsbegriă etabliert. „Darüber hinaus muss sicherlich auch unter-
schieden werden, zwischen einer pĎegewissenschaftlichen Dečnition von 
PĎegebedürftigkeit und einer leistungsauslösenden Dečnition, beispielsweise 
im SGB XI [Herv. i.O.]“ (Wessels 2019, S. 96).

Um diese komplexen Kategorisierungen und Interpretationen von Be-
dürfnissen durch das Sozialgesetzbuch, in Form von Standards zu begegnen 
und herauszustellen, an welchen Stellen ungleichheitsgenerierende 
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Interpretationen vorgenommen werden, mit Bezug aus Klassismen, Rassis-
men und Geschlechterdiskriminierungen, schließt eine Auseinandersetzung 
mit diesen Bedürfnisinterpretationen der PĎegeversicherung nach dem SGB 
XI  an. Das Konzept der Bedürfnisinterpretation nach Nancy Fraser (1994, 
S. 222–224) wird im Folgenden den Rahmen aufgreifen, in welchem sich so-
wohl die PĎegebedürftigen und ihre Zu- und Angehörigen bewegen, als auch 
den Rahmen der beratenden Personen, welche in diesem Arbeitsfeld bera-
tend, unterstützend, und koordinierend tätig sind.

Das Konzept der Interpretation von Bedürfnissen durch das Recht ist 
nicht neu, und auch Habermas verweist darauf, dass „diese Verrechtlichung 
von Lebensrisiken einen bemerkenswerten Preis in Form von umstrukturie-
renden Eingriăen in die Lebenswelt der Berechtigten erfordert. Diese Kosten 
entstehen durch den bürokratischen Vollzug und die monetäre Einlösung der 
sozialrechtlichen Ansprüche. Aus der Struktur des bürgerlichen Rechts ergibt 
sich die Notwendigkeit, die sozialstaatlichen Verbürgungen als individuelle 
Rechtsansprüche für genau spezičzierte allgemeine Tatbestände zu formulie-
ren“ (Habermas 2016, S. 531). Ausgangspunkt dieser individuellen Rechtsan-
sprüche in Bezug auf die soziale PĎegeversicherung ist die physische, psychi-
sche und čnanzielle Entlastung Betroăener. „Die Leistungen der PĎegeversi-
cherung sollen den PĎegebedürftigen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein 
möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht“ (§ 2 S. 1 SGB XI). Gleichzeitig werden in 
dem verankerten Leistungskatalog, wie oben beschrieben, auch „soziale und 
kulturelle Wertvorstellungen oder die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen 
des Versorgungssystems“ (Wingenfeld 2014, S. 272) deutlich, welche dazu 

 Insbesondere in der Fassung nach dem zweiten Pćegestärkungsgesetz zwischen 2017 und 
(20.11.)2019



100

führen, dass ungleichheitsgenerierende Verhältnisse impliziert mit verankert 
werden. In Ihrer Veröăentlichung „Widerspenstige Praktiken Macht, Dis-
kurs, Geschlecht“ geht Nancy Fraser u. a. auf eine „Politik der Bedürfnisin-
terpretation“ (Fraser 1994, S. 222) des sozialen Sicherungssystems der USA ein 
und beschreibt hier ungleichheitsgenerierende und ungleichheitsstabilisie-
rende Verhältnisse (Fraser 1994, Kapitel 7). Sie schließt sich in Ihren Ausfüh-
rungen Diana Pierce (1979 nach Fraser 1994, S. 222) an, die von einer „Femi-
nisierung der Armut“ ausgeht, welche auf Bedingungen einer čskalischen 
Krise des Wohlfahrtsstaates treăen (Fraser 1994, 222). Die Auseinanderset-
zung mit der Bedürfnisinterpretation in der sozialen PĎegeversicherung soll 
im Folgenden dazu beitragen, diese ungleichheitsgenerierenden Verhältnisse 
auch in der sozialen PĎegeversicherung sichtbar werden zu lassen, sodass sie 
auch für die folgende Empirie nutzbar gemacht werden kann.

Deutlich in der Auseinandersetzung mit der Bedürfnisinterpretation von 
Nancy Fraser ist, dass es sich bei der sozialen PĎegeversicherung in Deutsch-
land vor allem um Bedürfnisansprüche handelt. Diese besitzen „(...) eine re-
lationale Struktur; impliziert oder explizit haben sie die Form ‚A benötigt x 
damit y‘“ (Fraser 1994, S. 251). Konkret auf die PĎege verweist Wingenfeld auf 
das somatisch verkürzte Handlungsmodell von PĎegebedarf, im Sinne von 
„Patient X benötigt Hilfe bei ...“ (2003, S. 74), um auf daraus abgeleiteten 
Maßnahmen zu verweisen.

„Diese [Bedürfnisse A.Z.] Ansprüche sind meist ineinander verschach-
telt, tendieren dazu, in verzweigten Ketten von ‚um-zu‘ Relationen 
miteinander verbunden zu sein. (...) Wie solche Verkettungen [im 
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Laufe politischer Auseinandersetzungen A.Z.] genau aufgelöst wer-
den, hängt davon ab, welche Hintergrundannahmen die Gesprächs-
partner teilen“ (Fraser 1994, S. 252).

Neben den Hintergrundannahmen sind auch Ziele und Interessen rele-
vant, ebenso wie gesellschaftliche Normen und Werte. Auch diese sind in die 
Prozesse der Interpretation von Bedürfnissen eingelassen und wirken auf ver-
schiedenen Ebenen, die geschichtlich gewachsenen Strukturen, wie die Rol-
lenbilder von Männern und Frauen sowie deren Aufteilung der Arbeit. 
Ebenso beeinĎussen auch politische Meinungsbildung und Kampagnen die-
sen Prozess. Da sich Gesellschaftsbildung in einem Prozess bečndet und sich 
stetig verändert, werden auch hier Machtpotentiale verändert, EinĎussmög-
lichkeiten neu geschaăen, verändert oder verwehrt.

Bedürfnisinterpretationen - auch in der sozialen PĎegeversicherung - sind 
demnach „Um-zu-Strukturen“, mit einem „kontextuellen und umstrittenen 
Charakter“. Bedeutsam ist es, diesen umstrittenen Charakter zu verdeutlichen 
und auf Interpretationen aufmerksam zu machen, die häučg naturalisiert 
werden und sich so der Diskussion um Bedürfnisansprüche entziehen. In der 
PĎegeversicherung gilt es demnach genauer darauf hinzuweisen, wo es um 
basale Bedürfnisse geht, zu denen jeder in den Konsens geht und deutlich zu 
machen, wann Interpretationen von Bedürfnissen durch Interessengruppen 
geprägt sind, bzw. Zielausrichtungen von Maßnahmen darstellen (vgl. Fraser 
1994, S. 253). Denn es ist bereits ein Politikum, wem es gelingt, „(...) maßge-
bende dichte Dečnitionen menschlicher Bedürfnisse zu etablieren“ (Fraser 
1994, S. 253).
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Nancy Fraser analysiert einen Dualismus in den USA, der geschlechtlich 
geprägt ist und beschreibt hierbei einen „unterlegten Geschlechtertext“ oder 
„gender subtext“. Sie geht hierbei auf männlich konnotierte Subsysteme und 
weiblich konnotierte Subsysteme der sozialen Sicherung in den USA ein (vgl. 
Fraser 1994, S. 229). Im Weiteren wird keine Gesellschaftsanalyse, wie Fraser 
sie vorschlägt, nachgegangen. Vielmehr soll es um Übertragungen auf das 
deutsche Sicherungssystem, bzw. fokussiert um das PĎegeversicherungssys-
tem gehen und wie dieser EinĎuss auf die PĎegeberatung und die Gestaltung 
von Hilfe- und PĎegearrangements nimmt. Der von Fraser beschriebene ge-
sellschaftlich-hinterlegte Dualismus wird dabei, im Sinne einer Übertragung, 
verstanden als eine von Abhängigkeit und Anerkennung. Das von Fraser be-
schriebene maskuline Subsystem entspricht hierbei einem hohen Grad an 
Anerkennung und einem geringen Grad der Abhängigkeit, immer auch ver-
bunden mit der Stellung der Antragstellenden, die in diesem Subsystem eine 
wenig erniedrigende und nachweisende ist und eher dem Verständnis einer 
„Kundenstellung“ entspricht. Während das von Fraser, als feminin gekenn-
zeichnete Subsystem entsprechend gegenteilige Ausprägungen zeigt, wie ei-
nem hohen Grad an Abhängigkeit, und wenig Anerkennung von Leistungen. 
Oăenlegung čnanzieller und privater Lebenssituationen und stärkerer Kon-
trollen. Die Stellung als „Kunde“ besteht hier nicht oder nur eingeschränkt, 
sie entspricht eher der von „Klienten“. Kunstreich beschreibt: „Die Prozedur 
der Trennung des würdigen vom unwürdigen Armen früher und die heutige 
Unterscheidung von Berechtigte und Nichtberechtigte weisen immer noch 
dieselbe systemische Struktur auf“ (Kunstreich 2006, S. 241).

Nancy Fraser legt zwar den Fokus auf den Dualismus feminin und mas-
kulin, allerdings wird hierin eher eine Zuordnung im gerade beschriebenen 
Sinne verstanden. Auch wenn sich Frasers Ausführungen– wie in den Begriă-
lichkeiten „maskulines“ und „feminines“ Subsystem deutlich wird – häučg auf 
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die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen beziehen, so erweitert sie 
selbst auch immer wieder die Perspektive um, insbesondere Rassismen und 
Klassismen (vgl. u. a. Fraser 1994, 236, 242, 278).

Das PĎegeversicherungssystem selbst ist kursorisch betrachtet eher dem 
maskulinen Subsystem zuzuschreiben, da es keine Bedürftigkeitsprüfung ent-
hält, wie es beispielsweise bei den Leistungen nach dem SGB II oder XII der 
Fall ist. Genauer betrachtet ist das PĎegeversicherungssystem aber gekoppelt 
an die Leistungen, die Nancy Fraser als feminines Subsystem klassičziert. 
Hier schließen insbesondere zwei Koppelungen an das feminine Subsystem 
an:

Erstens ist das Recht auf Leistungen aus der PĎegeversicherung zwar 
nicht abhängig von einer wirtschaftlichen Prüfung, wohl aber einer Prüfung, 
die der Frage nach einer bestehenden – und für den Bezug von Leistungen 
der PĎegekasse ausreichend hohen – Hilfebedürftigkeit bzw. PĎegebedürftig-
keit nachgeht (vgl. § 14 20.11.2019). Diese Prüfungen sind eher unter dem As-
pekt zu verstehen, den Fraser dem femininen Subsystem zuordnet, welcher 
mit einem hohen Aufwand verbunden ist, einen Leistungsanspruch geltend 
zu machen und welcher mit einer Vielzahl Demütigungen einhergeht, die im 
Falle der PĎegeversicherung nicht vorrangig administrativer Natur sind, son-
dern sich in einem Prüfungsprocedere ausdrücken. Hierbei werden intime 
Fragen zur Alltagsbewältigung gestellt, die abqualičzierend und denunzie-
rend beantwortet werden müssen, um einen Anspruch auf Leistung deutlich 
zu machen.
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Bisher werden in diesen Begutachtungen durch die Gutachter und Gut-
achterinnen jede Alltagsaktivität der zu begutachtenden Person aufgesplittet 
und in, für die Betroăenen nicht nachvollziehbares Punktesystem umgerech-
net. Hieran verdeutlicht sich auch, wie stark die individuellen Lebenssituati-
onen der Betroăenen und deren jeweilige Bedürfnisse nach Unterstützung, 
in eine administrative Form der Interpretation „gepresst“ wird, die an den re-
alen Lebenswelten der Menschen in vielen Fällen wenig, bis keine Anteile hat 
und kaum nachzuvollziehen sind.

Der zweite Punkt, an welchem ein Bruch zum maskulinen Subsystem 
deutlich wird, ist im Bereich der Kontrolle. Fraser beschreibt das maskuline 
Subsystem so, dass es bei und nach der Beantragung von Leistungen kaum 
zu Kontrollen und zur Überwachung kommt (vgl. Fraser 1994, S. 233). Kon-
trollen und Überwachungen sind im Bereich der PĎege deutlich vorzučnden, 
unter dem Merkmal der Qualitätssicherung beispielsweise. Insbesondere 
wenn die PĎege im privaten Bereich ausgeübt wird, sind halb- oder viertel-
jährliche Kontrollen der PĎegesituation vorgesehen (vgl. § 37 20.11.2019). Zwar 
sind diese als „Beratungseinsätze“ von qualičzierten PĎegekräften beschrie-
ben, allerdings können diese Einsätze bei einem nicht zufriedenstellenden Er-
gebnis auch den Entzug des PĎegegeldes zur Folge haben. Faktisch čndet also 
neben Anleitung und Beratung der Zu- und Angehörigen auch eine regelmä-
ßige Kontrolle der PĎegesituation statt. Diese Beratungsbesuche „werden von 
Angehörigen vielmehr als ein Eingriă in ihre Autonomie und Kontrolle er-
lebt“ (Hoppe 2021, S. 53).

Weiter gibt es die Möglichkeit, einen PĎegegrad bei der Einstufung nur 
befristet zu vergeben. Hier werden konkrete Ablaufzeiten und geplante Neu-
begutachtungen zu Überprüfungen bereits bei der Bewilligung des PĎegegra-
des festgehalten. Wenn subjektiv eingeschätzte Verschlechterungen 
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eintreten, wird der PĎegegrad nicht automatisch angepasst oder dem subjek-
tiven Erleben der Betroăenen und ihren Zu- und Angehörigen gefolgt. Hier 
besteht nur die Möglichkeit, einen erneuten Antrag zu stellen (Veränderungs- 
oder Verschlechterungsantrag), welcher dann eine erneute Begutachtung zur 
Folge hat, die unter Umständen auch dazu führen kann, dass eine PĎegebe-
dürftigkeit nach (§ 14 20.11.2019) wieder aberkannt wird. Es ist dadurch eine 
erneute Auslieferung, im Sinne von Unsicherheiten, wie die Begutachtung 
erfolgt und welche Ergebnisse durch die Gutachtenden vorgeschlagen (und 
von den Mitarbeitenden der PĎegekasse festgelegt) werden.

Im professionellen Bereich werden die Kontrollen dann unter Begriăen 
wie Qualitätssicherung (§ 114 20.11.2019) und vor allem der Wirtschaftlichkeit 
einer Einrichtung (§ 79 20.11.2019) oder eines Dienstes betrachtet.

Eine čnanzielle Bedürftigkeitsprüfung čndet nicht statt, dennoch liegt 
hier eine weitere Kopplung an das feminine Subsystem. Wer nach den Bewer-
tungen des medizinischen Dienstes als „PĎegebedürftig“ eingestuft wird, er-
hält Leistungen unabhängig von Einkommen und Vermögen. Das liegt vor 
allem auch an der Konzeption des PĎegeversicherungssystems. Es ist nicht 
zur Kostendeckung konzipiert worden, sondern entspricht eher dem Prinzip 
einer Teilkaskoversicherung. Auch wenn eine Bedürftigkeitsprüfung unter 
dem čnanziellen Aspekt nicht stattčndet, ist die Bewältigung der Lebenslage 
„PĎegebedürftigkeit“ stark von sowohl čnanziellen wie personellen Ressour-
cen als auch von Wissen abhängig. Lebensqualität unter den Bedingungen 
von Hilfe- und PĎegebedürftigkeit ist demnach in hohem Maße an individu-
elle Ressourcen geknüpft. „Denn ob jemand im Bedarfsfall die PĎege- und 
Versorgungslücke im deutschen PĎegeversicherungssystem durch pĎegende 
Angehörige des sozialen und räumlichen Nahbereichs und/oder durch in der 
Regel erhebliche einkommensunabhängige čnanzielle Zuzahlungen 



106

(Eigenleistungen) zu schließen vermag, dies liegt nicht immer, und vielleicht 
auch immer weniger, in der Macht der oder des Einzelnen“ (Dammert 2009, 
S. 17).

Hinzu kommt, dass auch das oben aufgeführte Moment von Wissen ein 
wesentliches Entscheidungskriterium darstellt, die individuelle Lebensquali-
tät zu sichern. Einerseits in der Form, dass pĎegebedürftige Personen oder 
Menschen, die in der PĎegeversicherung einen Antrag auf Leistungen gestellt 
haben sowie deren Angehörige und LaienpĎegekräfte (§ 14 20.11.2019) zu den 
Gutachtern und Gutachterinnen in einer deutlichen Wissensasymmetrie ste-
hen. Je stärker diese Asymmetrie ausgeprägt ist, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass in der Begutachtungssituation Fehlinterpretationen der 
Gutachter und Gutachterinnen vorliegen, die ggf. zu einer Ablehnung von 
Leistungsansprüchen durch die PĎegekassen führen. Fehlt also die Ressource 
Wissen oder kann diese nicht umgesetzt werden, kann dies in dem kommu-
nikativen Prozess der Begutachtung zu Missverständnissen, Fehlinterpretati-
onen und letztlich zur Ablehnung führen, obwohl die Voraussetzungen gege-
ben wären. Drastischer zeigt sich dieses Wissensmoment noch, wenn auf-
grund bestehender Sprachbarrieren bei zugewanderten Menschen eine diăe-
renzierte Ausdrucksweise über Hilfeleistungen im Alltag kaum möglich ist, 
da es sich nicht um die Muttersprache handelt.

Die zweite Form, in der Wissen ein entscheidendes Moment darstellt, ist 
die Kenntnis der eigenen Rechte und das Wissen, wo diese eingelöst werden 
können, sowie auch das Wissen um Angebote (beispielsweise kostenlose An-
gebote, wenn čnanzielle Mittel nicht zur Verfügung stehen) und das Wissen 
um Beratungsmöglichkeiten, wie es PĎegestützpunkte, PĎegekassen und an-
dere Institutionen anbieten.



107

Hinzu kommt, dass sich die Zuordnung zum maskulinen Subsystem nach 
Fraser verändert, wenn es um Hilfe zur PĎege geht, z. B. bei nicht ausreichen-
den familiären Unterstützungsmöglichkeiten oder bei einem Einzug ins PĎe-
geheim, verbunden mit der Beantragung entsprechender Sozialhilfeleistun-
gen – Hilfe zur PĎege (§§ 63ă SGB XII, 10.12.2019) wird auch die „weibliche 
Sphäre“ auf die Fraser hinweist deutlich: Durch häučg fehlende Rentenan-
sprüche sind eher Frauen davon betroăen „Hilfe zur PĎege“, also Sozialhilfe-
leistungen beim Einzug in ein PĎegeheim zu beantragen. Im Jahr 2012 waren 
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt 439 157 Menschen 
auf Hilfe zur PĎege angewiesen, davon waren 288 161 Frauen betroăen, was 
über 65 % entspricht (vgl. Statistisches Bundesamt, 11.02.2014).

Hierbei wird auch die Unterteilung relevant, wie sie Fraser für die USA 
festgestellt hat: die Individualbemessung (maskulines Subsystem) und die 
Haushaltsbemessung (feminines Subsystem). Wenn die PĎegeversicherung 
kursorisch und isoliert betrachtet wird, kann sie eher wie eingangs beschrie-
ben dem maskulinen Subsystem zugeordnet werden, zumindest unter der 
Perspektive, dass keine čnanzielle Bedürftigkeitsprüfung stattčndet. Demzu-
folge čndet hier auch eine Individualbemessung statt.

Der Sozialhilfebereich – hier speziell die „Hilfe zur PĎege“ (nach § 61 SGB 
XII, 10.12.2019) – dagegen, ist sehr eindeutig dem femininen Subsystem mit 
Bedürftigkeitsprüfung, Oăenlegung der čnanziellen Verhältnisse und der 
Haushaltsbemessung zuzuordnen.
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Ein weiteres Indiz, welches Fraser für die Zuordnung zum femininen oder 
maskulinen Subsystem anbringt, ist die Stellung der Antragssteller*innen als 
„Käufer*innen“ oder „Klient*innen“. Sie beschreibt hier die Subjekt-Stellung 
im femininen Subsystem so:

„Diese Empfänger sind daher wesensmäßig Klienten; eine Subjekt-Po-
sition, die in den kapitalistischen Gesellschaften weitaus weniger 
Macht und Würde mit sich bringt, als die alternative Stellung des Käu-
fers“ (Fraser 1994, S. 235).

Der Begriă des „Käufers“ ist im Dienstleistungssektor in der Bundesre-
publik Deutschland weniger gebräuchlich. Hierfür hat sich eher die Begriă-
lichkeit der „Kunden“ durchgesetzt.

Im SGB XI wurde, wie in vielen anderen Bereichen, die Idee des „Kun-
den“ implementiert. Zwar wird dies nicht explizit geschrieben, aber man geht 
hier von der Souveränität aus, dass sich eine pĎegebedürftige Person ihre 
Leistungen relativ frei wählen kann, indem sie selbstständig zwischen PĎege-
geld und PĎegesachleistungen wählt. Anschließend bleibt die Wahl von Zu- 
und Angehörigen oder aber die Wahl zwischen den Anbietern vor Ort, bei-
spielsweise PĎegediensten. Allerdings sind beim Begriă des „Kunden“ 
schwere Einschnitte zu erkennen, wie es die Quasi-Markt-Situation bestätigt, 
die den „Kunden“ und seine Wahl bei der Nutzung von Leistungen stark ein-
schränkt. Die Kritik am Kundenbegriă ist bereits vielfältig erwähnt und aus-
gearbeitet, weshalb an dieser Stelle nur die wesentlichsten Aspekte 
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aufgegriăen werden: „Allerdings fehlt ihm die für den Kunden konstituie-
rende EinĎußmöglichkeit (sic!) auf den Preis, auf den Leistungsinhalt und 
seine Qualität (…)“ (Klie 1997, S. 16). Wahlmöglichkeiten sind klar begrenzt 
durch Versorgungsverträge der PĎegekassen mit bestimmten Anbieter*in-
nen.

Die Kritik an den EinĎussmöglichkeiten der pĎegebedürftigen Menschen 
schließt eine weitere Facette an. Das im (§ 2 20.11.2019) verankerte Recht auf 
Selbstbestimmung kann in diesem Sinne nicht unreĎektiert angenommen 
werden. Die Möglichkeiten der Selbstbestimmung in PĎegesituationen sind 
begrenzt beispielsweise durch den Umstand, dass der PĎegebedarf durch den 
medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgestellt und demnach 
auch festgelegt wird, ob Hilfeleistungen nach dem SGB XI überhaupt ge-
währt werden und in welchem Umfang. Die subjektiven Deutungen der Be-
troăenen werden hierbei nur eingeschränkt berücksichtigt. Weitere Begren-
zungen stellen sich nach der Feststellung des PĎegebedarfs und damit der 
Einordnung in eine PĎegestufe ein.

Thomas Klie stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die meisten Selbst-
bestimmungsoptionen der PĎegebedürftigen im Wahlbereich zwischen Geld-
leistungen, Sachleistungen und Kombinationsleistungen liegen. Weiter be-
schreibt er, dass anschließend verschiedene Dienste und Institutionstypen in 
Anspruch genommen werden können, im Sinne ambulanter Dienste, teilsta-
tionäre oder stationäre Leistungen. Der Spielraum der Betroăenen ist aller-
dings durch fachliche Expertise stets begleitet und beschränkt (vgl. Klie 1997, 
S. 19). Die Auswahl bei der Leistungserbringung besteht zwar, wird aber 
durch die gesetzlichen Vorgaben eingeschränkt. „So kann der PĎegebedürf-
tige lediglich zwischen Leistungserbringern, die einen Versorgungsvertrag 
mit der PĎegekasse abgeschlossen habe, wählen“ (Klie 1997, S. 20).
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Der Zugang zu Einzelpersonen in der PĎege, wie ihn Klie (1997, S. 20–21) 
weiter kritisiert, hat sich allerdings durch Gesetzesnovellierungen verändert. 
Durch die Einführung des (§ 45 20.11.2019) können Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz durch anerkannte Dienste betreut werden, dies 
können sowohl PĎegedienste als auch private Personen, im Sinne des Ehren-
amtes sein. Allerdings wurde relativ zeitnah durch die Landesverbände der 
PĎegekassen in beispielsweise Hessen Einschränkungen getroăen, welche im 
Schluss nur anerkannten Verbänden mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
die Möglichkeit der Betätigung in diesem Arbeitsfeld ließen.

Insgesamt wirkt hier auch die oben bereits erwähnte Quasi-Markt-Situa-
tion hinein, die im Bereich der PĎege eine wesentliche Rolle einnimmt (vgl. 
Fraser 1994, S. 233–234). Hierbei haben die „Konsumenten“ keine freie Wahl, 
es gibt hier eine Vorauswahl der Kassen. Diese Vorauswahl und Bindung an 
die Zulassungen der Kranken- und PĎegekassen können PĎegebedürftige und 
ihre An- und Zugehörigen nur umgehen, wenn sie sich statt für PĎegesach-
leistungen für PĎegegeld entscheiden, dann steht ihnen aber wesentlich we-
niger Leistung zur Verfügung. Die Verringerung der monetären Zuwendung 
bei der Entscheidung für PĎegegeld bedeutet čnanzielle Einschränkungen für 
die Betroăenen. Das PĎegegeld fällt wesentlich niedriger aus als die zur Ver-
fügung gestellten Mittel der PĎegesachleistungen (§§ 36, 37 20.11.2019). Hauck 
et al. beschreiben, dass das PĎegegeld schon seiner Höhe nach nicht die Kos-
ten für die erforderlichen Hilfen abdecken kann und daher eher dem Charak-
ter einer „materiellen Anerkennung“ entspricht, (Hauck et al. 2014, § 36 
Rn. 9).

Weitere Tendenzen, die die Souveränität der PĎege-Kunden einschrän-
ken, sind die Nichtauszahlbarkeit der Leistungen für „Menschen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz“. Hier werden Leistungen vorgehalten, im 
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Sinne eines Budgets bei den PĎegekassen, welche auf Antrag für ausgewählte 
Dienste in Anspruch genommen werden können, die den oben erwähnten 
Einschränkungen des (§ 45 20.11.2019) entsprechen und den dazugehörigen 
Verordnungen der jeweiligen Landesbehörden zur Zulassung von Diensten. 
Die Ausführungen hierzu sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich. In 
Hessen, eines der Bundesländer, auf das sich hier bezogen wird, strebt dar-
über insbesondere die Förderung des Ehrenamtes (und der Selbsthilfe) an. 
(vgl. Rahmenvereinbarung über die Förderung niedrigschwelliger Betreu-
ungsangebote, ehrenamtlicher Strukturen und der Selbsthilfe sowie zur Er-
probung neuer Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte im Sinne 
von (§§ 45 c, d 20.11.2019). Sowohl die Förderung von Selbsthilfe als insbeson-
dere auch die explizite Förderung des Ehrenamtes verweist auf die kapitalis-
tisch geprägten Gesellschaftsstrukturen. Neben der Auslagerung der Repro-
duktionsarbeit an Familien, wird auch über den Bereich „Ehrenamt“ eine 
möglichst kostengünstige, familienergänzende, Versorgungsstruktur ge-
schaăen. Ebenfalls ein Arbeitsbereich, in welchem die Tätigkeit von Frauen 
dominiert.

Insgesamt zeigt sich:

„PĎegebedürftige dürfen nicht auf die Rolle des Kunden von Versor-
gungseinrichtungen reduziert werden. Diese Zuschreibung, die ur-
sprünglich die Überwindung der schwachen Position von Patienten 
und PĎegebedürftigen fördern sollte, tendiert in gewisser Weise selbst 
dazu, ihre Bedürfnisse und Belange zu übergehen. Abgesehen davon, 
dass sich die meisten von ihnen nicht als Kunden verstehen und ihre 
Beziehung zu Leistungsanbietern anders dečnieren, verstellt sie den 



112

Blick auf existentielle Anforderungen der Krankheitsbewältigung“ 
(Wingenfeld 2003, S. 74).

Die Rolle der Frau im sozialen Sicherungssystem der USA sieht Fraser mit 
der Feststellung verbunden, dass dieses Sicherungssystem ein „feminisiertes 
Terrain“ (1994, S. 226) ist, da erstens sowohl die Anzahl der Empfängerinnen 
deutlich höher ist, als der Empfänger und zweitens auch im sozialen Bereich 
ein überwiegender Anteil Arbeitnehmerinnen angestellt ist und drittens, 
durch den stärker werdenden Eingriă in die private Sphäre und Reprodukti-
onsarbeit (PĎege, Versorgung von Kindern) und durch die Steigerung der 
Überwachung der in diesem Feld tätigen etabliert wird. Betroăen sind hierbei 
alle Bereiche, unabhängig davon, ob es sich in diesem Arbeitsfeld um tätige 
Laien, Ehrenamtliche oder Professionelle handelt (vgl. Fraser 1994, S. 225–
226).

In diesen Beschreibungen čnden sich Übertragungsmöglichkeiten auf 
deutsche Verhältnisse und das PĎegeversicherungssystem. Deutlich an den 
Darstellungen von Nancy Fraser wird, dass sich der Staat aus der Durchfüh-
rungsverantwortung herauszieht und stärker die Funktion von Überwachung 
und Dečnition übernimmt. Das deutsche PĎegeversicherungssystem selbst ist 
ein angemessenes Beispiel hierfür: „Das heißt, in dem Maße, wie der Gesetz-
geber aus Kostengründen die soziale PĎegeversicherung lediglich als fami-
lienergänzende Sozialversicherung konzipierte, avanciert seither, und gera-
dezu zwangsläučg, das informelle PĎegepotential und dessen Bereitschaft 
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und Fähigkeit auch zukünftig informelle PĎege zu leisten, zur „Kalkulations-
basis der PĎegeversicherung“ (vgl. Simon 2003 zit. n. Dammert 2009, S. 15).

Es lassen sich aber auch Beispiele innerhalb der PĎegeversicherung čn-
den: In den gesetzlich verankerten Regelungen der PĎegeversicherung sind 
es u. a. die Bewertung von PĎegebedürftigkeit durch den MDK (§ 18 
20.11.2019), die wiederkehrenden Überprüfungseinsätze von PĎegediensten bei 
privat PĎegenden (§ 38 Abs. 3 20.11.2019) sowie auch verankerte Kontrollen der 
Arbeitsweisen von professionell PĎegenden unter der Perspektive der Quali-
tätssicherung (insb. § 114 20.11.2019) oder der Wirtschaftlichkeit (§ 79 20.11.2019).

 „Die Frauen sind also als Klienten, als bezahlte Beschäftigte in den sozi-
alen Berufen und als unbezahlte PĎegekräfte die wichtigsten Subjekte des so-
zialen Sicherungssystems“ (Fraser 1994, S. 229). Ergänzend hierzu kommen 
die ehrenamtlichen Beschäftigungen, die in Deutschland in den vergangenen 
Jahren einen größer werdenden Bereich darstellen (Altenberichtskommission 
(BMFSFJ) 2010, S. 189).

In dem hier fokussierten Thema der PĎegeversicherung äußert es sich so, 
dass die Versorgung pĎegebedürftiger Menschen entweder in die private 
Sphäre abgegeben wird oder an den Markt. Im Bereich der professionellen 
PĎege wird in hochgradig regulierten kapitalistischen Strukturen gearbeitet, 
was damit einem „Quasi-Markt“ entspricht (Schmid 2002 zit. n. Dammert 
2009, S. 48). Dammert führt aus, dass durch die Verbindlichkeiten von Vergü-
tungssätzen in der professionellen PĎege der Preiswettbewerb eines freien 
Marktes ausgesetzt wird (2009, S. 48) und dieser Ansatz eher einer „kartellar-
tigen Preisabsprache“ (Dietz 2002 zit. n. Dammert 2009, S. 48) gleicht.
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In der privaten Sphäre sind durch die traditionellen Rollenbilder, die bezo-
gen auf PĎege noch Bestand haben und von einer „Geschlechterpolarisie-
rung“ (Hoppe 2021, S. 53) auszugehen ist, was auch, der sechste Altenbericht 
bestätigt: „Die PĎege bleibt im Wesentlichen weiblich: 90 Prozent der PĎe-
gepersonen im Sinne des § 14 SGB XI (mindestens 14 Stunden wöchentlich 
PĎegetätigkeit) sind Frauen“ (Drucksache 17/3815, 2010, p. 187). Deutlich 
wird, dass es sich auch beim deutschen sozialen Sicherungssystem um ein 
„feminisiertes Terrain“ (Fraser 1994, S. 226) handelt.

„Schließlich sind die Frauen in ihrer traditionellen Eigenschaft als un-
bezahlte PĎegekräfte Subjekte des sozialstaatlichen Systems und von 
diesem abhängig. Es ist bekannt, daß die gesellschaftliche Arbeitstei-
lung den Frauen die Hauptverantwortung für die PĎege derer zuweist, 
die nicht selbst für sich sorgen können. (...) Solche Verantwortlichkei-
ten umfassen selbstverständlich die KinderpĎege, aber auch die PĎege 
kranker und / oder älterer Verwandter, oft der Eltern.“ (Fraser 1994, 
S. 228)

Und ergänzend in vielen Fällen auch der Schwiegereltern. Dieses Rollen-
bild wurde und wird gefördert. Dammert spricht in diesem Zusammenhang 
davon, dass „(…) die Medien Recht und Geld zur Aktivierung informeller 
PĎegebereitschaften (…)“ (2009, S. 16) genutzt werden. Sie sollen auch die Ar-
beitskräfte, die dem Markt nicht zur Verfügung stehen, animieren, auf diese 
Weise das Versicherungssystem zu entlasten.

Zusätzlich bietet Nancy Fraser zwei Arten der Betrachtung und Kritik von 
Bedürfnisinterpretationen und setzt diese in ein Verhältnis zueinander.
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Bei der ersten geht es um das Aufdecken von strukturellen Aspekten der 
Hegemonie in spätkapitalistischen wohlfahrtsstaatlichen Gesellschaften, die 
die Bedingungen für die Reproduktion der Ungleichheiten schaăen und so 
die dualistische Systematik aufrechterhalten, wie in den Rollenbildern zur 
PĎegeverantwortung beschrieben. „In den männlich beherrschten, kapitalis-
tischen Gesellschaften wird das, was ‚politisch‘ ist, normalerweise über den 
Gegensatz zu dem dečniert, was ‚ökonomisch‘, ‚häuslich‘ oder ‚persönlich‘ ist“ 
(Fraser 1994, S. 259). Die gesellschaftlich gewachsenen und aus (politischen) 
Bedürfnissen und Bedürfnisinterpretationen hergeleiteten Normen und 
Werte werden so in gesellschaftliche Akzeptanz geführt und stabilisieren das 
dualistische System. Auf diese Weise werden die zwei Sphären von Zuhause 
(eher weiblich konnotiert Zuschreibungen) und Öăentlichkeit (eher männ-
lich konnotierte Zuschreibungen) aufrechterhalten (vgl. Fraser 1994, S. 230).

In der ideologischen Problematik verweist Nancy Fraser auf die Herstel-
lung und Festigung von Normen und Werten im gesellschaftlichen Rahmen, 
die als faktisch dargestellt und kommuniziert werden.

„Wichtiger ist aber, daß mit ihr [die Art der Formulierung durch das 
politische System, A.Z.] die Dečnition der fraglichen Bedürfnisse, um 
die es geht, als vorgegeben betrachtet wird, so als ob diese Bedürfnisse 
an sich evident und jeder Diskussion entzogen wären. Dadurch wird 
uns die Tatsache verstellt, daß die Interpretation der Bedürfnisse von 
Menschen selbst ein Gegenstand der politischen Auseinandersetzung 
ist, manchmal sogar ‚der‘ eigentliche Gegenstand“ (Fraser 1994, S. 223).
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Bedürfnisse und Identitäten, die sich aus den sozialen Sicherungssyste-
men ergeben, sind interpretierte Bedürfnisse und Identitäten, die als solche 
nur nicht immer wahrgenommen oder zur Disposition gestellt werden. Ne-
ben der Festlegung der Interpretationen durch das politische System werden 
diese auch in den Alltagspraxen der Professionellen in den Arbeitsbereichen 
reproduziert. Beispielsweise im PĎege-Begutachtungsprozess. Mit der Begut-
achtung durch den MDK ist sogar strukturell eingeführt, dass Bedürfnisse 
nach Richtlinien-Vorgaben („Begutachtungsrichtlinien“) zu interpretieren 
sind und ebenfalls welche Bedürfnisse es rechtfertigen, Leistungen nach dem 
SGB XI zu erhalten und welche nicht.

Zudem ist die Begutachtungssituation eine kommunikative Situation, die 
über die Kommunikation mit den Betroăenen und den Zu- und Angehörigen 
zur Interpretation der Bedarfslage führt. Durch diesen Prozess können auf-
grund der Informationsasymmetrie Benachteiligungen wirken, die in der 
Darstellung der PĎegebedürftigkeit begründet sind. Wenn dann auch kultu-
relle und sprachliche Kommunikationsherausforderungen greifen, ver-
schlechtert es die Chancen auf Leistungen. Mit dem Ausgangspunkt der PĎe-
geberatung in PĎegestützpunkten besteht die Möglichkeit Ďexibler und oăe-
ner mit den Fragen nach Bedürfnissen umzugehen und diese nicht aus-
schließlich mit Blick auf die in die PĎegeversicherung überführten Interpre-
tationen zu bearbeiten. Eine Frage ist auch, wie Beratende diese interpretier-
ten Bedürfnisse wahrnehmen. Als interpretiert und änderbar oder als festste-
hende Ausgangspunkte, an denen die tatsächlichen Bedürfnisse, die in der 
Beratung kommuniziert werden, ausgerichtet werden müssen?

Nancy Fraser (1994, S. 225) schlägt eine „theoretische Charakterisierung“ 
von Bedürfnisinterpretationen im Sinne eines „juristisch-administrativ-the-
rapeutischen Staatsapparates“ (JAT) vor. Auch hier soll in einigen Aspekten 
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Bezug auf das deutsche PĎegeversicherungssystem genommen werden. Das 
juristische Element ist, anders als in den USA, durch die allgemeine Versiche-
rungspĎicht in der deutschen PĎegeversicherung dahingehend geregelt, dass 
ein Anspruch auf Leistungen dieser Versicherung dem überwiegenden Teil 
der Bevölkerung zusteht. Nach (§ 33 20.11.2019, Abs. 2): „Anspruch auf Leis-
tungen besteht, wenn der Versicherte in den letzten zehn Jahren vor der An-
tragstellung mindestens zwei Jahre als Mitglied versichert oder nach § 25 fa-
milienversichert war.“ Für diejenigen, die keinen Anspruch haben, besteht 
weiter die Möglichkeit, über den Sozialhilfeträger nach dem zwölften Sozial-
gesetzbuch Leistungen zu erhalten.

Durch die Interpretation der individuellen Lebenssituation der Betroăe-
nen durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK-Gutach-
ter*innen) können hier allerdings Fehlinterpretationen auftreten. Auch kann 
wieder auf die Kommunikationsfähigkeit und die entsprechenden Wissensas-
ymmetrien hingewiesen werden, die in den jeweiligen Begutachtungssituati-
onen und auch bei den Widersprüchen wirken.

Bedürfnisse werden durch das PĎegeversicherungsgesetz in eine solche 
Struktur gebracht, um sie zu verwalten und eine Selektion von unterstüt-
zungswürdigen Maßnahmen und Leistungen zu rechtfertigen. Im sechsten 
Altenbericht wird ebenfalls auf diese Selektion hingewiesen (Altenberichts-
kommission (BMFSFJ) 2010, S. 182), die stark verrichtungsbezogen ist.

An diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen richten sich die möglichen 
Leistungen aus, die verbunden mit administrativen Vorgängen, der Beantra-
gung verbunden sind. Auch hier gibt es eine Vielzahl an möglichen 
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Anträgen.  Weniger in den konkreten Anträgen, aber dafür sehr viel stärker 
in den Begutachtungssituationen zur PĎegeeinstufung, müssen die Antrag-
stellenden eine bestimmte Haltung einnehmen. Von den Antragstellern wird 
gefordert „(...) ihre erlebten Situationen und ihre Lebensprobleme in verwalt-
bare Bedürfnisse zu übersetzen (...)“ (Fraser 1994, S. 238). In diesem Fall wird 
diese Erwartung nicht an die Antragstellenden direkt herangetragen, sondern 
an die Gutachter*innen, die genau für diesen Zweck durch die Kranken- und 
PĎegekassen beauftragt werden, entsprechende, verwaltbare Bedürfnisse 
(Bedarfe) nachzuweisen (Fraser 1994, S. 238). Anschließend werden Be-
scheide ausgestellt, sofern sie zugunsten der Antragstellenden ausfallen, mit 
der Festlegung einer PĎegestufe (bzw. seit 2017 eines PĎegegrades). Für diese 
verwaltbaren Bedürfnisse wurden zuerst drei PĎegestufen eingeführt, Anfang 
2013 dann eine vierte PĎegestufe. Seit 2019 wurden die PĎegestufen durch fünf 
PĎegegrade ersetzt. Über diese PĎegegrade (wie vorher über die PĎegestufen) 
werden die individuellen Bedürfnisse „(...) quantičziert – zu Äquivalenten ei-
ner Geldsumme gemacht“ (Fraser 1994, S. 238).

Das (quasi) therapeutische Moment, welches Nancy Fraser unter dem 
Blickwinkel einer normalisierenden Funktion betrachtet, kann auf das deut-
sche PĎegeversicherungssystem nur bedingt übertragen werden, da hierbei 
eher nicht von pathologisierten Sozialverhalten ausgegangen wird, wenn es 
um PĎege geht. Unter diesem Fokus kann man bedingt die Zu- und Angehö-
rigen fassen. Sie geraten stärker in den Blick, da sie in den vergangenen Jah-
ren verstärkt zur Wahrnehmung von Angeboten von Entlastungsmöglichkei-
ten aufgefordert werden. Diese wurden in verschiedenen Gesetzes-Novellie-
rungen u. a. fokussiert ausgebaut und erweitert (beispielsweise der Ausbau 

 Zum Beispiel Einstufungsantrag, Verschlechterungsantrag, Antrag auf Verhinderungspćege, 
Antrag auch Hilfsmittelversorgung, etc., auf welche teilweise bereits eingegangen wurde
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der TagespĎegebetreuung, der VerhinderungspĎege und der Anspruch auf 
Beratung). Hier ist die Bestrebung, durch Entlastungsmöglichkeiten, auf die 
familiären PĎegepotentiale längerfristig zugreifen zu können. Durch Ange-
bote zur Entlastung soll eine Überforderung und somit ein Wegbrechen der 
privaten PĎegearrangements verhindert werden. Diese Angebote haben häu-
čg auch therapeutischen Charakter, wie Selbsthilfegruppen, Beratungsange-
bote oder Seelsorgeangebote.

Nancy Fraser stellt in ihren Ausführungen aber auch klar, dass es Hand-
lungsräume gibt, in denen Veränderungen von Bedürfnisinterpretationen 
stattčnden können. Diese „davongelaufenen Bedürfnisse“ werden dann im 
‚Gesellschaftlichen‘ aufgefangen und treăen dort auf konĎikthafte, rivalisie-
rende Bedürfnisinterpretationen (vgl. Fraser 1994, S. 262)

„Um es zusammenzufassen: In den spätkapitalistischen Gesellschaften 
treten die davongelaufenen Bedürfnisse, die aus den Enklaven ausge-
brochen sind, in den hybriden diskursiven Raum ein, den Arendt tref-
fend ‚das Gesellschaftliche‘ nannte. Sie können dann zu Schwerpunk-
ten der auf Krisenbewältigung ausgerichteten Staatsinterventionen 
werden. Diese Bedürfnisse sind also Kennzeichen größerer sozial-
struktureller Verschiebungen der Grenzen, die das voneinander tren-
nen, was als ‚politische‘, ‚ökonomische‘ und als ‚häusliche‘ Lebens-
sphäre klassičziert wird“ (Fraser 1994, S. 264).

Fraser unterscheidet drei rivalisierende Interpretationsformen, die Ein-
Ďuss nehmen auf Bedürfnisse, die in den Handlungsraum des Gesellschaftli-
chen gelangt sind: den oppositionellen Diskurs, den Expertendiskurs und den 
Reprivatisierungsdiskurs.
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In der Übertragung auf die deutsche PĎegeversicherung bedeutet dies, 
dass im Rahmen des von Fraser in Anschluss an Arendt, als „das Gesellschaft-
liche“ dečnierte, die Kommunikation über Bedürfnisse in der PĎege oder 
auch von pĎegenden Angehörigen stattčndet. Politische Veränderungen der 
Bedürfnisinterpretationen, können also nur stattčnden, wenn Bedürfnisse 
bzw. deren Interpretationsformen aus der privaten Sphäre in das Gesellschaft-
liche überführt werden. Allerdings besteht neben dem ausgebrochenen Be-
dürfnis Betroăener auch ein gewisser externer Druck, aus der ökonomischen 
Sphäre, um Bedürfnisse / Bedürfnisinterpretationen aus dem Gesellschaftli-
chen aufzugreifen. Im Fall der PĎege ist es die steigende Anzahl an Personen, 
die in vollstationären PĎegeeinrichtungen eingewiesen werden und die eige-
nen Kostenanteile nicht selbst bestreiten können. Durch eine stärkere Belas-
tung der PĎegeversicherung - mit dementsprechend gedeckeltem Budget und 
der höheren Belastungen der Kommunen durch Hilfe zu PĎege, besteht 
ebenfalls ein Druck, diese Neuinterpretationen weiterhin die private Sphäre 
zu fokussieren.

Im oppositionellen Diskurs werden unterschiedliche Standpunkte vertre-
ten, beispielsweise von PĎegekräften und pĎegenden Angehörigen, PĎegebe-
dürftigen selbst bzw. deren Interessenvertretungen, Menschen mit Behinde-
rungen, Vertretern pĎegebedürftiger Kinder und vielen weiteren. „Die Inte-
ressenvertretung der PĎegebedürftigen nach § 118 SGB XI besteht aus Vertre-
terinnen und Vertretern der sechs maßgeblichen Organisationen für die 
Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pĎegebedürftiger und be-
hinderter Menschen. Dazu gehören neben der BAGSO der Verbraucherzent-
rale Bundesverband, die BAG Selbsthilfe e.V., die Interessensvertretung 
Selbstbestimmt Leben Deutschland e.V., der Sozialverband Deutschland e.V. 
und der Sozialverband VdK Deutschland e.V.“ (BAGSO - 
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Bundesarbeitsgemeinschaft der ­Seniorenorganisationen e.V.). Weitere Inte-
ressenvertretungen  wären noch der BIVA PĎegeschutzbund  oder „Wir 
PĎegen E.V.“

Oppositionelle Formen der bedürfnisorientierten Rede treten auf, wenn 
Bedürfnisse von unten politisiert werden, sie tragen bei untergeordneten so-
zialen Gruppen zur „Kristallisierung neuer sozialer Identitäten bei“ (Fraser 
1994, S. 264) und Betroăene haben dadurch die Möglichkeit, „(...) die ihnen 
bislang zugeschriebenen subalternen Identitäten und Rollen sowie traditio-
nell verdinglichten und nachteiligen Bedürfnisinterpretationen anzufechten, 
die sie sich bisher zu eigen machten.“ (Fraser 1994, S. 265) Personen oder Per-
sonengruppen bestreiten damit die oĆziellen Grenzen des „häuslichen“ oder 
„ökonomischen“ und der „persönlichen“ Zuschreibung und politisieren es, sie 
bringen gleichzeitig alternative Bedürfnisinterpretationen vor, die in verän-
derte / alternative Um-zu-Relationen eingelagert sind. Sie schaăen auch brei-
tere oder neue Diskurs-Öăentlichkeiten, um (hegemoniale) Bedürfnisinter-
pretationen zur Disposition zu stellen und Alternativen aufzuzeigen.

Die bedürfniszentrierte Rede ist hierbei „(...) ein Moment in der Selbst-
konstitution neuer kollektiver Akteure oder sozialer Bewegungen.“ (Fraser 
1994, S. 265) Sie bilden hierbei neue Formen der Kommunikation und neues 
Vokabular, um Verhältnisse, Situationen und Bedürfnisse zu beschreiben und 
daran anschließende veränderte, neue oder erweiterte Bedürfnisinterpretati-
onen zu liefern (Bsp.: Frauenbewegungen: Themen Vergewaltigung in der 
Ehe, Sexismus, Doppelbelastung u. ä.). Ein Beispiel für den Expertendiskurs 

 Dies stellt nur eine Auswahl dar und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
 https://www.biva.de/
 https://www.wir-pćegen.net/interessenvertretung/pćegende-eltern

https://www.biva.de/
https://www.wir-pflegen.net/interessenvertretung/pflegende-eltern
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ist die Bestimmung des neuen PĎegebedürftigkeitsbegriăs. Dieser wurde 2017 
in die Gesetzgebung der PĎegeversicherung verankert. Zuvor allerdings 
wurde der seit 1995 gültige PĎegebedürftigkeitsbegriă stark kritisiert, auf-
grund seiner Verrichtungsbezogenheit und der Tatsache, dass nicht somati-
sche Erkrankungen, wie Demenz, keine ausreichende Berücksichtigung er-
fuhren. Expertendiskurse verknüpfen die Volksbewegungen mit dem Staat. 
Sie sind im Kontext sozialer Problemlösungstechniken, der Institutionsbil-
dung und der Berufsgruppenbildung zu verstehen. Politisierte Bedürfnisse 
werden zu „Anwärtern auf staatlich organisierte Versorgungsmittel“ (Fraser 
1994, S. 268). Neben den Diskursen, die direkt von der Politik aufgegriăen und 
dort über die benannte Expertenkommission bearbeitet werden, wird die 
mögliche Ausgestaltung eines PĎegebedürftigkeitsbegriăs auch in vielen an-
deren Bereichen diskutiert. „Diese Bedürfnisse werden folglich zum Gegen-
stand einer weiteren Gruppe von Diskursen: dem in verschiedenen ‚privaten‘, 
‚halböăentlichen‘ und staatlichen Institutionen wurzelnden Komplex von 
‚Expertendiskursen‘ über öăentliche politische Maßnahmen“ (Fraser 1994, 
S. 268). Hier gibt es Anknüpfungspunkte an die Sozialwissenschaften, worauf 
die vorliegende Arbeit hinweist, aber auch juristische Institutionen, Schulen, 
öăentliche Medien sowie administrative, therapeutische und medizinische 
Diskurse (vgl. Fraser 1994, S. 269). Häučg werden diese Diskurse aber nur auf 
spezialisierte Teilöăentlichkeiten beschränkt und zu sozialen „Problemlö-
sungstechniken“ eingesetzt. Teilweise können hierbei das Vokabular und der 
Diskurs selbst aber auch in eine breitere Öăentlichkeit eintreten, so werden 
diese durchlässig oder sogar zu „Brücken-Diskursen“ (Fraser 1994, S. 269).

Ein Beispiel ist die mediale Präsenz des Themas Demenz, welche in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen hat. (Beispielhaft die ARD-Themen-
woche „Demenz“ 2009, der Dokumentarčlm „Vergiss mein nicht“ 2012 oder 
die Tragikomödie „Honig im Kopf“ 2014). Häučg dienen diese 
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Umschreibungsoperationen als Verfahren zur Übersetzung politisierter Be-
dürfnisse in verwaltbare Bedürfnisse, wie die eben beschriebene Experten-
kommission zur Erstellung des neuen PĎegebedürftigkeitsbegriăes. Dadurch 
wird das politisierte Bedürfnis abstrakter und aus seinem Kontext heraus ge-
löst - zu einer Lage gemacht, in die jeder / jede kommen kann. Es führt dazu, 
dass Menschen in Passivität gedrängt - und zu „(...) potentiellen Adressaten 
vordečnierter Sozialleistungen (...)“ (Fraser 1994, S. 270) werden. Die Hand-
lungsebene der Menschen, die diese Bedürfnisse aufzeigen oder für die Be-
dürfnisinterpretation gekämpft haben, gerät in den Hintergrund. Letztlich 
tendieren diese Expertendiskurse dazu, entpolitisierend zu wirken.

In den Reprivatisierungsdiskursen werden potenzielle Anhänger in ihrer 
gespaltenen Identität angesprochen. Vertreter der Wählerschaft versuchen, 
die aufgetretenen Probleme und den Widerstand gegen die interpretierten 
Bedürfnisse zurückzubringen in die jeweilige Sphäre.

Beispielhaft hierfür sind die Bedürfnisse von Demenzkranken bzw. deren 
Zu- und Angehörigen, die aufgrund der fehlenden somatischen Einschrän-
kungen lange Zeit keinen (später nur einen eingeschränkten) Anspruch auf 
Leistungen hatten und dennoch im Bereich Betreuung hohe Aufwendungen 
haben. Das Ausbrechen der Bedürfnisse ist aus zahlreichen Überforderungs-
situationen entstanden, die in das Gesellschaftliche hineingetragen wurden. 
Die Politik greift diese – in Leistungsansprüchen interpretierten – Bedürf-
nisse auf und interpretiert sie neu. Bezogen auf das Beispiel werden Verbes-
serungen und Ausweitungen der Entlastung pĎegender Angehöriger im Leis-
tungskatalog implementiert. Wenn damit die Situation der pĎegenden Zu- 
und Angehörigen ausreichend verbessert wird, kann das ausgebrochene Be-
dürfnis wieder ins System integriert und somit in die private Sphäre überführt 
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werden. Ist dies nicht der Fall, bleibt es im Gesellschaftlichen und hat so die 
Chance von der Politik neu bewertet zu werden.

Die regelmäßigen Anpassungen im SGB XI in den vergangenen Jahren, 
machen diesen Umstand deutlich, da die angebotenen Entlastungen  nicht 
ausreichend waren, um die interpretierten Bedürfnisse wieder in das System 
zu integrieren - also in die private Sphäre zu überführen.

Unter den Reprivatisierungsdiskursen kann man auch die Aktion von Da-
niel Bahr (Bundesminister für Gesundheit 2011-2013) „ich pĎege, weil …“ ver-
stehen:

„Zur Teilnahme an der Aktion ‚Ich pĎege, weil …‘ des Bundesgesund-
heitsministeriums sind alle PĎegenden – ganz gleich, ob beruĎich, eh-
renamtlich oder in der Familie – eingeladen. Unter www.ich-pĎege-
weil.de können sie Statements und Fotos hochladen, um auf das ge-
sellschaftlich so wichtige Thema PĎege aufmerksam zu machen und 
so zu PĎegebotschaftern zu werden“.

Indem diese Kampagne das Thema „PĎege“ öăentlich aufgreift, versucht 
es öăentlich immaterielle Anerkennung zu fördern. Dies passiert aber, ohne 
čnanzielle Ressourcen für PĎegende aufzuwenden und ohne an Änderungen 
von Bedürfnis-Interpretationen interessiert zu sein. Es ist daher als eine Kam-
pagne zu verstehen, die auf ihre jeweiligen Sphären verweist und versucht, 
die Gegebenheiten in der PĎege zu stabilisieren, sogar über die Akquise von 

 Hier als Gesamtbeschreibung verschiedener verabschiedeter Pakete zur Verbesserung der 
insbesondere häuslichen Pćegesituation zu verstehen.
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„PĎegebotschaftern“ weitere Anhänger zu generieren, die die aktuellen Ar-
rangements mittragen.

„Das Gesellschaftliche ist vielmehr der Sitz des Diskurses über die Be-
dürfnisse der Menschen, besonders über diejenigen Bedürfnisse, die 
aus der häuslichen und / oder der oĆziellen ökonomischen Sphäre 
ausgebrochen sind, in denen sie zuvor als ‚private Angelegenheiten‘ 
eingeschlossen waren. Demzufolge ist das Gesellschaftliche ein Ort 
des Diskurses über problematische Bedürfnisse, die den anscheinend 
(aber nicht wirklich) selbstregulativen, häuslichen und oĆziellen öko-
nomischen Institutionen der männlich beherrschten, kapitalistischen 
Gesellschaften überschritten haben“ (Fraser 1994, S. 241).

Deutlich wird, dass mit der aufgezeigten Kampagne eben genau diese von 
Fraser beschriebene Diskussion und ein entsprechender Ausbruch von Be-
dürfnissen nicht stattčnden. Mit diesen Aussagen und Handlungen wird so-
gar verhindert, dass problematische Themen und nicht befriedigte Bedürf-
nisse in der PĎege in „das Gesellschaftliche“ einmünden. Stattdessen werden 
die jeweiligen PĎegebotschafter ihren Sphären zugeordnet und es čndet kein 
Diskurs über die Bedürfnisse statt. Reprivatisierungsdiskurse treten häučg als 
Reaktion auf die oppositionellen Diskurse auf, sie verdeutlichen die einge-
wurzelten Bedürfnisinterpretationen. Hierbei wird versucht, die Grenzen 
wieder zu schließen sowie Häusliches und Ökonomisches wieder in den vor-
gesehenen Ebenen einzulagern. „(...) [D]iskursiv betrachtet heißt das Entpo-
litisierung“ (Fraser 1994, S. 266), Argumente sind hier die Verweise auf die 
jeweiligen Sphären des Privaten oder der Ökonomie und die Abwehr einer 
politischen Diskussion bis hin zur Naturalisierung von Interpretationen. Be-
zogen auf das oben genannte Beispiel ist eine Tendenz zur Naturalisierung 
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zu erkennen, indem auf die Selbstverständlichkeit der PĎege in den jeweiligen 
Bereichen (private, ehrenamtliche oder beruĎiche PĎege) hingewiesen wird. 
Häučg werden hier Bedürfnisinterpretationen vermischt und durch das Auf-
greifen sowohl alter als auch neuer Argumente, die Interpretationen erst als 
solche kenntlich gemacht und dadurch zur Disposition gestellt. Zusammen 
gesehen bilden diese drei rivalisierenden Reden die Achsen des Kampfes, um 
die Bedürfnisse in spätkapitalistischen Gesellschaften, zwischen Politisierung 
und Entpolitisierung.

Im Gesellschaftlichen können aber auch die „davongelaufenen Bedürf-
nisse“ in Forderungen nach staatlicher Versorgung übersetzt werden. So 
kommt auch sozialen Einrichtungen, die in den entsprechenden Bereichen 
aktiv arbeiten, eine gespaltene Rolle zu (vgl. Fraser 1994, S. 263):

„Sie versorgen auch Klienten und die gesamte Öăentlichkeit mit einer 
zwar stillschweigenden, aber dennoch machtvollen interpretativen 
Topograče normativ ausgezeichneter und unterschiedlich bewerteter 
Geschlechtsrollen und geschlechtlich bestimmter Bedürfnisse. Folge-
richtig mischen auch die verschiedenen Zweige des Sozialstaats in der 
Politik der Bedürfnisinterpretation mit“ (Fraser 1994, S. 264).

Konkret bezogen auf die PĎegeberatung in PĎegestützpunkten kann hieraus 
geschlossen werden, dass die beschriebenen hegemonialen und normativen 
Interpretationen auch in den konkreten Beratungssituationen wirken und 
EinĎuss nehmen.
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In Kapitel 3 wurden verschiedene Bedürfnisverständnisse eingeführt und 
die Bedeutung von Bedürfnissen für die PĎegeberatung eingeordnet sowie 
eine Abgrenzung zu Bedarfen vorgenommen, insbesondere mit dem Bezug 
zur PĎegeversicherung. Anschließend folgte eine Auseinandersetzung mit-
hilfe der Theorie der Bedürfnisinterpretation von Nancy Fraser, durch welche 
ungleichheitsgenerierenden Facetten der Interpretation von Bedürfnissen in 
Bedarfe des SGB XI und Bezüge zum SBG XII aufgezeigt wurden. Abschlie-
ßend soll noch einmal die theoretische Auseinandersetzung mit Bedürfnissen 
zusammenfassend resümiert und die weitere Begriăsverwendung im Rahmen 
dieser Forschung fokussiert werden.

Ausgehend von den Erkenntnissen der vorherigen Kapitel werden zwei 
Tendenzen analytisch deutlich, an denen sich beratende Personen in PĎege-
stützpunkten in ihren Beratungen orientieren. Einerseits normative Ausrich-
tungen, die den beratenden Personen zur Verfügung stehen: die konkrete 
Orientierung an den Bedarfen, wie diese im SGB XI festgeschrieben sind oder 
in den Begutachtungsberichten des MDK. Diese sind, wie die Ausführungen 
nach Fraser zeigen konnten, in weiten Teilen ungleichheitsgenerierend und 
bringen Benachteiligungen für viele Zielgruppen, insbesondere auch für die 
hier fokussierte Personengruppe der Migrant*innen, mit sich. Zudem müssen 
sie zu den jeweiligen Verhältnissen in der Beratung relationiert werden, was 
unterschiedlich stark in den Beratungen umgesetzt wird. Das zeigt sich in der 
zweiten Orientierung, der Auseinandersetzung mit den Ratsuchenden, um 
sich innerhalb der Beratungen auf die konkreten Bedürfnisse und deren Be-
dürfnisbefriedigungen zu verständigen. Im empirischen Material werden 



128

beide Orientierungen deutlich, wozu sich sowohl die beratenden Personen 
verhalten als auch die Ratsuchenden.

Im Forschungsprojekt OPEN, welches in Kapitel 1.1 konkreter ausgeführt 
ist, wurde sich den Strategien der beratenden Personen mithilfe einer Typi-
sierung genähert, wurden diese Strategien unterschiedlichen Typen zugeord-
net. Im OPEN-Projekt wurden idealtypisch rekonstruierte Beratungstypen 
erarbeitet, welche sich auf diese beiden Orientierungen beziehen. Es konnte 
als Grunddilemma beschrieben werden, dass „(…) die Spannung zwischen ei-
nerseits der Notwendigkeit, auf die Individualität und Einzigartigkeit der Le-
bensverhältnisse der Beratenen eine passgenaue Antwort zu čnden, und auf 
der anderen Seite diese zugleich unter im SGB geregelte Anspruchsberechti-
gungen zu subsumieren, (…)“ (May und Zein 2018b, S. 130) eine wesentliche 
Anforderung der beratenden Personen im Prozess der PĎegeberatung dar-
stellt. In der OPEN-Typisierung der beratenden Personen wurde dieses Di-
lemma unterschiedlich aufgelöst. Es gab hier verschiedene Nuancierungen, 
auf welche im Kapitel 1.1 näher eingegangen wurde.  Das Grunddilemma 
wurde in OPEN zwischen dem „SGB-orientierten Beratungstypus“ und dem 
„fallorientierten Beratungstypus“ (vgl. May und Zein 2018b, S. 131) beschrie-
ben. Während der SGB-orientierte Beratungstypus grundsätzlich das Di-
lemma „zugunsten der gesetzlichen Vorgaben und formalen Strukturen auf-
zulösen“ (May und Zein 2018b, S. 131) versucht, überlässt der fallorientierte 
Beratungstypus „die Strukturierung und Themensetzung eher den Ratsu-
chenden, weil er sich stärker auf die psychosoziale Begleitung und Unterstüt-
zung der Ratsuchenden nah an deren Lebenswelt stützt“ (May und Zein 
2018b, S. 131). Auch wenn hier Tendenzen in der Art der AuĎösung des Grund-
dilemmas bei beratenden Personen bestehen, bleibt die AuĎösung nicht 

 Weitere Ausführungen zu den Typen: May und Zein 2018b, 2018a; May et al. 2017b
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einseitig, sondern muss mit dem Gegenüber ausgehandelt werden, denn auch 
die Ratsuchenden kommen mit ihren Vorstellungen in die Beratungen, wel-
che sie auch in Form von Fragen, Wünschen und Bedingungen einbringen. 
In allen in OPEN rekonstruierten Beratungstypen erfolgt die Aushandlung 
(je nach Typen mehr oder weniger, siehe Kapitel 1.1) dialogisch. Insbesondere 
der fallorientierte Typus zeigt eine stark dialogisch ausgerichtete Haltung ge-
genüber den Bedürfnissen der Ratsuchenden und den pĎegebedürftigen Per-
sonen. Zusammenfassend wird also deutlich, dass auf der Mikro-Ebene der 
PĎegeberatung Bedürfnisse nicht einseitig festgelegt werden, sondern zwi-
schen den an der PĎegeberatung beteiligten Parteien ausgehandelt werden. 
Die Chancen, wie diese Aushandlungen durch die Beteiligten gestaltet wer-
den können, zeigt die Bedeutung einer machtsensiblen Perspektive aus, auf 
welche in Kapitel 6 näher eingegangen wird.

In der Analyse und Interpretation des vorliegenden empirischen Materials 
soll kein Versuch unternommen werden, die ‚wahren‘, individuellen Bedürf-
nisse der Beteiligten an der PĎegeberatung zu rekonstruieren. Mägdefrau 
(2007) verweist in diesem Sinne darauf, dass Bedürfnisse nicht direkt erhoben, 
sondern nur als hypothetische Konstrukte erforscht werden können, deren 
Rückschlüsse von Beobachtung zur Interpretation problematisch sind (vgl. 
Mägdefrau 2007, S. 93). Diese Problematik wurde in diesem letzten Kapitel 
aufgegriăen und es konnte gezeigt werden, dass die Äußerungen über Be-
dürfnisse zu den Verhältnissen der Lebenswelt und der Alltagsbewältigung 
relationiert (vgl. Ziegler 2011, S. 126) sind. Daher soll im weiteren Verlauf die 
Bezeichnung „konstruierte Bedürfnisse“ genutzt werden, um auf dieses hy-
pothetische Konstrukt zu verweisen. Im Rahmen der hier betrachteten Aus-
handlung, innerhalb der PĎegeberatung, soll damit darauf verwiesen werden, 
dass dies in der Beratung hergestellt oder (ko-)konstruierte Bedürfnisse sind. 
Die Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und konstruierten Bedürfnissen 



130

ist aus meiner Sicht deshalb sinnvoll und notwendig, da in der Beratung in 
meinem empirischen Sample (siehe 4.3 Theoretical Sampling), die Beteili-
gung der betroăenen pĎegebedürftigen Personen kaum bis gar nicht stattčn-
det. Somit können, wie die Auswertungen zeigen werden, auch keine Aussa-
gen darüber getroăen werden, welche Bedürfnisse diese Personengruppe in 
die Aushandlung einbringen würde. Aber auch die anwesenden Ratsuchen-
den sind im Sinne ihres „Ausdrucksvermögens“ (Negt und Kluge 1992, S. 32), 
wie bereits im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, eingeschränkt in der 
Äußerung von Bedürfnissen. Des Weiteren sind diese in der Regel mit den 
Bedürfnissen anderer Akteure verschleiert, beispielsweise mit den Bedürfnis-
sen weiterer Angehöriger, dem Verhältnis zu den pĎegebedürftigen Personen 
oder auch mit gesellschaftlichen Diskursen. Daher sind bereits die Bedürfnis-
äußerungen, mit denen die Ratsuchenden in der Beratung auftreten, aus mei-
ner Sicht konstruierte Bedürfnisse, die sich aus den Anforderungen der indi-
viduellen Care-Konstellationen heraus ergeben. Dies wird vor allem darüber 
deutlich, wie Wunsch- und Bedürfnisäußerungen zur Care-Konstellation be-
gründet werden, worauf die Auswertung Hinweise gibt. Über die Beratung 
werden Bedürfnisse der individuellen Care-Konstellation erarbeitet. Da diese 
neben der eben beschriebenen Verschleierung zusätzlich den EinĎüssen des 
Erbringungskontextes sowie des Erbringungsverhältnisses (vgl. Schaar-
schuch und Oelerich 2005, S. 13; May und Zein 2018a, S. 43) in der PĎegebera-
tung unterliegen, zu denen ich auch Machtverhältnisse zähle, die in der Be-
ratung wirken, ist auch hier die Möglichkeit, individuelle Bedürfnisse der be-
teiligten Personen zu rekonstruieren, aus meiner Sicht nicht sinnvoll und für 
die Bearbeitung meiner Forschungsfragen auch nicht notwendig.

Mit Nancy Fraser habe ich aufgezeigt, dass individuelle Situationen und 
Herausforderungen „in verwaltbare Bedürfnisse übersetzt“ (Fraser 1994, 
S. 238) werden, für welche über einen Leistungskatalog (hier insbesondere 
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das SGB XI) Bedürfnisbefriedigungen vorgegeben sind. Anders ausgedrückt 
geht es um diese „monologischen, expertokratischen und/oder wohlfahrtsbü-
rokratisch verordnenden Formen der Interpretation von Bedürfnissen der be-
troăenen Subjekte“ (Ziegler 2011, S. 121). Diese in Bedarfe übersetzten Bedürf-
nisse entsprechen aber überwiegend nicht den realen „erfahrenen Situatio-
nen“ und „Lebensproblemen“ (Fraser 1994, S. 238) der Ratsuchenden in der 
PĎegeberatung, oder denen der pĎegebedürftigen Personen. Kritisch be-
trachtet bleiben in dem in 3.3 ausgeführten Modell von Nancy Fraser die mo-
ralischen und erkenntnistheoretischen Fragen nach einer „guten“ Interpreta-
tion von Bedürfnissen eher vage. Sie schlägt hierzu „(…) eine Theorie der 
Rechtfertigung von Interpretationen (...)“ (Fraser 1994, S. 281) vor, weist aber 
auch darauf hin, dass es keine objektiven Kriterien einer guten oder richtigen 
Rechtfertigung gibt.

Im Anschluss an Nancy Fraser wird für die vorliegende Forschungsarbeit 
kein feststehender Bedürfnisbegriă genutzt. Bedürfnisse sind polymorph und 
bieten einen Bezugspunkt zur Analyse dessen, was in der Versorgung und 

 Fraser schlägt stattdessen vor Rechtfertigungen den sozialen Prozess betreffend - in wel-
chem eine Interpretation entsteht – nach Kategorien zu bewerten wie inklusiv vs. exklusiv, hie-
rarchisch vs. egalitär (bezogen auf die Beziehung unter den Gesprächspartnern). Interpretatio-
nen sollten demnach über einen kommunikativen Prozess erreicht werden und den „(...) Idea-
len von Demokratie, Gleichheit und Fairness möglichst nahe kommen“ (Fraser 1994, S. 281). 
Ebenso sollten nach Fraser die Folgen berücksichtigt werden, die alternativen, distributiven 
Ergebnisse rivalisierender Interpretationen vergleichend, unter Berücksichtigung der De-
ckung von Herrschaftsverhältnissen, Benachteiligung von Gruppen, von Rationierung, der Ein-
haltung der separaten Sphären und damit der Stützung von Ungleichheit. Eine Balance zwi-
schen den Prozesskriterien und den Folgen sollte nach Fraser gegeben sein (vgl. Fraser 1994, 
S. 281–282). Fraser bezieht diese Rechtfertigungen zwar auf die politische Ebene der Bedürf-
nisinterpretation, dennoch bietet sie in ihren Ausführungen auch einige Hinweise dazu, wie auf 
der Mikroebene der Beratungen ein analytischer Fokus gesetzt werden kann.
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Lebensgestaltung von pĎegebedürftigen Menschen und ihren An- und Zuge-
hörigen für die jeweiligen Situationen sinnvoll ist. Wenn das in Kapitel 3.3.5 
beschriebene juristisch-administrativ-therapeutische System (JAT), wie auf-
gezeigt insbesondere dazu beiträgt, Bedürfnisse in Bedarfe zu übersetzen, um 
diese auf Verwaltbarkeit und auf bestehende und häučg vom Gesetz vorgege-
ben Bedürfnisbefriedigungen zuzuschneiden, können diese als monologi-
sches Management der Bedürfnisbefriedigung im empirischen Material ana-
lysiert werden. Ebenso können Momente der dialogischen, partizipativen 
Prozesse der Bedürfnisinterpretation identičziert und nachgezeichnet wer-
den, wie diese in die Bedürfniskonstruktion in der Beratung einĎießen. Eine 
analytische Perspektive auf diesen Prozess der Bedürfniskonstruktionen so-
wie deren Bedürfnisbefriedigungen bietet die Hinwendung zu einer Aus-
handlungsperspektive, die für die Auswertung fokussiert wird. Die methodo-
logische Haltung, die dabei eingenommen wird, wird im nächsten Kapitel 
aufgezeigt und für das hier genutzte Verständnis von Aushandlung (von kon-
struierten Bedürfnissen) konkretisiert.
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Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen zur Situation der 
PĎegeberatung und den damit verbundenen Herausforderungen der Aus-
handlung von Bedürfniskonstruktionen schließe ich wissenschaftstheoretisch 
an das interpretative Paradigma und im Besonderen an den Pragmatismus  
an. Individuen nehmen demnach in ständiger Wechselbeziehung gegenseitig 
EinĎuss auf ihr Handeln und Denken.

„Der Pragmatismus ist eine Philosophie des Handelns, die sich dafür 
interessiert, wie Menschen im Handeln der Welt begegnen, wie sie die 
praktischen Probleme ihres Lebens angehen. Menschen entwickeln 
dabei Routinen des Deutens und Handelns, aber sie zeigen
auch Kreativität, wenn sie Störungen oder Irritationen erfahren“
(Keller 2012, S. 33).

Dieser wie auch weitere Ansätze werden dem interpretativen Paradigma 
zugeordnet und gehen davon aus, dass soziale Realitäten und die darin statt-
čndenden Interaktionen durch interpretative Prozesse entstehen. Der Ansatz 
betont den aktiven und kreativen Gebrauch von Zeichen und Symbolen durch 
Menschen, das fortlaufende Zusammenspiel von Deutung und Handeln in 
konkreten Situationen sowie die interaktive Konstruktion sozialer 

 „Als Hauptvertreter der Philosophie des Pragmatismus gelten Charles S. Peirce (1839–
1914), William James (1842–1910) und John Dewey (1859–1952) sowie (…) George Herbert 
Mead (1863– 1931)“ (Keller 2012, S. 32).
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Ordnungen. Der Pragmatismus fokussiert sich auf das Handeln und die Be-
gegnungen der Menschen (vgl. Keller 2012, S. 17).

Der symbolische Interaktionismus ermöglicht konkret eine Fokussierung 
von Interaktionen, um die es in der Beratungssituation der PĎegeberatung 
(und insbesondere mit meinem empirischen Material) geht. Er untersucht, 
wie soziale Phänomene durch Interaktionen entstehen und welche Rolle da-
bei die Deutungsprozesse der Beteiligten sowie die wechselseitige Abstim-
mung dieser Deutungsprozesse spielen. „Nicht der einzelne Akteur kann hier 
Angelpunkt der Überlegungen sein, sondern nur der Handelnde inmitten an-
derer Handelnder“ (Joas und Knöbl 2013, S. 190). Der Ansatz betont die Ver-
Ďechtung von Denken und Handeln sowie die Bedeutung von Interaktions- 
und Kommunikationsprozessen vor dem individuellen Handeln (vgl. Keller 
2012, S. 83–84). Die Bedeutung für meine Forschung wird in den nun folgen-
den Ausführungen hervorgehoben und näher beschrieben.

Der im letzten Kapitel dargestellte Umgang mit (konstruierten) Bedürf-
nissen verweist ebenfalls auf diese methodologische Haltung. Die polymor-
phen Bedürfnisse der ratsuchenden und pĎegebedürftigen Personen werden 
im dialogischen Prozess der PĎegeberatung (neu) konstruiert und für die 
Frage von Bedürfnisbefriedigungen darüber zugänglich gemacht. Dabei geht 
es um die Aushandlung dessen, was in der Situation PĎegeberatung als Be-
dürfnis durch die Beteiligten interpretiert wird und wie diese Interpretationen 
sich im Beratungsprozess zeigen, durchsetzen aber auch verändern. Deutlich 
wird, dass der Begriă der „Aushandlung“ zentral ist. Er soll daher über zwei 
Wege hergeleitet werden: zum einen über den einleitend schon angeklunge-
nen symbolischen Interaktionismus und zum anderen über eine machtsen-
sible Perspektive, welche in Anlehnung an Norbert Elias‘ relationalen Macht-
begriă ausgedeutet wird.
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Daran schließt eine Konkretisierung der Datengrundlage auf der Basis des 
Praxisforschungsprojektes OPEN an, in welchem die Datenerhebung stattge-
funden hat. Um hier Redundanzen zu vermeiden, konzentriere ich mich auf 
das theoretical Sampling aus den durch das Projekt entstandenen empiri-
schen Daten.

Es folgt dann eine Auseinandersetzung mit der Situationsanalyse, diese 
nähert sich einem Begriă von Situation und wendet sich dann dem prakti-
schen und reĎexiven Vorgehen in der Durchführung der Forschung zu. Ne-
ben der Beschreibung der drei Mappingstrategien sowie dem reĎexiven Vor-
gehen und Nutzen dieser Methode wird über dieses Kapitel auch forschungs-
praktisch der im Begriă der Aushandlung eingeführte Machtbegriă in An-
lehnung an Norbert Elias zu einer relationalen Machtanalyse mit der Situati-
onsanalyse verbunden.

Wie bereits in der Einleitung und in den bisherigen Ausführungen deut-
lich wurde, nimmt der Begriă der Aushandlung einen zentralen Platz in der 
Rekonstruktion der Abstimmung über die Bedürfnisse der an der PĎegebera-
tung Beteiligten ein. Aushandlungen allgemein čnden in verschiedenen sozi-
alen Kontexten statt, sei es in persönlichen Gesprächen, in Gruppen oder in 
größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Während des Aushandlungs-
prozesses verhandeln Individuen miteinander über die Bedeutung von sozia-
len Regeln, Normen und Werten. Diese „determinieren nicht das Verhalten 
von Menschen, weil sie von den Menschen erst interpretiert werden müssen. 
Das heißt, eine Norm kann von Situation zu Situation völlig unterschiedlich 
auf den Handelnden ‚einwirken‘, weil es sich erst in der Situation entscheidet, 



136

wie die Handelnden diese Norm tatsächlich ausdeuten“ (Joas und Knöbl 2013, 
S. 196).

Diese jeweiligen Deutungen Ďießen in den Prozess der Aushandlung ein. 
Verhandlungen sind daher dynamisch und können von vielen Faktoren be-
einĎusst werden, insbesondere durch persönliche Erfahrungen, soziale Struk-
turen und kulturelle Hintergründe. Der symbolische Interaktionismus, auf 
den hier konkret eingegangen wird, betont die aktive Rolle der Individuen bei 
der Konstruktion sozialer Realität durch die Aushandlung von Bedeutungen. 
Diese Aushandlungen sind entscheidend für die Bildung von Identitäten, so-
zialen Normen und kulturellen Mustern in einer Gesellschaft. „Es ist der so-
ziale Prozeß des Zusammenlebens, der die Regeln schaăt und aufrechterhält, 
und es sind nicht umgekehrt die Regeln, die das Zusammenleben schaăen 
und erhalten“ (Blumer 2004, S. 340). In der konkreten PĎegeberatung werden 
durch und über diese Aushandlungen Bedürfnisse kommuniziert. Diese Be-
dürfnisse sind, wie die Ausführungen im Kapitel 3 aufzeigen, hochgradig ab-
hängig von den persönlichen Erfahrungen, den sozialen Strukturen und den 
kulturellen Hintergründen. Neben diesen drei Abhängigkeiten zeigt sich im 
empirischen Material, wie auch theoretisch in Beratungsbezügen, eine 
machtsensible Perspektive als relevant. Diese Perspektive und die konkrete 
Rekonstruktion von Machtprozessen in dem empirischen Material – den auf-
gezeichneten PĎegeberatungen – werden mit Nobert Elias‘ relationalem 
Machtbegriă gefasst. Elias‘ Perspektive auf den Begriă der Aushandlung ist 
in seinen Ausführungen eher auf langfristige Prozesse ausgelegt, da er als 
Prozesssoziologe und Menschenwissenschaftler stärker diese Perspektive be-
tont. Wie aber die Ausführungen zeigen werden, ist sein relationaler Macht-
begriă auf Interaktionen – wie die der PĎegeberatung – anwendbar und in 
der konkreten Analyse der Machtprozesse auf der Mikroebene fruchtbar.
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Aus dem Pragmatismus hervorgegangen ist der Symbolische Interaktio-
nismus. Er ist eine bedeutende Teilströmung des Interpretativen Paradigmas 
der Soziologie.

„Es war schließlich auch Blumer, der 1938 den Begriă des ‚Symboli-
schen Interaktionismus‘ in einem Artikel zur Sozialpsychologie 
prägte. Diese zusammengesetzte Begriĉichkeit gilt es zu erklären. ‚In-
teraktion‘ verweist auf die Wechselseitigkeit des Handelns, die Ver-
schränktheit des Handelns mehrerer, wobei ‚Interaktion‘ ursprünglich 
wohl die Übersetzung des Simmelschen Begriăs der ‚Wechselwirkung‘ 
war“ (Joas und Knöbl 2013, S. 193).

Der Ansatz hebt die Bedeutung der Situation im Forschungsprozess her-
vor und stellt das menschliche Zusammenleben und Verhalten in den Mittel-
punkt der Forschung. Seine theoretischen Grundlagen beruhen auf drei zent-
ralen Prämissen:

„Die erste Prämisse besagt, daß Menschen ›Dingen‹ gegenüber auf der 
Grundlage der Bedeutungen handeln, die diese Dinge für sie besitzen. 
Unter ›Dingen‹ wird hier alles gefaßt, was der Mensch in seiner Welt 
wahrzunehmen vermag – physische Gegenstände, wie Bäume oder 
Stühle; andere Menschen, wie eine Mutter oder einen Verkäufer; Ka-
tegorien von Menschen, wie Freunde oder Feinde; Institutionen, wie 
eine Schule oder eine Regierung; Leitideale, wie individuelle Unab-
hängigkeit oder Ehrlichkeit; Handlungen anderer Personen, wie ihre 
Befehle oder Wünsche; und solche Situationen, wie sie dem 
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Individuum in seinem täglichen Leben begegnen. Die zweite Prämisse 
besagt, daß die Bedeutung solcher Dinge aus der sozialen Interaktion, 
die man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgeleitet ist oder aus ihr 
entsteht. Die dritte Prämisse besagt, daß diese Bedeutungen in einem 
interpretativen Prozeß, den die Person in ihrer Auseinandersetzung 
mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt und abgeän-
dert werden“ (Blumer 2004, S. 322 Herv. i. O.).

Der Begriă der Aushandlung bezieht sich also einerseits auf die Prämissen 
des symbolischen Interaktionismus. In dem Sinne, dass Menschen Dingen 
gegenüber auf der Grundlage handeln, die diese für sie besitzen, hat der Aus-
handlungsbegriă eine besondere Bedeutung. Er zeigt auf, dass sich alles, was 
in der PĎegeberatung zwischen den Beteiligten der Beratung entwickelt, in-
terpretiert wird und dies sowohl relational als auch prozesshaft zu verstehen 
ist. Die jeweiligen Situationsdeutungen sind den anderen an der Beratung al-
lerdings nicht bekannt. Diese interpretierten Bedeutungen können sich im 
iterativen Prozess der PĎegeberatungen verändern und angepasst werden. 
„Für den symbolischen Interaktionismus sind Bedeutungen daher soziale 
Produkte, sie sind Schöpfungen, die in den und durch die dečnierenden Ak-
tivitäten miteinander interagierender Personen hervorgebracht werden“ 
(Blumer 2004, S. 325). Die dritte Prämisse enthält das wesentliche Element der 
ReĎexion, in dem Sinne, „daß der Gebrauch von Bedeutungen durch den 
Handelnden in einem Interpretationsprozeß erfolgt“ (Blumer 2004, S. 325). 
Diese Interpretation beschreibt Blumer als Kommunikationsprozess mit sich 
selbst (vgl. Blumer 2004, 325–326). May und Müller (2023) haben hierzu tref-
fend formuliert:
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„Die ihnen vorgängigen objektiven Relevanzstrukturen folgen gesell-
schaftlich historischen Problemkonstellationen, wie sie für die Repro-
duktion einer bestimmten Gesellschaftsformation charakteristisch 
sind. Vorgegeben sind damit zugleich situativ im Rahmen der indivi-
duellen Reproduktion zu bewältigende Situationsbedingungen, die 
gemäß der jeweiligen subjektiven Relevanzstrukturen ganz unter-
schiedlich als Problem symbolisiert werden können“ (May und Müller 
2023, S. 179).

In den empirischen Daten – den aufgezeichneten PĎegeberatungen – zei-
gen sich neben den subjektiven Relevanzstrukturen auch Verschiebungen von 
Relevanz und Bedeutungszuschreibungen im Beratungsprozess, auf, welche 
in Kapitel 6 eingegangen wird.

Ein weiterer Aspekt, der für die vorliegende Forschung relevant ist, ist der 
pragmatistische Umgang mit Normen und Werten. Eine Grundannahme be-
sagt, dass das Handeln der Menschen die Realität beeinĎusst und Denken und 
Handeln in einem gesellschaftlichen Symbolsystem stattčnden. Es grenzt sich 
somit auch vom normativen Paradigma ab. Normen und Werte werden nach 
dem normativen Paradigma in Rollenerwartungen eingelassen, deren Einhal-
tung belohnt und deren Nichteinhaltungen sanktioniert werden (vgl. Keller 
2012, S. 13). Das interpretative Paradigma geht dagegen davon aus, „daß Nor-
men und Werte in der konkreten Handlungssituation erst spezičziert und da-
mit interpretiert werden müßten“ (Joas und Knöbl 2013, S. 183). Es besteht 
demnach eine „Interpretationsabhängigkeit von Werten und Normen“ (Joas 
und Knöbl 2013, S. 183 Herv. i. O.). Dies führt zu der wesentlichen Unterschei-
dung der „aktiven Rollenübernahme“, im Gegensatz zur „Annahme des pas-
siven Rollenvollzugs“ (Keller 2012, S. 13). Die vorgenannten Annahmen geben 
Anlass zu der Überlegung, wie Rollenerwartungen zu deuten sind und mit 
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welchen Bedürfnissen sie auch normativ verknüpft werden. Die aktive Rol-
lenübernahme sowie auch die Ablehnung dieser oder der Wechsel von Rollen 
manifestiert sich in den empirischen Daten und kann durch diese rekonstru-
iert werden.

Ein weiterer wesentlicher EinĎuss auf den Aushandlungsbegriă, der hier 
verwendet wird, wird aus dem relationalen Machtverständnis von Norbert 
Elias hergeleitet. Norbert Elias ist als Prozesssoziologe bekannt, der sich ins-
besondere mit seinen Arbeiten zu langfristigen sozialen Entwicklungen und 
historischen Gesellschaftsentwicklungen verdient gemacht hat (u. a. Elias 
1969, 1977; Elias und Scotson 1990).

Auch wenn Elias sich überwiegend mit der Perspektive auf längerfristige, 
gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen befasst hat, so sind seine 
čgurationssoziologischen Annahmen auf Interaktionen – die Mikroebene – 
übertragbar. Er beschreibt, dass viele einzelne „(...) Menschen, die Kraft ihrer 
elementaren Ausgerichtetheit, ihrer Angewiesenheit aufeinander und ihrer 
Abhängigkeit voneinander auf die verschiedenste Weise aneinandergebun-
den sind und demgemäß miteinander InterdependenzgeĎechte oder Figura-
tionen mit mehr oder weniger labilen Machtbalancen verschiedenster Art bil-
den (...)“ (Elias 2009, S. 12). In seiner Figurationssoziologie hat Norbert Elias 
einen Machtbegriă entwickelt, welcher auch auf der Mikroebene anwendbar 
ist.  Der Machtbegriă eignet sich, um die Relevanzstrukturen der an den 
PĎegeberatungen beteiligten nachzuzeichnen, daher bildet das Machtver-
ständnis einen weiteren Bezugspunkt, zum Aushandlungsbegriă. Macht 

 Dies konnte u. a. Wolf (1999) eindrucksvoll und aktueller Stadel (2021) zeigen.



141

deutet Elias strikt relational, als Beziehungsbegriă aus (vgl. Elias 2009, S. 142) 
und wählt hierfür die Bezeichnung Balance, da diese „dem, was man tatsäch-
lich beobachten kann, wenn man menschliche Beziehungen, menschliche In-
terdependenzen und Funktionszusammenhänge untersucht, weit angemesse-
ner [begegnet A.Z.], als die an ruhenden Objekten modellierten Begriăe die 
bei der Erschließung solcher Phänomene noch weitgehend vorherrschen“ 
(Elias 2009, S. 78).

Macht ist, Elias folgend, demnach als einen Bestandteil aller menschli-
chen Beziehungen. Sie ist damit konstitutiv für soziale Beziehungen und be-
zeichnet in erster Linie ein soziales Verhältnis, „denn niemand kann für sich 
allein Macht haben oder mächtig sein“ (Imbusch 2013, S. 172). Oder, wie Elias 
es selbst ausgedrückt hat: „Macht (…) ist eine Struktureigentümlichkeit 
menschlicher Beziehungen – aller menschlicher Beziehungen“ (Elias 2009, 
S. 77). Daher spricht Elias im Zusammenhang mit Macht auch von Machtba-
lancen. Er zielt damit nicht normativ auf ein zu erreichendes Gleichgewicht, 
sondern ermöglicht die Perspektive, Macht als Prozess zu verstehen, die im-
mer wieder neu ausbalanciert wird. „‚Angetrieben‘ sieht Elias diese Prozesse 
durch die unterschiedlichen Motive dieser Individuen, deren Beziehungen 
zueinander als Verbündete und Gegner sich immer wieder neu (re-)konstel-
lieren“ (May 2012, S. 60). Dieser Prozess kann in den Beziehungen während 
der aufgezeichneten PĎegeberatungen im empirischen Material nachgezeich-
net werden. Einen wesentlichen Bezugspunkt des relativen Machtbegriăes 
stellen Interdependenzen dar, die Menschen sozial aneinanderbinden. Elias 
beschreibt, „daß das Streben eines Menschen nach Befriedigung von vornhe-
rein auf andere Menschen gerichtet ist und daß die Befriedigung selbst nicht 
allein vom eigenen Körper, sondern in sehr hohem Maße auch von anderen 
Menschen abhängig ist“ (Elias 2009, S. 147). Diese Abhängigkeitsperspektive 
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zeigt sich in den PĎegeberatungen besonders deutlich zwischen den beraten-
den Personen, den Ratsuchenden und den PĎegebedürftigen.

Dahlmanns (2008) ordnet Elias der erkenntnistheoretischen Position des 
Repräsentationalismus und des Realismus zu (vgl. Dahlmanns 2008, S. 172). 
„Für ihn [Elias A.Z.] besitzt die Welt, sowohl die natürliche wie die gesell-
schaftliche, eine geordnete Struktur, die vom Menschen prinzipiell erkannt 
und dargestellt werden kann, indem er sie symbolisch repräsentiert“ (Dahl-
manns 2008, S. 172). Während der symbolische Interaktionismus, wie eben be-
schrieben die Sinn- und Bedeutungskonstruktion rein aus der Interaktion de-
čniert, lehnt Elias zwar den Wahrheitsbegriă ab, ist aber der Ansicht, dass die 
Menschen zu einem immer wirklichkeitsgerechteren Wissen gelangen (vgl. 
Dahlmanns 2008, S. 173–174; vgl. Elias und Schröter 2003, S. 31).

Sowohl der symbolische Interaktionismus als auch Elias’ Ansatz eines 
„wirklichkeitsgerechteren Wissens über die Welt“ betonen die Konstruktion 
von Bedeutungen in der sozialen Wirklichkeit. Während der symbolische In-
teraktionismus sich auf die Mikroebene der Interaktionen und der Bedeu-
tungskonstruktion konzentriert, ist die Idee von Norbert Elias ursprünglich 
darauf ausgerichtet, die langfristigen Prozesse und Veränderungen, insbeson-
dere wie sich gesellschaftliche Normen und Werte über die Zeit entwickeln, 
zu betrachten. Beide Ansätze erkennen die Interdependenz und Wechselwir-
kungen zwischen verschiedenen sozialen Elementen an. Auch Elias’ Sym-
boltheorie hat einen anderen Schwerpunkt, der vom Verständnis her nicht 
mit dem symbolischen Interaktionismus gleichzusetzen ist. Seine Perspektive 
sind vordergründig die makrosoziologischen Dynamiken und die Verände-
rungen von Symbolen und symbolischen Codes im Kontext von sozialem und 
historischem Wandel. Diese Theorie ist eng verbunden mit seiner Zivilisati-
onstheorie. Der symbolische Interaktionismus betont tendenziell also die 
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Interaktionen zwischen Individuen, während Elias die wechselseitigen Ab-
hängigkeiten und das Zusammenwirken von verschiedenen sozialen Institu-
tionen und Prozessen in den Blick nimmt.

Die Perspektive, und insbesondere das relationale Machtverständnis von 
Norbert Elias sind – und das haben schon verschiedene Forscher*innen  ge-
zeigt – auch auf der Interaktionsebene fruchtbar. Aushandlungen beinhalten, 
interaktionistisch gesprochen, den Versuch bestimmte Dečnitionen der Situ-
ation vorzuschlagen (vgl. Joas und Knöbl 2013, S. 201), die von den jeweiligen 
an der PĎegeberatung Beteiligten akzeptiert, abgelehnt oder ergänzt – eben 
ausgehandelt werden muss. Über den Machtbegriă von Norbert Elias werden 
die Chancen der Situationsdečnition und die Abhängigkeiten der Beteiligten 
fokussiert und können analytisch gefasst werden. Dies ermöglicht es, die Fi-
gurationen der Beteiligten oăenzulegen und sich auch deren Relevanzstruk-
turen zu nähern.

Die empirischen Daten und sensibilisierenden Konzepte (Glaser und 
Strauss 2008; vgl. Strauss 2004, S. 440) werden im Folgenden beschrieben. 
Hierzu zählen Daten, die im Rahmen des Forschungsprojektes OPEN 
entstanden sind, als empirische Grundlage, wie auch sensibilisierende 
Konzepte, die im Laufe des Forschungsprozesses und durch praktische, 
beruĎiche Arbeit im Feld der PĎegeberatung (2011–2014) entstanden sind. Der 
Forschungsprozess bezieht sich neben der aktiven Arbeit an den empirischen 

 Eine wesentliche Kritik am symbolischen Interaktionismus ist, dass diese rein auf der Mikro-
ebene ansetzt und dadurch gesellschaftliche Machtbeziehungen sowie ökonomische Aspekte 
ignoriert (vgl. Joas und Knöbl 2013, S. 217).
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Daten im Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin des 
Praxisforschungsprojektes OPEN auch auf die intensive Auseinandersetzung 
mit SGB XI.  Diese Vielzahl an Eindrücken hat meinen Forschungsprozess 
sowie die Erarbeitung der Ergebnisse beeinĎusst, wenn auch nur ein Teil der 
Informationen in dieser Arbeit in Form von Belegen einĎießt. Dies soll im 
Sinne eines reĎexiven Umgangs mit den eigenen Forschungsaktivitäten und 
dem iterativen Prozess hier oăengelegt werden. „Erhöhte ReĎexivität der 
Forschenden im Sinne einer reĎektierten Subjektivität“ (Oăenberger 2019, 
S. 10) wird als ein wesentliches Merkmal der Situationsanalyse angesehen. 
Dem gerecht zu werden ist in der facettenreichen Auseinandersetzung mit 
dem Feld und der langen Zeit der Auseinandersetzung in dieser 
Forschungsarbeit eine Herausforderung und wurde in verschiedenen 
Kontexten, wie Kolloquien, auf Tagungen und in diversen kollegialen 
Austauschen sowie auch in Gesprächen mit Betreuenden und Beratenden 
reĎektiert und vertieft.

Die empirische Grundlage stellt das Projekt OPEN dar, welches die Arbeit 
von PĎegestützpunkten in Hessen und Rheinland-Pfalz untersuchte, „um for-
schungsbasiert älteren Menschen mit Migrationshintergrund, die bisher von 
der Beratung zur PĎegeversicherung kaum erreicht wurden, Zugänge zu die-
ser zu eröănen“ (May et al. 2017b, S. 2). Für das Forschungsprojekt wurde ein 
Ethikgutachten eingeholt, an welches mein Umgang mit den im Projekt er-
hobenen Daten anschließt. Ebenso orientiere ich mich an den Ausführungen 
des DGSA-Ethikkodexes (DGSA - Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit 
2020).

 In der Fassung, die zum Zeitpunkt der Datenerfassung gegolten hat
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Ausgewählte Kooperationspartner aus den beiden benannten Bundeslän-
dern unterstützten das Projekt aktiv als Wissenschaft-Praxis-Partner (WPK-
Partner), insbesondere dadurch, dass sie ihre Beratungstätigkeiten mit Mig-
rant*innen aufzeichneten und zur Analyse zur Verfügung stellten.  Im Rah-
men des Praxisforschungsprojekts konnten zwanzig Beratungen auf diese 
Weise aufgezeichnet werden. Das Projekt verfolgte einerseits eine tieferge-
hende Analyse dieser Beratungsgespräche, indem im Nachgang Telefonin-
terviews mit den Berater*innen und den Ratsuchenden getrennt voneinander 
konzipiert wurden und darin das jeweilige „Outcome“ dieser Gruppen aus ih-
rer Perspektive evaluiert wurde (vgl. May et al. 2017b, S. 6). Dieses anspruchs-
volle Design konnte allerdings nicht stringent durchgeführt werden, da einige 
der Ratsuchenden im Nachgang nicht dazu bereit waren oder nicht mehr er-
reichbar waren, um diese Nachfragegespräche durchzuführen. Durch den 
fehlenden Kontakt mit den Ratsuchenden (die Forscher*innen waren bei der 
Datenerhebung – den Beratungsgesprächen – nicht anwesend), fehlte auch 
ein entsprechendes Vertrauen, um aussagekräftige Gespräche im Nachgang 
zu ermöglichen.

Andererseits konzipierte das Projekt die Beratungsanalysen, als praxisbe-
gleitende Untersuchung. Diese war „als eine Art forscherisch gestützte Super-
vision angelegt, welche die beteiligten Professionellen aus den PĎegestütz-
punkten aktiv in die Forschung mit einbindet“ (May et al. 2017b, S. 2). Ziel des 
Projektes war es, dass „verallgemeinerbare Beratungs- und Case-Manage-
ment-Ansätze entwickelt werden, die den diăerenzierten Lebenslagen und 

 Der Feldzugang sowie die Datenerhebung sind im Praxisforschungsprojekt OPEN umfas-
send beschrieben (May et al. 2013; May et al. 2017b). Auf SpeziĆka des Feldes bin ich umfas-
send in Kapitel 2 eingegangen, weitere Auseinandersetzungen mit den zugrundeliegenden em-
pirischen Daten Ćnden sich im Kapitel 4.3 beim theoretical Sampling.
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Lebensweisen dieser Zielgruppe gerecht werden und im Hinblick darauf in-
formelle und institutionalisierte professionelle Sorgearrangements miteinan-
der zu vermitteln suchen“ (May et al. 2017b, S. 2).

Durch die wissenschaftliche Mitarbeit in dem Projekt, insbesondere auch 
in der Zuständigkeit für den Arbeitsschwerpunkt „PĎegeberatung“ konnte 
eine gute Orientierung innerhalb der Daten hergestellt werden. Gleichzeitig 
wurde dieser Arbeitsschwerpunkt auch von anderen Forscher*innen im Pro-
jekt bearbeitet und Kodierungen nach der Grounded Theory (Glaser und 
Strauss 2008) von verschiedenen Mitarbeitenden erstellt. Diese wurden inner-
halb des Projektes gemeinsam reĎektiert und interpretiert.

Die Auswertung des Arbeitsschwerpunktes „PĎegeberatung“ erfolgte auf 
Basis von Grounded Theory „u.a. im Hinblick auf Formen wechselseitiger 
Abstimmung und Koproduktion“ (May et al. 2017b, S. 6), was meine nachge-
lagerte Feinanalyse der ausgewählten Beratungsgespräche für die vorliegende 
Forschungsarbeit zugutekam, denn die Arbeit mit der Situationsanalyse, er-
fordert, dass „Forscher mit den Daten recht vertraut sind und sich geistig in 
bzw. mit ihnen relativ frei bewegen können. Kodierte Daten – auch wenn das 
Kodieren nur vorläučg und erst zum Teil erfolgt ist – sind daher viel besser 
geeignet“ (Clarke 2012, S. 122).

Um in eine tiefere Analyse der Materialien, die bereits im Forschungspro-
jekt OPEN bearbeitet, analysiert und interpretiert wurden, zu ermöglichen 
und auch einen neuen Schwerpunkt dieser Forschung darauf legen zu kön-
nen, lege ich meinen Fokus auf die aufgezeichneten Beratungsgespräche. Im 
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Sinne des theoretical Sampling wurde unter den 22 iterativ eine Auswahl von 
sechs aufgezeichneten Beratungsgesprächen getroăen. Dies erfolgte im Hin-
blick auf

○

○

○

○

○

Auf jeden dieser Punkte werde ich im Folgenden konkret eingehen.

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, sind die Beratungssettings sehr heterogen 
organisiert. In Hessen und Rheinland-Pfalz wurde die PĎegestützpunktarbeit 
unterschiedlich etabliert. Um die jeweiligen Bedingungen in der Beratung zu 
berücksichtigen, wurde dies im theoretical Sampling Merkmal aufgenom-
men. Die PĎegestützpunkte in Hessen sind mit drei Stützpunkten im Sample 
vertreten. Für das Sample wurden zwei PĎegestützpunkte in Flächenlandkrei-
sen (PS01 und PS03) und ein PĎegestützpunkt in einer kreisfreien Stadt (PS 
02) gewählt. In Hessen ist die Zuordnung zu ländlichen, oder städtischen 
Strukturen insofern schwierig, als PĎegestützpunkte (zum Zeitpunkt der Da-
tenaufnahme) für einen gesamten Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt zustän-
dig waren. Je nach Größe der Landkreise diăerierten die Vollzeitäquivalente 

 Um die Anonymität zu wahren, wird hier nicht konkret benannt, um welche Pćegestütz-
punkte und Orte es sich handelt.
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leicht in den PĎegestützpunkten, aber die Zuständigkeit für Landkreise bzw. 
kreisfreie Städte bedeutet, dass kaum nach eher städtisch strukturierten und 
eher ländlich strukturierten Zuständigkeiten unterschieden werden kann. 
Auch im Datenmaterial wurden keine strukturierten Daten der Ratsuchenden 
erhoben, die Rückschlüsse darauf geben können. Lediglich in den Beratun-
gen čnden sich vereinzelt Hinweise darauf.

Die PĎegestützpunkte in Rheinland-Pfalz sind, wie im Kapitel 2.1.1 be-
schrieben, Ďächendeckend und mit einer wesentlich höheren Äquivalenz zur 
Einwohnerzahl angelegt worden und konnte auf ein bereits bestehendes Netz 
aus etablierten Beratungsstellen auĂauen, diese sind mit zwei Beratungsstel-
len im Sample vertreten. Einer eher ländlich gelegenen Beratungsstelle 
(PS 05) und einer eher städtischen (PS 04).

Das sechste Beratungsgespräch wurde aus einer Beratungsstelle in einer 
Großstadt in Hessen (PS 10) ausgewählt, die sich aufgrund der Beratungs-
strukturen eher denen in Rheinland-Pfalz glich. Hier konnte die Stadt, ähn-
lich, wie in Rheinland-Pfalz auf bestehende Beratungsstrukturen auĂauen, 
die sich nicht als PĎegestützpunkt bezeichneten, aber bei der Einrichtung der 
PĎegestützpunkte diesen Beratungsauftrag mit übernahmen.

Die beratenden Personen, also die Beraterinnen und Berater in den PĎe-
gestützpunkten, haben unterschiedliche Voraussetzungen für ihre Beratungs-
tätigkeit. Es wurde bei der Bildung des Samples darauf geachtet, dass beide 
Geschlechter in der Beratung vertreten sind. Die Grundlage durch das Mate-
rial in OPEN war stärker durch Beraterinnen geprägt und dies zeigt sich auch 
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im daraus gebildeten Sample. Es wurden zwei Gespräche mit Beratern und 
vier Gespräche mit Beraterinnen ausgewählt.

Die Qualičkationen der beratenden Personen wurden über einen geson-
dert erstellten Fragebogen erfasst. Hierüber wird deutlich, dass teilweise auch 
mehr als ein Studium qualičzierend für die Tätigkeit ist. Drei der sechs bera-
tenden Personen haben ein Studium der Sozialen Arbeit absolviert, drei stu-
dierten im Bereich PĎege, eine Person war neben der Qualičkation als Sozi-
alarbeiter*in auch Theologe*in und eine Person studierte einen Master zu 
den Themen Sozialrecht und Beratung. Drei der beratenden Personen hatten 
eine Case-Management-Zusatzqualičkation, drei eine Zusatzqualičkation als 
PĎegeberater*in, wobei zwei der drei die Kombination von Case Manage-
ment und PĎegeberatungsfortbildung absolviert haben.

Insgesamt waren die Mitarbeiter*innen der PĎegestützpunkte in dem 
Sample eher lange bereits in der Beratung tätig. Vier von ihnen hatten mehr 
als zehn Jahre Beratungserfahrung. Zwei hatten mehr als fünf Jahre Bera-
tungserfahrung. Die Zuordnung zu den jeweiligen Trägern der Kommune 
oder einer Krankenkasse wurde nicht im Fragebogen erfasst.

Insgesamt zeigt die kurze Darstellung der Zusammensetzungen, die Viel-
falt der Qualičkationen, die in diesem Arbeitsfeld anzutreăen sind. Es ist zu 
vermuten, dass nur ein kleiner Teil der Qualičkationen in diesem Sample und 
auch im OPEN-Sample abgebildet wird. Auăällig ist, dass nicht nur in dem 
hier gewählten Sample, sondern auch im OPEN-Sample keine Sozialversiche-
rungsfachangestellten vertreten sind, obwohl diese Ausbildung für die PĎe-
gestützpunktarbeit qualičziert (siehe Kapitel 2.1.2). Grund hierfür kann ent-
weder sein, dass diese Ausbildung nicht angegeben wurde, wenn danach ein 
Studium in der PĎege oder der Sozialen Arbeit aufgenommen wurde oder das 
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Forschungsprojekt OPEN mit seiner Fragestellung weniger Mitarbeiter*in-
nen mit dieser Qualičkation ansprach, sodass die Beteiligung an dem OPEN-
Forschungsprojekt eher durch studierte Mitarbeiter*innen der jeweiligen 
Stützpunkte stattfand.

Die Vielfältigkeit der Beratungsthemen spiegelt sich in verschiedenen Be-
ratungen wider und hat EinĎuss auf die Aushandlung der Bedürfnisse im Ver-
lauf der Beratungsgespräche. In einigen dieser Beratungen ging es eher, um 
die Frage der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XI, in anderen wur-
den vielfältigen Themen angesprochen, die mit der Versorgung eines PĎege-
bedürftigen zu tun haben und teilweise auch darüber hinaus gingen. Es zeigte 
sich im Material insbesondere bei den PĎegestützpunkten in Hessen, dass hier 
eher weniger Themen neben der konkreten PĎege und Versorgung in der Be-
ratung thematisiert wurden, während in Rheinland-Pfalz und der ähnlich ar-
beitenden Beratungsstelle einer Großstadt in Hessen, vielfältiger Themen in 
der Beratung aufgenommen wurden. Diese Vielfältigkeit der Themen in den 
Beratungen zeigt sich als relevant für die Beratungstätigkeit. Hier werden 
auch die im Forschungsprojekt OPEN erarbeiteten Typen bedeutsam, die da-
rauf hindeuten, dass sich einige beratende Personen stärker auf die alltags-
weltlichen Erzählungen der Ratsuchenden einlassen („Typ Fallorientiert“) 
und andere eher an formalen Rahmungen orientieren („Typ SGB-orien-
tiert“), wie die Durcharbeit eines PĎegegutachtens.

Für das Sample wurden beiden Formen der Beratung einbezogen. Eine 
klare Abgrenzung von gesamten Beratungsgesprächen, für die eine oder 

 Siehe u. a. May et al. 2017b; May und Zein 2018a, 2018b.



151

andere Orientierung, ist hier nicht konsistent gegeben, da, wie im For-
schungsprojekt OPEN aufgezeigt wurde, ein Wechsel im Modus der Bera-
tung stattčnden kann (May et al. 2017b, S. 25). Die Vielfalt der Beratungsthe-
men, die in das Sample einbezogen wurden, war ein wesentliches Auswahl-
kriterium, um ein möglichst breites Spektrum an Arbeitsweisen mit Themen 
in der Bedürfnisaushandlung zu berücksichtigen.

PĎegeberatungen, die durch PĎegestützpunkte angeboten werden, kön-
nen in den Räumen der Organisation, in der Häuslichkeit der PĎegebedürfti-
gen oder Angehörigen oder auch an anderen Orten, wie in stationären Ein-
richtungen, Krankenhäusern etc. stattčnden. Diese Settings haben jeweils 
EinĎuss auf die stattčndenden Beratungen und insbesondere den Zugang der 
Ratsuchenden zu diesen Beratungen (vgl. Pohlmann 2013, S. 86–87).

Im Forschungsprojekt OPEN wurden ausschließlich Hausbesuche und 
Beratungen in den Räumen der PĎegestützpunkte aufgezeichnet. Hausbesu-
che stellen nach der IGES-Studie von 2020 auch die häučgsten Erstberatun-
gen dar. Da diese Studie nicht auf PĎegestützpunkte allein rekurriert, sondern 
PĎegeberatung insgesamt untersucht und evaluiert hat, sind daneben auch 
die Räumlichkeiten der PĎegekassen, telefonische Beratungen und sonstige 
Beratungsstellen aufgenommen (vgl. Dehl et al. 2020, S. 138–139).

Im vorliegenden Sample wurden vier Gespräche in der Beratungsstelle 
und zwei in der Häuslichkeit der PĎegebedürftigen und ihrer Angehörigen 
berücksichtigt. Dieses Verhältnis entspricht nicht denen der Evaluation, gibt 
aber die Verhältnisse der Aufzeichnungen von Beratungen im Rahmen des 
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Forschungsprojektes OPEN wieder. ReĎektierend hat hier voraussichtlich der 
leichtere Zugang der beratenden Personen zu den Aufnahmen dazu geführt, 
dass prozentual mehr Gespräche in den Beratungsstellen aufgezeichnet wur-
den als Beratungen bei Hausbesuchen. Telefonische Beratungen wurden 
nicht berücksichtigt.

In den Beratungsgesprächen war die Zusammensetzung der beteiligten 
Personen sehr unterschiedlich. Insgesamt wurde durch die teilweise Notwen-
digkeit von Übersetzungen Familienangehörige stärker beteiligt und so einige 
Beratungen mit mehreren Personen durchgeführt.

Obwohl dies in einigen PĎegestützpunkten genutzt werden kann, sind im 
Forschungsprojekt OPEN keine Gespräche aufgezeichnet worden, die mit 
fachlicher Übersetzungsunterstützung gearbeitet haben. Übersetzer*innen 
oder auch ehrenamtliche Lots*innen, die gerade im städtischen Bereich häu-
čger anzutreăen sind, haben an keinem der aufgezeichneten Gespräche teil-
genommen. Wenn Übersetzer*innen notwendig waren, wurde dies in allen 
Fällen von Familienangehörigen oder Verwandten vorgenommen oder diese 
kamen direkt ohne die nicht-deutsch-sprechenden Verwandten zur Beratung. 
In wenigen Fällen konnten auch die Berater*innen in der jeweiligen Mutter-
sprache die Beratung durchführen. Diese Gespräche waren auch im For-
schungsprojekt OPEN die Ausnahme und wurden nicht im Sample aufge-
nommen.

Beteiligte waren PĎegebedürftige (waren in zwei Beratungen anwesend) 
und pĎegende Angehörige (Ehefrauen, Töchter, Söhne). Weitere Personen 
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waren ein Kleinkind (Enkel) und eine Bekannte, die zur Beaufsichtigung des 
Kleinkindes mitgenommen wurde. In einem Gespräch kam zur Beratungszeit 
im Hausbesuch auch ein PĎegedienst und wurde ebenfalls kurzzeitig für In-
formationen in das Gespräch einbezogen.

Methodisch wurden die eben ausgeführten sechs Beratungsgespräche mit 
der Situationsanalyse nach Clarke (2012) und Clarke et al. (2018) ausgewertet. 
Die Ziele der Methode beschreibt Clarke selbst als „darauf ausgerichtet, em-
pirische Forschungsansätze zu schaăen, die Verschiedenheit(en), Macht, 
Kontingenz und Vielfalt Rechnung tragen“ (Clarke 2012, S. 53). In ihren Pub-
likationen fokussiert sie auf eine postmoderne Erweiterung der Grounded 
Theory Methodologie (GTM) und dečniert diese als „Theorie-Methoden-
Bündel“ (Clarke 2012, S. 25), die tief in pragmatistischem und symbolisch-in-
teraktionistischem Denken verwurzelt ist. In der neueren AuĎage von Clarke 
et al. (2018) verweisen die Autorinnen auf eine interpretative (statt postmo-
derne) Wende. 2012 beschrieb Clarke ihre Postmodernisierung  der Grounded 
Theory in eine Situationsanalyse, insbesondere durch

 Die Abkürzung der Situationsanalyse im deutschsprachigen Raum: „SitA“, dies wurde im 
Rahmen der Arbeit der deutschen AG Situationsanalyse festgelegt; siehe auch https://situati-
onsanalyse.jimdofree.com/ (vgl. Gauditz et al. 2023b, S. VI).

 Im 2023a erschienen Sammelband zeichnen Gauditz et al. nach, dass der Begriff „postmo-
dern“, welchen Clarke in ihrem ersten Band 2012 verwendet, nicht an den europäischen Dis-
kurs anschließt, sondern in den USA verortet werden muss (vgl. Gauditz et al. 2023a, S. 7–8). 
„Die Postmoderne stehe dabei als Kategorie für eine der Moderne folgenden Epoche, die vor 
allem durch vielfältige Möglichkeitsräume statt einheitlicher Erzählstränge geprägt sei. Post-
moderne Perspektiven bedeuten für die SitA vor allem, die vervielfältigte Komplexität unserer 

https://situationsanalyse.jimdofree.com/
https://situationsanalyse.jimdofree.com/
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Ausgehend von Anselm Strauss‘ Theorie Sozialer Welten (vgl. Clarke 2019, 
S. 13) vollzieht die Situationsanalyse einen Perspektivwechsel vom basic social 
process zur Situation als analytische Einheit. „Die Mapping-Ansätze richten 
den Fokus stattdessen auf die Schlüsselelemente, Materialitäten, Diskurse, 
Strukturen und Bedingungen, welche die erforschte Situation 

Welt anzunehmen und dies als Prämisse in SitA-Projekten zu verankern“ (Gauditz et al. 
2023a, 9).
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charakterisieren“ (Clarke 2012, S. 24). Des Weiteren betont sie die Relevanz 
des „theorizing“ anstelle der Konzeption einer formalen Theorie (vgl. Clarke 
2012, S. 24–32).

Die Situationsanalyse bietet mit ihren Mapping-Strategien die Möglich-
keit, die PĎegeberatungsgespräche mit ihrer Komplexität zu berücksichtigen 
und ermöglicht so, eine Perspektiverweiterung zu den Analyseergebnissen 
aus dem Forschungsprojekt OPEN, welche die empirische Grundlage der hier 
vorliegenden Forschungsarbeit darstellt.

Die Ziele der Situationsanalyse „sind darauf ausgerichtet, empirische For-
schungsansätze zu schaăen, die Verschiedenheit(en), Macht, Kontingenz und 
Vielfalt Rechnung tragen“ (Clarke 2012, S. 53). Die SitA stellt einen methodi-
schen Ansatz dar, der die Situiertheit der Phänomene und ihre sozialen Be-
ziehungen und Verstrickungen hervorhebt (vgl. Clarke et al. 2018, S. 16–17). In 
der Auseinandersetzung mit der Aushandlung von konstruierten Bedürfnis-
sen in der PĎegeberatung zeigt sie sich fruchtbar, da die Komplexität und 
Verwobenheit der PĎege- und Versorgungssituationen in die „empirische 
Konstruktion der Forschungssituation“ (Clarke 2012, S. 24) Eingang čnden 
und so der Analyse zugänglich werden. Auf forschungspraktischer Ebene čn-
det hier die Erweiterung der Situationsanalyse, um die Machtanalyse, wie 
oben beschrieben, statt. In der Situationsanalyse werden Macht- und Herr-
schaftsstrukturen über Diskurse, angelehnt an Foucault, aufgenommen: „Do-
minante Diskurse werden durch vorhandene institutionelle Systeme des 
Rechts, der Medien, Medizin, Bildung, und so weiter verstärkt. Diskurse wer-
den in Disziplinierungspraktiken wirksam“ (Clarke 2012, S. 95). Neben diesem 
in der Methode eingelassenen Umgang mit Diskursen, wird ergänzend das 
Machtkonzept von Elias genutzt, welches die Interdependenzen hervorhebt 
und daher in der relationalen Analyse der SitA verortet werden kann. Neben 
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den Diskursen, welchen in der SitA Macht zugeschrieben wird (vgl. Clarke 
2012, S. 212), ermöglicht es die konkrete Analyse der Beziehung, der an der 
PĎegeberatung Beteiligten, mit ihren jeweiligen Relevanzstrukturen. Dies ist 
für die Aushandlung von Bedürfnissen innerhalb der Beratung eine sinnvolle 
und notwendige Ergänzung.

Der Begriă der Situation ist in der Situationsanalyse ein wichtiger Be-
zugspunkt und bedingt die Ablehnung der mit dem Kontext-Begriă verbun-
denen Hierarchisierung von Situationsbedingungen, denn die „bedingten 
Elemente der Situation müssen in der Analyse der Situation selbst spezičziert 
werden, da sie für diese konstitutiv sind und sie nicht etwa nur umgeben, um-
rahmen oder etwas zur Situation beitragen. Sie sind die Situation. Unabhän-
gig, davon, ob man sie nun als lokal oder global, intern oder extern, zentral, 
peripher oder sonst etwas konstruiert (…)“ (Clarke 2012, S. 112). Keller (2023) 
verweist auf den Grundgedanken, dass der Einbezug von Komplexität „nicht 
als Zwiebelmodell um die Situation herum, sondern als Verbindung, die un-
mittelbar in die Situation hinein reicht und in ihr wirkend ist“ (Keller 2023, 
S. 69), zu verstehen ist. Dies bedeutet, die Komplexität der Situiertheit von 
Situationen mit ihren Wirkbeziehungen zu fokussieren (vgl. Keller 2023, S. 69; 
Clarke und Keller 2014). Clarke et al. (2018) beschreiben die Situation:

„In SA [SitA AZ], a situation is not merely a moment in time, a narrow 
spatial or temporal unit or a brief encounter or event (or at least rarely 
so). Rather it usually involves a somewhat enduring arrangement of 
relations among many diăerent kinds and categories of elements that 
has its own ecology. It usually includes a number of events over at least 
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a short period of time, and can endure considerably longer (...). Thus, 
SA[SitA AZ] is distinctively relational and ecologically minded“ Clarke 
et al. (2018, S. 17).

Keller (2023) setzt sich theoretisch mit dem Situationsbegriă der SitA aus-
einander und verweist auf Deweys Bezeichnung des „contextual whole“, als 
dem „kontextuellen Gesamten“ (Keller 2023, S. 79). In diesem Sinne nähere 
ich mich der PĎegeberatung als Situation forscherisch und die Situationsana-
lyse ermöglicht eine „unbestimmte Situation in eine bestimmte Situation zu 
überführen – und zwar dadurch, dass die Präsenz dessen, was zuvor als Kon-
text galt, nunmehr in Situationen ‚gerechtfertigt behauptet‘  werden kann“ 
(Keller 2023, S. 80). Clarke et al. (2018) weisen darauf hin, dass die Frage, wo 
die Situation beginnt und wo sie endet, während des gesamten Forschungs-
verlaufs eine empirische Frage bleibt (vgl. Clarke et al. 2018, S. 118).

Die Mappingstrategien der SitA dienen zur Erkundung der „unbestimm-
ten Situation“ PĎegeberatung – hier wird (sofern möglich) beschreibend den 
Begriă „Mapping“ genutzt, um sich auf diesen Prozess zu beziehen. Die hier 
überwiegend einĎießenden Abbildungen stellen allerdings die erarbeitete 
„bestimmte Situation“ PĎegeberatung – nach der Analyse – dar, die zur Dar-
stellung und Ergebnispräsentation dienen, diese werden mit dem Begriă 
„Maps“ konkretisiert, um die als bestimmte Situation erarbeiteten Ergebnisse 
darzustellen und eine Unterscheidung zum Mapping als Analysehandlung zu 
treăen.

 Keller 2023 stützt sich hier auch Dewey 2008, der statt der Bezeichnungen Überzeugung 
oder Erkenntnis „‚gerechtfertigte Behauptbarkeit [warranted assertibility]‘“ (Dewey 2008, S. 
S. 19–20) als Begriff vorzieht.
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Die hier als „bestimmte Situation der PĎegeberatung“ aufgezeigten Maps 
sind allerdings nicht als Endpunkt zu verstehen, denn es sind sich wandelnde 
Prozesse der gesellschaftlichen Entwicklung, die keinen Endpunkt haben. Es 
bleibt eine „prinzipielle Unabschließbarkeit“ (Keller 2023, S. 79), die sich hier 
nicht auf einen universellen Gesamtzusammenhang, sondern auf ein „kon-
textuelles Ganzes“ (Dewey 2008, S. 87) bezieht, das „aufgrund seiner spezi-
čsch relevanten Relationierung beforschbar und dadurch relational bestimm-
bar“ (Keller 2023, S. 79) wird. PĎegeberatung ist über den hier als bestimmte 
Situation gerahmten relationalen Zusammenhang, demnach prozesshaft zu 
verstehen, denn (gesellschaftliche, rechtliche etc.) Bedingungen der PĎege-
beratung ändern sich und nehmen demnach auch EinĎuss auf die hier als 
„bestimmte Situation“ dargestellte PĎegeberatung, sodass diese Bestimmtheit 
auch nur relativ sein kann und eng mit dem empirischen Material sowie den 
(insbesondere gesellschaftlichen und rechtlichen) Bedingungen der Zeit, in 
dem das empirische Material erarbeitet wurde, verbunden ist.

Die Basis der Auswertung bezieht sich auf die bereits mit der Grounded 
Theory kodierten Beratungen aus dem Forschungsprojekt OPEN. Aus den 
zwanzig aufgezeichneten Beratungsgesprächen wurde, wie ausgeführt nach 
dem theoretical Sampling sechs Beratungsgespräche ausgewählt, um diese 
mit der Situationsanalyse in der Erweiterung, um die relationale Machtana-
lyse (in Anlehnung an die Machtbegriăe von Nobert Elias) auszuwerten, 
siehe Abbildung 2, um von der unbestimmten Situation PĎegeberatung, als 
Ausgangsbasis, sich einer bestimmten Situation der PĎegeberatung zu nä-
hern, denn „where your situation begins and ends remains an empirical ques-
tion throughout your research trajectory“ (Clarke et al. 2018, S. 118).
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Abbildung 1: Analysevorgehen (eigene Darstellung)

Auf die einzelnen Schritte im Mapping, wie mit der Situationsanalyse und 
der Erweiterung um eine relationale Machtanalyse (angelehnt an die Macht-
begriăe von Norbert Elias) umgegangen wurde, wird im Folgenden konkre-
tisiert.
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Der erste methodische Schritt der Situationsanalyse und der, mit dem 
auch ich die Auswertung begonnen habe, ist das Situationsmapping mit ver-
schiedenen Versionen „abstrakter Situations-Maps“ (Clarke 2012, S. 125) bzw. 
„messy maps“ (Clarke et al. 2018, S. 128). Eine umfassende Situations-Map 
muss alle relevanten analytischen Elemente – sowohl menschliche als auch 
nichtmenschliche, materielle und symbolische oder diskursive – einer spezi-
čschen Situation umfassen, bzw. „all the major elements“ (Clarke et al. 2018, 
S. 104). Diese Elemente werden sowohl von den Beteiligten in der Situation 
als auch von der Analytikerin dečniert. Die Identičzierung der menschlichen 
Komponenten wie Individuen, Gruppen, Organisationen, Institutionen und 
Subkulturen gestaltet sich in der Regel als unkompliziert. Wesentlich ist, dass 
im Forschungsprozess nicht alle Elemente von fortwährendem Interesse blei-
ben, dennoch sollten sie vollständig erfasst werden (vgl. Clarke 2012, S. 125). 
„Nichtmenschliche Akteure /Aktanten konditionieren Interaktionen in der 
Situation strukturell und ihre spezielle Handlungsmacht, Eigenschaften und 
Erfordernisse - also die Anforderungen, welche sie an Menschen richten, die 
mit ihnen interagieren wollen oder müssen.“ (Clarke 2012, S. 125). Ihre Ein-
Ďussnahme sowie potenzielle Widerstände müssen von anderen Akteuren be-
rücksichtigt werden.

In diesem ersten Schritt sollte das Vorgehen möglichst deskriptiv sein, um 
die relevanten Elemente der Situation aufzunehmen. Hier ergab sich im Situ-
ationsmapping aus dem im Forschungsprojekt OPEN entstandenen empiri-
schen Material eine erste Hürde. Die Kodierungen des empirischen Materials, 
die im Projekt entstanden sind, ermöglichten zwar wie oben beschrieben, die 
Daten gut zu kennen und sich dadurch darin relativ frei zu bewegen (vgl. 
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Clarke 2012, S. 122), gleichzeitig behinderten sie das eher deskriptive Vorgehen 
und die Vermeidung von Konzepten auf der Map. Hierbei half mir das Memo-
Schreiben, da durch die Verschriftlichung, die Konzepte als solche deutlich 
wurden und die Annahme, die hinter ihnen stehen, aufgedeckt werden konn-
ten.

Die wesentlichen Fragen, die Clarke für die Erstellung der ungeordneten 
oder abstrakten Situationsmaps vorsieht, haben auch mich in der Erstellung 
der ersten abstrakten Maps geleitet:

○

○

○

Ein weiterer Schritt bestand darin, mit den aufgezeichneten Beratungsge-
sprächen komparativ vorzugehen, um zu ermitteln, welche Elemente in der 
Situation wiederkehrend und damit für die Situation konstitutiv sind. Das 
komparative Mapping, bei dem ich für jedes Beratungsgespräch eine eigene 
abstrakte Situationsmap erstellt habe, hebt Clarke insbesondere für die Kom-
bination von Grounded Theory und Situationsanalyse hervor (vgl. Clarke 
2012, S. 214). Das komparative Vorgehen mit den erstellten Maps stützte auch 
die Sampleauswahl, da hierüber die verschiedenen Konstellationen und die 
wesentlichen Bedingungen erarbeitet werden konnten, die in den folgenden 
fünf Merkmalen deutlich werden:
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○

○

○

○

○

Im Anschluss erfolgte eine Listung dieser Elemente in einer geordneten 
Map (vgl. Clarke 2012, S. 127). Der Versuch diese mit eigenen Begriăen, der 
PĎegeberatung zu belegen, führte zu einer deutlichen Abstrahierung und da-
mit zu einer konzeptualisierten Darstellung. Diese Darstellung verhinderte 
das AuĂrechen der Daten und wurde daher wieder verworfen.

„In a way, situational maps operate like Blumer's sensitizing coricepts-telling 
you directions in which to look and how you might think about relationalities 
among the varied elements„ (Clarke et al. 2018, S. 131). Die durch das Situati-
onsmapping aufgezeigte Richtung bildete zum einen die Grundlage für die 
Erarbeitung der Elemente des Sozialen Welten- und Arenen-Mappings und 
diente zum anderen als Basis für die relationale Analyse.

„Methoden sind reine Instrumente, die entworfen wurden, um den ei-
gensinnigen Charakter der empirischen Welt zu bestimmen und zu 
analysieren, und als solche besteht, ihr Wert nur in ihrer Eignung, die 
Erfüllung dieser Aufgabe zu ermöglichen“ (Blumer 2004, S. 350).
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In diesem Sinne wird die SitA als Werkzeugkoăer genutzt und durch den 
oben bereits erwähnten Machtbegriă von Norbert Elias erweitert, um die re-
lationale Analyse, konkreter auf die Machtbalancen hin, durchzuführen und 
über die Begriĉichkeiten, als Analysewerkzeuge, konkreter zu beschreiben. 
Denn die Maps stellen „Werkzeuge der reĎektierten, begründbaren Kon-
struktion von Situationen als Gegenstand in den Situationen der Forschung 
(Keller 2023, S. 80 Herv. i. O.) dar. Die Analyse der relativen Macht zwischen 
den Beteiligten an der PĎegeberatung stellt ein weiteres Werkzeug zur be-
gründbaren Konstruktion von Bedürfnisaushandlungen in der Situation der 
PĎegeberatung dar und fügt sich in die relationale Analyse der SitA. Clarke 
et al. (2018) beschreiben zum Nutzen des ersten Analyseschritts, dass „Relati-
onal maps thus help the analyst to decide which stories about your situation 
– which relations-to pursue“ (Clarke et al. 2018, S. 135). Der Fokus in der Aus-
handlung von Bedürfnissen, auf die beschriebene Machtbeziehung zwischen 
den Beteiligten an den Beratungsgesprächen ist wesentlich, da sie im Sinne 
der von Elias beschriebenen Balance sich innerhalb der Beratungen verän-
dert.

Um diese Änderungen und deren Bedeutung für die Aushandlung von 
Bedürfnissen adäquat rekonstruieren zu können, entschied ich mich, den 
Werkzeugkoăer der SitA dahingehend zu erweitern. „Der Reiz einer solchen 
čgurationssoziologischen Interpretation liegt auch in ihrer Reichweite: Sie 
kann intrapsychische Prozesse, solche auf der Interaktionsebene und gesell-
schaftliche Makroprozesse einbeziehen und ihre Interdependenz berücksich-
tigen“ (Wolf 1999, S. 376). Diese Beschreibung triăt aus meiner Sicht den 
Kern meiner Überlegungen und eröănet eine Einpassung. Gleichzeitig er-
möglicht sie auch der Kritik am interpretativen Paradigma (vgl. Joas und 
Knöbl 2013, S. 217) zu begegnen und neben der Interaktionsebene auch 
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beschreibend die Meso- und Makrosoziologischen Ebenen in der Analyse ei-
nen größeren Raum zu eröănen.

Durch das relative Machtverständnis von Norbert Elias passt sich diese 
Ergänzung im Rahmen der relationalen Analyse des Situationsmappings ein 
und bietet konkrete Begriĉichkeiten zur Beschreibung an. Macht ist wertfrei 
zu verstehen und entsteht durch Figurationen. Sie ändert sich, wenn sich die 
Verhältnisse der Beteiligten an der Machtbalance ändern.

„Er [Norbert Elias A.Z.] versteht Macht als Relation zwischen interde-
pendenten Menschen: Wer weniger auf den anderen angewiesen ist 
als dieser auf ihn, der hat in dieser Beziehung Macht. So kann man in 
Beziehungen neben den Machtquellen der Stärkeren auch die der 
Schwächeren untersuchen, langfristige und kurzfristige Machtver-
schiebungen und ihre Folgen analysieren und Machtdiăerentiale und 
Machtverschiebungen in der einen Beziehung mit anderen in anderen 
Beziehungen im Zusammenhang betrachten. Es entsteht ein komple-
xes und dynamisches Modell von Machtprozessen“ (Wolf 1999, S. 125).

Elias selbst beschreibt, dass durch seine Ausführungen zur Macht nicht 
das Problem mit der Macht als solcher gelöst wird, sondern, dass es dadurch 
aus der Versenkung geholt werden kann und ein Zugang zur Macht eröănet 
wird (vgl. Elias 2009, S. 97).

Ich orientiere mich hier an der ausgearbeiteten Machtanalyse von Wolf 
(1999), der mithilfe von Norbert Elias eine umfangreiche Analyse der Macht-
verhältnisse in der Heimerziehung vorgenommen hat (vgl. insbes. Wolf 1999, 
S. 20). Die Übertragbarkeit seiner Annahmen beschreibt er selbst: „Da Macht 
als eine Struktureigenschaft aller menschlichen Beziehungen angesehen 
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wird, ist eine solche Analyse nicht nur für die von mir untersuchte Heim-
gruppe möglich, sondern grundsätzlich für alle Figurationen“ (Wolf 1999, 
S. 373). Eine Auseinandersetzung in dem von Wolf vorgenommenen Umfang 
ist nicht vorgesehen. Dennoch dient das von ihm entwickelte Konzept als sen-
sibilisierender Ansatz, um die Prozesshaftigkeit in der Interaktion und deren 
Wandel im Rahmen einer Analyse der Beratungssituation zu beschreiben. In 
der konkreten Umsetzung habe ich das Material mithilfe der Software 
MaxQDA analysiert und die Begriăe zur Machtanalyse, als Codebaum ange-
legt. In dieser Phase analysierte ich jedes der sechs Beratungsgespräche in-
tensiv durch und nutzte dafür die Transkripte in Verbindung mit den Audio-
Dateien, um die relationale Analyse zu erarbeiten. Hierzu habe ich an der 
jeweiligen Stelle im Transkript die Codes gesetzt und ein Memo angehängt, 
in welchem ich die Beziehung beschrieben habe. Dieses Vorgehen ermöglicht 
die Abstrahierung vom einzelnen Beratungsgespräch hin zu Phänomenen 
der Beratungsbeziehung.

Die Begriăe, die ich in Anlehnung an Norbert Elias rahme und analytisch 
für das empirische Material verwende, sind insbesondere: Machtdiăerential, 
Macht- und Ohnmachtquellen, Machtmittel sowie Machtproben, auf deren 
Bedeutung ich im Folgenden näher beschrieben werden. Der Analyserah-
men, der sich durch die Anlehnung an die strikt relationalen Machtbegriăe 
von Norbert Elias ergibt, ermöglicht es, die Dynamik der PĎegeberatung da-
hingehend zu rekonstruieren, „die begriĉiche Erfassung von Schattierungen 
und Abstufungen in der Verteilung der Machtgewichte“ (Elias und Schröter 
1997, S. 127) nachzuzeichnen. Er vermeidet darüber simple Polaritäten und 
ermöglicht eine komplexere Annäherung durch sein Machtkonzept, in ein 
mehr oder weniger (vgl. Elias und Schröter 1997, S. 127). Elias beschreibt, das 
Ausmaß der Abhängigkeit von Menschen – sei es auf der Makroebene der 
wechselseitigen Abhängigkeit von Gesellschaften oder auf der Ebene von 
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großen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft sowie auf der individuellen 
Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen – mit dem Begriă des Macht-
diăerentials (vgl. Elias 2009, S. 83; vgl. Wolf 1999, S. 125). Macht als Aspekt 
menschlicher Beziehungen „bezieht sich auf politische und ökonomische 
Macht, aber etwa auch auf die Abhängigkeiten zwischen Liebenden, umfaßt 
die realisierte Machtausübung, aber auch das Potential, unabhängig davon, 
ob die Menschen es tatsächlich nutzen oder nutzen wollen“ (Bogner 1989, 
S. 36–37; zitiert nach Wolf 1999, S. 125). Aus diesem Zusammenspiel ergibt 
sich, das Machtdiăerential, welches Macht- und Ohnmachtquellen beinhal-
tet, aber auch die konkrete Nutzung (bzw. Nichtnutzung) von Machtmitteln. 
Machtquellen haben Elias zufolge einen „polymorphen Charakter“ (Elias 
2009, S. 97). Diese Bestimmung von Machtquellen hat in der Analyse des em-
pirischen Materials zu einem vielfältigen Pool an Machtquellen geführt, die 
in den jeweiligen Interaktionen deutlich wurden. Diese in Kategorien, wie 
ökonomische, militärische oder politische Macht zu abstrahieren, hat keinen 
Nutzen für die Auswertung gebracht, sodass ich darauf verzichte und hier nä-
her am Material, der Interaktionsebene bleibe und diese beschreibe und in-
terpretiere. Dennoch kann über dieses Verständnis auch der Bezug zur Mak-
roebene, wie den gesetzlichen Bedingungen einbezogen werden, die in der 
konkreten Situation, als Aktanten auftreten (z. B. Bescheide zur PĎegestufe), 
deren Bedeutung für die PĎegeberatung ich auch schon in Kapitel 3.3 disku-
tiert habe. Dies kann auch als ein Versuch gelesen werden, mit dem „Relatio-
nierungs-Problem“ (May und Müller 2023, S. 174) der Situationsanalyse um-
zugehen, welchem ich mit dem von den Autor*innen benannten zweiten Lö-
sungsweg, „mit zusätzlichen theoretischen Bezügen“ (May und Müller 2023, 
S. 174) begegnet bin.

Machtmittel beschreiben konkreter, was in der Situation eingesetzt wird, 
welche Argumente oder Symbole genutzt werden, um zu überzeugen. Nach 
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Dahlmann besteht die Funktionsweise von Symbolen bei Elias in drei Feldern: 
Sprache, Denken und Wissen, diese stehen in einem gegenseitigen Wechsel-
verhältnis. Neues Wissen schließt immer an bestehendem an und wird in sym-
bolischer Form abgespeichert. Um dieses weiterzuentwickeln, muss das Wis-
sen erst kommuniziert werden, um es dann als Orientierungsmittel in der 
Welt nutzen zu können (vgl. Elias 2001, S. 104–108; vgl. Dahlmanns 2008, 
S. 177). Diese Weiterentwicklung čndet auch in der Beratungsinteraktion 
statt. Es werden Informationen ausgetauscht, die zur Weiterentwicklung der 
Frage- und Problemstellungen genutzt und z. B. in Form von Situationsdeu-
tungen dem jeweiligen Gegenüber vorgeschlagen werden.

Neben den wahrgenommenen Machtquellen und Machtmitteln, soll ana-
lytisch auch die Abhängigkeiten, im Sinne von Ohnmachtsquellen einbezo-
gen werden. Elias (2009) beschreibt treăend:

„Die zunehmende Undurchschaubarkeit, die wachsende Komplexität 
der VerĎechtungen, die oăensichtlich verringerte Möglichkeit irgend-
eines einzelnen, selbst des nominell mächtigsten Menschen, für sich 
allein und unabhängig von anderen Entscheidungen zu treăen, das 
ständige Hervorgehen von Entscheidungen im Zuge von mehr oder 
weniger regulierten Machtproben und Machtkämpfen vieler Men-
schen und Gruppen, alle diese Erfahrungen bringen den Menschen 
stärker zum Bewusstsein, dass es anderer, unpersönlicherer Denkmit-
tel bedarf, um diese wenig transparenten gesellschaftlichen Zusam-
menhänge zu begreifen oder gar zu kontrollieren“ (Elias 2009, S. 74).



168

Diese Abhängigkeiten in der komplexen Situation PĎegeberatung werden 
in der relationalen Analyse beschrieben, aber auch anhand der Maps von So-
zialen Welten und Arenen verdeutlicht. Aus diesen Ausführungen ergibt sich 
meine Nutzung der oben eingeführten Begriĉichkeiten:

○
–

○

○

○
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„This kind of big picture analysis of social action is rarely dorre in quali-
tative inquiry and is a special feature of SA [SitA A.Z.]“ (Clarke et al. 2018, 
S. 150). In der Situationsanalyse stellen das Mapping von sozialen Welten bzw. 
Arenen einen charakteristischen interaktionistischen Ansatz dar, um die kol-
lektive Strukturierung und das Handeln in der Situation zu analysieren.

„Es wird von der Existenz mehrerer kollektiver Akteure (sozialer Wel-
ten) ausgegangen, welche innerhalb einer umfassenden substanziellen 
Arena in alle möglichen Arten von Aushandlungen und KonĎikten in-
volviert sind. Diese Anlässe haben für alle beteiligten sozialen Welten 
und Akteure ein ausreichendes Maß an Wichtigkeit, um Handeln so-
wie die Produktion von Diskursen übe die Belange der Arena zu pro-
vozieren“ (Clarke 2012, S. 77).

Inspiriert ist das Mapping von Sozialen Welten und Arenen von der The-
orie Sozialer Welten Anselm Strauss‘ (vgl. Clarke 2012, 77, 86). Die Karten der 
sozialen Welten und Arenen legen den Schwerpunkt auf das soziale Handeln, 
das nicht als Aggregat von Individuen betrachtet wird, sondern als bewusstes 
und engagiertes Kollektiv. Individuen übernehmen VerpĎichtungen gegen-
über spezičschen sozialen Welten, und ihre Teilnahme an den Aktivitäten 
dieser Welten wird zu einem integralen Bestandteil ihrer sozialen Identität. 
Soziale Welten gestalten zudem ihre eigenen unverwechselbaren kollektiven 
Identitäten. Alle in einer bestimmten Arena des Handelns engagierten sozia-
len Welten haben unterschiedliche Identitäten und verschiedene Handlungs-
pläne für diese Arena (vgl. Clarke et al. 2018, S. 140). Die Vorbereitung dieses 
Mappings, durch die Erarbeitung der Situationsmaps war sehr hilfreich, da 
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über diese, gemeinsame VerpĎichtungen, Abhängigkeiten und Aushand-
lungserfordernisse verdeutlicht wurden.

Die Schwierigkeit in der Erstellung war eher die verschiedenen Über-
schneidungen abzubilden und gemeinsam Interessen, wie auch Aushandlun-
gen in Verhältnisse zu setzen. Clarke (2012) beschreibt, dass man bei diesem 
Mapping „permanent damit beschäftigt [ist A.Z.], Gemeinsamkeiten, Unter-
schiede und Grenzziehungen hin und her zu jonglieren und Kompromisse zu 
čnden sowie die widersprüchlichen Perspektiven der Untersuchungsgruppe 
zu verhandeln“ (Clarke 2012, S. 150). Bei der Aufzeichnung Sozialer Welten 
und Arenen, können Menschen in verschiedenen Welten verhaftet sein, be-
zogen auf die PĎegeberatungssituation bedeutet dies beispielhaft, dass eine 
demenzerkrankte Frau vornehmlich nur noch die Soziale Welt ihres Zuhauses 
hat (ggf. neben der Beteiligung an institutionellen Welten) und in der Abhän-
gigkeit Ihrer Versorgungssituation steht. Dagegen hat die sorgende Tochter 
in diesem Beispiel noch eine eigene Familie, einen Freundeskreis, eine Be-
rufstätigkeit und weitere Beziehungen (ggf. Schule, Kita, Freizeit etc.), in de-
nen sie eingebunden ist. Die Oăenlegung solcher Zusammenhänge und der 
Komplexität von Versorgungssituationen, die in der Bedürfnisaushandlung 
einĎießen, zeigt sich besonders gut über diese Mappingstrategie. „Obgleich 
einige Akteure (Individuen, Kollektive und sogar Welten) vielleicht lieber 
nicht an einer bestimmten Arena teilnehmen würden, erzwingen deren Ab-
hängigkeiten (in der Regel, aber nicht immer von Ressourcen) oftmals ihre 
Teilnahme“ (Clarke 2012, S. 148). Die Abhängigkeiten, die hierüber deutlich 
werden, können anhand des Mappings aufgebrochen und beschrieben wer-
den. Zu- und Angehörige in der PĎege sind in der Regel nicht freiwillig Teil 
dieser Arena und würden sich (zumindest zeitweise) gerne von diversen Ver-
pĎichtungen befreien, sind aber an die „sinngebenden Kollektive“ (Clarke 
2012, S. 149) gebunden und bečnden sich daher in einer starken Abhängigkeit 
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zu dieser Arena. Daher sollten Forscher*innen sich bemühen, „Verschieden-
heit(en) und Variation(en) aller Art innerhalb der Welten sowie zwischen den 
Welten zu bestimmen“ (Clarke 2012, S. 150).

Über dieses Mapping werden auch die „implicated Actors“ deutlich, die 
ich in meinen Analysen ebenfalls ausführe. Implizierte Akteure und Aktanten 
sind (nichtmenschliche) Akteure, die zum Schweigen gebracht werden oder 
nur diskursiv an der Situation beteiligt sind - konstruiert von anderen für die 
Zwecke anderer. Clarke's (2012) Konzept von implicated Actors konzentriert 
sich auf die Situiertheit von weniger mächtigen Akteuren in einer Situation 
und die Folgen der Handlungen anderer für sie und es wirft wichtige Fragen 
zu diskursiven Konstruktionen von Akteuren und Aktanten sowie deren Fol-
gen für Akteure auf (vgl. Clarke et al. 2018, S. 76). Es gibt zwei Arten von im-
plizierten Akteuren:

○

○

Keine der beiden Kategorien implizierter Akteure ist aktiv an den tatsäch-
lichen Verhandlungen über die Selbstdarstellung in der sozialen Welt oder 
Arena beteiligt, noch werden ihre Gedanken, Meinungen oder Identitäten 
von anderen Akteuren durch eine oăen empirische Untersuchung (z. B. 
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durch Fragen an sie) erforscht oder gesucht. Sie werden von den Mächtigen 
weder eingeladen, sich zu beteiligen, noch sich selbst zu ihren Bedingungen 
zu vertreten. Wenn sie physisch anwesend sind, werden sie weitgehend igno-
riert und/oder zum Schweigen gebracht. Der Unterschied zwischen diesen 
beiden Typen besteht in der Frage ihrer physischen Anwesenheit (vgl. Clarke 
2012, S. 87–88; vgl. Clarke et al. 2018, S. 76).

Die Erarbeitung der implizierten Akteure in meinem empirischen Mate-
rial der PĎegeberatung zeigte sich erhellend im Hinblick auf die Situiertheit 
des Beratungsprozesses und die Bedeutung der relationalen Machtanalyse. In 
der Analyse werden punktuelle Versuche, die sich auch im Hinblick auf die 
relationale Machtanalyse als „Machtprobe“ beschreiben lassen, der implizier-
ten Akteure deutlich, ihre Position zu verändern oder an der Aushandlung 
beteiligt zu werden. Diese lassen sich anhand des Materials durch bestimmte 
Erzählungen (re)konstruieren. Durch die Perspektive der relationalen Macht 
im Sinne Norbert Elias, welche ich daher auch in den machtanalytischen Be-
schreibungen von dem methodischen Vorgehen der SitA ab, welche die Re-
konstruktion diskursiver Konstruktionen fokussiert:

„The concepts of implicated actors and actants can be particularly use-
ful in analyzing power in social worlds and arenas. However, there are 
generally multiple discursive constructions of both the human and 
nonhuman actors in any given situation in circulation, complicating 
such analyses“ (Clarke et al. 2018, S. 77).

Meine Perspektive nimmt hier stärker Bezug auf die Beziehung innerhalb 
der Beratungssituation (Ratsuchende – Beratende), als auch über die Be-
schreibung der Alltagsgestaltung zwischen den Ratsuchenden und den 
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pĎegebedürftigen Personen über den machtanalytischen Bezug in Anleh-
nung an Norbert Elias.

„Die bestehenden kartogračschen Analysetools der Situationsanalyse 
insbesondere in der Frage zu implicated actors und ihrer relationalen 
Sichtbarmachung zu erweitern, birgt demnach ein analytisches Ent-
wicklungspotenzial des Theorie-Methoden-Pakets Adele Clarkes zu 
machtvollen sozialen Ungleichheitsdimensionen, das es in empiri-
schen Studien weiter auszuloten gilt“ (Marr und Zein 2023, S. 238).

Der Bezug zur machtanalytischen Perspektive, steht im Sinne des Ver-
suchs der Erweiterung, in der Arbeit mit den implizierten Akteuren in der 
PĎegeberatungssituation. Das ist der Grund, warum das Ergebnis dieses Ana-
lyseschrittes zu implizierten Akteuren sowie die komplexe Darstellung von 
Abhängigkeiten und VerpĎichtungen, auch nicht direkt an das Mapping So-
zialer Welten und Arenen anschließt, sondern einen stärkeren Bezug zur re-
lationalen Machtanalyse im Anschluss an das Situationsmapping hat und im 
zweiten Auswertungsteil diskutiert wird.

Das analytische Moment der Map von Sozialen Welten und Arenen nutze 
ich in der Ergebnisdarstellung, um die Situation PĎegeberatung in ihrer 
Komplexität darzulegen und mich dieser, im Sinne Kellers (2023) als reĎek-
tierte, begründbare Konstruktion der „bestimmten Situation“ (vgl. Keller 
2023, S. 80) PĎegeberatung zu nähern, also die Aushandlung der Bedürfnisse 
darüber zu rahmen. Hierfür ist mir die Map der sozialen Welten und Arenen 
ein sehr hilfreiches Werkzeug und bietet auch den Lesern eine Einführung 
sowie einen tieferen Einblick in die Komplexität der PĎegeberatungssitua-
tion, wie ich sie vorgefunden habe. 
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Ein weiteres Werkzeug in der Situationsanalyse, stellt das Positionsmap-
ping dar, welches auf das diskursive Material in der untersuchten Situation 
angewendet wird. Dieses Material kann durch verschiedene Forschungsme-
thoden wie Feldforschung, teilnehmende Beobachtung, Interviews, aber 
auch die Sammlung von Dokumenten, Websites etc. gewonnen werden. Po-
sitionsmapping ermöglicht eine umfassende Analyse der Diskurse in der Un-
tersuchungssituation (vgl. Clarke et al. 2018, S. 165).

Das Hauptziel des Positionsmappings besteht darin, die zentralen Positi-
onen zu den relevanten Themen der Situation darzustellen. Diese Themen 
stehen im Fokus, sind von Bedeutung und werden in der Regel, kontrovers 
diskutiert. Auch das Fehlen von Positionen an erwarteten Stellen (Orte des 
diskursiven Schweigens) sowie Unterschiede in den Diskursen, die für die un-
tersuchte Situation von zentraler Bedeutung sind werden erschlossen (vgl. 
Clarke et al. 2018, S. 165). „Das Ziel ist, die eingenommenen Positionen zu 
ihren eigenen Bedingungen, in ihren eigenen Worten und Perspektiven dar-
zustellen („articulated on their own terms“)“ (Clarke 2012, S. 165). Ein zentra-
ler Aspekt beim Positionsmapping in der Situationsanalyse besteht darin, 
dass Positionen nicht mit individuellen Personen, Gruppen oder Institutio-
nen in Verbindung gebracht oder assoziiert werden. Auf Positionskarten re-
präsentieren Positionen die unterschiedlichen Standpunkte, die in den Dis-
kursen eingenommen werden. Einzelne Personen und Gruppen können viel-
fältige und mitunter widersprüchliche Positionen zu ein und demselben 
Thema einnehmen, was über das Positionsmapping dargestellt werden kann. 
Ihr Ziel ist es, diese Vielfalt der Positionen abzubilden, ohne sie auf bestimmte 
Akteure zu reduzieren (vgl. Clarke et al. 2018, S. 166).
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Die Umsetzung dieser Mappingstrategie hat sich für mich als herausfor-
dernd erwiesen. Über längere Zeit habe ich verschiedene Positionsmap-Ent-
würfe in der Peergruppe zur Arbeit mit der Situationsanalyse (SitA-Gruppe) 
diskutiert und weiterentwickelt, bis sich mir, ihr Nutzen für meine Forschung 
erschloss. Die Positionsmaps ermöglichen es mir, die konstruierten Bedürf-
nisse in ihren vielfältigen Positionen aufzunehmen und in diesen Maps dar-
zulegen. Damit haben Sie in der Darstellung der Ergebnisse eine wichtige 
Rolle erhalten und es werden im Kapitel 7 zwei Maps genutzt, um die Analy-
seergebnisse zu den konstruierten Bedürfnissen und die verschiedenen Posi-
tionen aufzuzeigen.

„Um Positions-Maps zu erstellen, versucht man zunächst mithilfe der 
Daten zu klären, was in der erforschten Situation die grundlegenden 
(und oftmals, aber durchaus nicht immer umstrittenen) Fragen sind, 
über welche es unterschiedliche Positionen gibt, und diese dann in ir-
gendeiner Weise räumlich anzuordnen“ (Clarke 2012, S. 167).

Der hier beschriebene Schritt empčehlt sich für die Bedürfnisse, die im 
Rahmen der Beratungen identičziert werden, um darauf auĂauend die ver-
schiedenen Positionen und Formen der Konstruktionen sowie deren Rele-
vanz zu analysieren. Dies erfolgt unabhängig von der konkreten Beratungs-
situation. Die Trennung der konstruierten Bedürfnisse von der Aushandlung 
hat den Vorteil, dass eine abstrahierende Betrachtung des Einzel(-bera-
tungs)falls der PĎegeberatung möglich ist. „More modest and partial but se-
rious, useful, and provocative grounded analyses, sensitizing concepts, ana-
lytics, and theorizing are adequate. (…) The possibility of analytic extension 
of theorizing into other parallel or related situations certainly remains” 
(Clarke et al. 2018, S. 114).
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Die Konstruktionen und Aushandlungen von Bedürfnissen zwischen Be-
ratenden und Ratsuchenden, zeigen sich in der Beratungssituation besonders 
deutlich, mit einer machtsensiblen Perspektive (vgl. Schulze et al. 2018b, S. 13). 
Die Entstehung und Dečnition von sozialen Problemen sowie auch die 
Durchsetzung bestimmter Bewältigungsformen sind abhängig von den ge-
sellschaftlichen Machtbalancen, und -beziehungen. (vgl. Sagebiel und Pan-
kofer 2015, S. 13). Was also in der Situation der PĎegeberatung als Problem 
und als mögliche Lösungen in den Prozess der Aushandlung gelangt, ist ab-
hängig davon, was gesellschaftlich (Makroebene) über Diskurse, organisatio-
nal (Mesoebene) vermittelt durch die Beratenden und Ratsuchenden auf der 
Interaktionsebene (Mikroebene) in die Beratung eingebracht wird. „Beratung 
ist immer auch gesellschaftliche und kulturelle Praxis mit sozialem Herstel-
lungscharakter, in dem Machtverhältnisse, Wissenshierarchien, Zugehörig-
keitsdečnitionen und soziale Positionszuweisungen verhandelt werden” 
(Schulze et al. 2018b, S. 13).

Der Fokus auf die Machtbeziehungen in der PĎegeberatung ist aus meiner 
Sicht eine Schlüsselperspektive. Macht in ihrer čgurativen Bedingtheit hat 
einen wesentlichen EinĎuss auf den Verlauf von Beratungen und sie bestimmt 
maßgeblich mit, was in der PĎegeberatung als Problem dečniert wird und 
welche Möglichkeiten der Lösungsstrategien in Betracht gezogen und im 
Prozess etabliert werden. Der von Elias entfaltete Analyserahmen erlaubt 
nicht nur Dynamiken zu rekonstruieren, die mehr als die Summe ihrer Ein-
zelaktivitäten sind. Er bezieht ebenso die emotionalen Bindungen von Men-
schen mit ein, die für Elias keine geringere Bedeutung haben und symbolisch 
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repräsentiert sein können (vgl. Elias 2009, S. 146–150; vgl. May und Schütte-
Bäumner 2018, S. 525).

So kann zusammenfassend aus den beiden verbundenen Ansätzen: der Si-
tuationsanalyse und der Machtanalyse, in Anlehnung an Norbert Elias, ein 
hilfreiches Konstrukt zur Untersuchung der PĎegeberatung abgeleitet wer-
den. Es ermöglicht neben dem Fokus auf die (Macht-)Beziehung zwischen 
Beratenden und Ratsuchenden, auch die Analyse der Konstruktion von Be-
dürfnissen im Prozess der PĎegeberatung. Auf dieser Grundlage lässt sich 
machtsensibel ein relationaler Begriă von „Aushandlung“ fassen, der über die 
erweiterte Auswertungsmethode der Situationsanalyse nach Adele Clarke 
(2012; 2018), auch situationsgestaltende Elemente fasst, diese sichtbar macht 
und machtvolle Diskurse (Clarke 2012, S. 93–96) einbezieht, die den Aushand-
lungsprozess zwischen den Beteiligten mit den jeweiligen Bedürfnissen mit-
gestalten.
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–

Einführend zu den folgenden auswertenden Kapiteln wird eine Übersicht 
über die Situation der vorliegenden Forschung, die interkulturelle PĎegebe-
ratung in PĎegestützpunkten, gegeben. Wie im Kapitel 4.4.1 deutlich wurde, 
ist die Bestimmung der Situation wesentlich. Diese Bestimmung čndet an-
hand einer Soziale-Welten- und Arenen-Map statt und ermöglicht einführend 
einen übergeordneten Blick auf die Arena der PĎegeberatung. In diesem Ka-
pitel werden auch bereits Machtaspekte beleuchtet, die in Bezug zu den be-
teiligten Sozialen Welten stehen.

Daran schließt eine Auseinandersetzung mit den Machtprozessen inner-
halb der PĎegeberatungsgespräche an. Diăerenziert beleuchtet werden hier-
bei im Sinne der relationalen Machtanalyse (u. a. Elias und Scotson 1990; 
Elias 2009) insbesondere die Beziehungen der an der Aushandlung (nicht) 
Beteiligten. In diesem Zusammenhang werden hier zuerst die einzelnen Be-
ratungsgespräche und ihr Verlauf machtsensibel in den Blick genommen. An-
schließend werden dann übergreifende Aspekte betrachtet und die implizier-
ten Akteure der Situation erarbeitet.
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Im dritten Auswertungsteil folgt die Auseinandersetzung mit den kon-
struierten Bedürfnissen, die – mit der Bezeichnung Bedürfnisfelder – als Po-
sitionsmaps dargestellt werden. Die Positionierung der Akteure zu zwei zent-
ralen Themen, zu denen (fast) alle Anforderungen der Care-Situation relati-
oniert werden, wird erarbeitet und begründet.

Die folgende Gračk zeigt die Dreiteilung der folgenden Auswertungska-
pitel:

Abbildung 2: Übersicht über die Ergebnisteile (eigene Darstellung)

Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und ihre Bedeutung für 
die Disziplin und Profession der sozialen Arbeit im Feld der PĎegeberatung 
dargelegt sowie die Grenzen dieser Arbeit aufgezeigt und auf weitere For-
schungsdesiderate hingewiesen.
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In diesem ersten Auswertungskapitel čndet eine Annäherung an die Situ-
ation PĎegeberatung anhand der Map von Sozialen Welten und Arenen statt. 
Sie ermöglicht die Sichtbarmachung der in der Forschungssituation relevan-
ten kollektiven Diskurse, Beziehung und VerpĎichtungen (vgl. Clarke et al. 
2018, S. 156). In der ersten Ergebnisdarstellung (Kapitel 5) geht es darum, die 
komplexe Situation der PĎegeberatung mit den kollektiven Akteuren vorzu-
stellen, in Form der Map „Arena der PĎegeberatung“. Die Abbildung 4 stellt 
insbesondere einen Bezug zwischen den beiden sozialen Welten, der „famili-
alen Alltagswelt der Ratsuchenden“ sowie der „beratenden Personen“ dar, die 
im weiteren Verlauf im Fokus der Ergebnisse stehen. Nach der Map-Abbil-
dung werden die verschiedenen Sozialen Welten näher beleuchtet und ihre 
Bedeutung für die Arena der PĎegeberatung herausgearbeitet, dabei werden 
auch machtvolle Akteure in der Arena diskutiert und aufgezeigt, welche 
machtvolle Wirkung diese sozialen Welten auf die beteiligten Akteure haben. 
Die Darstellungen der Sozialen Welten dienen insbesondere der Vorstellung 
der verschiedenen kollektiven Akteure im Material sowie der empirischen 
Einordnung ihrer einĎussnehmenden Bedeutung in der PĎegeberatung. Da-
bei wird jeweils auf die Aufgabe der Sozialen Welt in Bezug zur Arena ver-
wiesen und beschrieben, wie diese im empirischen Material vorkommen. Zu-
dem wird Bezug genommen auf die Bedeutung und Gewichtung der jeweili-
gen Sozialen Welt sowie auf ihren EinĎuss auf die an der Beratung beteiligten 
Akteure.
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Die Abbildung 3, „Arena der PĎegeberatung“, zeigt die relevanten kol-
lektiven Akteure als Soziale Welten, welche in den Beratungen thematisiert 
und in der Beratungsarena somit wirksam werden . Maps von Sozialen Wel-
ten und Arenen veranschaulichen kollektive Akteure, nichtmenschliche Ele-
mente und die Arenen deren Wirkens. Die Arena der PĎegeberatung zeigt die 
Einbindungen in Diskurse und Aushandlungen (vom Zwang bis zum Verhan-
deln) auf. Auch können soziokulturelle, sozial-organisationale sowie institu-
tionelle Dimensionen darüber dargestellt werden. „Diskurse per se sind in 
Maps von Sozialen Welten/ Arenen nicht explizit abgebildet“ (Clarke 2012, 
S. 152). Das liegt nicht daran, dass sie in Welten und Arenen nicht vorhanden 
sind. Soziale Welten werden durch Diskurse konstituiert und in Arenen wie 
derjenigen der PĎegeberatung aufrechterhalten, wobei der Fokus ihrer Dar-
stellung auf kollektivem sozialen Handeln liegt (vgl. Clarke 2012, S. 152). Beim 
Mapping von sozialen Welten und Arenen liegt der analytische Fokus auf En-
gagement für kollektives Handeln statt auf der Funktion des Handelns oder 
der Verortung. Auf diese Weise kann der analytische Fokus auf das Handeln 
als Prozess gerichtet werden, also auf die sozialen Welten, die in der Arena 
der PĎegeberatung vorhanden sind. Die Bedeutungen der Handlungen in der 
Arena sind durch die Entwicklung eines dichten Verständnisses der Perspek-
tiven zu verstehen, die von allen an dieser Arena beteiligten Sozialen Welten 
eingenommen werden (vgl. Clarke et al. 2018, S. 150). Begründend eingeführt 
wird daher über die Abbildung 3 in mein Forschungsfeld zur PĎegeberatung 
in PĎegestützpunkten. Hierzu werden die Sozialen Welten, wie sie in der Be-
arbeitung der Forschungssituation vorgefunden wurden, in der Abbildung 

 Legende: durchgezogene ovale Linie: Soziale Welt; durchgezogene eckige Linie: Organisa-
tion; gestrichelte Linie: Arena
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dargelegt und mit dem empirischen Material belegt. Anschließend čndet eine 
Einordnung in die Arena der PĎegeberatung statt.

Abbildung 3: Arena der PĎegeberatung (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Clarke et al. 2018, S. 152-163)
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Die Soziale Welt der Kranken- und PĎegekassen mit ihrer spezičschen 
Aufgabe der An- und Aberkennung von PĎege- und Versorgungsleistungen 
nach dem SGB XI wurde bereits in den Kapiteln 2 und 3 kritisch diskutiert, 
sie werden als Institutionen im empirischen Material sichtbar. Die beratenden 
Personen verweisen zeitweise auf die unterschiedlichen Aufträge der beiden 
Sozialen Welten, der Krankenkassen und der PĎegekassen (PS02_Z1_a, u. a. 
Pos. 136). Aber häučger werden diese beiden Sozialen Welten synonyme Be-
deutung beigemessen, bzw. im Aufgabenspektrum nicht unterschieden 
(PS01_Z3_a, u. a. Pos. 245).

Die PĎegekassen entscheiden und verwalten die Anträge auf PĎegeleis-
tungen. Das zentrale Anliegen dieser sozialen Welt ist die Entscheidung über 
Leistungen auf der Grundlage des PĎegebedürftigkeitsbegriăs. Sie agiert üb-
licherweise über Bescheide und verlässt sich in ihren Bezügen, insbesondere 
auf den medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Der MDK wird 
durch die PĎegekassen zur Begutachtung der antragstellenden pĎegebedürf-
tigen Person beauftragt, mit der Feststellung des Hilfebedarfs (Medizinischer 
Dienst der Krankenkassen 2024), im Sinne des PĎegebedürftigkeitsbegriăes 
§ 14 SGB XI. Das Gutachten des MDK stellt die Entscheidungsgrundlage für 
die PĎegekasse dar und wird als Artefakt in einigen PĎegeberatungen bedeut-
sam.

Die beiden sozialen Welten nehmen in der Arena eine wichtige Rolle ein, 
die als machtvoll und diskursbestimmend wahrgenommen wird. Als zentraler 
kollektiver Akteur sind die Kranken- und PĎegekassen in jeder 
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PĎegeberatung des empirischen Materials diskursiv oder über Artefakte ver-
treten. Deutlich wird die machtvolle Position der sozialen Welt im Material 
u. a. daran, dass in PS03-Z1_a das Beratungsgespräch unterbrochen wird, da 
die Beraterin die Ratsuchende bittet, das aktuelle Gutachten des MDK von 
der PĎegekasse vor Ort zu besorgen (PS03_Z1_a, Pos. 38-113). In diesem lan-
gen Ausschnitt versucht die beratende Person noch telefonisch das Gutachten 
zu organisieren, was aber aufgrund von Datenschutzvorgaben der Kasse nicht 
gelingt, sodass die Ratsuchende zur Geschäftsstelle der Kranken- und PĎege-
kasse geht, um das Gutachten abzuholen. Erst nach der Rückkehr der Ratsu-
chenden wird das Beratungsgespräch fortgesetzt.

In PS01_Z3_a hat die Mutter, um die es in diesem Beratungsgespräch geht, 
die PĎegestufe 0 mit Betreuungsbedarf aufgrund einer Demenzerkrankung. 
Hier wird an vielen Stellen eher im Vorgriă von möglichen Leistungsansprü-
chen gesprochen, wenn ein PĎegebedarf mit PĎegestufe hinzukommt 
(PS01_Z3_a, u. a. Pos. 245).

Im PĎegeberatungsgespräch PS02_Z1_a werden die Ratsuchenden über 
weiten Strecken über die Leistungen der PĎegekasse informiert und die Mög-
lichkeit einer 24h-Haushaltshilfe in Bezug auf Leistungen der PĎegekasse aus-
gelotet (PS02_Z1_a, Pos. 53-55). In verschiedenen Beispielrechnungen und 
Szenarien werden Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Leistungen der 
PĎegekasse (oft auch mit Bezug zum Sozialhilfeträger) und Auswahlkriterien 
sowie Bedingungen besprochen, unter denen eine „Osteuropäische Haus-
haltshilfe“ (PS02_Z1_a, Pos. 402) in Anspruch genommen werden kann.
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In PS04_Z3_a werden die Leistungen der Kasse ebenfalls erläutert. Hier 
stehen die Angehörigen noch vor der ersten Beantragung einer PĎegestufe 
und möchten auch Informationen dazu, wie ein Antrag gestellt wird und was 
dann passiert (PS04_Z3_a, Pos. 37).

In PS05_Z1_a besteht eine PĎegebedürftigkeit und es geht um Leistungen 
der Kasse, die aufgrund von Umstellungen in der PĎegesituation: Kurzzeit-
pĎege in einer stationären Einrichtung, als die KurzzeitpĎege ausgelaufen ist, 
für wenige Tage auf DauerpĎege umgestellt wird. Zur Zeit der PĎegeberatung 
ist die pĎegebedürftige Person im häuslichen Umfeld und wird dort versorgt. 
Die komplexen Berechnungen und Vertragsbedingungen werden von der be-
ratenden Person an verschiedenen Stellen erläutert, (u. a. hier PS05_Z1_a, 
Pos. 615).

Im Beratungsgespräch PS10_Z1_a geht es insbesondere um die Wohnsitu-
ation der pĎegebedürftigen Personen. Die Mutter der Ratsuchenden hat eine 
PĎegestufe und sitzt im Rollstuhl, der Vater ist dement. Die Wohnsituation 
ist eine čnanzielle Belastung und übersteigt das Einkommen der pĎegebe-
dürftigen Personen, sodass das PĎegegeld zur Finanzierung der Wohnung 
mit eingesetzte wird (PS10_Z1_a, Pos. 475-477). Über die Leistungen der PĎe-
gekasse wird insofern gesprochen, als die Ratsuchende Entlastungen in ihrem 
Alltag benötigt, und diese versucht wird über Angebote aus dem sozialen 
Nahraum, aber auch über Leistungen der PĎegekasse zu eruieren. Des Weite-
ren geht es in diesem Gespräch auch um Leistungen der Krankenkasse, im 
Sinne einer Kur oder psychotherapeutischer Maßnahmen zur Entlastung.
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Eng an die Kranken- und PĎegekassen anschließend, werden auch weitere 
Ämter als Institutionen in der Arena wirksam. Die Soziale Welt der Ämter ist 
in der Bezeichnung etwas oăener gehalten. Grund ist, dass es in den Bera-
tungen immer wieder Verweise auf einzelne Ämter gibt, die aber variieren 
und deren thematische Gewichtung im Einzelnen nicht den Beratungsdis-
kurs maßgeblich beeinĎusst. Die Aufgabe dieser Sozialen Welt ist es, die bü-
rokratischen Anforderungen an Leistungsbezieher zu organisieren und über 
diese zu entscheiden. Sie stellen in Form von Artefakten dieser sozialen Welt 
Anforderungen, an die Aushandlung der Beteiligten. Erwähnt werden hier-
über insbesondere die Bearbeitung von Anträgen, die Erfahrungen mit ge-
stellten Anträgen oder die Konsequenzen von Bescheiden, die von Ämtern 
ausgestellt werden. Über Anträge der Kranken- und PĎegekassen wird in den 
Beratungen bewusst gesprochen, diese Anträge haben in den Beratungen ei-
nen anderen Stellenwert als andere Anträge, sodass diese nicht in die Soziale 
Welt der Ämter rekonstruiert wurden, sondern in einer eigenen (in 5.1 ausge-
führten) sozialen Welt. Die Bearbeitung von Anträgen auf PĎegeleistungen 
wird in den Beratungen selbstverständlicher als Teil der Beratungsleistung 
konstruiert, u. a. (PS04_Z3_a, Pos. 358-360; PS02_Z1_a, Pos. 394), oder sie 
werden von der beratenden Person gerahmt als: „So, jetzt kommen die NOR-
MALEN Unterlagen“ (PS04_Z3_a, Pos. 312).

Das Teilkasko-Prinzip der PĎegeversicherung (Dammert 2009, S. 17) be-
dingt häučg eine Abhängigkeit von Finanzierungen und dadurch Verknüp-
fungen mit dem Thema Sozialhilfe (vgl. u. a. PS05_Z1_a). Das verĎochtene 
System zur Beantragung sowie zur Abrechnung zwischen Leistungserbringer 
(wie PĎegediensten oder stationäre PĎegeeinrichtungen), PĎegekasse und 
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Sozialamt stellt komplexe Anforderungen an Ratsuchende, welche durch die 
Beratung oăengelegt und erläutert werden können.

Ein anderer Bezug zur Sozialhilfe, wird in Form von Abgrenzungen aus 
der familiären Alltagswelt der Ratsuchenden hergeleitet und die Leistungs-
möglichkeit aufgrund der Bedingungen, unter welchen sie gewährt werden, 
abgelehnt. Der Verweis darauf, dass das soziale Sicherungssystem in Deutsch-
land kompliziert ist und im Verhältnis zum System in der Türkei als hürden-
reich empfunden wird, wird konkret in der Beratung versprachlicht. Hierbei 
wird insbesondere auf die Frage der Antragstellung auf Sozialhilfe verwiesen, 
was die ratsuchende Angehörige mit folgender Begründung ablehnt:

I: //Genau//, das wird ja nicht mit einkalkuliert und die SOZIALHILFE 
muss ja jedes Einkommen, Vermögen und das wollen wir nicht. Das 
wollen wir, wir haben gesagt nein, wollen wir nicht es ist viel zu viel 
Prozedur (PS04_Z3_a, Pos. 249).

Die Ratsuchenden haben hier den Weg der Rente in der Türkei gewählt 
und werten über dies die bürokratisierte Unterstützung der Freistellung von 
Medikamentenzuzahlungen sowie die Antragsstellung mit ihren Oăenlegun-
gen der persönlichen, čnanziellen Verhältnisse in Deutschland ab. Sie können 
sich darüber von einigen bürokratischen Zwängen dieser sozialen Welt be-
freien und betonen dies auch im Sinne einer Machtquelle:
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I: […] ja, ich muss nicht hier zum Krankenkasse gehen und Bescheini-
gung holen und dann mich später mit der Krankenkasse zusammen-
schlagen, hier so viel habe ich in der Türkei ausgegeben, damit ich 
dann mein Geld bekomme mache ich das dann nicht mehr. Meinen 
Eltern wird alles bezahlt. (PS04_Z3_a, Pos. 251).

Die Aussage, dass in der Türkei alle Medikamente bezahlt werden und sich 
die Familie nicht mit Bescheinigungen für das deutsche System der Zuzah-
lungsbefreiung befassen muss, lässt sich als Reduzierung der Abhängigkeit 
lesen.

Eng verbunden sind die kommunal organisierten Leitungen für „Hilfe zur 
PĎege“. In einigen Beratungen ist dieser kommunale Träger der Hilfe zur 
PĎege (SGB XII) – als Sozialamt – einbezogen und die Übernahme der Leis-
tung ist entweder, durch bereits geprüfte Ansprüche geklärt (PS05_Z1_a, Pos. 
640), oder es wird darauf verwiesen, dass nicht alle Leistungen klar geregelt 
sind, sondern auf der Ebene Ermessensspielräume bestehen, ob Leistungsan-
bieter anerkannt werden oder nicht:

B: Und es unterliegt dann ihrem Verhandlungsgeschick sozusagen den 
Sozialhilfeträger vielleicht dazu zu bringen, dass er einen der anderen 
Anbieter, wahrscheinlich wird es noch am ehesten funktionieren 
wenn sie mit PĎegedienst Z. (PS02_Z1_a, Pos. 425)

Der Verweis der beratenden Person, auf Verhandlungsgeschick verdeut-
licht die Abhängigkeit vom Wohlwollen des Amtes und von eigenen Kompe-
tenzen in der Verhandlung, um die Leistungen, ohne zu thematisieren, was 
das konkret bedeutet und wie diese Kompetenzen erlangt oder ausgeglichen 
werden können.
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Die mächtige Position dieser Ämter wird in Bezug auf Antragstellungen 
besonders deutlich. Wenn das Leisten einer Unterschrift als Machtmittel an-
gesehen wird, welche gegeben werden, kann, oder auch nicht – im Sinne ei-
ner persönlichen Entscheidung, wird diese in Bezug auf die Antragstellungen 
eher zum Zwang, denn zu einer mächtigeren Position:

B: So siehe Mietbescheinigung, Anlage. So und da auch

I: auch unterschr-

B: auch unterschreiben von ihnen beiden, ja?

I: Genau, genau.

B: (...) Genau das sind die, das sind die Kinder, genau Angehörigen (...) 
Ah, das ist komplett alles noch zu unterschreiben, die kompletten An-
lagen, ja? (.) So das auch.

I: Das sind jetzt die Kopien (..) unten

B: Ok, das ist alles, das ist alles da

I: Ausweis.

B: Das ist eigentlich so beim anderen Antrag, Betreuerausweis.

I: Die ganzen

B: Sehr gut, sehr gut. (PS05_Z1_a, Pos. 964-974)
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Die eigentlich als mächtige Möglichkeit der Unterschrift im Sinne einer 
Zustimmung, zeigt sich in dem Ausschnitt ausgehebelt, denn es wird dieser 
Unterschrift in der Rolle gesetzlicher Betreuer kein EinĎuss zugestanden, ob-
wohl diese Unterschrift mächtig sein könnte.

In einem so klaren Machtdiăerential zugunsten der Ämter zeigt sich eine 
Unterschrift als Machtmittel eher als Mittel des Zwangs und nicht der Zu-
stimmung. Mächtiger Aktant sind hier die Formulare, bei denen Antragstel-
lenden nicht klar ist, was von wem unterschrieben werden darf oder muss, 
um notwendige (PĎege-)Leistungen zu erhalten. Dahinter steht die mächtige 
Soziale Welt der Ämter, welche die sozialen Sicherungsleistungen des Staates 
verwalten. Der Sohn, als gesetzlicher Betreuer des pĎegebedürftigen Vaters 
wirkt in seiner Rolle als gesetzlicher Vertreter eher funktionalisiert im System 
der Reglementierungen ohne wirkliche eigene Stimme. Diese Koppelung an 
das feminine Subsystem (vgl. Fraser 1994, S. 263), wurde in Kapitel 3.3.2 aus-
geführt und bestätigt sich im empirischen Material, insbesondere in Bezug 
auf Leistungen der Sozialhilfe, wie „Hilfe zur PĎege“ (SGB XII).

Weitere Ämter, die als Subwelten in der Arena der Beratungssituation ver-
treten sind, verhandeln über die Themen Grundsicherung und Wohngeld 
(PS02_Z1_a, Pos. 499) sowie Rente (PS01_Z2_a, Pos. 543), einen Nachteilsaus-
gleich durch Behinderung, im Sinne des Schwerbehindertenausweises 
(PS03_Z1_a, Pos. 316-317) und gesetzliche Betreuung (PS05_Z1_a, Pos. 954).

Insbesondere werden die Anliegen der Ämter in der Beratungsarena unter 
der Perspektive von Finanzierung thematisiert. Fragen von Anspruchsvoraus-
setzungen, formaler Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen, die als Ar-
tefakte in der Beratung vorliegen, sowie die Entscheidungen über Leistungen 
– als Bescheide (ebenfalls Artefakte in der Beratung) –, werden innerhalb der 
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Beratungen sichtbar. Daher können diese Subwelten, trotz unterschiedlicher 
thematischer Aufgaben mit ähnlichen Anliegen in der Beratungsarena, als 
eine Soziale Welt konstruiert werden.

Einen weiteren kollektiven Akteur in der Arena der PĎegeberatung, der 
als Soziale Welt gefasst wird, ist die Medizin. Auch sie hat eine diskursbestim-
mende Bedeutung in der Arena. Subwelten, die ich hier unterordne und die 
durch Ihre Handlungen die Soziale Welt prägen, sind Haus- und Fachärzte in 
Arztpraxen oder Kliniken. Die Aufgabe dieser sozialen Welt ist die Behand-
lung von Krankheiten und Symptomen. Sie kommunizieren mit der Arena 
und mit anderen Sozialen Welten über das Schreiben von Berichten und Arzt-
briefen, zu Diagnosen, in der Erstellung von Therapieplänen sowie über Ver-
schreibungen (insbesondere Medikamente, Hilfsmittel). Diese Artefakte so-
wie die hierarchische Kommunikation in Interaktionen mit der Sozialen Welt 
der Ratsuchenden, reproduziert ihre machtvolle Stellung im Diskurs. Durch 
die Angewiesenheit auf Hilfe und Unterstützung in der Versorgung und 
PĎege steht jede pĎegebedürftige Person und damit in der Regel auch die An- 
und Zugehörigen in Abhängigkeit mit diesen machtvollen kollektiven Hand-
lungen. In den Beratungen zeigen sich diese Abhängigkeiten in Form von 
Artefakten, wie Arztbriefen oder Atteste: „dann sind ja hier verschiedene 
Facharzt Atteste vorgelegt worden,“ (PS03_Z1_a, Pos. 119), in Form von Diag-
nosen: „Ja čnde ich schon, weil auch der Arzt gesagt hat das ist so eine De-
pression bedingte Geschichte ja“ (PS01_Z3_a, Pos. 460) oder auch als konkret 
erlebte Abhängigkeit in der Versorgung: „Nur die brauchen diese, von Haus-
arzt diese Verordnung, oder zum Transport. Das war nicht irgendwie geklärt“ 
(PS05_Z1_a, Pos. 16).
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In einem Ausschnitt aus der Beratung PS03_Z1_a, (Pos. 199-208) zeigt die 
Ratsuchende Unsicherheit darüber auf, wie sie mit den Veränderungen bei 
ihrem Lebensgefährten umgehen soll. Sie berichtet über ein fehlendes Gefühl 
in den Beinen und über Medikamente, die sie in ihren Wirkungen und Ne-
benwirkungen nicht einschätzen kann und als ein „Und Essen viel mehr“ 
(PS03_Z1_a, Pos. 197) beschreibt. Die Reaktion der beratenden Person ist der 
Verweis auf die Soziale Welt der Medizin und die Adressierung an Ärzte. Zu-
geschrieben wird dieser sozialen Welt die Hoheit über akzeptable Beschwer-
den, Einschränkungen sowie (Neben-)Wirkungen und der Möglichkeit etwas 
dagegen zu tun. Dass diese machtvolle Position von beiden in der Beratung 
akzeptiert wird, machen die Reaktionen deutlich: „Er hat gesagt, ja ist so“ 
(PS03_Z1_a, Pos. 203) durch die Ratsuchenden und das „Okay“ (PS03_Z1_a, 
Pos. 204) der beratenden Person als Reaktion darauf. Direkt im Anschluss 
wird das Thema wieder gewechselt.

Diese machtvolle Position in der Arena wird auch in PS04_Z3_a aufge-
zeigt, indem Behandlungsmethoden bei Diagnosen, hier Parkinson in der Be-
ratung thematisiert werden:

I: Das ist schnell wieder, genau. Und dann war mein Vater monatelang 
in Windeln, in Beuteln. Und dann haben wir erst, wie wir hier wieder 
nach Deutschland gekommen sind haben wir dann erfahren, dass Per-
sonen mit Parkinson Operationen einfach nicht empfohlen wird. Er 
hat Kanalverengung, was die Nerven angeht zu seinen Bandscheiben, 
Kanalverengung, eigentlich ist eine OP gedacht ABER ein Arzt hat 
gesagt, er soll wir können es, es soll operiert werden aber alle anderen 
Ärzte, die Orthopäden waren, plus die Neurologinnen haben gesagt 
NEIN. Er nicht, deswegen läuft er auch so gebückt, weil er halt 
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Kanalverengung hat, deswegen mit diesem Schlauch und so weiter es 
ist ok ich kann das mal den Neurologen mal mal fragen aber ich 
glaube, sie wird es nicht empfehlen. Weil er halt Parkinson krank ist 
und und OPs (PS04_Z3_a, Pos. 88).

Die Verhandlung von Diagnosen und die verschiedenen Positionen zu Er-
krankungen, Beschwerden und deren Behandlungsmöglichkeiten variieren 
stark und sind nicht als einheitliche Aussagen  zu fassen. In dem hier vorlie-
genden empirischen Material stellt diese Widersprüchlichkeit allerdings eher 
die Ausnahme dar und daher wurde diese als Soziale Welt gefasst, so erscheint 
sie im Material und ist diskursbestimmend in Bezug auf die Arena der PĎe-
geberatung.

Die Soziale Welt der Leistungserbringer hat diverse Subwelten, die sich 
mit verschiedenen Akteursgruppen und unterschiedlichen – auf die Gesund-
heit bezogenen – Aufträgen in der Arena der PĎegeberatung zeigen. Dazu 
gehören Therapeut*innen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik), 
PĎegedienste und Sanitätshäuser. Trotz der inhaltlich unterschiedlichen Auf-
träge dieses kollektiven Akteurs ist das Auftreten innerhalb der Beratungsa-
rena mit ähnlichen Anliegen an die Ratsuchenden und pĎegebedürftigen Per-
sonen verbunden. Sie stellen Anforderungen an die familiale Alltagswelt der 
Ratsuchenden in Bezug auf Kooperation innerhalb der Maßnahmen und es 
geht um Terminčndung und Bedingungen der Arbeit, die mit der familialen 

 Gleichzeitig verweist dieser Ausschnitt darauf, dass auch die Soziale Welt der Medizin, wie 
ich diese umrissen habe, eine eigene Arena darstellen kann und bei einer Fragestellung mit an-
derem Fokus wäre eine Ausdifferenzierung sinnvoll.
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Alltagswelt der Ratsuchenden abgestimmt werden müssen (PS04_Z3_a, Pos. 
25-27).

Zudem geht es in Bezug auf die Kranken- und PĎegekasse um die Abrech-
nung der erbrachten Leistungen (PS01_Z3_a, Pos. 245). Weiter zeigen sich 
wieder die machtvollen Positionen der sozialen Welt der Medizin, mit der 
Möglichkeit, eine Verschreibung von z.B. Hilfsmitteln, Physiotherapie u.ä. 
vorzunehmen oder diese zu unterlassen (PS04_Z3_a, Pos. 189). Die Soziale 
Welt der Leistungserbringer als kollektiver Akteur ist also stärker in Abhän-
gigkeiten der Arbeitsweise eingebunden. So zeigt sich auch die machtvolle 
Position der Kranken- und PĎegekassen mit der Anerkennung von Leistun-
gen und deren Finanzierung oder auch der Verwehrung von Finanzierung in 
dieser sozialen Welt (PS04_Z3_a, Pos. 191). Im empirischen Material wird 
deutlich, dass die Leitungserbringer ebenfalls von der sozialen Welt der Me-
dizin abhängig sind, insbesondere ob eine Verordnung von einem Arzt erstellt 
wird oder nicht, was in der Beratungsarena thematisiert wird.

Gleichzeitig stellen sie durch ihre Qualičkation in der sozialen Alltagswelt 
der Ratsuchenden Anforderungen an Bedingungen ihrer Arbeit. Im empiri-
schen Material wurde dies einerseits über die zeitlichen Ressourcen deutlich. 
In einem längeren Ausschnitt (PS05_Z1_a, Pos. 148-166) dokumentiert sich ein 
Versuch der zeitlichen Klärung zwischen der pĎegenden Ehefrau (I2), dem 
anwesenden Sohn (I) und der beratenden Person (B). Der PĎegedienst hat 
(vermutlich in Absprache mit den pĎegenden Angehörigen) die Zeiten der 
Versorgung mehrfach geändert, gesprochen wird hier über „Ausnahme“ und 
das war „gestern“ und „das war am Anfang“ so. Es wird darüber deutlich, dass 
die hauptpĎegeverantwortliche Person (I2) mit den zeitlichen Änderungen 
überfordert ist und den Überblick oder auch die Sinnhaftigkeit der veränder-
ten Zeiten nicht nachvollziehen kann. Eine Deutung der aufgezeigten 
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Situation ist, dass die Änderungen nicht aufgrund der PĎege vor Ort, sondern 
aufgrund der Tourenplanung und der Organisation des PĎegedienstes pas-
siert.

Eine weitere Soziale Welt, die EinĎuss auf die Beratungen nimmt, ist die 
Soziale Welt der Forschenden im Forschungsprojekt OPEN, welche die bera-
tenden Personen konkret auăordert, neben der Platzierung der Aufzeich-
nungsgeräte, auch das Einwilligen in ein solches Projekt zu organisieren, wel-
ches auch an mehreren Stellen im empirischen Material mit dokumentiert 
wird:

B: Jetzt nimmt es auf, ich lass es hier einfach stehen, ich schenke ihnen 
jetzt erstmal etwas zu trinken ein

Klient: Erste mal gesehen diese Geräte

B: Ja das sieht ganz neu aus, so das gebe ich ihnen mit das können sie 
in Ruhe nochmal durchlesen und dann unterschreiben ja und mir 
dann zu schicken

Klient: Ja alles klar

B: Oder sie unterschreiben sie nach dem Gespräch wie sie möchten, 
so was kann ich jetzt für sie tun? (PS03_Z1_a, Pos. 1-5)
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Die bewusste Thematisierung, macht einerseits deutlich, dass den Ratsu-
chenden gegenüber transparent gemacht wurde, dass die Beteiligung an dem 
Forschungsprojekt stattčndet. Aber auch hierüber werden Anforderungen an 
die Ratsuchenden und die beratenden Personen deutlich, dass etwas noch 
einmal durchgelesen und dann unterschrieben werden soll, so wie eine bera-
tende Person am Anfang der Beratung darauf hinweist: „Ja, es sind zwei Blät-
ter die sie unterschreiben müssen.“ (PS04_Z3_a, Pos. 5), verdeutlicht den 
Mehraufwand und damit die Anforderung an die beratenden Personen, dies 
zu erklären und die Beteiligung am Projekt zu erläutern. Auf der Seite der 
Ratsuchenden stellt es die Anforderungen, dass zusätzlich zu den anderen Ar-
tefakten aus den sozialen Welten der Ämter, der Kranken- und PĎegekassen, 
der Medizin und der Leistungserbringer weiteres Informationsmaterial ver-
standen werden muss.

In einem Gespräch weist die beratende Person darauf hin, dass die Zu-
stimmung zur Beteiligung im Projekt erst zu einem späteren Zeitpunkt gege-
ben wurde: „[…] Bislang, hatte die Familie nicht so gewünscht, insbesondere 
die Ehefrau, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde, aber heute ist das Ein-
verständnis gegeben […]“ (PS05_Z1_a, Pos. 4). Über die Begründung, warum 
in den ersten beiden Gesprächen das Einverständnis nicht gegeben war und 
für dieses dritte Gespräch dann doch, wird zu keiner Zeit im Material thema-
tisiert, es deutet sich hier aber ein Prozess des Verhältnisses zum Berater an, 
auf den in Kapitel 6.1.5 näher eingegangen wird.

In einigen Fällen wird auch auf konkrete Forscherinnen und Forscher und 
auf den folgenden Telefonanruf im Rahmen des Forschungsprojekts OPEN 
verwiesen:
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B: Ja ob sie das gut gefunden haben und so einmal und das ist das 
Forschungszentrum von wie nennt sich das warten sie mal wer würde 
da anrufen eine Kollegin die das eben auswertet das werden sie dann 
schon erfahren ich weiß jetzt nicht wie die heißt (PS01_Z3_a, Pos. 653)

Auch innerhalb der Beratungsgespräche gibt es Verweise darauf, dass die 
Aufnahmegeräte oder das Forschungsprojekt nicht vergessen wurden, son-
dern präsent bleiben:

B: Das wir sagen hier im Landkreis möchten wir gerne auch noch 
mehr solche muttersprachlichen und kultursensiblen Möglichkeiten 
schaăen das ist unser Anliegen, deswegen ist zum Beispiel diese For-
schungsprojekt

K: Schön, dass es so was gibt. (PS01_Z3_a, Pos. 109-110)

Deutlicher wird es noch in der Beratung PS05_Z1_a, Pos. 4. Die beratende 
Person führt bereits mit einem Monolog an das Aufnahmegerät bzw. die for-
schende Person, die sich diese anhören wird, ein und erklärt die Situation. 
Auch später im Gespräch nimmt die beratende Person immer wieder über das 
Aufnahmegerät Kontakt mit der Forschergruppe auf und bezieht diese ins 
Gespräch ein: „Vielleicht eine Information fürs Band die Frau S. ist vom Ver-
sorger“ (PS05_Z1_a, Pos. 264) oder auch „Die Frau H. ist Sozialarbeiterin von 
der Betreuungsbehörde, sage ich jetzt gerade mal für's Band“ (PS05_Z1_a, 
Pos. 558). Hier wird deutlich, wie präsent die beratende Person die Aufzeich-
nung während des gesamten Gespräches hat und sie spricht den Aktanten 
„Aufnahmegerät“, im Sinne der SitA, ähnlich einer weiteren Person im Be-
ratungsgespräch, an.
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Die familiale Alltagswelt der Ratsuchenden besteht aus der Subwelt, den 
pĎegebedürftigen Personen und der An- und Zugehörigen. Die Aufgabe die-
ses kollektiven Akteurs ist es, den Alltag mit der Versorgung zu vereinbaren. 
Die Teilnahme an der Arena der Beratungssituation ist in der Regel ein Zei-
chen dafür, dass Probleme entstanden sind oder Abläufe im Alltag mit der 
Versorgung nicht (mehr) zufriedenstellend integriert werden können. Die 
pĎegebedürftigen Personen sind hierbei Menschen, die auf Unterstützung 
zur Alltagsbewältigung und in fünf von sechs Beratungen des Samples auch 
auf PĎege angewiesen sind.

Die An- und Zugehörigen können als Familie auftreten und unterschied-
lich groß sein, was im vorliegenden Sample in allen sechs Beratungsgesprä-
chen der Fall ist. In einem Gespräch wird noch eine Bekannte als Unterstüt-
zung der Familie angegeben, die in der Wohnung mit lebt (PS03_Z1_a, Pos. 
213-215), deren Beziehung zur Ratsuchenden nicht näher erläutert wird. Die 
Familienkonstellationen der Sorge sind allerdings unterschiedlich und haben 
KonĎikt- (PS01_Z3_a, Pos. 114) sowie Unterstützungspotential (PS10_Z1_a, 
Pos. 273, 409), auf welche im Kapitel 6 näher eingegangen wird.

Ein weiterer Aspekt, welcher in der familialen Alltagswelt der Ratsuchen-
den relevant wird, ist die Soziale Welt der Berufstätigkeit, welche Anforde-
rungen ihrerseits an die pĎegenden An- und Zugehörigen stellt, insbesondere 
in Bezug auf die Ressourcen der Durchführung und die zeitliche Planung. In 
PS10_Z1_a wird beispielsweise auf die eigenen, wie auch auf die Berufstätig-
keit in Vollzeit des Bruders verwiesen (PS10_Z1_a, Pos. 211-213).
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Auch in PS03_Z1_a wird auf die selbstverständlichen Rahmenbedingun-
gen der Berufstätigkeit hingewiesen, in einem Telefonat zwischen der bera-
tenden Person mit der PĎegekasse, als es darum geht, das aktuelle Gutachten 
kurzfristig zu organisieren:

B: […] Weil sie hat sich jetzt extra einen Tag freigenommen von der 
Arbeit, um den Termin heute wahrnehmen zu können und wenn wir 
jetzt einen neuen Termin machen, dann muss sie wieder einen Tag 
freinehmen und sie wissen ja, wie das dann ist. […] (PS03_Z1_a, Pos. 
84)

In PS01_Z3_a berichtet die Ratsuchende ausführlich über ihre Alltagsge-
staltung und auch über eine weitere Angehörige, die aus ihrer Sicht nicht aus-
reichend die PĎegesituation unterstützt (PS01_Z3_a, Pos. 498), dabei wird 
auch Bezug zur Berufstätigkeit hergestellt. Gerade in Bezug auf die in der 
PĎegeberatung relevanten Fragen von Be- und Entlastungen wird Berufstä-
tigkeit zwar nicht inhaltlich thematisch, aber in den Konsequenzen für die 
Sorgesituation wirksam:

B: […] das Gleichgewicht, wenn ich zu viel auf die eine Waagschale 
lege dann habe ich auf der anderen nichts ja? (.) Bei ihnen ist es keine 
work-life-balance, sondern das ist work-family-life-balance irgendwie 
ja das heißt Familie und Arbeit auf der einen Seite und auf der anderen 
Seite sie selbst ja (.) und, dass das Gleichgewicht das muss wieder ir-
gendwie hergestellt werden und daran zu arbeiten das wäre ihre Auf-
gabe dann können sie auch viel mehr für die Eltern tun […]. 
(PS10_Z1_a, Pos. 394)
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Ähnlich zeigt es sich auch in den Beratungen, wenn es um VerpĎichtun-
gen gegenüber eigenen Kindern, dem Haushalt und einer Partnerschaft geht. 
Diese Sorgearbeit konkurriert mit der Sorgearbeit um pĎegebedürftige Per-
sonen in der Familie und verknüpft sich mit weiteren Themen. Eine sorgende 
Angehörige beschreibt, „[…] zum Glück habe ich keine Familie in dem Sinne 
keine eigenen Kinder von daher (PS10_Z1_a, Pos. 291). Und weiter berichtet 
sie, dass ihre Ehe aufgrund der Situation mit den pĎegebedürftigen Eltern 
„[…] den Bach runtergegangen“ (PS10_Z1_a, Pos. 201) ist. Die Belastung durch 
die Sorgeorganisation zeigt sich bei der sorgenden Tochter als sehr hoch, 
dennoch ist sie ursprünglich nicht wegen der Belastung in die Beratung ge-
kommen, sondern aufgrund von Mietrückständen und einer drohenden Kün-
digung der Wohnung der pĎegebedürftigen Eltern (PS10_Z1_a, Pos. 466).

Dies zeigt auch einen weiteren kollektiven Akteur, der sich im empiri-
schen Material als wichtig erweist: Vermieter. Die Aufgabe der Sozialen Welt 
der Vermieter ist es, Wohnraum bereitzustellen und zu verwalten. Dieser kol-
lektive Akteur wird im empirischen Material einerseits als Verwalter von 
Mieteinnahmen sichtbar, wenn diese nicht (ausreichend) gezahlt wurden 
(PS10_Z1_a, Pos. 463-481), wie in der oben aufgezeigten Beratung. Anderer-
seits tritt er auch als Entscheider für Wohnraumanpassungen, im Sinne des 
behindertengerechten Wohnens (PS04_Z3_a, Pos. 308) in Erscheinung und 
entfaltet in beiden Fällen große Abhängigkeiten, die einschneidende Verän-
derungen bewirken können, denn für die Mieter*innen kann dies zur Not-
wendigkeit eines Umzuges führen.

Bisher waren in den Ausführungen insbesondere die pĎegenden An- und 
Zugehörigen dieser sozialen Welt thematisch, was primär daran liegt, dass 
diese sich sprechend in den Beratungen zeigen. PĎegebedürftige Personen, 
die sich in der familialen Welt der Ratsuchenden bečnden, sind in zwei 
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Beratungen physisch anwesend gewesen, die jeweils in der Häuslichkeit der 
Ratsuchenden stattgefunden haben. In den beiden Beratungsgesprächen 
PS04_Z3_a und PS05_Z1_a waren auf den Audioaufnahmen Geräusche der 
Personen zu hören: Geräusche der PĎege (PS05_Z1_a) oder auch nicht 
deutschsprachiges Sprechen im Hintergrund (PS04_Z3_a). In beiden Inter-
views wurden die PĎegebedürftigen nicht aktiv in die Beratung einbezogen. 
Allerdings wurden durch die Angehörigen Wünsche in Bezug auf die Versor-
gung eingebracht. Auf diese Aushandlung, auch über die Nichtbeteiligung, 
wird im Kapitel 6 näher eingegangen. Die Soziale Welt der pĎegebedürftigen 
Personen ist in der Arena vertreten, allerdings eher in Form von implizierten 
Akteuren. Sie stehen in großer Abhängigkeit von der Versorgungssituation 
und tragen jeweils die Konsequenzen der in der Arena ausgehandelten Ver-
hältnisse auf der Mikroebene.

Die Soziale Welt der beratenden Personen bezieht sich auf die Arbeit in 
der Institution PĎegestützpunkt, weshalb hier in Abbildung 4 auch eine Über-
schneidung konstruiert wurde. Hier gibt es auch Kolleg*innen im PĎege-
stützpunkt, auf die verwiesen wird: PS02_Z1_a, Pos. 527, PS04_Z3_a, Pos. 359. 
Eine weitere Überschneidung der Sozialen Welt der beratenden Personen čn-
det sich zu den Kranken- und PĎegekassen. Hierzu lassen sich im Material 
wenig Hinweise čnden (angedeutet hier: PS02_Z1_a, Pos. 548-550), allerdings 
ist die Besetzung der PĎegestützpunkte in Hessen und Rheinland-Pfalz, wie 
in Kapitel 2.1.1 beschrieben, durch kommunale Mitarbeiter*innen und Mitar-
beiter*innen der Kranken- und PĎegekassen vorgesehen, wobei diese zweige-
teilte Beschäftigung keinen Rückschluss auf die Qualičkation zulässt.
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Die Aufgabe dieser Sozialen Welt ist insbesondere die PĎegeberatung 
nach §7a SGB XII, auf welche bereits in Kapitel 2 zur PĎegeberatung einge-
gangen wurde. Auch die psychosoziale Beratung wird als Teil ihrer Aufgaben 
wahrgenommen, welche sich in den Beratungen unterschiedlich ausgeprägt 
zeigen. Stärker werden psychosoziale Beratungsaspekte in den Beratungen 
PS10_Z1_a, PS01_Z3_a und PS04_Z3_a thematisiert.

Die Soziale Welt der beratenden Personen beschreibt sich selbst im We-
sentlichen aus der Unterstützung von Ratsuchenden, die sich über PĎege und 
Versorgung informieren möchten und/oder konkrete Hilfen wünschen. Eine 
Hauptaufgabe wird darin gesehen, die gesetzlichen Leistungen des SGB XI 
für die Ratsuchenden nutzbar zu machen. Im empirischen Material wird dies 
insbesondere darüber deutlich, dass Beispiele und Erklärungen zu gesetzli-
chen Leistungen gegeben werden (PS04_Z3_a, Pos. 328, PS02_Z1_a, Pos. 66). 
Die Übersetzung der sozialrechtlich verankerten Bedarfe čndet sich an vielen 
Stellen im empirischen Material je nach Beratungsfokus unterschiedlich häu-
čg.

Auch die Vermittlung und Information über weiterführende Hilfen wer-
den von dieser sozialen Welt als Auftrag gesehen. Hierbei geht es zum Bei-
spiel um Informationsmaterial, welches auf die Sprache angepasst wurde und 
das eigene Angebot beinhaltet (PS04_Z3_a, Pos. 157), oder es geht um Infor-
mationen zu bestimmten Themen (wie Haushaltshilfen, Wohnberatung, 
Schwerbehinderung etc.), über die beraten und schriftliche Informationen 
mitgegeben werden (beispielhaft: PS02_Z1_a, Pos. 410).

Die Bedeutung, die der Information und AuČlärung von Ratsuchenden 
zuerkannt wird, wird in dem folgenden Auszug ausgedrückt:
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B: Kein Wunder (..) kein Wunder (.) ich sage mal das Wort hätte ist ja 
irgendwie scheiße ja, aber wenn sie früh genug Informationen haben 
//über (.) Entlastungsmöglichkeiten// (PS10_Z1_a, Pos. 202)

Diese Aussage bezieht die beratende Person darauf, dass die Ehe der Rat-
suchenden gescheitert ist, und deutet damit an, dass diese Ehe nicht so belas-
tet gewesen wäre, wenn frühzeitiger Informationen über Entlastungsmög-
lichkeiten zur Versorgung der pĎegebedürftigen Eltern vorgelegen hätten. 
Der Information über Leistungen der PĎegekasse, aber auch sonstigen Ent-
lastungsmöglichkeiten wird also ein hoher Stellenwert eingeräumt.

Auch therapeutische Angebote wurden in zwei der sechs Beratungsge-
spräche thematisiert: PS10_Z1_a, Pos. 324-334 und PS04_Z3_a, Pos. 163-176. 
Ein Verweis auf Beratungsangebote von Ämtern čndet ebenso statt, zum Bei-
spiel zum Thema Wohngeld: PS02_Z1_a, Pos. 471.

Die konkrete Aushandlung zwischen der Sozialen Welt der beratenden 
Personen und der familialen Alltagswelt der Ratsuchenden wird im Folgen-
den ausgeführt. Die Ergebnisse der relationalen Machtanalyse in Anlehnung 
an Norbert Elias zeigen die Machtpositionierungen und Abhängigkeiten der 
Beratungsčgurationen auf.
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Die Sozialen Welten der Arena der Beratungssituation (Abbildung 4), die 
auch gleichzeitig die Forschungssituation darstellt, ist sehr vielfältig und es 
werden in ihr viele Anforderungen an die Akteure in der Beratungssituation 
gestellt.

Insbesondere die familiale Alltagswelt der Ratsuchenden mit ihren Sub-
welten der pĎegebedürftigen Personen und der An- und Zugehörigen, die mit 
weiteren Sozialen Welten wie der Sozialen Welt der Berufstätigkeit und der 
Sozialen Welt der Vermieter verbunden sind, zeigt ein empčndliches Gefüge. 
In einem Beratungsgespräch wurde durch die beratende Person das Bild des 
Mobiles genutzt:

B: [In Kinder-]Zimmern, wenn sie an einem dieser Mobilestücke was 
machen ja also wenn sie daran ziehen dann bewegt sich alles andere 
mit das ist einfach so und sie können aber nur bei sich selbst anfangen 
und nicht bei den anderen sie können das ist vergebliche Energie wenn 
sie glauben das sie ihre Schwester ändern können, vergebliche Energie 
wenn sie ihren Mann ihr Umfeld verändern wollen, das geht nicht das 
ist also wenn sie sagen ich möchte mehr Zeit dann nehmen sie dann 
gucken sie wo können sie für sich mehr Zeit irgendwie frei räumen 
oder Entlastung schaăen und dann nehmen sie sich das, das ist leicht 
gesagt aber dann werden sie merken, dann motzt vielleicht ihr Mann 
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oder ihre Kinder oder sonst was aber dann wird sich vielleicht dann 
was bewegen (PS01_Z3_a, Pos. 513-515)

Die beratende Person rekurriert in dem Gespräch darauf, dass sich die in 
der PĎege hauptsächlich verantwortliche Tochter mehr Unterstützung 
wünscht in der Versorgung und auch die Verantwortung für Entscheidungen 
der Versorgung der demenzerkrankten Mutter gerne teilen möchte.

PĎege und Versorgung stellen in der Alltagswelt der Betroăenen eine oft 
sehr komplexe Situation dar, welche sich aus vielen kleinen und großen Her-
ausforderungen im Alltag zusammensetzt, häučg verbunden mit Handlungs-
druck der an der PĎege Beteiligten. PĎegeberater*innen haben in einem ers-
ten Schritt oft die Aufgabe, diese komplexe Situation mit den individuellen 
Bedingungen der Ratsuchenden zu rekonstruieren. Sie selbst werden durch 
die Beratung aber ebenfalls Teil der Arena, die sich im Aushandlungsprozess 
bečndet, und stellen Anforderungen an die Ratsuchenden, wie Termine ein-
zuhalten oder Unterlagen mitzubringen. Die Unterstützung der Ratsuchen-
den bei der Entwicklung möglicher Entlastungen und Hilfen für die Alltags-
bewältigung ist hierbei zentral. Wie das Forschungsprojekt OPEN zeigen 
konnte, gehen die beratenden Personen hier sehr unterschiedlich vor und ori-
entieren sich verkürzt ausgedrückt entweder an dem, was die Ratsuchenden 
aus ihren jeweiligen Lebenszusammenhängen berichten, oder an den Vorga-
ben der Sozialgesetzgebung (in Form beispielsweise eines Begutachtungsbe-
richtes).

Wenn diese komplexen Sozialen Welten Eingang in die Aushandlung der 
Bedürfnisse in der PĎegeberatung čnden, stellt dies hohe Ansprüche an die 

 Differenzierter u. a. bei May und Zein (2018, S. 130–133)
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Beratenden in diesem Feld. Anforderungen an die PĎegebedürftigen und de-
ren Zu- und Angehörigen können aus jeder der aufgezeigten Sozialen Welten 
in die Beratungsarena hineingetragen werden oder sich auch auf mehrere 
Welten beziehen. Während die Sozialen Welten ihrerseits Anforderungen an 
die familiale Alltagswelt der Ratsuchenden stellen oder sich mit diesen zu be-
stimmten Fragen in Aushandlungen bečnden, haben die beratenden Perso-
nen hierbei eine Lots*innenfunktion, um zwischen den Anforderungen der 
Sozialen Welten, die in der Arena beteiligt sind, und den Bedürfnissen der 
familialen Alltagswelt der Ratsuchenden zu vermitteln. Da aber auch die fa-
miliale Alltagswelt der Ratsuchenden keine homogenen Bedürfnisse hervor-
bringt, sondern diese individuell zu den jeweiligen Individuen der Sorgesitu-
ation relationiert ist, soll dieses Verhältnis unter Berücksichtigung von Macht 
konkreter in den Blick genommen werden.

Im PĎegeberatungsprozess werden Macht und Abhängigkeiten in der In-
teraktion zwischen beratenden Personen und den Ratsuchenden sichtbar. 
Diese čndet jedoch nicht nur zwischen den Anwesenden und aktiv an der 
Beratung Beteiligten statt, sondern schließt auch die Personen ein, die in der 
Situationsanalyse als implizierte Akteure (anwesend oder abwesend) erfasst 
werden. In beiden Formen sind die Machtasymmetrien deutlicher ausgeprägt 
und die Repräsentation der eigenen Bedingungen dieser Akteure sind beson-
ders unsichtbar oder werden verschleiert (vgl. Clarke 2012, S. 87). Da die Re-
konstruktion von Bedingungen dieser Akteure nur an wenigen Stellen im 
Material möglich ist, soll in diesem Kapitel die Machtbeziehung zwischen 
den Beteiligten an der PĎegeberatung fokussiert werden. Dieser Fokus ver-
deutlicht die Abhängigkeiten und Ressourcen, auf welche durch die Beteilig-
ten zugegriăen werden kann, um die eigenen Deutungen der Situation ein-
zubringen und den Prozess der Bedürfniskonstruktion zu beeinĎussen. Das 
beinhaltet, dass die Bedürfniskonstruktionen selbst in den Gesprächen 
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verhandelt und erst im Beratungsprozess hergestellt werden. Wenn Bedürf-
nisse der pĎegebedürftigen Personen oder deren An- und Zugehöriger kon-
struiert werden, wird gleichzeitig auch die Befriedigung dieser Bedürfnisse 
verhandelt oder monologisch festgelegt. Dieser Prozess kann als zyklisch und 
sich wiederholend angesehen werden und entspricht keiner linearen Abfolge 
in den Beratungen, sondern eher Annäherungen, die stellenweise über Ange-
bote zur Bedürfnisbefriedigung konkretisiert werden. Abbildung 4, „Aus-
handlungsdreieck“, veranschaulicht dieses Beratungsverhältnis:

Abbildung 4: Aushandlungsdreieck (eigene Darstellung)
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Im Folgenden werden die relationalen Machtbeziehungen zwischen der 
Sozialen Welt der beratenden Personen und der familialen Alltagswelt der 
Ratsuchenden fokussiert und die Bedingungen des Beratungsverhältnisses in 
Abbildung 5 sowie die Einordnung von implizierten Akteuren in der Bera-
tungssituation beschrieben. Die analytische Betrachtung der drei Beziehun-
gen zwischen An- und Zugehörigen und beratenden Personen, zwischen pĎe-
gebedürftige Person(en) und beratenden Personen sowie pĎegebedürftigen 
Person(en) und An- und Zugehörigen ist zwar möglich, aber angesichts der 
Verwobenheit der Situation als nicht sinnvoll erachtet worden, denn es geht 
im Folgenden um genau diese Macht- und Abhängigkeitsbeziehungen im 
Sinne Elias‘ (2009), wie in Kapitel 4 ausgeführt. Die Aushandlungen und Kon-
struktionen sind im empirischen Material verschränkt und häučg nicht ein-
deutig einem bestimmten Beziehungsverhältnis zuzuordnen, daher wird im 
Folgenden zuerst über den Verlauf der sechs Beratungen auf die Machtbezie-
hungen insgesamt eingegangen. Im Anschluss werden übergreifende Aspekte 
beleuchtet, die in mehreren Beratungen auftreten, und dargestellt, in welchen 
Beratungen Machtdiăerenziale stärker ausfallen. Abschließend wird der Fo-
kus auf die implizierten Akteure gelegt, die sich über die Beratungsanalyse 
rekonstruieren lassen.

Im Folgenden werden mit Blick auf den Verlauf der Beratung die Macht-
beziehungen der PĎegeberatung, subjektiv nachgezeichnet. Um ein mög-
lichst umfassendes Bild der komplexen Situation, wie sie sich in den einzel-
nen Beratungsgesprächen darstellt, zu erhalten, wird jedes Beratungsge-
spräch einzeln betrachtet und sowohl gračsch dargestellt als auch 
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beschreibend darauf Bezug genommen. Die Gračken sind subjektive Maps, 
die lediglich meinen forscherischen Eindrücken der Beratungssituationen 
entsprechen, sie wurden, nicht quantičziert. Damit dienen die Maps eher ei-
nem Gesamteindruck, wie ich das Machtgefüge innerhalb der Beratungen re-
konstruiere. Die Beschreibungen dazu sind in dieser Hinsicht ausführlicher 
und werden mit Auszügen aus dem Material zu markanten Stellen belegt.

Ziel ist insbesondere die Veränderung der Machtverhältnisse im Verlauf 
der Gespräche unter den Beteiligten und nicht beteiligten pĎegebedürftigen 
Menschen darzustellen. Um dies zu ermöglichen, sollen hier folgende Pikto-
gramme genutzt werden, die für verschiedene Ereignisse und für die Thema-
tisierung sozialer Welten stehen. Da es als Legende zu umfangreich ist, sollen 
diese Piktogramme hier separat dargestellt werden:
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Symbole Bedeutung

  Wendepunkte in der Beratung

  Machtprobe

Bezug in der Beratung zu Sozialen Welten

  Soziale Welt der Ämter

  Soziale Welt der Kranken- und PĎegekassen

  Soziale Welt der Leistungserbringer

  Soziale Welt der Medizin

  Soziale Welt der Berufstätigkeit

  Soziale Welt der Vermieter

Die jeweiligen präsenten Beteiligten an der Beratung werden in die Gračk 
aufgenommen und das Machtdiăerential zueinander nachgezeichnet. PĎege-
bedürftige, die entweder anwesend oder abwesend sein können, werden in 
der Gračk über die graue Fläche mit ihrer Repräsentation in der Beratung 
dargestellt. Da in keinem der Beratungsgespräche eine aktive Beteiligung der 
pĎegebedürftigen Personen stattfand, soll diese Übersicht aufzeigen, an wel-
chen Punkten in den Beratungen Wünsche und Bedürfnisse der pĎegebedürf-
tigen Personen konstruiert werden.
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Weitere relevante Personen, über die in der Beratung gesprochen wird, 
werden nicht in der Gračk aufgenommen, um eine Übersichtlichkeit in der 
Darstellung zu erhalten, werden aber in der Beschreibung zur Gračk ausge-
führt.

Die grundsätzlich beteiligten Sozialen Welten der pĎegenden An- und Zu-
gehörigen und der pĎegebedürftigen Personen sowie der beratenden Perso-
nen werden nicht als Piktogramme aufgenommen, da deren Beteiligung am 
Gespräch über die Abkürzungen ersichtlich und jeweils in einer Legende als 
Fußnote ausgeschrieben werden.

 Die Variation der Abkürzungen bei den An- und Zugehörigen ergibt sich daraus, dass im For-
schungsprojekt OPEN verschiedene Personen Transkripte der Beratungsaufzeichnungen an-
gefertigt haben, diese Bezeichnungen wurden nachträglich nicht mehr vereinheitlicht.
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Abbildung 5: Machtverlauf des Beratungsgesprächs PS01_Z3_a (eigene Dar-
stellung)

Die Beratung PS01_Z3_a čndet in den Büroräumen des PĎegestützpunk-
tes statt und ist kein Erstgespräch. Die beratende Person beginnt das Ge-
spräch mit der Einholung des aktuellen Standes, seit dem letzten Austausch. 
Die Stimme der beratenden Person wirkt beruhigend, wenn diese eher mo-
nologisch auf verschiedene Themen, wie die emotionale Belastung der ratsu-
chenden und sorgenden Tochter (K) und die Akzeptanz und dem Umgang 
mit der Krankheit (Demenz) der Mutter (PB) eingeht. Das Machtdiăerential 
ist im gesamten Gespräch nicht stark ausgeprägt. Die beratende Person 

 Legende: B = beratende Person, K = ratsuchende Tochter (anwesend), PB = pćegebedürftige 
Person (abwesend)
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beginnt mit der Gesprächsführung und leitet durch das gesamte Gespräch. 
Sie verhält sich zugewandt zur Ratsuchenden, verdeutlicht aber auch das 
Mehr an Wissen sowie die Distanz zur Situation. Darüber ordnet die bera-
tende Person immer wieder Aspekte der individuellen Erzählungen der Rat-
suchenden in einen überindividuellen Zusammenhang ein und regt Perspek-
tivwechsel an.

Die Unsicherheit der Ratsuchenden in Bezug auf die mit der Erkrankung 
der Mutter verbunde Veränderung wird im Austausch oăenkundig und das 
schlechte Gewissen der Ratsuchenden, nicht „rund um die Uhr“ für die Mut-
ter verfügbar sein zu können, in den Fokus gerückt:

K: Aber gut, das löst, glaube ich, mein Grundproblem nicht, mein 
Grundproblem ich, dass ich einfach nicht weiß, was ich mit ihr ma-
chen soll. Ich kann sie nicht aufnehmen, weil ich nicht rund um die 
Uhr auf sie aufpassen kann, ja und ich kann es auch nicht meiner Fa-
milie zumuten, weil einfach kein abgeschlossener Raum dafür da ist, 
wo sie sich austoben könnte (PS01_Z3_a, Pos. 26)

Es wird mit den ersten Ausführungen der Ratsuchenden ihre große Ab-
hängigkeit zur Versorgung der Mutter deutlich. Ihr eigener Anspruch an die 
Gewährleistung der Versorgung und die Ansprechbarkeit prägen das Bera-
tungsgespräch. Wobei es hierbei nur an sehr vereinzelten Punkten um die 
PĎegebedürftige selbst geht, sie bleibt in dem Beratungsgespräch impliziert. 
Die emotionale Belastung der ratsuchenden Tochter ist groß und wird in der 
Beratung sehr umfangreich aufgegriăen, um eine Entlastung der Verantwort-
lichkeit und praktischen Versorgung im Alltag herzustellen.
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Es zeigen sich Tendenzen der Trauer um die Mutter als Mensch, die durch 
die Erkrankung, viele Momente und Orte bzw. Ereignisse vergisst und auch 
mit Veränderungen der Persönlichkeit einhergeht. Die beratende Person gibt 
Hinweise für Zeichen der Überforderung und die Bedeutung der Emotiona-
lität in der fortschreitenden Erkrankung sowie AuČlärung zum Fortschrei-
ten.

B: […] dann wird sie sich gut fühlen dann wird sie sich aufgehoben 
fühlen und dann geht es ihr dann weiß sie es vielleicht nicht immer 
versteht es vielleicht nicht, aber vom Gefühl her geht es ihr gut und 
das ist das Wichtigste, wenn sie ihr das Gefühl vermitteln sie ist hier 
gut aufgehoben und auch mit ihrer Wohnung ist es das gleiche. […] 
(PS01_Z3_a, Pos. 57)

Der gekürzte Auszug verdeutlicht, den Ansatz der beratenden Person zum 
Umgang mit dem Überforderungsgefühl. Diese hält weiterhin die professio-
nelle Rolle bei und stellt über diese dennoch Nähe zu den Aussagen der Rat-
suchenden her. Das Machtdiăerential ist weiterhin nicht stark ausgeprägt, 
aber vorhanden, da die beratende Person sich professionell positioniert, in-
dem sie ihr Fachwissen präsentiert sowie erste Angebote in die Beratung ein-
Ďießen lässt und mit der individuellen Situation der Ratsuchenden zu ver-
knüpfen sucht.

Es zeigt sich eine Suchbewegung über Angebote im sozialen Nahraum, 
aber auch bezogen auf die Angebote des SGB XI, welche die beratende Person 
einführt. Über diese ersten Angebote zur Entlastung der individuellen Care-
Konstellation zeigt sich die ratsuchende Tochter eher skeptisch, wenn diese 
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nicht auf die türkische Kultur beziehen. Besonders deutlich zeigt sie dies bei 
der Überlegung zur vollstationären Versorgung:

K: Also es wäre so weit und ich sage, ich muss sie jetzt in ein Heim 
geben, das ist unmöglich, ich kann sie nicht irgendwo hingeben, wo 
man noch nicht mal ihre Sprache versteht, ihre Religion nicht ver-
steht, verstehen sie, das ist unmöglich wie soll ich nachts noch schla-
fen. (PS01_Z3_a, Pos. 74)

Neben der kulturspezičschen Frage, die die Tochter hier aufwirft, zeigt 
sich ein Verantwortungsgefühl, dass die Ratsuchende oft in Form von 
schlechtem Gewissen ausdrückt, wie hier: „[…] wie soll ich nachts noch schla-
fen.“ Die Abhängigkeit wird hier besonders gravierend durch die Tochter be-
schrieben. Im weiteren Verlauf zeigt sie selbst auch eine andere mögliche Les-
art auf, als die hier als notwendig zu beachtende kulturelle Versorgung, indem 
sie darauf verweist, dass es der Mutter in dem Moment der Versorgung, auf-
grund der Demenzerkrankung „[…] dann Wurst ist, wenn sie mich nicht 
manchmal mehr erkennt oder ihre Wohnung, in welchem Raum sie ist […] es 
wäre ihr wahrscheinlich auch egal […]“ (PS01_Z3_a, Pos. 76). Die Wider-
sprüchlichkeit, die die Ratsuchende in diesem Satz äußert, verdeutlicht die 
Abhängigkeit, insbesondere, weil sie damit schließt, welchen Bezugspunkt 
sie für Ihre Handlungen wählt: „[…] aber nicht der Frau, die sie war, der war 
das nicht egal“ (PS01_Z3_a, Pos. 76). Hier lässt sich interpretieren, dass die 
Ratsuchende den Bedürfnissen ihrer Mutter, also der pĎegebedürftigen Frau, 
gerecht werden möchte und ihre Bedingungen in gewisser Hinsicht in die 
Beratung hineinholt. Die pĎegebedürftige Frau tritt über diese Aussage etwas 
aus dem Implizierten heraus und wird in der Beratung etwas präsenter. 
Gleichzeitig wird mit dieser Sichtbarkeit eine starke Belastung der 
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Ratsuchenden deutlich, diesen konstruierten Bedürfnissen gerecht zu wer-
den. Die Bedürfnisse der pĎegebedürftigen Mutter, die an dieser Stelle im Be-
ratungsgespräch konstruiert werden, werden von der ratsuchenden Tochter 
auch als eine Ohnmachtsquelle für sich selbst konstruiert. Die beratende Per-
son zeigt darüber auf, dass es geeignete Angebote gibt, die „kultursensibel“ 
arbeiten und diese Wünsche berücksichtigen. Sie spiegelt der Ratsuchenden, 
dass es „ihre Befürchtung und ihre Angst (PS01_Z3_a, Pos. 79) ist, dass diese 
Wünsche nicht eingehalten werden könnten von Anbietern.

Im weiteren Verlauf der Beratung verweist die beratende Person darauf, 
was in der Region möglich ist und welche kultursensiblen Angebote es gibt. 
Dabei ermutigt die Ratsuchende auch Angebote, die nicht auf den türkischen 
Kulturkreis ausgerichtet sind anzunehmen und diese auszuprobieren. Hier 
wird der Versuch deutlich, überzeugen zu wollen, Angebote auszuprobieren 
und nicht auf negative Vorannahmen zu reduzieren. Allerdings immer mit 
dem Hinweis, „irgendwann“ und dass es als Angebote zu verstehen ist. Es 
wird deutlich, dass die beratende Person versucht, Druck auf die Ratsuchende 
zu vermeiden, auch indem Sie wie hier eine verbindende Formulierung (ich, 
als Tochter) wählt:

B: Und Befürchtungen, ich kann das wirklich auch als Tochter gut 
nachvollziehen, weil ich entdecke mich in bestimmten Situationen 
auch so, aber trotzdem müssen sie irgendwann mal auch gucken das 
sie sich vielleicht dadurch trotzdem Entlastung holen können, verste-
hen sie, vielleicht sind sie jetzt noch nicht so weit, aber irgendwann 
würde ich schon sagen könnten sie es vielleicht einfach mal auspro-
bieren vielleicht ist es gar nicht so schlimm. (PS01_Z3_a, Pos. 330)
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Die Ratsuchende zeigt in diesem Zeitraum, dass ein Vertrauensverhältnis 
aufgebaut ist, und spricht in meiner Interpretation oăen über die Belastungen 
organisatorischer und emotionaler Art. Es besteht die Überlegung, ihre pĎe-
gebedürftige Mutter zu sich ins Haus zu holen. Daran anschließend versucht 
die beratende Person, die Ressourcen der Familie abzufragen und welche Un-
terstützung durch den Ehemann und die (teilweise schon erwachsenen) Kin-
der bestehen. Die Ratsuchende gibt an, dass sie allein die Verantwortung für 
die Versorgung der pĎegebedürftigen Mutter trägt. DarauĊin wird das 
Thema weiter ausgearbeitet und die Tochter danach gefragt, welche Aufga-
benverteilung möglich ist. Auch die Frage der Verantwortung für Entschei-
dungen wird thematisiert und führt zur Frage der beratenden Person nach 
der Belastungsgrenze der Ratsuchenden. Die pĎegebedürftige Mutter bleibt 
in diesem Teil des Gespräches impliziert und wird nur für die Bedingungen 
konstruiert, die sie als Belastung oder Ohnmachtsquelle der Tochter darstellt 
und den KonĎikt, der darüber mit der Familie (insbesondere der Schwester 
aber auch den sich nicht kümmernden Ehemann und die Kinder). Die bera-
tende Person stellt an dieser Stelle provokativere Fragen, die eher Druck auf-
bauen und die Ratsuchende drängen, sich zu positionieren und ihre Perspek-
tive zu verändern:

B: Ja das ist schon klar, aber sie verändern das ja jetzt nicht plötzlich, 
aber wenn es irgendwie halt sein muss dann müssen sie halt gucken 
und sie müssen auch bei sich bleiben und sie müssen auch nach sich 
gucken, weil wenn sie es nicht mehr können, wenn sie nämlich dann 
nur noch rotieren (PS01_Z3_a, Pos. 430)

Auch in den Formulierungen, des häučgen Gebrauchs des Wortes „müs-
sen“ zeigt sich eine eher druck erzeugende Haltung der beratenden Person in 
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diesem Teil der Beratung, was auch die Machtdiăerenz in meiner Interpreta-
tion etwas verstärkt. Die beratende Person wendet die Beratung der Frage 
nach alternativen Betreuungsmöglichkeiten zu, sollte die Ratsuchende für die 
Versorgung nicht zur Verfügung stehen. Die Beraterin zeigt sich sehr nah 
und vermittelnd, gerade in Bezug auf die Schwester. Auch hier wird durch die 
beratende Person auf Verantwortung hingewiesen und dass diese eingefordert 
werden kann, um so eine gemeinsame Grundlage zu schaăen und andere in 
die Versorgung einzubeziehen.

Ab dieser Stelle zeigt sich die Ratsuchende in einer anderen Emotion als 
der vorhergehenden. Die Ratsuchende deutet Wut, sowohl auf die Schwester 
als auch auf die Mutter an:

B: Gut, aber sie können auch nichts daran ändern, dass ihre Mutter 
krank geworden ist. Sie können nichts zu ihrer Krankheit. Sie können 
nichts da dazu, dass ihre Mutter diese Krankheit bekommen hat, kei-
ner kann etwas dafür weder ihre Mutter noch

K: Doch eigentlich ist sie schon Schuld daran, čnde ich schon

B: Das sie Demenz

K: Ja

B: Das sie Demenz geworden ist?

K: Ja, čnde ich schon, weil auch der Arzt gesagt hat das ist so eine 
Depression bedingte Geschichte ja
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B: Mhm

K: Sie war schon immer negativ und das hat mich sowieso schon im-
mer genervt ja und sie hat sich nie weitergebildet die ist einfach ohh 
ich bin so wütend darauf verstehen sie sie hat immer alles abgegeben 
ja das machst du also man hat ja ihr Leben organisiert man hat ihr 
Leben alles das

B: Mhm (PS01_Z3_a, Pos. 455-463)

Die beratende Person fragt zweimal nach, der Wechsel der Emotion, hin 
zur Wut (wie die Ratsuchende es in dem Auszug auch äußert), recht unver-
mittelt kommt. Hier markiere ich einen Wendepunkt in der Beratung, auf 
welchen sich die beratende Person einstellt. Die Ratsuchende bietet die Situ-
ationsdeutung an, dass ihre Mutter Schuld an der Erkrankung trägt und ver-
weist darüber auf Wissen und Dynamiken aus der Familiengeschichte. Die 
beratende Person stimmt dieser Deutung nicht zu, sondern lässt sich darauf 
ein, Näheres über die Einschätzung und Deutung der Situation zu erfahren. 
Anschließend geht die beratende Person auf das Gefühl dahinter, die Wut ein:

B: Also ise ist natürlich kann es verstehen das sie wütend darauf sind

K: Ich bin sauer darauf

B: Das sie für ihr Leben keine Verantwortung übernommen hat das 
höre ich jetzt raus ja sie sagen

K: Jetzt bin wieder ich diejenige. (PS01_Z3_a, Pos. 465-468)
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Die beratende Person rahmt die Äußerungen der Ratsuchenden, um sie 
einzuordnen, und spiegelt ihr, was sie aus den Erzählungen wahrnimmt. Die 
eigene Situationsdeutung lässt die beratende Person nicht deutlich werden 
oder stellt sie als Alternative der Ratsuchenden entgegen. Der Fokus bleibt 
auf der Emotion. Es geht auch in den nächsten Abschnitten nicht wie bisher 
darum, Angebote zu unterbreiten oder Entlastungsmöglichkeiten zu eruie-
ren. Hier werden durch die beratende Person nur die Gefühle der Ratsuchen-
den in den Blick genommen, eingeordnet, gestärkt und alternative Deutun-
gen angeboten, was einem anderen Modus in der Beratung entspricht, der 
sich deutlich vom Rest der Beratung unterscheidet. Den Wechsel zurück leitet 
die beratende Person über eine Frage ein:

B: Und deswegen müssen sie wirklich jetzt gucken was wollen sie und 
also ich habe schon gehört jetzt nochmal ganz konkret was würde 
ihnen helfen? (PS01_Z3_a, Pos. 521)

Hier zeigt sich weiterhin eine Zugewandtheit, aber mit der Perspektive 
auf konkrete Unterstützung. Zusammenfassend und fokussierend auf die Hil-
fen wird das Gespräch noch einmal abgerundet, was die Ratsuchende im ers-
ten Schritt zur Entlastung benötigt. Diese möchte einen Austausch als Ent-
lastung mit Türkinnen. Sie fühlt sich nicht verstanden, wenn sie mit deut-
schen Freundinnen spricht oder auch ihren Kindern, das sei kulturell bedingt. 
Die beratende Person nimmt dies an und versucht, Möglichkeiten aufzuzei-
gen, die bereits besprochen wurden. Zum Ende des Gespräches beschreibt die 
Ratsuchende noch ihre Möglichkeit, auf Erfahrungswissen zurückzugreifen, 
da sie bereits ihren sterbenden Vater mit einer Krebserkrankung begleitet hat 
(PS01_Z3_a, Pos. 574-576). Kurz darauf weint die ratsuchende und sorgende 
Tochter, die Beraterin äußert Verständnis und fasst nach einer kurzen Pause 
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aufmunternd zusammen, was festgehalten und in der Beratung erarbeitet 
wurde, bevor das Gespräch damit endet. Das Machtdiăerential verstärkt sich 
durch diese Situation zuerst, durch die professionelle Positionierung der be-
ratenden Person. Der Ratsuchenden wird dann verstärkend zugesprochen 
und auf diese Weise das Machtdiăerential wieder reduziert.

Abbildung 6: Machtverlauf des Beratungsgesprächs PS02_Z1_a (eigene Dar-
stellung)

Das Beratungsgespräch ist eine Erstberatung in den Räumen des PĎege-
stützpunktes. Neben der Ratsuchenden (Klient) sind auch noch eine weitere 
Person (K2) sowie ein kleines Kind (Kind) anwesend. Beide K2 und Kind 

 Legende: B = beratende Person, Klient = ratsuchende Tochter (anwesend), PB = pćegebe-
dürftiger Vater (abwesend), K2 = weitere Angehörige und Kind (anwesend)
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nehmen kaum aktiv am Gespräch teil. Man hört gelegentlich das Kind im 
Hintergrund und vereinzelnd wirft auch K2 einen Kommentar zur Situation 
ein oder spricht mit dem Kind. In einer Sequenz wird ein Bild durch das Kind 
umgestoßen (in der Verlaufsdarstellung mit „Kind“ markiert), was eine be-
grenzte Veränderung im Gespräch hervorruft. Beim eingezeichneten Wende-
punkt verlassen K2 und das Kind den Raum, als das Kind vorher im Hinter-
grund quengelte.

Einführend werden Stühle gerückt, damit alle Personen im Raum Platz 
bekommen. Das Kind und die betreuende Person (K2) sind im Hintergrund 
zu hören, nachdem die Platzfragen geklärt sind, hört man im Hintergrund 
das Kind.

Die beratende Person fragt einführend nach dem Grund für die Beratung 
und spricht dabei zugewandt. Die ratsuchende Tochter (Klient) erzählt präg-
nant und eher dečzitorientiert, dass sie und ihre Geschwister keinen Platz und 
keine zeitlichen Kapazitäten haben, die Versorgung des Vaters selbst zu über-
nehmen, welcher derzeit im Krankenhaus liegt. Die Bedingungen des pĎege-
bedürftigen Vaters werden an dieser Stelle kurz einbezogen und gleichzeitig 
kulturalisiert:

Klient: Ja, mein Vater ist jetzt ich habe Angst das er bettlägerig wird 
ja überhaupt

[…]

Klient: Bei Russland-Deutsche was das Problem ist an Russland-Deut-
sche wenige wollen ins Heim
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B: Mhm

Klient: Ja, und wie gesagt aber von uns Kindern kann ihn niemand 
betreuen aus welchen auch Gründen (PS02_Z1_a, Pos. 6-12)

Die Ratsuchende begründet weiter, dass es keine räumlichen Kapazitäten 
gibt, da keine der Kinder ein Haus oder ausreichend Platz hat und dass sowohl 
die Versorgung eigener Kinder als auch Berufstätigkeit der Versorgung des 
Vaters entgegenstehen. Die Ratsuchende äußert, dass sie die Bedingungen 
der 24h-PĎegekräfte und insbesondere die Übernahme von Kosten für die 
Versorgung des Vaters zu Hause wissen möchte.

DarauĊin fasst die beratende Person zusammen, was sie gehört hat, und 
hebt die Perspektive des pĎegebedürftigen Vaters hervor, dass dieser keine 
stationäre PĎege wünscht. Es folgt darauf ein längerer monologischer Vor-
trag mit vielen Fachbegriăen der beratenden Person. Dieser Beratungsstil 
wird über nahezu das gesamte Beratungsgespräch fortgesetzt, mit einzelnen 
Nachfragen der Ratsuchenden, werden insbesondere rechtliche, wie čnanzi-
elle Hinweise (mit Bezug zum SGB XI und SGB XII) zu PräsenzpĎegekräften 
gegeben und der Vergleich zur stationären PĎege zeitweise hergestellt.

Die Ratsuchende verweist auch wie hier darauf, dass sie etwas nicht ver-
standen, hat:

Klient: Ja beantragen oder wie ist es das habe ich nicht ganz

B: Nein
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Klient: Oder von Z.?

B: Es wären zwei Anträge zu stellen, erstmal müssen sie natürlich sich 
mit en Z handelseinig werden, ja der Herr Z. muss sich das Angucken 
und sie müssen sagen ja das ist der richtige PĎegedienst für mich den 
möchte ich nehmen und der Herr Z. muss auch sagen der guckt sich 
das zu Hause an das funktioniert, ja (PS02_Z1_a, Pos. 150-153)

„Z“ ist ein PĎegedienst, über welchen hier ganz konkret gesprochen wird. 
Deutlich wird, dass das Machtdiăerential in diesem Gespräch relativ hoch ist, 
obwohl keine Abhängigkeiten bestehen, aufgrund der Ausdrucksweise und 
der vielen Fachbegriăe, die die beratende Person in den Ausführungen nutzt.

Beim Thema Rehabilitation wird deutlich, dass die Ratsuchende das Ver-
sorgungssystem nicht verstanden hat. Sie beschreibt, dass der Vater diese ab-
lehnen wird und die beratende Person erklärt, dass es sich dabei nicht um eine 
PĎegeeinrichtung handelt, „[…] das ist im Prinzip nichts anderes als auch ein 
Krankenhaus.“ (PS02_Z1_a, Pos. 179). Gleichzeitig drängt die beratende Per-
son hier, die Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch zu nehmen bzw. die 
Ärzte danach zu fragen:

B: Bitte sprechen sie mit den Ärzten unbedingt, ob es eine Möglichkeit 
gibt, dass er noch eine geriatrische Rehabilitation macht. (PS02_Z1_a, 
Pos. 171)

Deutlich wird der Druck dahinter insbesondere dadurch, dass die bera-
tende Person das erste Mal auăordert, sich etwas dazu zu notieren und als 
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diese darauf mit einer Gegenfrage antwortet, schreibt die beratende Person 
es selbst auf.

Eine kurze Veränderung in der Beratung ergibt sich durch die eingangs 
bereits beschriebene Situation, in welcher das anwesende Kind in der Bera-
tung ein Bild hinunterwirft. Die ratsuchende Tochter nutzt die Gelegenheit 
und positioniert sich in der Rolle einer Interessierten über die Situation der 
beratenden Person. Die beratende Person antwortet kurz auf die Frage, mit 
dem Hinweis, dass das Kind auf dem Bild bereits älter ist, kehrt aber schnell 
wieder in den distanzierteren Beratungsmodus zurück. Die beratende Person 
lenkt das Gespräch auf die Beratung durch den Sozialdienst im Krankenhaus 
und fordert auf, neben der Rehabilitationsmaßnahme, auch nach Hilfsmitteln 
zu fragen. Dann zeigt die beratende Person auf, dass rechtzeitig vorgeplant 
werden muss. Als die beratende Person das Thema KurzzeitpĎege für den 
Übergang anspricht, beteiligt sich auch die betreuende Frau (K2) am Ge-
spräch und unterstützt die Ratsuchende in der Darstellung des Vaters als 
problematisch:

B: Häučg empfehlen die Krankenhäuser, wenn keine Rehabilitations-
maßnahme erfolgen soll, dass man zunächst in eine KurzzeitpĎege 
geht in ein PĎegeheim, d. h. zeitlich befristet

Kind spricht im Hintergrund

K2: Ja war er schon vor

Klient: War er schon, vor zwei Jahren war er schon
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B: Ja, da kenne sie das schon

Klient: Ganz ganz schlecht war es, ganz schlimm war es mit ihm

B: Ja ich wollte gerade sagen man verspricht sich dann oft das in diesen 
4 Wochen sich dann nochmal etwas zum Positiven tut, aber meistens 
ist eher das Gegenteil der Fall

K2: Er wollte nicht bleiben, er hat rebelliert und das war, ohh das war 
auch nicht schön für uns auch und wir müssten ihn früher aus dem 
PĎegeheim holen (PS02_Z1_a, Pos. 223-230)

Die Deutlichkeit, in welcher der Vater hier als Problem konstruiert wird, 
in Ablehnung einer PĎegeeinrichtung, ist sehr markant in der Beratung und 
zeigt in der Deutlichkeit eine Bedingung des pĎegebedürftigen Vaters für die 
Versorgungssituation. Die beratende Person geht hier ein wenig näher auf die 
Aussage ein und rahmt sie mit einer generellen Aussage zur Akzeptanz dieser 
Versorgungsform.

Kurz darauf geht es um die zukünftigen Möglichkeiten der Versorgung in 
der Häuslichkeit. Hier hebt die Ratsuchenden noch einmal hervor, dass eine 
Versorgung in ihrer Wohnung nicht möglich ist:

Klient: Ich wohne auf die Miete und dann kann ich nicht er erlebt es 
wie einem Gefängnis er kann gar nicht raus er kann mit Rollstuhl 
nicht raus. (PS02_Z1_a, Pos. 267)
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Die Frage, wie sich der pĎegebedürftige Vater die zukünftige Versorgung 
vorstellt, wird nicht thematisch und in der Art der Erzählungen darüber, 
wurde auch innerhalb der Familie die Frage nicht geklärt, bis auf die Haltung 
des Vaters zur vollstationären Versorgung. Kurz darauf leitet die beratende 
Person dazu über, zusammenzufassen, was aus ihrer Sicht besprochen wurde. 
Im Hintergrund ist das Kind quengelnd zu hören und darauĊin verlassen das 
Kind und die betreuende Person (K2) den Raum.

In dieser Zusammenfassung wird auch eine eher emotionale Äußerung 
der Ratsuchenden getätigt, die im bisherigen Beratungsverlauf nicht vorkam. 
Die beratende Person reagiert darauf, ähnlich wie zuvor schon auf die Situa-
tion, in welcher das Bild vom Kind vom Tisch geworfen wurde. Es gibt eine 
kurze zugewandte Reaktion darauf, bevor wieder auf eine sachliche Ebene 
gewechselt wird. Die Ratsuchende nimmt diese Bestätigung auf und stellt 
dann eine provokativere Frage:

Klient: […] ich habe gehört in Deutschland bevorzugt man in letzter 
Zeit, dass die älteren Leute zu Hause betreut werden

B: Ja

Klient: Nicht in ein Heim

B: Ja es gibt ein Grundsatz ambulant vor stationärer PĎege […] 
(PS02_Z1_a, Pos. 468-471)

Die Umsetzung der PĎege in der Häuslichkeit ist ihr wichtig und sie ver-
sucht hier über die Frage nach dem Vorrang von ambulanter Versorgung die 
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Bestätigung zu erhalten, ein Recht auf diese Versorgungsform zu haben, wel-
che ich als Machtprobe interpretiere. Die beratende Person antwortet im bis-
herigen Beratungsmodus und geht nur kurz darauf ein, indem die Fachbe-
griăe „ambulant vor stationär“ als Grundsatz formuliert werden, aber gibt 
dieser Frage keinen weiteren Raum, was dazu führt, dass die Ratsuchende mit 
Blick auf das Machtdiăerential keinen Zugewinn erhält. Die Ratsuchende ver-
stärkt aber diese Frage noch einmal und formuliert diese anders:

Klient: Nee ich meinte, wenn es jetzt ja pĎegebedürftig ist und statt 
ich habe immer so gedacht Heim kostet so viel

B: Mhm

Klient: Und zu Hause wird es weniger kosten ja und ich denke dann 
Stadt wird

B: Ja

Klient: Irgendwie unterstützen das auch

B: Ja das ist ja ihre Argumentation

Klient: Ja meine

B: Gegenüber dem Sozialhilfeträger, ne

Klient: Ja
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B: Also es ist tatsächlich so es gibt den Grundsatz ambulant vor stati-
onär, das steht auch eindeutig im Sozialhilferecht drin, dieser Grund-
satz ist nur dann quasi ausgenommen, wenn die häusliche PĎege viel 
teurer als ein PĎegeheim, das werden wir hier aber nicht haben 
(PS02_Z1_a, Pos. 484-493)

Der Machtgewinn, denn die Bestätigung und das eigentliche Stärken der 
Angehörigen hier bewirken könnte, wird dadurch relativiert, dass die bera-
tende Person eine komplizierte und sehr fachliche Ausdrucksweise wählt und 
die Situation komplex beschreibt. Die beratende Person rechnet dann eher 
monologisch die Finanzierung einer Präsenzkraft unter Einbezug von Hilfe 
zur PĎege (SGB XII) durch und gibt am Ende Broschüren mit, in welchen 
diese und weitere Informationen zu čnden sind, da die beratende Person die 
ratsuchende Angehörige nicht überfordern will, weil es so viele Informatio-
nen sind. Die Reaktion der Ratsuchenden auf die Äußerung zeigt, dass diese 
von den bisherigen Ausführungen bereits überfordert ist, „Überfordern 
(lacht) genau“ (PS02_Z1_a, Pos. 527).

Abschließend werden noch formale Fragen zum Forschungsprojekt und 
zur Datenerfassung thematisiert und dann die Aufzeichnung beendet.
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Abbildung 7: Machtverlauf des Beratungsgespräches PS03_Z1_a (eigene Dar-
stellung)

Das Beratungsgespräch PS03_Z1_a ist kein Erstgespräch und čndet im 
Büro des PĎegestützpunktes statt. Es beginnt mit dem Einschalten des Gerä-
tes und der Aussage der beratenden Person, der ratsuchenden Ehefrau (K) 
etwas zu trinken einzuschenken. Die Ratsuchende kommentiert das Aufnah-
megerät, was die beratende Person erwidert und dann auf die Formalien zum 

 Legende: B = beratende Person, K = ratsuchende Ehefrau (anwesend), PB = pćegebedürfti-
ger Mann (abwesend)
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Forschungsprojekt zu sprechen kommt. Dann verweist die ratsuchende Ehe-
frau darauf, dass sie nun für ihren pĎegebedürftigen Ehemann (PB) die PĎe-
gestufe eins erhalten habe, worauĊin die beratende Person feststellt, dass im 
gemeinsam bearbeiteten PĎegetagebuch sie einen höheren Hilfebedarf fest-
gestellt haben und erklärt, was aus ihrer Sicht der Beratungsauftrag ist:

B: Ja, deswegen wir sind auf einen wesentlich höheren Hilfebedarf ge-
kommen, wir hatten ungefähr überlegt 140 Min könnte der Hilfebedarf 
in etwa sein. Das würde aber einer PĎegestufe 2 entsprechen, wenn sie 
sagen im Gutachten hat er jetzt nur die PĎegestufe 1 bekommen, dann 
würden wir uns jetzt das Gutachten nochmal zusammen anschauen 
und würden gucken, ob alles berücksichtigt wurde oder ob etwas fehlt 
und ob wir ggf. Widerspruch einlegen können, dass er doch die PĎe-
gestufe 2 bekommt (PS03_Z1_a, Pos. 15)

Die Ratsuchende verweist darauĊin auf die festgestellte Schwerbehinde-
rung ihres Mannes, was die beratende Person mit „das ist jetzt was anderes“ 
(PS03_Z1_a, Pos. 17) kommentiert und kurz darauf eingeht, dass dieses Thema 
später noch bearbeitet werden kann. Insgesamt wirkt der Einstieg in das Ge-
spräch zugewandt, aber sehr formal. Dann besprechen beide die Unterlagen, 
die die Ratsuchende mitgebracht hat und stellen fest, dass nur ein Gutachten 
vorliegt, in welchem eine PĎegestufe abgelehnt wurde, und das veraltet ist. 
Das Machtdiăerential ist in dieser Phase zugunsten der beratenden Person 
ausgelegt, die eine interessierte, aber auch distanzierte und sachliche Haltung 
zeigt. Das Sortieren und Heften der Unterlagen der Ratsuchenden führt dazu, 
dass dieses Machtdiăerential noch deutlich hervortritt und die Position der 
beratenden Person sich stärker distanziert, da diese mit der Aussage: „[…] ich 
tacker ihnen das gerade Mal zusammen, dann geht es nicht mehr 
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durcheinander“ (PS03_Z1_a, Pos. 29) bewertet, dass die Ratsuchende selbst 
keine Ordnung in ihren Unterlagen hält und für sie bestimmt, dass diese Pa-
piere geheftet gehören, denn die beratende Person formuliert dies nicht als 
Frage, sondern als Feststellung. In der Beratungssequenz interpretiere ich die 
Feststellung der beratenden Person, dass es das falsche Gutachten ist, als 
Machtprobe, da sie in der Reaktion der Ratsuchenden als solche wahrgenom-
men wird. Die leisere und erklärende Stimme der Ratsuchenden erkennt die 
Überlegenheit der beratenden Person an.

DarauĊin ruft die beratende Person, während der laufenden Beratung, 
bei der Kranken- und PĎegekasse an, um das aktuelle Gutachten zu organi-
sieren, und begründet vor der Mitarbeiterin am Telefon, dass sich die Ratsu-
chende sonst zusätzlich einen weiteren Tag mehr freinehmen muss. Das Do-
kument darf jedoch vonseiten der Kranken- und PĎegekasse nur zugeschickt 
und nicht gefaxt werden. Die beratende Person fasst das Telefonat für die 
Ratsuchende kurz zusammen. Die Ratsuchende bietet darauĊin an, zur ört-
lichen Stelle der Kranken- und PĎegekasse zu gehen und es dort abzuholen. 
Dies verändert die Machtbalance in der Beratung deutlich. Die beratende Per-
son zeigt sich überrascht von diesem Vorschlag und bewertet diesen deutlich 
als sehr funktional, was dazu führt, dass die Ratsuchende sich mächtiger po-
sitioniert. Die Beraterin klärt dann telefonisch mit der Kranken- und PĎege-
kasse ab, ob das Gutachten ausgehändigt werden kann und die Beratung un-
terbrochen wird.

Als das Gespräch wieder aufgenommen wird, beginnt die beratende Per-
son das aktuelle Gutachten mit den Dokumentationen der Ratsuchenden im 
PĎegetagebuch zu vergleichen und empčehlt erklärend, keinen Widerspruch 
einzulegen, aufgrund der hohen Diskrepanz zwischen der Einschätzung der 
Gutachter*in und dem PĎegetagebuch. Hier wurde nur knapp die 
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PĎegestufe 1 vergeben. Nachdem dieser formale Punkt geklärt ist, erzählt die 
Ratsuchende von der Erkrankung ihres Mannes und den sich daraus ergeben-
den Schwierigkeiten im Alltag. Die Beraterin zeigt kurz Anteilnahme, wech-
selt aber schnell wieder in einen förmlichen Beratungsmodus. Ich interpre-
tiere diesen Versuch der Ratsuchenden, als Machtprobe von der beratenden 
Person emotionale Unterstützung zu erhalten und sie versucht es auch direkt 
ein weiteres Mal. Die Belastung der Ratsuchenden bestätigt die beratende 
Person wieder nur knapp und verweist dann auf den Leistungskatalog aus 
dem SGB XI:

Klient: Auge andere Seite Mund

B: Ohh Gott, sowas ist schlimm. Was ich jetzt nochmal hier habe für 
sie das ist eine Übersicht über die Leistungen der PĎegeversicherung

Klient: Mhmm

B: Nee, und nochmal die einzelnen Leistungen die sie jetzt mit der 
PĎegestufe haben. (PS03_Z1_a, Pos. 256-259)

Deutlich in dem Auszug wird der schnelle Wechsel von Anteilnahme zur 
Leistungsvorstellung oder an einer anderen Stelle auch zur sozialen Welt der 
Medizin: „Das müssen sie dann nochmal mit dem Hausarzt besprechen oder 
mit dem Facharzt. Das ist nicht mein Spezialgebiet“ (PS03_Z1_a, Pos. 293). 
Die versachlichende und verweisende Kommunikation führt zu einer stärker 
ausgeprägten Machtdiăerenz zuungunsten der Ratsuchenden, die darauĊin 
leiser spricht und auch auf die anschließende Ansprache der beratenden Per-
son zu weiteren Themen oder Fragen in Bezug auf die PĎegestufe, 
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verneinend reagiert. Zum Schluss bietet die beratende Person der Ratsuchen-
den an, sich bei weiteren Fragen bei ihr zu melden.

Abbildung 8: Machtverlauf des Beratungsgespräches PS04_Z3_a (eigene Dar-
stellung)

Das Beratungsgespräch ist ein Hausbesuch und eine Erstberatung. Die 
Familie hat bislang noch keinen Antrag auf PĎegeeinstufung gestellt. Anwe-
send ist die ratsuchende Tochter (I), die sorgende Ehefrau (I2) und auch die 

 Legende: B = beratende Person, I = Ratsuchende Tochter(anwesend), I2 = sorgende Ehefrau 
(anwesend), PB = pćegebedürftige Person (abwesend)
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pĎegebedürftige Person (PB) ist im Hintergrund zu hören, wird aber zu kei-
ner Zeit aktiv in das Gespräch einbezogen.

Die Aufnahme beginnt mit den Formalien des Forschungsprojektes. Die 
beratende Person fragt mit anerkennender Stimme nach dem angereichten 
Mokka und zeigt Interesse und Unwissenheit an dem Getränk:

B Ja, und das andere Blatt auf der Rückseite ist glaube ich noch (5 Sek.) 
Ah, ist der gut. (trinkt türkischen Kaăee)

I Ja?

B Ja! (.) Aber ich wusste nicht, dass es unterschiedliche Mocca - Sorten 
gibt.

I Es gibt immer Unterschiede, das ist mehr mit (unv.) der ist ziemlich 
gut, der ist nicht so bitter wie die anderen.

B Ja, das ist schön. (PS04_Z3_a, Pos. 7-11)

Diese anerkennende Haltung zu mehr Wissen der ratsuchenden Tochter 
und der sorgenden Ehefrau führt zu einem Machtdiăerential, welches zu-
gunsten der Ratsuchenden ausgerichtet ist. Die beratende Person positioniert 
sich nach der Abhandlung der Formalien zurückhaltend als Gast und ermög-
licht so der ratsuchenden Tochter und der sorgenden Ehefrau, mit ihrem Wis-
sen im Vordergrund zu stehen und die Position als Gastgeberinnen in ihrem 
Haus einzunehmen. Dann stellt sich aber ein Wechsel ein und die beratende 
Person positioniert sich präsenter in der Beraterrolle. Der Kontakt zur 
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ratsuchenden Tochter ist über einen Vortrag der beratenden Person entstan-
den und führte so zu einem Termin, den die beratende Person an dieser Stelle 
noch einmal ins Gespräch holt. Adressiert wird dabei die sorgende Ehefrau 
(Mutter der ratsuchenden Tochter), wobei diese Informationen auch für das 
Forschungsprojekt wiederholt sein könnten, das wird an dieser Stelle nicht 
eindeutig. Den Beratungsauftrag formuliert die beratende Person aus den 
Vorgesprächen mit der Tochter: „Ich bin ja hier, um sie zu beraten um was es 
geht, wie wir ihrem Mann besser helfen können […]“ (PS04_Z3_a, Pos. 13).

Die Beratung wendet sich einer konkreten Situationsbeschreibung zu, 
welche die beratende Person von der Familie einholt. Die ratsuchende Toch-
ter erklärt, dass sie für ihre Mutter übersetzen muss, und beginnt auch mit 
einer Übersetzung, antwortet der beratenden Person aber ohne auf eine Ant-
wort ihrer Mutter zu warten und bringt ihre Situationsdeutung ein. Die bera-
tende Person hört zu, zeigt Anteilnahme an der Belastung der sorgenden 
Ehefrau: „Das ist hart“ (PS04_Z3_a, Pos. 23), die ebenfalls Einschränkungen 
hat und gibt Informationen über Antragstellung und Begutachtung an die 
ratsuchende Tochter weiter.

Der ratsuchenden Tochter sind in der Versorgungsbeschreibung viele me-
dizinische Details wichtig, die mit der Parkinson-Erkrankung des pĎegebe-
dürftigen Vaters zu tun haben, ebenso erwähnt sie mehrfach, mit welchen 
Ärzt*innen (spezialisierte Professor*in (vgl. PS04_Z3_a, Pos. 64) für Parkin-
son) sie im Kontakt steht. Der pĎegebedürftige Vater wird hier objektiviert 
und als Belastung für die sorgende Ehefrau beschrieben. Die beratende Per-
son fragt hier konkret die sorgende Ehefrau nach Versorgungsaufgaben. Die 
ratsuchende Tochter übersetzt und bringt die Äußerungen ihrer Mutter ein, 
dass ein PĎegedienst vom pĎegebedürftigen Vater abgelehnt würde. Kurz da-
rauf wird der pĎegebedürftige Vater von der ratsuchenden Tochter noch 
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einmal sichtbarer im Gespräch, was die beratende Person allerdings nur kurz 
als „normal“ rahmt und dann wieder auf die sorgende Ehefrau eingeht:

I: aber er kann sich körperlich nicht mehr tätigen und das ist dann 
wiederum, was er dann moralisch dann unten ist.

B: Ja das ist klar, dass das drückt, dann kommt ja noch das Alter dazu, 
ja das das ist ganz normal. (.) Es gibt natürlich auch Gruppen für pĎe-
gende Angehörige, wo ihre Mutter hingehen kann. […] (PS04_Z3_a, 
Pos. 52-53)

Auch die Tochter geht darauĊin wieder auf die Situation der Mutter ein 
und beschreibt, dass „[…] auf Dauer kann meine Mutter das nicht machen, 
weil meine Mutter auch körperlich angeschlagen ist, […]“ (PS04_Z3_a, Pos. 
54). Die Tochter beschreibt darauĊin verschiedene körperliche Einschrän-
kungen und Situationen, in denen deutlich wird, welche Einschränkungen 
mit der Versorgung des Ehemanns einhergehen. Auăallend ist, dass die Mut-
ter, um die es hier konkret geht und die anwesend ist, nicht einbezogen wird. 
Es wird nicht danach gefragt, wie sich die sorgende Ehefrau die weitere Zu-
kunft vorstellt oder welche Wünsche sie diesbezüglich hat. Ihre Situations-
deutung wird nicht eingeholt. Dann kehrt das Gespräch wieder zu den Be-
dingungen und Einschränkungen des Vaters zurück, der hier insbesondere 
als Belastung der Mutter konstruiert wird.

Von der ratsuchenden Tochter wird plötzlich und ohne ersichtlichen Zu-
sammenhang von dem vorher besprochenen zum Thema Wohnen gewech-
selt. Die Familie möchte nicht umziehen. Die Tochter gibt hierzu viele 
Gründe an, als ob sie diese Entscheidung rechtfertigen wollte, vor der 
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beratenden Person. Diese bestätigt viele der Argumente und zeigt nicht den 
Versuch, zu einem Umzug zu überreden.

Die beratende Person wechselt nach einiger Zeit wieder zu den Einschrän-
kungen des pĎegebedürftigen Vaters. Die ratsuchende Tochter folgt dem 
Wechsel und es wird sehr ausführlich das Thema Inkontinenz bearbeitet so-
wie immer wieder Bezüge zu weiteren Symptomen und Behandlungsmög-
lichkeiten hergestellt, ausschließlich mit der Tochter, die sorgende Ehefrau 
wird hier weiterhin nicht am Gespräch beteiligt. Die beratende Person wird 
hier sehr stark medizinisch-pĎegerisch von der ratsuchenden Tochter adres-
siert und die Erwartung an die Beratung wird hochgehalten.

I: Weil sie ist hier mittlerweile eingeschränkt, was Parkinson angeht und 
deswegen hab ich auch auf sie gewartet, gewartet ob da wirklich eine Reha 
gibt, wenn ja was muss ich machen das ist kein Problem […] (PS04_Z3_a, Pos. 
124)

Die beratende Person lenkt die Aufmerksamkeit auf eine ambulante Re-
habilitationsmöglichkeit in der Nähe und verweist darauf, dass so auch die 
sorgende Ehefrau entlastet, würde: „[…] Weil ich möchte ihrer Mutter auch 
was Gutes tun […]“ (PS04_Z3_a, Pos. 127). Die sorgende Ehefrau wird dabei 
weiterhin nicht direkt angesprochen oder in Überlegungen einbezogen. Als 
die beratende Person dann den Begriă „Heim“ (gemeint ist hierbei eine voll-
stationäre PĎegeeinrichtung) erwähnt, reagiert die ratsuchende Tochter ve-
hement und verneint eine solche Versorgungsform auf für die Zukunft. Ich 
interpretiere diese Vehemenz, mit der die Tochter diese Versorgungsform ab-
lehnt, als Machtprobe. Die beratende Person versucht darüber dann eine Nor-
malisierung der Versorgungsform herzustellen und argumentiert:



239

B: Bis wir eventuell tatsächlich den den Punkt erreicht, wo es auch mit 
familiär und mit Unterstützung von außen nicht mehr machbar ist, 
auch (unv.) man kommt nicht immer an den Punkt dran.

I: Nein. (unv.)  (PS04_Z3_a, Pos. 133-134)

Die Reaktion der ratsuchenden Tochter ist eindeutig und wiederholend 
ablehnend, sie verweist dann auf die Wohnung und den Wunsch, das Bad zu 
begutachten, welches hier deutlich wird, dass eines der Hauptanliegen der 
ratsuchenden Tochter darstellt. Die Machtprobe war aus meiner Sicht hier 
nicht erfolgreich und wird umgelenkt. Die beratende Person lehnt ab und 
verweist auf später, da sie vorerst weitere Punkte besprechen und zu Leistun-
gen beraten möchte. Thematisch geht es dann um die Mietwohnung und das 
Bad und um den Antrag auf PĎegeeinstufung. Die beratende Person infor-
miert über den Ablauf eines Antrages auf PĎegeeinstufung und setzt bei der 
Frage, wofür die Leistungen der PĎegekasse eingesetzt werden könnten, den 
Fokus auf die Entlastung der sorgenden Ehefrau. Dies bestätigt die ratsu-
chende Tochter und es werden verschiedene Entlastungsmöglichkeiten auf-
gegriăen. Länger verweilt das Gespräch bei der Frage nach einem Therapeu-
ten, auf welche die ratsuchende Tochter eingeht, und die Schwierigkeit der 
türkischen Sprache auĂringt. Den Bedarf sieht die ratsuchende Tochter, da 
die Eltern ein großes Erdbeben überlebt haben, und führt hierzu weiter aus. 
Die sorgende Ehefrau wird auch hier nicht beteiligt oder aufgefordert, die Si-
tuation aus ihrer Sicht einzuschätzen. Sie wird, insbesondere von der ratsu-
chenden Tochter, als ohnmächtig und als Opfer dieser Erfahrung konstruiert.

Die beratende Person fährt fort, verschiedene Themen der PĎegeversiche-
rung auszuführen, dabei streifen sei auch kurz die Frage der Belastung der 
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ratsuchenden Tochter und des Bruders, die beide die Versorgung des pĎege-
bedürftigen Vaters unterstützen und dies mit VerpĎichtungen der Berufstä-
tigkeit vereinbaren. Weiter werden Hilfsmittel und die Frage der čnanziellen 
Beteiligung der PĎegekassen an Umbaumaßnahmen, insbesondere im Bad 
zur leichteren Versorgung des Vaters, thematisiert. Weitere Themen sind 
Aufenthalte in der Türkei und der Schwerbehindertenausweis. Über den 
Schwerbehindertenausweis wird auch der Vater im Gespräch mit seiner Ent-
scheidung, nicht mehr selbst Auto zu fahren, in der Beratung kurzzeitig sicht-
barer.

Anschließend wendet sich die Beratung der Frage nach den Anspruchs-
voraussetzungen und Bedingungen von Sozialhilfeleistungen zu. Ähnlich wie 
bei der Frage der stationären Versorgung zeigt sich die ratsuchende Tochter 
deutlich ablehnend und verweist auf Rentenansprüche der sorgenden Ehe-
frau aus der Türkei. Das Oăenlegen der Einkommen und Vermögen der Fa-
milie lehnt die ratsuchende Tochter ab: „[…] Das wollen wir, wir haben gesagt 
nein, wollen wir nicht es ist viel zu viel Prozedur“ (PS04_Z3_a, Pos. 249). 
Auch dieses deutlich ablehnende Auftreten der ratsuchenden Tochter, inter-
pretiere ich als Machtprobe, welcher aber an dieser Stelle durch die beratende 
Person akzeptiert wird:

B // Ok // das sind halt Dinge die ich nicht so weiß ja, da sind sie (.) // 
(unv.) // (PS04_Z3_a, Pos. 250)

Diese Klarheit in der Entscheidung ist für die ratsuchende Tochter eine 
Machtquelle. Sie leitet dann über zur Frage der čnanziellen Konsequenzen 
für die PĎegeversicherung, wenn die Eltern einen längeren Urlaub in der Tür-
kei machen, was die beratende Person nutzt, um erst über das Thema, dann 
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über weitere Möglichkeiten mit einer bestehenden PĎegestufe zu informie-
ren. Dann bringt auch die ratsuchende Tochter weitere Details zur Biograče 
der Eltern ein und führt Bedingungen der Versorgung weiter aus, an man-
chen Stellen fügt die beratende Person Informationen zu Leistungsansprü-
chen aus.

Danach führt die beratende Person noch ein paar Informationen zusam-
men und bietet Leistungen des PĎegestützpunktes, wie eine „Notfallkarte“ 
(PS04_Z3_a, Pos. 316) an und gibt Broschüren zur Information über die PĎe-
geversicherung und deren Leistungen weiter. An diesem Punkt wird die sor-
gende Ehefrau in das Gespräch wieder einbezogen und für sie durch die rat-
suchende Tochter übersetzt. Dadurch verändert sich auch der Beratungsmo-
dus der beratenden Person. Sie spricht langsamer, deutlicher und fasst be-
sprochene Elemente noch einmal zusammen und verweist auch auf einen tür-
kischen PĎegedienst, was dann noch einmal ausführlicher besprochen wird. 
Die sorgende Ehefrau bringt sich darauĊin ins Gespräch, ein „viel Papier“ 
(PS04_Z3_a, Pos. 354), was darauf hindeutet, dass diese mit der Flut an Infor-
mationen überfordert ist. Beratende Person und ratsuchende Tochter kom-
mentieren das wohlwollend mit einer Bestätigung und dass es „in RUHE“ 
(PS04_Z3_a, Pos. 356) durchgearbeitet werden muss. Dann nehmen beide 
wieder die Zusammenfassung des Gesprächs und die nächsten Schritte in den 
Blick. Anschließend gehen die ratsuchende Tochter, die sorgende Ehefrau 
und die beratende Person noch einmal in der Wohnung herum und schauen 
sich die Bedingungen, insbesondere des Badezimmers, aber auch des Schlaf-
zimmers an und kommentieren, welche Hilfsmittel und Umbaumaßnahmen 
sinnvoll sein könnten. Die beratende Person verweist dabei immer wieder auf 
die schon im Gespräch erwähnten Fachstellen, für Inkontinenzberatung und 
für Wohnumbaumaßnahmen.
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In der Verabschiedung ergibt sich noch die Situation, in welcher auch die 
sorgende Ehefrau eine erneute Positionierung als Gastgeberin herstellt, in-
dem sie der beratenden Person Datteln schenkt:

I Das ist Dattel.

B Wo ich doch so ein Süßes bin.

I (lachend)

I2 (spricht Türkisch)

B Wirklich lecker.

I So damit sie wissen von wo, welche das sind Sorten, können sie gleich 
mitnehmen

B (lachend) Ich kann ihne die doch nicht wegnehmen.

I Doch, doch. Wir haben sehr viele davon. Dann wissen sie welche das 
sind, dann haben sie es.

B Dann bedanke ich mich recht herzlich, vielen Dank. Ja.  
(PS04_Z3_a, Pos. 479-487)

Zwar wird nicht deutlich, was die sorgende Ehefrau hier auf Türkisch ein-
gebracht hat, aber sie positioniert sich über das Geschenk ein zweites Mal als 
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Gastgeberin und nimmt so aktiv an der Situationsgestaltung teil. Gleichzeitig 
kann die Familie darüber ihren Dank ausdrücken und so eine Reziprozität 
herstellen. Die beratende Person nimmt diese zugewiesene Position als Gast 
erneut an, akzeptiert auch das Geschenk und lobt zum Schluss die Umsicht 
der Familie, sich so frühzeitig zu melden:

B Ja, also vieles kann jetzt in Ruhe parallel laufen und das ist das 
Schöne, weil sie vorher kommen, dann ist genug Zeit.“ (PS04_Z3_a, 
Pos. 491)

Mit einem Dank von jeder Seite wird das Gespräch beendet.
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Abbildung 9: Machtverlauf des Beratungsgesprächs PS05_Z1_a (eigene Dar-
stellung)

Das Beratungsgespräch beginnt mit einer Adressierung an das For-
schungsprojekt bzw. die Forschenden des Projektes und ist eine Zusammen-
fassung der beratenden Person über die bisherigen Kontakte mit der Familie 

 Legende: B = beratende Person, I1 = ratsuchender Sohn (anwesend), I2 = sorgende Ehefrau 
(anwesend), PB = pćegebedürftige Person (anwesend), blaues Icon für die Anwesenheit des 
Pćegedienstes
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und der Versorgungsgeschichte. Auch erwähnt die beratende Person, die Zu-
sammensetzung der heutigen Beratung. Es handelt sich um einen Hausbe-
such, bei dem neben dem pĎegebedürftigen Mann (PB), der sich in einem 
Stuhl bzw. Bett im Raum bečndet, die sorgende Ehefrau (I2), der ratsuchende 
Sohn (I1), der die rechtliche Betreuung des Vaters innehat. Erwähnt wird 
hierbei auch, das Einverständnis der Familie sowie die Ziele des Beratungs-
termins, aus Sicht der beratenden Person:

B: […] Bislang, hatte die Familie nicht so gewünscht, insbesondere die 
Ehefrau, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde, aber heute ist das 
Einverständnis gegeben und das Ziel ist heute zu gucken, wie die Ver-
sorgungssituation sich gestaltet zu Hause, also eine Auswertung der 
geplanten, der geplanten Maßnahmen, und insbesondere auch im 
Blick auf Finanzierung, Antragsstellung Hilfe zur PĎege, Grundsiche-
rung und so weiter. […] (PS05_Z1_a, Pos. 4)

Deutlich zeigt sich hier an dem monologischen Ausschnitt, der sich an die 
Hörenden der Aufzeichnung richtet, dass die Familie zuerst keine Einwilli-
gung gegeben hat. Warum es so war und was zur Meinungsänderung bewo-
gen hat, wird nicht deutlich und auch im weiteren Verlauf des Gespräches 
nicht thematisiert. Eine mögliche Interpretation ist, dass die Ratsuchenden in 
der Beratung darauf abzielen, die beratende Person davon zu überzeugen, 
dass die häusliche PĎege akkurat funktioniert und verlässlich ist. Dies könnte 
aus meiner Sicht dazu geführt haben, dass dem Wunsch der beratenden Per-
son nach Aufzeichnung nachgegeben wurde, um eine gute Stimmung zu er-
zeugen und seitens der Familie eine gute Ausgangslage für die ‚Verhandlung‘ 
um die Versorgung herzustellen.
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Der Monolog, indem die Eingangssequenz gestaltet wird, ist auch eine 
Machtdemonstration der beratenden Person, indem sehr prägnant und prä-
zise seine Situationsdeutung platziert wird und auch die Ziele der Beratung 
einseitig festgelegt werden, der ratsuchende Sohn und die sorgende Ehefrau 
sind anwesend und hören dies mit, werden aber nicht einbezogen oder ge-
fragt. Die Festlegung erfolgt einseitig. Ebenso wird an mehreren Stellen in 
der Beratung auf den durch die beratende Person verfassten Sozialbericht ver-
wiesen. Der Inhalt dieses Berichtes wird nicht aufgegriăen, aber in der Art, 
wie dieser in der Beratung eingesetzt wird und die Reaktionen darauf, deuten 
auf eine Art Gutachten hin, die die Einschätzungen der beratenden Person 
zur Versorgungssituation enthält. Daher interpretiere ich diesen Sozialbericht 
als ein Machtmittel des Beraters, wobei hier nicht klar und für diese Beratung 
auch unwesentlich ist, welche Macht dieses Dokument tatsächlich haben 
könnte. Die Bedeutung der Macht erschließt sich aus der Bedeutung, die die 
Anwesenden in der Beratung konstruieren.

Die beratende Person leitet nach dem Monolog auf eine konkrete Frage 
zum Übergang der Versorgung (aus der vollstationären VollzeitpĎege nach 
Hause), diese Frage richtet er an die sorgende Ehefrau und bittet darum, dass 
der Sohn dies erläutert. Die beratende Person erwähnt zwar die Anwesenheit 
des pĎegebedürftigen Vaters, er wird aber in die Beratung nicht einbezogen. 
Die Atmung des pĎegebedürftigen Vaters ist in der Aufzeichnung fast durch-
gehend, als Hintergrund zu hören.

Der ratsuchende Sohn beschreibt die Übergangssituation und nimmt 
schnell Bezug zur Schwierigkeit einer fehlenden Verordnung, die dann spon-
tan organisiert wurde. Die beratende Person unterbricht förmlich, erklärt, 
dass diese nicht notwendig war, und geht auf die Finanzierung durch Hilfe 
zur PĎege und die damit verbundene Zuständigkeit der Kreisverwaltung ein. 
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Der Sohn berichtet weiter über den organisatorischen Ablauf der Verlegung 
nach Hause. Die beratende Person scheint sich um eine AuĎockerung der 
Stimmung zu bemühen, über Kommentierungen dessen, was der ratsu-
chende Sohn berichtet. Als der PĎegedienst, welcher nach der Verlegung in 
die Häuslichkeit der Familie kommen sollte, viel zu früh kam, deutet die be-
ratende Person eine Frage zum PĎegedienst an, zur abgesprochenen Häučg-
keit der Besuche und stellt dann fest:

B: ich hab jetzt auch mit dem PĎegedienst noch nicht gesprochen, weil 
ich gestern das erste Mal wieder da war. Wir hatten ja geplant, dass der 
PĎegedienst drei Mal am Tag kommt. (PS05_Z1_a, Pos. 67)

Das ist der erste von mehreren Ausschnitten, in welchen die beratende 
Person auf die Abstimmung mit dem PĎegedienst verweist. Im Anschluss bit-
tet sie die sorgende Ehefrau, zu berichten, wie es mit dem PĎegedienst läuft. 
Diese beteuert, in häučger Wiederholung, dass es gut bzw. sehr gut läuft. Die 
beratende Person fragt konkreter nach Zeiten der PĎegedienstbesuche und 
was dieser für Maßnahmen durchführt. Die sorgende Ehefrau berichtet mit 
einfachen, deutschen Worten, was der PĎegedienst getan hat. Zwischendrin 
bewertet die ratsuchende Person:

B: Ich hab, ich hab wenn ich gerade mal einĎechte, ich habe auch den 
Eindruck, das ihr Mann heute wacher ist, als ich ihn damals im Alten-
heim erlebt habe.

I: Ja, ja, genau.
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B: Also der Zustand, ist, ist so nach meinem ersten Augenschein, ver-
bessert so, AH. (PS05_Z1_a, Pos. 103-105)

Die sorgende Ehefrau und auch der ratsuchende Sohn bestätigen die Ver-
besserung, worauĊin die beratende Person noch einmal nach der Verständi-
gung der sorgenden Ehefrau mit dem PĎegedienst fragt. Die sorgende Ehe-
frau gibt an, dass dies kein Problem ist, worauĊin der Sohn unterbrechen 
möchte:

I: darf ich?

B: Ich wollte gerade mal ihre Mutter sagen lassen ja (PS05_Z1_a, Pos. 
115-116)

Hier, wie an weiteren Stellen wird die Dominanz der beratenden Person 
über den Gesprächsverlauf deutlich. Das Machtdiăerential ist deutlich zu-
gunsten der beratenden Person ausgerichtet. Diese entscheidet nicht nur über 
die Themen, unterbricht Ausführungen, wann sie es für sinnvoll hält, son-
dern legt ebenfalls fest, wer welche Frage zu beantworten hat. Ebenso bewer-
tet die beratende Person den Zustand des pĎegebedürftigen Vaters, wie im 
Auszug oben deutlich wurde und bewertet auch die Versorgungsleistung und 
Verständigung der sorgenden Ehefrau:

B: Ja, sie verstehen?

I2: Ja verstehen, verstehen ja.

B: Gut.
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I2: (lacht)

B: Ah sehr schön. Ahja das gefällt mir. (lacht) (PS05_Z1_a, Pos. 132-
136)

Der ratsuchende Sohn hält sich weitergehend zurück und lässt seine Mut-
ter berichten, bis diese eine falsche Zeit für den nächsten Hausbesuch des 
PĎegedienstes angibt. Die Berichtigung seiner Mutter erfolgt in sehr ruhiger, 
leiser Stimmlage. Nachdem die sorgende Ehefrau nun schon einige Minuten 
von der beratenden Person zu diesem Thema befragt wird und in meiner In-
terpretation versucht, die beratende Person davon zu überzeugen, dass sie die 
PĎegesituation bewältigen kann, deute ich diese leise Unterbrechung und 
Korrektur der Uhrzeit durch den ratsuchenden Sohn als Resignation, da das 
Bild der verlässlichen häuslichen PĎege, das versucht wird aufzubauen, Risse 
bekommt. Die beratende Person scheint dies jedoch kaum wahrzunehmen 
und fährt mit Fragen und Kommentaren fort:

B: Das heißt, das muss sich erst so einspielen. Das heißt die kommen 
jetzt gleich und setzen ihren Vater dann wieder ins Bett.

I: Genau, ja. (PS05_Z1_a, Pos. 165-166)

Die Antwort des ratsuchenden Sohnes ist in der Stimmlage und Laut-
stärke wieder deutlich kräftiger, er scheint, so interpretiere ich diese Situa-
tion, erleichtert darüber, dass diese falsche Uhrzeit nicht als Fehler angesehen 
wird. Weiter wird die sorgende Ehefrau nach der Umsetzung der Versorgung 
und ihren Möglichkeiten gefragt. An der Stelle, an der es um die Frage noch 
nächtlichen Einsätzen geht, bei denen die sorgende Ehefrau ihrem 
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pĎegebedürftigen Mann auf die Toilette hilft, bittet die beratende Person den 
ratsuchenden Sohn zu übersetzen. Hier zeigt die beratende Person Engage-
ment und wirkt in der Beratung deutlich zurückhaltender, sie formuliert die 
Themen eher als Sorge:

B: Ja, wobei es ja auch, das würde ich ihnen gerne zu überlegen mal 
sagen, es wär, oder es ist, es ist ja sinnvoll oder wichtig, dass ihre Mut-
ter, das sie schlafen nachts. (PS05_Z1_a, Pos. 215)

Die beratende Person wiederholt diese Aussage und verstärkt sie noch: 
„[…] Weil wenn sie alle zwei Stunden aufstehen müssen, fehlt ihnen 
irgendwann die Kraft.“ (PS05_Z1_a, Pos. 219)

Die Familie kann dies als Rat kaum aufnehmen und scheint hierin eher 
eine Anweisung zu verstehen, sie stimmen beide den Vorschlägen der bera-
tenden Person zu. Dann stellt die beratende Person ihre Interpretation der 
Versorgungssituation in den Raum:

B: Also sie sind sehr zufrieden hab ich den Eindruck. Machen auch so 
einen sehr glücklichen Eindruck, ja. Ah ok gut.

I2: Ja, ja.

B: Ich guck mir jetzt ihren Sohn an, ist das so, würden sie das auch so 
sehen, ist das gut, läuft gut?

I: Läuft gut, das läuft gut. Es läuft gut.
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B: Schön, schön.

I: Es sind auch, so, kann man weiter gehen?

B: Ja sicher. Ich will mir das nur gerade kurz notieren, von von ihm. 
(PS05_Z1_a, Pos. 234-240)

Die Reaktion der Familie ist wieder klar bejahend und der ratsuchende 
Sohn versucht dann auch eine Antwort auf die bisher unausgesprochene 
Frage zu erhalten, die aus meiner Sicht das Anliegen er Familie für das Ge-
spräch ist, neben den Punkten, die formal besprochen und geklärt werden 
müssen, nämlich, ob die Versorgungssituation so fortbestehen darf. Die bera-
tende Person antwortet mit „Ja sicher.“ Was verdeutlicht, dass sie die Wich-
tigkeit des Anliegens für die Familie stark unterschätzt.

Der ratsuchende Sohn ergreift kurz darauf die Initiative, welche ich als 
Machtprobe interpretiere, um eigene Anliegen in das Beratungsgespräch ein-
zubringen. Die Antwort der beratenden Person ist erst positiv, als sie aber 
merkt, welches Thema durch den ratsuchenden Sohn aufgebracht wird, lehnt 
sie ab und stellt das Thema zurück. Eine konkrete Antwort des Sohnes, auf 
die als Frage formulierte Zurückstellung des eingebrachten Themas, kommt 
es nicht mehr, denn ein Gerät im Zimmer beginnt zu piepen. DarauĊin ent-
schuldigt sich die sorgende Ehefrau, um sich darum zu kümmern. Die bera-
tende Person stellt darauĊin den sicheren Umgang mit der Nahrungssonde 
fest. An den ratsuchenden Sohn gewandt, formuliert die beratende Person:
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B: Das macht ihre Mutter, das macht ihre Mutter schon richtig gut. Ist 
auch für sie eine Beruhigung, dass sie so gut damit klarkommt, oder?

I: Genau, genau.

B: Sie müssen nicht immer die ganze Zeit da so auf die Situation gu-
cken. (PS05_Z1_a, Pos. 269-271)

Hier bewertet die ratsuchende Person wieder die Fähigkeiten der sorgen-
den Ehefrau zur Versorgung ihres Mannes und holt sich eine Bestätigung 
seiner Einschätzung beim Sohn. Es geht hier also weiter um die Frage, ob 
eine Versorgung zu Hause fortgesetzt werden darf oder nicht. Diese Frage 
bleibt, bis auf die Äußerung des ratsuchenden Sohnes dazu, aber keine oăen 
ausgesprochene Thematik in der Beratung.

Danach wird weiter über Fragen von Hilfsmitteln, Medikamente und un-
terstützende Institutionen gesprochen. Währenddessen ist die sorgende Ehe-
frau weiterhin mit der Sonde befasst, da das Gerät nicht einwandfrei funktio-
niert. Die sorgende Ehefrau kann hierüber ihre Positionierung in der Bera-
tung verändern, was auch Auswirkungen auf das Machtdiăerential hat. Sie 
kann hier ihr Alltagswissen als Expertin in der Routine der Versorgung prä-
sentieren und die beratende Person nimmt dies an, hält sich zurück und gibt 
Zeit. Der ratsuchende Sohn erläutert der beratenden Person, was die sorgende 
Ehefrau gerade macht.

Der Berater verweist hierzu noch einmal an das Sanitätshaus und die An-
sprechpartnerin für die Familie, der Sohn bestätigt dies und äußert Anerken-
nung für den sicheren Umgang mit dem Gerät. Darüber werden auch seine 
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Prioritäten in dem Gespräch deutlich, was bisher unausgesprochen geblieben 
ist: „[…] Das Wichtigste ist die Versorgung, dass ihre Mutter damit klar-
kommt, und das war am Anfang für mich nicht so ganz klar, ob das so funk-
tioniert.“ (PS05_Z1_a, Pos. 354), anschließend bewertet er das Gehörte und 
Gesehene mit „[…] ich muss sagen, das läuft sehr sehr gut“ (PS05_Z1_a, Pos. 
356). Im Zuge der nächsten Gesprächsminuten zeigt sich auch eine Verände-
rung in der Gesamtstimmung der Beratung. Ich interpretiere dies so, dass die 
unterschwellige Frage, ob die Versorgung des pĎegebedürftigen Vaters wei-
terhin zu Hause stattčnden darf, nun geklärt wurde und eine Zustimmung 
der beratenden Person vorliegt. Im weiteren Verlauf der Beratung werden 
schließlich auch die Themen angesprochen, die der ratsuchende Sohn mehr-
fach einzubringen versucht hat. Hierbei geht es auch um seine Aufgaben als 
gesetzlicher Betreuer seines Vaters und der ratsuchende Sohn äußert mit die-
ser Rolle Unsicherheit. Die beratende Person hat weiterhin eine Machtposi-
tion in der Beratung, nutzt dies aber in dieser Phase der Beratung eher be-
stärkend und spricht dem ratsuchenden Sohn Mut zu, was aus meiner Sicht 
die Beziehung zwischen den beiden verändert und sich auch auf die Stim-
mung im gesamten Beratungsgespräch auswirkt. Ab diesem Zeitpunkt wer-
den die Fragen der beratenden Person weniger fordernd und oăener.

Die sorgende Ehefrau positioniert sich zwischenzeitlich auch als Gastge-
berin und bietet ein Getränk an, welches die beratende Person annimmt. Es 
werden weiter verschiedene unterstützende Maßnahmen der Versorgung be-
sprochen und Fragen von Abrechnungen thematisiert. Zwischenzeitlich tele-
foniert die beratende Person mit der Apotheke, um Zuzahlungsfragen von 
Medikamenten zu klären. Danach werden Formalitäten bearbeitet und der 
ratsuchende Sohn, wieder stärker als gesetzlicher Betreuer adressiert. Hierbei 
geht es auch darum, dass nach der vorläučgen Übernahme dieser Tätigkeit, 
der Sohn diese Aufgabe längerfristig übernehmen wird.
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Als der PĎegedienst (PD ) kommt, wird dieser von der beratenden Person 
direkt einbezogen, um die Einschätzung bestätigen zu lassen:

B: Ja, ich habe schon gehört, dass es gut läuft, hier ja, hat sich gut 
eingespielt.

PD: Genau, ich war jetzt auch das erste Mal hier und eigentlich schon 
so einen čtten Eindruck, ja (.)

B: Ja, ja.

PD: Hat sich auf jeden Fall verbessert.

B: Das hab ich auch, ich hab, ich hatte damals mit dem Herrn S. einen 
Besuch gehabt im Altenheim und ich bin heute das erste Mal wieder 
da, so im häuslichen Umfeld und ich muss sagen, Situation also er 
macht einen besseren Eindruck als damals. Ja, ja. Das ist schon ganz 
gut. Und die Ehefrau macht auch einen besseren Eindruck.

(lacht)

B: Sie können ruhig tätig werden. Weil ich bin hier zusammen, zum 
Hausbesuch um ein paar Formalitäten abzuklären. Dann kriege ich 
das auch mal live mit. […] (PS05_Z1_a, Pos. 735-741)

 In der Abbildung wird der präsente Besuch eines Pćegedienstmitarbeitenden als blaues Icon 
dargestellt.
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Danach widmet sich die beratende Person wieder den Themen der Bera-
tung mit dem ratsuchenden Sohn. Die sorgende Ehefrau unterstützt den PĎe-
gedienst und in dieser Zeit und nimmt nicht mehr aktiv an der PĎegeberatung 
teil, bis sich der PĎegedienst nach kurzer Zeit wieder verabschiedet. Danach 
schließt die sorgende Ehefrau nicht wieder dem Beratungsgespräch an, son-
dern man hört sie im Hintergrund in der Küche. Der ratsuchende Sohn und 
die beratende Person besprechen weiter „Papierkram“ (PS05_Z1_a, Pos. 353) 
und füllen Unterlagen aus und formulieren ein Kündigungsschreiben für die 
Gewerkschaft des pĎegebedürftigen Vaters. Am Ende verweist die beratende 
Person darauf, dass sie nun einen Sozialbericht für die Gemeinde verfassen 
wird, indem auch darauf hingewiesen wird, dass die sorgende Ehefrau keine 
Einnahmen mehr hat, da sie die Versorgung des pĎegebedürftigen Mannes 
übernimmt.

Am Ende der Beratung stellt die beratende Person noch fest, die „[…] Mut-
ter ist gerade am Kochen, das hat ihr jetzt zu lange gedauert […]“ (PS05_Z1_a, 
Pos. 1021) und verweist darauf, dass Zeit braucht, bis alles so wirklich geklärt 
ist, dann wird die Aufzeichnung beendet, eine Verabschiedung ist nicht mit 
aufgezeichnet.
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Abbildung 10: Machtverlauf des Beratungsgesprächs PĎegeberatung 
PS10_Z1_a (eigene Darstellung)

Die beratende Person beginnt das Beratungsgespräch, welches, in den 
Räumlichkeiten der Beratungsstelle darstellt, ohne Aufzeichnungsgerät: 
Spontan wird in der Anfangssequenz dann die Zustimmung geklärt und das 
Aufzeichnungsgerät organisiert. So beginnt die Aufzeichnung der Beratung 
direkt mit einer Aussage der beratenden Person:

 Legende: B = beratende Person, I = Ratsuchende (anwesend), PB-V = pćegebedürftiger Va-
ter (abwesend); PB-M = pćegebedürftige Mutter (abwesend)
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B: Ja (seufzt) (unv.) ich hätte mir bessere Bedingungen gewünscht als 
jetzt in Vertretung dieses Paket (unv.) müssen weil ich (.) kenne weder 
ihre Eltern (.) die Problematik muss ich mir jetzt hier //(lacht)// 
(PS10_Z1_a, Pos. 4)

Hier wird nicht deutlich, worum es geht, oder was in der Zeit vor dem 
Start des Aufzeichnungsgerätes besprochen wurde. Auch wird nicht eindeu-
tig geklärt, ob die Beratung eine Erstberatung ist oder die ratsuchende Toch-
ter (I) bereits mit jemandem aus der Beratungsstelle gesprochen hat. Die rat-
suchende Tochter erklärt, dass es ihr um das Wohl ihrer Eltern geht. In der 
einleitenden Beschreibung ihres Dilemmas geht sie insbesondere auf die Si-
tuation ihres demenzerkrankten Vaters (PB-V) ein, für den ein Umzug deut-
liche Konsequenzen aufgrund der dann fehlenden Orientierung hätte. Die 
beratende Person folgert direkt:

B: Dann (räuspern) also ich (.) gucke mir des gerne nochmal vor Ort 
an damit ich weiß um wen es geht (.) das muss ich einfach //(unv.)// 
(PS10_Z1_a, Pos. 18)

Die ratsuchende Tochter geht direkt darauf ein, dass eine vollstationäre 
Einrichtung aus ihrer Sicht für die Eltern bisher nicht infrage kommt, was die 
beratende Person auch direkt bestätigt. In den ersten Äußerungen deutet es 
sich nur an, später wird konkreter, dass die Beratung zustande komme, weil 
es Mietrückstände für die Wohnung der Eltern gibt und eine Kündigung 
droht. Die Ratsuchende ist also bei der Beratungsstelle, um eine Bestätigung 
zu erwirken, dass die Mietrückstände über ein Darlehen gestundet werden 
können. Die beratende Person fasst erst zusammen und beschreibt dann ein 
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neues Problem, welches sich in den bisherigen Ausführungen nicht angedeu-
tet hat:

B: Ja (..) gut (.) wie (unv.) also das eine ist ja der Umzug das andere ist 
die Versorgung (..) das sind ja zwei (.) Pakete (.) und die Frage ist die 
andere wer von beiden zuerst stirbt (..) weil dann wird es wirklich hart 
wenn ihre Mama zuerst stirbt dann ist es was, was unwahrscheinlich 
ist oder? (.) Ist ihr Vater älter? (..) //Kränker?// (PS10_Z1_a, Pos. 24)

Nach der strukturgebenden Zusammenfassung von zwei Aufgabenteilen, 
wirft die beratende Person die Frage nach dem Versterben eines der Eltern-
teile auf, was die Beratungssituation sehr viel komplexer werden lässt und die 
Tochter zu einer Einschätzung nötigt, die rein čktiv ist. Der beratenden Per-
son scheint hier klar zu werden, dass sie die Frage nicht planend einbinden 
kann, und sie verwirft sie. Sie fragt nach dem aktuellen Zustand der pĎege-
bedürftigen Mutter (PB-M), die im Rollstuhl sitzt und die Wohnung aufgrund 
von Treppen nicht mehr selbstständig verlassen kann. Sie kritisiert die Ent-
scheidung der Tochter vor zwei Jahren, die dazu geführt hat, dass die Eltern 
in eine Wohnung ohne Aufzug gezogen sind. Die Beraterin fragt eine Weile, 
welche Möglichkeiten die ratsuchende Tochter vor zwei Jahren ausgelotet 
und welche Schritte sie unternommen hat, um eine Sozialwohnung mit Auf-
zug zu bekommen. Sie stellt dabei direktive Fragen. Die ratsuchende Tochter 
verteidigt, dass zu der Zeit keine Sozialwohnungen mit Fahrstuhl verfügbar 
waren:
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I: Wissen sie wie oft (unv.)? Wie gesagt ich war auch bei zwei Abge-
ordnete, weil //damals//

B: //(lacht) die// können ja auch nichts machen

I: Nein es war wohl vor zwei Jahren war das so dass sich wohl jemand 
darum gekümmert hat wie es älteren Menschen geht keine Ahnung da 
war irgendwie sowas und dann bin ich auch hingegangen und hab 
Fragen gestellt und dann hat man mir gesagt ja dann kommen sie wir 
helfen ihnen (.) wie gesagt es hat sich aber nie was getan //und dann//

B: //Sind sie// zu den Wohnungsgesellschaften gegangen und haben 
//nachgefragt? (unv.)//

I: //Nein nein// nicht ich bin nicht zu den //Wohnungsgesellschaften//

B: //Sehen sie// (PS10_Z1_a, Pos. 55-60)

Der Ausschnitt verdeutlicht, dass die ratsuchende Tochter eine verteidi-
gende Haltung einnimmt und ihr aktives, sogar politisches Bemühen um eine 
geeignete Wohnung gezeigt hat, welches von der beratenden Person nicht 
wertgeschätzt, sondern als falsche Adressierung gespiegelt wird. Das Macht-
diăerential ist bereits aufgrund der Ausgangssituation der Beratung sehr 
deutlich zugunsten der beratenden Person ausgerichtet. Die Kommunikati-
onswege der beratenden Person zeigen hier noch eine Verstärkung dieses 
Machtdiăerentials, indem vergangene Entscheidungen negativ bewertet wer-
den.
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Da sich aber auch nach der Rückschau die Frage nicht abschließend klären 
lässt, warum es damals nicht zu einer geeigneteren Wohnung für die Eltern 
gekommen ist, beschreibt die ratsuchende Tochter, dass sie diese Beratung 
nicht freiwillig in Anspruch nimmt:

I: //Ja gut ich glaub da// haben wir jetzt nicht in die Zukunft gedacht 
sagen wir //mal so (.) also da habe ich gar nicht dran gedacht (unv.) es 
ist so//

B: //Ja (..) das das war ja (.) das war das was ich (unv.)// ja (.) das ma-
chen wir hier ständig weil wir sehen ja wozu es führt wenn Leute den-
ken das schaăe ich irgendwie und dann stimmt die Rechnung nicht 
dann ist man vom Amt abhängig (.) dann kriegt man das //Gefühl oh 
Gott oh Gott//

I: //Also ich hätte das auch nie// gemacht, wenn ich jetzt die Proble-
matik nicht gehabt hätte, muss ich ihnen ganz //ehrlich sagen//

B: //Ja//

I: weil bis jetzt kamen wir eigentlich sehr gut zurecht und wir kamen 
sehr lange zurecht //also// (PS10_Z1_a, Pos. 81-85)

Die ratsuchende Tochter beschreibt deutlich, dass sie nur aufgrund der 
čnanziellen Situation der Eltern die Beratung in Anspruch nimmt und macht 
in meiner Interpretation damit deutlich, dass dies ihr Anliegen ist, dabei hebt 
sie darauf ab, dass sie in allen anderen Fragen zurechtkommen. Die beratende 
Person entgegnet, dass sie in der Berechnung der Kosten das PĎegegeld 
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eingerechnet hat und so čnanzieller Raum bereits in der Konzipierung der 
Versorgung für die Eltern, die beide PĎegestufe zwei haben, fehlt:

B: […] aber, wenn ich weiß (.) ich habe ein Problem und das čnanzielle 
(.) würde mich überfordern, wenn die Wohnung zu teuer ist es bleibt 
zu wenig zum Leben über dann kann ich sicher hoăen dass von ir-
gendwo der Geldsegen kommt in dem Fall war das das PĎegegeld (.) 
aber (.) bei einem Umzug in eine Wohnanlage hätt'mer zum Beispiel 
mit dem PĎegegeld oder könnte immer noch (.) Hilfen installieren […] 
(PS10_Z1_a, Pos. 108)

Weiter werden Hilfsmittel und mögliche Unterstützungen thematisiert, 
die die Sorge der ratsuchenden Tochter, dass „[…] jemand da ist für sie, wenn 
irgendwas ist“ (PS10_Z1_a, Pos. 103) aufgreifen. Hierbei kommt die beratende 
Person auch auf den NotruČnopf, zu dem die ratsuchende Tochter ein-
schätzt, dass ihre pĎegebedürftige Mutter diesen nicht bekommen soll, da sie 
ihn aufgrund ihrer Depression zu häučg benutzen würde. Die beratende Per-
son schließt daraus:

B: Ich (.) genau das ist nämlich auch das, was mich beschäftigt eine 
Frau, die im Rollstuhl sitzt, die Wohnung nicht mehr verlassen kann, 
weil sie ohne Aufzug dort gefangen ist (..) aber der Ehemann (.) der ist 
wichtiger es ist ihr Vater, der ist dement er darf für den wird //gesorgt 
und getan// (PS10_Z1_a, Pos. 130)

Wieder geht die ratsuchende Tochter darauĊin in eine Verteidigungspo-
sition und bekräftigt, dass ihr demenzerkrankter Vater die Mutter in ihrem 
Rollstuhl aus dem Haus bewegen kann. Auf die wiederholende Frage „Ja, wie 
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denn?“ (PS10_Z1_a, Pos. 132) der beratenen Person antwortet die ratsuchende 
Tochter nur, dass er den Rollstuhl herunterbekommt. Die beratende Person 
reagiert darauĊin überrascht und lenkt mit weiteren Fragen wieder auf die 
Depression der pĎegebedürftigen Mutter. Die ratsuchende berichtet von ver-
schiedenen Tabletten, die der Mutter verschrieben wurden und auch, dass sie 
diese inzwischen abgesetzt hat, da die pĎegebedürftige Mutter darauĊin „den 
ganzen Tag benommen“ (PS10_Z1_a, Pos. 153) war. Die beratende Person 
führt direktiv aus, dass das Verhalten der Tochter falsch war und sie die ver-
ordneten Tabletten nicht absetzen darf: „[…] sie tun ihrer Mutter keinen Ge-
fallen, wenn sie was (.) verändern (.) wozu sie eigentlich überhaupt nicht (.) 
ja //ausgebildet sind//“ (PS10_Z1_a, Pos. 154). Die Beraterin reagiert sehr di-
rektiv und zeigt besonders in der Tonart, dass sie das Vorgehen der Ratsu-
chenden missbilligt, und klärt sie zeitgleich über aus ihrer Sicht besseres Han-
deln auf. Sie hält das Machtdiăerential aufrecht, indem sie eine Dečzitper-
spektive auf die Situation legt und direktiv Rat gibt.

Dann wendet sich die Beratung der Frage nach einer möglichen Anbin-
dung der Mutter an TagespĎegeeinrichtung oder die italienische Gemeine zu. 
Die TagespĎege wird sofort aufgrund der Sprachbarriere verworfen und An-
schluss an die italienische Gemeinde hat die Familie auch nicht, da viele Be-
kannte bereits verstorben sind: „Die machen sowieso nicht mehr viel und wie 
gesagt in ihrem Alter (.) ist fast keiner mehr da“ (PS10_Z1_a, Pos. 193). Da-
rauĊin äußert die beratende Person eine Einschätzung über die Gesamtsitu-
ation und die Belastungen der ratsuchenden Tochter:
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B: Boah ist das bitter (..) oh oh oh es sind so viel Baustellen (..) und das 
sehe ich ihnen auch an dass das auch an ihnen hängen bleibt sie sehen 
richtig erschöpft aus

I: (weint) //(unv.)// (PS10_Z1_a, Pos. 194-195)

DarauĊin beginnt diese zu weinen und das Gespräch wendet sich der 
Frage der Belastung und Entlastungsmöglichkeiten der ratsuchenden Toch-
ter zu. Die ratsuchende Tochter gibt an, dass ihre Ehe aufgrund der Situation 
mit den Eltern „den Bach runtergegangen“ (PS10_Z1_a, Pos. 201) ist. Dabei 
entwickelt vorrangig die beratende Person Ideen und zeigt Möglichkeiten auf. 
Die Ideen und Äußerungen der ratsuchenden Tochter werden kaum aufge-
griăen.

B: Mh (...) aber es ist auch eine Chance für sie einfach nochmal zu 
überlegen wie kann ich mir Unterstützung holen (..) und wir sollen 
(unv.) wir sollten ja den Druck nicht verstärken, sondern überlegen, 
was HILFT ihnen und den Eltern (.) deswegen gucke ich mir die Situ-
ation //nochmal an//

I: //Ja also (unv.)//

B: //vielleicht// habe ich auch noch ein paar Ideen dazu aber kein Le-
ben ist wie das andere deswegen gibt es keine //glatte Lösung (.) das 
wäre gelogen (.) ja// (PS10_Z1_a, Pos. 226-228)
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In diesem Auszug verdeutlicht die beratende Person noch einmal, dass es 
um ihre Ideen geht, die gefunden werden können, so formuliert sie erst zu-
rückhaltender, „[…] würde ich mir wünschen, dass sie sich einen Therapeuten 
suchen […]“ (PS10_Z1_a, Pos. 206), bevor diese dann wieder stärker Druck 
ausübt: „[…] weil glauben sie nicht, dass das ohne Spuren da in ihrem Leben 
bleibt (.) das bleibt es nicht“ (PS10_Z1_a, Pos. 206). Die Redeanteile, in denen 
die beratende Person ihre Wahrnehmungen und Situationsdeutungen schil-
dert, sind in diesem Teil des Beratungsgesprächs groß. Die ratsuchende Toch-
ter wird immer wieder angesprochen und gibt kurze Informationen, z. B., 
dass sie und ihr Bruder Vollzeit arbeiten, die in die Ausführungen der bera-
tenden Person einĎießen. Sie schließt damit:

B: Das ist (.) ist leider so (...) ich mach gerne einen Besuch bei ihren 
Eltern ich mache auch gerne eine Stellungnahme, dass sie da bleiben 
können ich muss es mir vor Ort angucken (.) aber eine Zukunftslösung 
für sie und die Eltern kann es dann auch nicht sein (.) ja (.) das wird 
vorübergehend sein so lange wie die wie der Vater lebt oder weiß der 
Himmel was sich noch tut (PS10_Z1_a, Pos. 216)

Sie deutet hier ein Entgegenkommen an, an welches die beratende Person 
aber auch die Bedingung knüpft, dass dies nur eine vorübergehende Lösung 
sein darf. Wieder verweist sie im Sinne eines ‚Worst-Case-Szenarios‘ auf das 
Versterben eines der Elternteile. Die ratsuchende Tochter reagiert darauf, in-
dem sie das Verantwortungsgefühl für Ihre Eltern aufgreift und diesen ein 
Leben so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung ermöglichen 
möchte. Sie verstärkt noch einmal, dass sie nur aufgrund der čnanziellen Fra-
gen in die Beratung gekommen ist:
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I: //Wir wollen dass es// so bleibt wie es ist und wie gesagt die Hilfe 
haben wir nur im Moment haben wir das Problem mit der Wohnung 
(unv.) diese Rückzahlung ja

B: //Ja ja (unv.) (..) genau//

I: //weil wenn wir die nicht hätten// ganz ehrlich muss ich ihnen wirk-
lich sagen (..) wäre ich nirgendwo hingegangen (PS10_Z1_a, Pos. 223-
225)

Diese Äußerung triăt die ratsuchende Tochter bereits das zweite Mal 
in der Beratung, was die beratende Person übergeht und als eine durch 
die beratende Person ermöglichte Chance beschreibt. DarauĊin gibt 
die ratsuchende Tochter nach und willigt ein, weitere Wohnungsbau-
anbieter von Sozialwohnungen mit Fahrstuhl anzusprechen und nach 
freien Wohnungen zu fragen:

I: //Ja klar (.) nein nein um Gottes Willen also// (.) ich (.) wie gesagt, 
wenn sie sagen ok ich soll jetzt wer ist für das P. [Gebäude] ich kann 
mich informieren und kann dann dahingehen ja //(unv.)// (PS10_Z1_a, 
Pos. 229)

Die Resignation in dem Ausdruck „um Gottes Willen“ und auch die ‚Soll- 
kann-Formulierung‘ der ratsuchenden Tochter zeigt aus meiner Sicht die Re-
signation gegenüber der beratenden Person, von der eigenen Situationsdeu-
tung überzeugen zu können. Ich habe diese Aussage auch als Wendepunkt in 
der Beratung markiert, es gibt zwar noch einen weiteren Versuch der ratsu-
chenden Tochter von einer eher ressourcenorientierten Situationsdeutung zu 
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überzeugen, allerdings zeigt sich dazwischen die Antworten der ratsuchen-
den Tochter sehr kurz und einsilbig. Im Anschluss an diese Aussage geht es 
in der Beratung um Listen und um konkrete Wohngebäude, bei denen die 
beratende Person eine Anfrage empčehlt. Dann geht es auch um eine Ter-
minvereinbarung für den Hausbesuch der beratenden Person, über die ge-
sprochen wurde. In diesem Zusammenhang berichtet die ratsuchende Toch-
ter von einer Gastritis, worauĊin die beratende Person die ratsuchende Toch-
ter über die Zusammenhänge belehrt: „Sie wissen schon, dass Psyche und 
Gastritis miteinander zusammenhängen“ (PS10_Z1_a, Pos. 252). Die ratsu-
chende Tochter bestätigt, dass sie das weiß, und die Beratung wendet sich 
wieder der Frage nach einer Therapie oder Rehabilitationsmaßnahme bzw. 
Kur für die ratsuchende Tochter zu. Als die beratende Person den Druck über 
eine Verschlimmerung der Gastritis hin zu einem Magengeschwür vorzeich-
net, widerspricht die Ratsuchende, was ich als Machtprobe auăasse:

I: Nein das nicht gerade (.) also wir waren (unv.) wir sind eigentlich 
stark in der Hinsicht also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich 
schnell umbiege für irgendwas nur ich will halt eine Lösung, dass ich 
will dass es denen auch natürlich gut geht (PS10_Z1_a, Pos. 307)

Die beratende Person belehrt darauĊin wieder, welche Folgen Abhängig-
keiten haben und welche Schritte aus ihrer Sicht als Nächstes getan werden 
sollten, nämlich mit dem Hausarzt über eine Kur sprechen und sich eine The-
rapeutin suchen. Auch hier zeigt sich ratsuchende Widerstand, dass sie kein 
Interesse an einer Therapie hat: „[…] ob das, was hilft, meine Probleme sind 
ja trotzdem noch da“ (PS10_Z1_a, Pos. 313). Die beratende Person versucht 
von diesem Lösungsweg zu überzeugen. Sie nutzt ein persönliches Beispiel, 
im Sinne eines erneuten Worst-Case-Szenarios, in welchen die ratsuchende 
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Tochter einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommen könnte. Da-
rauĊin schwenkt sie ratsuchende Tochter zu Angeboten um, was sie gerne 
mit ihren Eltern unternehmen könnte, worauf die beratende Person sofort 
anspringt: „Ja Musik für meine Ohren das sind alles Dinge damit kann ich sie 
[unterstützen]“ (PS10_Z1_a, Pos. 350). In besserer Stimmung werden verschie-
dene Angebote der Region besprochen und Unterlagen sowie Kontakte wei-
tergegeben. Bis die beratende Person wieder persönliche Eindrücke einwirft, 
was ihre Erfahrungen mit Burn-out und Kuren sind. Die ratsuchende schil-
dert darauĊin, dass sie zwar von der Belastung erschöpft ist und wenig Ener-
gie hat, um für sich etwas zu tun, aber „[…] ich habe vorher ausgelebt sagen 
wir mal so also (..) bin sehr sehr viel weggegangen, das heißt, ich vermisse in 
dem Sinne nichts“ (PS10_Z1_a, Pos. 391). Die Reaktion der beratenden Person 
darauf ist die Diagnose einer Depression bei der ratsuchenden Tochter: „eine 
Depression haben sie trotzdem, weil sie können, ja nicht auf Vorrat Lebens-
freude anschäăeln […] (PS10_Z1_a, Pos. 394). In den weiteren Ausführungen 
geht die beratende Person auf ein Gleichgewicht ein, welches sie für notwen-
dig hält. Sie bestärkt die ratsuchende Tochter darin, dass sie etwas an der Si-
tuation verändern kann. Die ratsuchende Tochter nimmt die Wahrnehmung 
an, da auch Aussagen einer Freundin ihr gegenüber diese bestätigen. Weiter-
hin hat die beratende Person dir größeren Redeanteile in der Beratung und 
gibt die Richtungswechsel und Themen vor, insbesondere die emotionalen 
Themen werden durch sie eingebracht und die ratsuchende Tochter wird u. a. 
über das ‚Neinsagen‘ belehrt.

Zum Ende des Gespräches wird noch über den Mieterschutz gesprochen 
und festgehalten, dass nun ein neuer Weg beschritten werden kann. Die rat-
suchende Tochter bringt noch einmal das Thema des Darlehens ein und hebt 
hervor, dass sie kein Geld geschenkt bekommen möchte. Es wird zusammen-
fassend noch einmal über den anstehenden Hausbesuchstermin gesprochen 
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und den oăenen Betrag, die beratende Person kommentiert dies mit „Boa (.) 
schon eine Menge“ (PS10_Z1_a, Pos. 448) und bietet der ratsuchenden Toch-
ter Tee an, diese lehnt ab. Weiter werden Themen der Rückzahlungsmöglich-
keit erörtert und die Anmietung der Wohnung als „riesen Fehler“ (PS10_Z1_a, 
Pos. 474) durch die beratende Person gerahmt. Wieder geht die ratsuchende 
Tochter in die Verteidigungshaltung, was die beratende Person mit „es ist 
Gemurkse“ (PS10_Z1_a, Pos. 478) kommentiert. Die beratende Person fragt 
abschließend noch nach dem sozialen Netz der ratsuchenden Tochter, die be-
stätigt, dass sie eine enge Freundin hat, mit der sie die Themen besprechen 
kann. Am Ende der Aufzeichnung bedankt sich die ratsuchende Tochter fürs 
Zuhören und es folgt eine Verabschiedung.

Die Beziehung zwischen den An- und Zugehörigen und den beratenden 
Personen entfaltet sich im Material umfangreich, da es diese Personengruppe 
ist, welche als Ratsuchende in den Beratungen in Erscheinung treten. Dane-
ben werden auch „sorgende An- und Zugehörige“ beschrieben, die an der Be-
ratung beteiligt sind und sich zeitweise äußern. Für die An- und Zugehörigen 
ist eine diăerenzierte Betrachtungsweise daher notwendig.

Es gibt die Gruppe An- und Zugehörige, die aktiv die Beratungsstelle auf-
suchen oder diese anfragen, weil sie eine Problem– oder Fragestellung bear-
beiten möchten. Dies ist hauptsächlich in den Beratungen PS01_Z3_a, 
PS02_Z1_a, PS03_Z1_a und PS04_Z3_a der Fall. In diesen Beratungen entfal-
tet sich ein mäßig ausgeprägtes Machtdiăerential und die Beratungen čnden 
als Optionen statt, die ein mehr an Wissen und Handlungssicherheit generie-
ren sollen. Wie bereits in der sozialen Welt der beratenden Personen 
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aufgezeigt und auch in den Verlaufsbeschreibungen deutlich wurde, steht das 
Thema der Wissensvermittlung, im Sinne von Information und AuČlärung, 
insbesondere über Leistungsmöglichkeiten und Anspruchsvoraussetzung in 
Bezug auf das Sozialgesetzbuch XI im Vordergrund.

Je nachdem, wie die beratenden Personen sich in der Beratung positio-
nieren, werden die Ratsuchenden mehr oder weniger aufgefordert, ihre Situ-
ation aus der familialen Alltagswelt zu beschreiben. Ob nun eine engere Ver-
knüpfung mit der Lebenswelt der Ratsuchenden oder eher eine Anbindung 
an den Leistungskatalog des SGB XI stattčndet, Wissen stellt in allen Bera-
tungen eine Machtquelle dar. Hier kann einerseits das Wissen der beratenden 
Personen über die Leistungen gesehen werden. Die beratenden Personen ent-
scheiden aus einem Pool an Informationen, welche sie an die Ratsuchenden 
weitergeben und welche nicht. Die mächtige Position gegenüber den Ratsu-
chenden bringt die Verantwortung mit, auszuwählen, um die Ratsuchenden 
nicht zu überfordern und gleichzeitig alle notwendigen Informationen wei-
terzugeben, die die Ratsuchenden handlungsfähig(er) machen. Versucht wird 
dies vielfältig über Beispiele und konkrete Situationsdeutungen:

B: Das wäre, sie müssten nur mit dem zugelassenen PĎegedienst einen 
Versorge- und einen PĎegevertrag abschließen und müssten bei der 
Kasse bei der Kranken- und PĎegekasse ihres Vaters die Leistungen 
von PĎegegeld umstellen auf die sog. Sachleistungen und dann kann 
der PĎegedienst einen höheren Betrag als das PĎegegeld abrechnen 
(PS02_Z1_a, Pos. 138).
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Deutlich wird aus der eher monologischen Information über Leistungen, 
die an dieser Stelle ein Beispiel von weiteren im empirischen Material dar-
stellt, dass Sprache ein wesentliches Machtmittel ist, welches insbesondere bei 
Menschen mit Migrationsgeschichte und Menschen, die Deutsch nicht als 
Muttersprache sprechen, ein größeres Machtdiăerential verursacht. Im Ma-
terial zeigt sich vielfältig, dass Informationen oder der Bezug zu den Infor-
mationen nicht verstanden wurden. Durch die zusätzlichen Fachbegriăe und 
Bezeichnungen, die auf die Bedarfe im Leistungsumfang des SGB XI abge-
stimmt sind, erschwert es die Verständigung und die Weitergabe von Infor-
mationen erheblich, was sich im Material zeigt, wie hier:

B: Gibt es jetzt noch Fragen, die sie haben, bezogen auf die PĎege-
stufe?

Klient: Was meinst du jetzt?

B: Haben sie noch Fragen wegen der PĎegestufe?

Klient: Nee (PS03_Z1_a, Pos. 295-297)

Oder auch in diesem Ausschnitt:

B: Weiß ich aber nicht genau, ich würde ihnen empfehlen, ruhig mit 
mehreren dieser Anbieter zu sprechen

Klient: Ja ja und das man anhört was jeder

B: Und sich auch mal ein Vertragsangebot geben zu lassen
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Klient: Mhm

B: Das sie auch Kosten vergleichen können

Klient: Mhm

B: Und dann können sie auch unter Umständen auch mehrere dieser 
Angebote dem Sozialhilfeträger zeigen und sagen, hier wir sind bereit 
uns auf den günstigsten auch einzulassen, ja

Klient: Mhm

B: Das ist glaube ich vom verhandlungstaktischen gegenüber dem So-
zialhilfeträger nicht schlecht

Klient: Ich hätte gedacht so sowas

B: Bitte

Klient: Ich hätte nicht gedacht dass sowas auf mich zukommt

B: Ja (PS02_Z1_a, Pos. 428-441)

Was besonders in dem zweiten Ausschnitt deutlich wird, ist die Reaktion 
der Ratsuchenden, wenn sich eine Überforderung interpretieren lässt, in dem 
Sinne, dass Teile des Gesagten nicht verstanden wurden oder die Umsetzung 
unklar erscheint. Im empirischen Material sind an diesen Punkten häučg 
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bestätigende Geräusche (hier ein wiederholtes „Mhm“) festzustellen. Wenn 
die beratende Person die Informationsweitergabe unterbricht, sind Reaktio-
nen darauf häučg, wie hier emotional, mit einem Bericht aus dem Alltag oder 
dem Äußern von Sorge gekoppelt. Dies interpretiere ich, als Versuch auf einer 
anderen Ebene wieder Anschluss an die beratende Person herzustellen und 
die Verständigung zu verbessern.

In dem oberen Beratungsausschnitt (PS03_Z1_a) wird diese Reaktion der 
Ratsuchenden nicht deutlich, da das Gespräch kurze Zeit später beendet wird. 
Allerdings treten diese eher emotionalen Reaktionen an früheren Stellen in 
der Beratung auf:

B: Nur für den Fall, dass sich der Hilfebedarf vermehrt, dass er mehr 
Hilfebedarf braucht, dann würde ich

Klient: Mhmm

B: Ihnen empfehlen einen Höherstufungsantrag zu stellen.

Klient: Ich will das er gesund

B: Dass er gesund wird, das hoăen wir auch und deswegen

Klient: Für mich ist nix einfach (PS03_Z1_a, Pos. 188-193)

Da sich die beratende Person auf die emotionale Ebene in der Beratung 
wenig einlässt und eher versachlicht, indem sie auf den Leistungskatalog des 
SGB XI verweist, hier „TagespĎege“ (PS03_Z1_a, Pos. 210), wurde wohl im 
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oberen Ausschnitt gegen Ende der Beratung kein erneuter Versuch unter-
nommen, die Verständigung auf dieser Ebene abzugleichen.

In Beratungen, in denen sich beratende Personen stärker auf die lebens-
weltlichen Äußerungen einlassen, wird das (Erfahrungs-)Wissen aus dem All-
tag der Ratsuchenden stärker berücksichtigt und erhält darüber Anerken-
nung, was das Machtdiăerential reduziert. In der Beratung PS01_Z3_a kann 
die Ratsuchenden hier sogar das Mehr an Fachinformationen über die Er-
krankung ihrer Mutter einordnen und verhält sich bewusst dazu, aufgrund 
der Erfahrungen mit ihrem bereits verstorbenen Vater:

K: Nee nee ich nehme es mit, aber ich habe auch mal also mein Vater 
hatte Krebs und da hatte ich mich erst eingedeckt mit allem möglichen 
und habe gelesen und dann bin ich zu Vorträgen von Ärzten gegangen 
und habe mich in so Privatkliniken geschaăt damit ich ja, und irgend-
wann musst ich einsehen ich kann es ja doch nicht ändern und dieses 
permanente Angst davor wie wird es zu Ende gehen

B: Mhm

K: Das von vornherein schon zu haben und dann zu wissen, wie es 
tatsächlich endet verstehen sie? Er kann auch morgen tot umfallen 
dann hat er das erst gar nicht erlebt ja, also dann habe ich angefangen 
zu sagen heute ist ein guter Tag. Das war so diese Motto und dann 
kam Tag heute ist ein blöder Tag ja und dann kam das so Tag für Tag. 
(PS01_Z3_a, Pos. 574-576)
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Die beratende Person geht in diesem Abschnitt eher allgemein auf Verän-
derungen bei Menschen mit Demenzerkrankungen ein und versucht, an das 
anzuknüpfen, was ihr von der Ratsuchenden aus der Alltagswelt berichtet 
wurde. Der Bezug zur Komplexität des Krankheitsbildes Demenz wird hier 
eröănet und gleichzeitig durch das Angebot an Informationsmaterialien, die 
mit nach Hause genommen werden können, zu reduzieren versucht.

Die Krankheit selbst, zeigt sich für die Tochter in der Beziehung zur Mut-
ter als Ohnmachtsquelle, weil ein verlässliches Verhalten und die Beziehung 
nicht mehr von der Mutter aufrechterhalten werden, können und dadurch 
unberechenbar werden. Dieser Umstand wird von der sorgenden Tochter vor-
wiegend darüber gerahmt, dass es für sie schwer auszuhalten ist und sie sich 
wenig unterstützt und mit der Verantwortung alleingelassen fühlt:

K: Sehr schwere Situation, es ist auch jeden Tag fühlt man sich auch 
anders, also ich habe jedes Tag ein andres Gefühl, bei einem Tag 
denke ach Gott dann ist das halt so und dann denke ich um Gottes 
Willen, letzten habe ich zu meinen Kindern gesagt ich bringe die ein-
fach hierher und wohnt die einfach hier ist das klar und das ist mein 
Haus und ihr akzeptiert das alle, ich meine die sagen ja nicht tue das 
nicht, die sagen nur wenn du es machst, machst du es alleine ja 
(PS01_Z3_a, Pos. 395).

Das Thema der hohen und belastenden Verantwortung zeigt sich auch in 
anderen Beratungen und kann vorrangig in der Beziehung zwischen den sor-
genden An- und Zugehörigen und den pĎegebedürftigen Menschen verortet 
werden, was als ein Kernergebnis im nächsten Kapitel weiter ausgeführt wird.
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Eine weitere Ohnmachtsquelle kann die ‚nicht deutsche Herkunft‘ darstel-
len, einerseits, wenn Ratsuchende diese im Sinne einer Selbst-Kulturalisie-
rung thematisieren, und andererseits, wenn durch beratende Personen Vor-
urteile und Kulturalisierungen deutlich werden. Über das Machtmittel Spra-
che wird die Ohnmachtsquelle dann im Beratungsgespräch als Situationsdeu-
tung eingebracht. Besonders deutlich wird das in der Beratung PS10_Z1_a an 
mehreren Stellen, wie hier:

B: […] aus irgendeinem Grund müssen die oder muss die Mutter um-
ziehen (.) das geht das machen ja deutsche Familien auch das ist ja 
kein Sprachproblem

I: Nein das hat ja damit auch nichts zu tun. (PS10_Z1_a, Pos. 108-109)

In diesem Ausschnitt unterstellt die beratende Person der Ratsuchenden, 
dass die Kalkulation für die Wohnung durch die Familie nicht stimmig ist, da 
PĎegegeld als Einkommen zur Sicherung des Lebensunterhaltes eingesetzt 
wird. Die beratende Person unterstellt ein Sprach- und Kulturproblem und 
unternimmt damit eine kulturalisierende Interpretation dieser Situation. Es 
lässt sich dadurch ein Vorwurf, im Sinne einer Ausrede interpretieren, woge-
gen sich die Ratsuchende, wie in Pos. 109 deutlich wird, wehrt. Sie zeigt im 
Ton nachdrücklich, dass ihr diese Zuschreibung nicht gefällt und sie ihre vor-
herigen Ausführungen so nicht verstanden wissen will.

Die eben unter dem Bezug von Wissen, als Machtmittel gerahmte Spra-
che, kann für sich selbst gesehen auch zu einer Ohnmachtsquelle werden. 
Wenn Sprache, die in der Mehrheitsbevölkerung gesprochen wird, aufgrund 
von Erkrankungen (Demenz) oder weil die Sprache nicht (ausreichend) 
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gelernt wurde, Kommunikation insgesamt erschwert oder verhindert. Die Si-
tuationsdeutungen und Rahmungen der beratenden Personen fallen hierzu 
sehr unterschiedlich aus. In der Beratung PS10_Z1_a rahmt die beratende Per-
son:

B: (unv.) spricht sie Deutsch?

I: Nein

B: (stöhnt) (...) das bringt ja gar nichts, oder? Wenn sie dann nur unter 
Deutschen ist (..) macht ihr keinen Spaß (..) wo war denn ihre Mutter 
früher tagsüber? (PS10_Z1_a, Pos. 186-188)

Die beratende Person deutet die Sprache als so relevant, dass das Nicht-
verstehen der deutschen Sprache zu einer Ablehnung des Angebotes führt. 
Hierbei wird deutlich, dass sie eine Antwort der ratsuchenden Tochter auf die 
Frage „das bringt ja gar nichts, oder?“ provoziert, aber durch die direkt an-
schließende Kommentierung und Frage, wird deutlich, dass diese erste Frage 
nicht auf eine Beantwortung durch die Tochter abzielt. Im weiteren Verlauf 
wird auch nicht mehr zu dieser Frage zurückgekehrt und die Einschätzung 
der Tochter eingeholt.

In dem Beratungsgespräch PS01_Z3_a zeigt sich dagegen eine andere 
Rahmung der Situation, bei einem regulären Angebot in der Nachbarschaft:

B: Und trotzdem ist es so, dass sie ja an gewissen ich meinen Spaßmo-
ment haben ein Erlebnis haben also unter Menschen zu sein zu gucken 
andere lächeln mit einem und man bekommt halt sage ich jetzt mal 
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auch Zuwendung und ja vielleicht gibt es da auch irgendetwas wo man 
wirklich auch Spaß daran hat ich verstehe das natürlich das wäre ver-
trauter für sie, wenn sie in einer Runde wäre, wenn die Frauen ähnlich 
angezogen sind

K: Ja

B: Vielleicht vertraute Sprache auch gesprochen wird (PS01_Z3_a, Pos. 
322-324)

Die beratende Person in diesem Gespräch rahmt im Verhältnis positiver, 
indem sie auf „lächeln“ oder „Zuwendung“ verweist und das Angebot weniger 
verkürzt auf die verbale Verständigung in der gleichen Sprache thematisiert. 
Sie ermuntert auch die Angebote auszuprobieren, die vor Ort gegeben und 
nicht als kulturspezičsche Angebote ausgewiesen sind. Die sorgende Tochter 
ist hier Bedenkenträgerin, dass es der dementen Mutter aufgrund der Sprach-
barrieren und fehlender kulturspezičscher Deutung nicht angenehm ist.

Beide beratenden Personen in diesen zwei Auszügen sprechen in den Be-
ratungen über solche nachbarschaftlichen Angebote und rahmen diese in der 
Darstellung sehr unterschiedlich. Im letzten Beispiel čndet eher eine Stär-
kung der ratsuchenden Tochter statt, etwas auszuprobieren und neuen Situ-
ationen eine Chance zu geben. Im ersten Auszug čndet eher eine Verengung 
auf die Sprache statt und darüber eine negative Deutung, auch in der nicht 
versprachlichten Reaktion, wie dem Tonfall und dem im Transkript zu lesen-
den stöhnen. In beiden Beratungen čndet darüber keine Veränderung im 
Machtdiăerential statt, diese Äußerungen stehen im Verhältnis zum vorange-
gangenen Beratungsmodus in den Beratungen.
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In den Beratungen PS05_Z1_a und PS10_Z1_a gibt es ebenfalls Anliegen 
an die beratenden Personen, allerdings dokumentiert sich in beiden Gesprä-
chen ein stärkerer Druck von außerhalb ihrer sozialen Welt. Im Beratungsge-
spräch PS05_Z1_a ist eine umfangreiche Versorgung der pĎegebedürftigen 
Person notwendig, in welcher die dauerhafte Versorgung in der Häuslichkeit 
der Familie thematisch wird. Die beratende Person kommentiert diese Situa-
tion mit: „[…] Aber dann spreche ich nochmal mit dem PĎegedienst und 
frage, die dann nochmal, wie deren Einschätzung ist, aber das ist so, ich habe 
den Eindruck das läuft gut“ (PS05_Z1_a, Pos. 187). In der Beratung geht es 
daher über lange Zeit eher um eine Darstellung, dass die Aufgabe der Versor-
gung verlässlich bewältigt werden kann, denn um eine Beratung, die erfasst, 
was zur Unterstützung gebraucht wird.

Im Beratungsgespräch PS10_Z1_a beschreibt die Ratsuchende eine dro-
hende Kündigung der Wohnung der pĎegebedürftigen Personen, sodass es 
auch um eine „Stellungnahme“ (PS10_Z1_a, Pos. 216) der beratenden Person 
zur Wohnsituation geht, um eine Finanzierung entstandener Mietrückstände 
abzufedern.

Das Machtdiăerential ist in den beiden zuletzt genannten Beratungen, 
durch die höhere Abhängigkeit von der Beratung, daher besonders hoch und 
zwingt beratende Personen in eine Doppelrolle, die eine oăene und unter-
stützende Beratung stark erschwert. Die pĎegenden Angehörigen in der Be-
ratung sind in Ihren Äußerungen eher zurückhaltend. Sie nehmen eine eher 
rechtfertigende, als eine fragende Haltung ein und äußern Wünsche in der 
Beratung eher selten. Der Versuch der Überzeugung, dass die PĎege „gut 
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läuft“ zeigt sich in der Beratung PS05_Z1_a an mehreren Stellen über einen 
langen Zeitraum der Beratung hinweg, wie hier:

B: Also sie sind sehr zufrieden hab ich den Eindruck. Machen auch so 
einen sehr glücklichen Eindruck, ja. Ah ok gut.

I2: Ja, ja.

B: Ich guck mir jetzt ihren Sohn an, ist das so, würden sie das auch so 
sehen, ist das gut, läuft gut?

I: Läuft gut, das läuft gut. Es läuft gut. (PS05_Z1_a, Pos. 234-237)

Die beratende Person fragt erst die sorgende Ehefrau und formuliert dies 
als Einschätzung über den Zustand. Dann lässt sie sich diese Einschätzung, 
welche die sorgende Ehefrau bestätigt hat, von dem gesetzlich betreuenden 
Sohn bestätigen und fordert auch weiter noch die Bestätigung, dass alles in 
Ordnung ist, vom PĎegedienst ein. Erst kündigt die beratende Person es an:

B: Aber das war klar, das war noch unklar, wie sich das Einspielen 
wird, ja. Aber dann spreche ich nochmal mit dem PĎegedienst und 
frage die dann nochmal, wie deren Einschätzung ist, aber das ist so, 
ich habe den Eindruck, das läuft gut. (PS05_Z1_a, Pos. 187)

Und dann ist der PĎegedienst (PD) vor Ort und wird indirekt mit die-
ser Frage angesprochen:
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B: Ja, ich habe schon gehört, dass es gut läuft, hier ja, hat sich gut 
eingespielt.

PD: Genau, ich war jetzt auch das erste Mal hier und eigentlich schon 
so einen čtten Eindruck, ja (.) (PS05_Z1_a, Pos. 735-736)

Auch bewertet die beratende Person die Handlungen der sorgenden Ehe-
frau, als es beispielsweise um die PEG-Versorgung  geht:

B: Aber sie bleiben bei alldem sehr gelassen Frau M.. Sie bleiben ruhig 
und fröhlich und freundlich (PS05_Z1_a, Pos. 342)

Die Rückversicherung der beratenden Person ist vielfältig und zeigt den 
Abhängigkeitskontext der Familie. Die Frage, was passieren würde, wenn et-
was nicht „gut läuft“ wird nicht oăenkundig, da diese Aussage nicht fällt, 
dadurch scheint es für die pĎegenden Angehörigen schwierig zu sein die Kon-
sequenzen einzuschätzen, was Unsicherheiten auslöst und dazu führt, dass sie 
eher präsentieren, als sich Unterstützung durch die Beratung zu holen. Über 
lange Strecken hinweg, wird in der Beratung dieses Präsentieren und Zeigen, 
dass die PĎege zu Hause bewältigt werden kann, in den Fokus gestellt, sodass 
kaum wirkliche Probleme oder Sorgen in der Beratung thematisiert werden. 
Auch wenn die tatsächliche Möglichkeit der beratenden Person nicht sicher 
gegeben ist, darüber zu entscheiden, ob die PĎege zu Hause durchgeführt 
werden darf, so wird diese doch in der Beratung so wahrgenommen und die 
Handelnden der Beratung verhalten sich so. Das Machtdiăerential ist 

 PEG-Versorgung steht für die Versorgung mit einer perkutanen Sonde, durch welche Men-
schen über eine kleine Öffnung der Bauchdecke mit Nahrung versorgt werden können, wenn 
die Fähigkeit zu Essen eingeschränkt oder nicht (mehr) vorhanden ist.
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aufgrund dieser Unterstellung in der Beratung besonders hoch, da die Ratsu-
chenden eine Erlaubnis von der beratenden Person wünschen, die PĎege zu 
Hause fortzuführen. Die Machtquelle der beratenden Person ist ihre für die 
Familie unklare Rolle in Bezug auf die Entscheidung über die PĎege. Das 
Machtmittel, welches er auch in der Beratung erwähnt, ist der Sozialbericht:

B: Ah, dann gebe ich ihnen das nochmal. Das ist der Sozialbericht an 
die Kreisverwaltung, da hatte ich das nochmal formuliert, den Hilfe-
bedarf und habe dann auch so geschrieben, wie die Versorgung ge-
plant ist. Ja? (PS05_Z1_a, Pos. 592)

Da dies nicht das erste Gespräch mit der Familie ist, wird in der Beratung 
auch nicht deutlich, ob die beratende Person die Funktion und Reichweite 
des Sozialberichtes erläutert hat. Die Vermutung aufgrund der Handlungen 
in der Beratung deuten eher darauf hin, dass die konkrete Wirkmächtigkeit 
und der EinĎuss, den die beratene Person mit ihrem Sozialbericht in Bezug 
auf die PĎegesituation der Familie hat, nicht verdeutlicht wurde.

In PS 10_Z1_a wird ein Beratungsauftrag zur Verbesserung der Versor-
gungssituation durch die beratende Person oktroyiert. Die ratsuchende und 
sorgende Tochter muss sich aufgrund der čnanziellen Abhängigkeit zur Klä-
rung der Wohnsituation auf diese Fragen einlassen. Sie wiederholt mehrfach, 
dass sie nur in der Beratung ist, weil die čnanzielle Situation sie dazu zwingt:

I: //Also ich hätte das auch nie// gemacht, wenn ich jetzt die Proble-
matik nicht gehabt hätte, muss ich ihnen ganz //ehrlich sagen// 
(PS10_Z1_a, Pos. 83)
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Die beratende Person zeigt ihr immer wieder die aus ihrer Sicht notwen-
dige Auseinandersetzung mit den Fragen der Belastung in der Versorgung 
auf und übt Druck über Worst-Case-Szenarien, wie das Versterben eines El-
ternteils, aus. Erst am Ende des Gespräches werden weitere Details zu den 
Fragen gestellt, derentwegen die ratsuchende Tochter die Beratung aufge-
sucht hat. Hier wird auch der Zwangskontext noch einmal sichtbar, da die 
beratende Person zu einem Hausbesuch verpĎichtet ist und eine Stellung-
nahme zur Einschätzung der Situation verfassen soll. Die Einschätzung, ob 
die beratende Person ein Darlehen befürwortet, ist für die ratsuchende Toch-
ter existenziell, da für die Mietwohnung bereits eine drohende Kündigung 
durch die Vermieter ausgesprochen wurde. An verschiedenen Stellen in der 
Beratung versucht die ratsuchende Tochter, sich und die Familie ressourcen-
orientiert darzustellen:

I: […] also wir waren (unv.) wir sind eigentlich stark in der Hinsicht, 
also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich schnell umbiege für ir-
gendwas, nur ich will halt eine Lösung, dass ich will, dass es denen 
auch natürlich gut geht (PS10_Z1_a, Pos. 301)

Mit „denen“ spricht sie vom Wohlergehen der Eltern, die aus ihrer Sicht 
immer wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Die beratende Person 
wirkt über weite Teile der Beratung provokativ. Sie stellt hier mehrfach dage-
gen, dass die ratsuchende und sorgende Tochter überbelastet, bis krank durch 
die Versorgungssituation ist und nutzt ihre mächtigere Position, um ihre ei-
gene Situationsdeutung, bis hin zur Diagnose einer Depression bei der Toch-
ter einzubringen: „eine Depression haben sie trotzdem […]“ (PS10_Z1_a, Pos. 
394). Wie aus der Nachzeichnung des Beratungsverlaufes deutlich geworden 
ist, wehrt sich die ratsuchende und sorgende Tochter an vielen Stellen gegen 
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eine dečzitorientierte Situationsdeutung, gibt aber später in der Beratung 
nach und wird einsilbiger in den Antworten.

Besonders in diesen beiden Beratungen, in denen die Abhängigkeit groß 
ist und welche Elemente des Zwangs beinhalten, wird eine eigentliche Bera-
tung stark erschwert. Die (zugeschriebene) Macht über Entscheidungen, 
führt zu keinem oăenen Austausch und der Freiheit, Sorgen und Schwierig-
keiten thematisieren zu können. In der Beratung PS05_Z1_a wird an einem 
Wendepunkt, als die Ratsuchenden vermuten, dass eine Bestätigung durch 
die beratende Person gegeben ist, dass die Versorgung in der Familie weiter-
gehen darf, eine etwas oăenere Stimmung möglich und der ratsuchende 
Sohn, wird oăensiver darin, eigene Themen einzubringen und Schwierigkei-
ten mit den Papieren zu äußern sowie eigene Meinungen gegenüber der be-
ratenden Person zu vertreten. Zeitweise interpretiere ich, dass die beratende 
Person die Stimmung im Vorfeld wahrnimmt und über Kommentierungen 
und Lachen innerhalb der Beratung versucht, die Stimmung aufzulockern, 
wie es auch im Verlauf beschrieben ist. Das gelingt aber erst, als die Ratsu-
chenden hören, dass die Versorgung zu Hause ‚erlaubt‘ wird. Die Fragen, die 
im Vorfeld durch die beratende Person gestellt werden, deuten aus meiner 
Sicht darauf hin, dass diese tatsächlich die Familie in der Versorgung zu 
Hause unterstützen möchte und daher gezielt nach Schwierigkeiten fragt. 
Eine ehrliche Antwort kann diese aber aufgrund der zugeschriebenen Ent-
scheidungsgewalt über die Versorgungssituation nicht erhalten.

In der Beratung PS10_Z1_a gibt es einen derartigen Wendepunkt nicht so 
deutlich. Zwar äußert auch die beratende Person hier an einer Stelle, dass sie 
die sorgende und ratsuchende Tochter unterstützen möchte: „[…] ich mach 
gerne einen Besuch bei ihren Eltern ich mache auch gerne eine Stellung-
nahme, dass sie da bleiben können ich muss es mir vor Ort angucken (.) […]“ 
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(PS10_Z1_a, Pos. 216), aber sie schränkt diese Aussage direkt wieder damit ein, 
dass es keine „Zukunftslösung für sie und die Eltern“ (PS10_Z1_a, Pos. 216) 
sein kann. Eine Oăenheit entsteht bei der ratsuchenden und sorgenden Toch-
ter dadurch nicht.

Die Methode der Situationsanalyse schließt die Analyse implizierter Ak-
teure ein. Wie in Kapitel 4.4.4 ausgeführt, gibt es zwei Arten implizierter Ak-
teure, die im Material sichtbar werden können, die anwesenden Akteure und 
die diskursiv konstruierten Akteure. Beide sind in den Beratungsgesprächen 
aufgetreten und ich habe in den Verläufen der Beratung darauf hingewiesen.

In der Analyse konnten zwei Personengruppen herausgearbeitet werden, 
auf welche ich im Folgenden näher eingehen werde: Die pĎegebedürftigen 
Personen als implizierte Akteure und die sorgenden Angehörigen als impli-
zierte Akteure.

Die Gruppe, die in den Analysen am deutlichsten als implizierte Akteure 
hervortreten, sind die pĎegebedürftigen Menschen selbst. Da Beratungsge-
spräche häučg ohne Beteiligung der Betroăenen geführt werden, sondern 
sich An- und Zugehörige als Ratsuchende an PĎegestützpunkte wenden, sind 

 Ein Teil dieses Textes wurde in einer kürzeren Version bereits veröffentlicht (Marr und Zein 
2023).
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die pĎegebedürftigen Menschen in vielen Beratungsgesprächen nur diskursiv 
anwesend. Bei zwei Beratungen, die als Hausbesuche stattčnden (PS04_Z3_a 
und PS05_Z1_a), sind pĎegebedürftige Menschen physisch anwesend, aber 
diese äußern sich nicht, werden nicht angesprochen innerhalb der Beratun-
gen und bringen sich auch von sich aus nicht in das Beratungsgespräch ein. 
Auch wurden in keinem der beiden Beratungen Maßnahmen in Erwägung 
gezogen oder ergriăen, die die pĎegebedürftigen Menschen ermöglicht hätte, 
sich an dem Gespräch zu beteiligen. In den Beratungen in den PĎegestütz-
punkt Büroräumen, waren pĎegebedürftige Personen nicht anwesend, hier 
wurde Betroăene nur über diskursive Konstruktionen ersichtlich. In beiden 
Fällen werden (physisch anwesende und diskursiv konstruierte) pĎegebedürf-
tige Menschen nicht zur Teilnahme an der Beratung und Aushandlung ihrer 
Bedürfnisse zu ihren eigenen Bedingungen aufgefordert, obwohl sie in der 
Beratung fokussiert werden. Hier werden sie fast ausschließlich als PĎegebe-
dürftige adressiert und insbesondere als sehr vulnerabel dargestellt: „[…] dann 
die Angst mein Vater da wieder rauszunehmen, wo er es sich einigermaßen 
eingelebt hat […]“ (PS10_Z1_a, Pos. 235). Auch als beaufsichtigungspĎichtig 
werden sie in den Gesprächen konstruiert: „jetzt können wir ihn überhaupt 
nicht mehr alleine lassen“ (PS04_Z3_a, Pos. 16) und als eine Belastung für Zu- 
und Angehörige: „Das ist ja auch eine Belastung für alle“ (PS01_Z3_a, Pos. 
427). Die Konstruktion dient häučg der Darstellung, dass sorgende und pĎe-
gende Angehörige entlastet werden müssen und werden in allen Beratungen 
deutlich durch die beratenden Personen eingebracht, aber auch von ratsu-
chenden Angehörigen, werden Aussagen über sich selbst oder zu sorgenden 
Angehörigen getätigt, wie die Ausschnitte oben zeigen.

In den Beratungsverläufen wurde die konkrete Sichtbarkeit der pĎegebe-
dürftigen Personen nachgezeichnet und an den entsprechenden Stellen in der 
Verlaufsbeschreibung aufgegriăen. Hier wurden an überwiegend nur sehr 
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wenigen Stellen in den Beratungen auch die Bedingungen der pĎegebedürf-
tigen Personen in das Gespräch eingebunden oder konkret danach gefragt. 
Auăallend ist hierbei, dass diese Sichtbarkeit in den Beratungen besonders 
dann auftrat, wenn ein Widerstand durch die pĎegebedürftigen Personen aus-
gedrückt wurde, z. B. durch die Ablehnung von stationärer VollzeitpĎege:

K2: Er wollte nicht bleiben, er hat rebelliert und das war ohh das war 
auch nicht schön für uns auch und wir müssten ihn früher aus dem 
PĎegeheim holen

B: Sie mussten das abbrechen, oder was?

Klient: Das ist auch so so so auch manche alte Leute sind ja die sind 
einverstanden aber andere wie mein Vater

B: Ja

Klient: Leider (PS02_Z1_a, Pos. 230-234)

Der pĎegebedürftige Vater wird hier als Widerständler gegen Maßnah-
men dargestellt und er wird darüber als schwierig konstruiert. Die Bedingun-
gen des Vaters werden nicht erörtert, nur die Konsequenzen, die sein Wider-
stand für die Angehörigen hat. Deutlich wird, dass der pĎegebedürftige Vater 
an dem Bedürfnis festhalten konnte, dass er zu Hause sein will und es führt 
letztlich dazu, dass die Familie sich damit auseinandersetzt. Hier zeigt sich 
eine Machtquelle des Vaters, dass er durch deutlichen Widerstand vor zwei 
Jahren die Situation beeinĎussen konnte. In einem anderen Beispiel wird 
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ebenfalls der Widerstand in der Haltung des pĎegebedürftigen Vaters deut-
lich:

I: Ja.(.) Ich meine beim Waschen wird er niemanden zulassen außer 
Mama. Mich lässt er auch nicht zu.

B: Nein.

I: (spricht auf Türkisch)

I2: (antwortet auf Türkisch)

I: Nein mhm (verneinend).

B: Nein?

I: Nein, das macht er nicht. (PS04_Z3_a  Pos. 40 – 46)

Auch hier wird durch ein erfahrenes Verhalten der Familie die Haltung 
des Vaters verdeutlicht. Wieder werden nicht die Bedingungen des pĎegebe-
dürftigen Vaters ausgeführt, sondern nur die Konsequenzen für die Familie 
besprochen, in diesem Fall, dass ein PĎegedienst nicht infrage kommt.

In einem weiteren Beratungsgespräch wird der Besuch der TagespĎege 
abgelehnt. Geäußert werden wieder keine Bedingungen, nur „Er will nicht“ 
(PS03_Z1_a, Pos. 210) und dann wendet sich das Gespräch wieder der Frage 
von Entlastungen für die Ratsuchende zu. Wie in den Auszügen zuvor zeigt 
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sich kein Versuch, die Bedingungen und Gründe für die Haltung zu erfahren 
oder die Wünsche, die hinter der Ablehnung stehen (könnten).

Deutlich wird nur, dass eine sehr deutliche Widerstandshaltung dazu 
führt, dass Wünsche und Bedürfnisse der pĎegebedürftigen Personen in der 
Versorgungsplanung berücksichtigt werden.

Auch die Auseinandersetzung in den Beratungen mit PĎegegutachten, 
führt dazu, dass die pĎegebedürftigen Menschen stärker impliziert in den Be-
ratungen auftreten:

B: Ja, so, Transfer in die Dusche braucht er Hilfe, das wurde auch be-
rücksichtige, mit dem Toilettengängen wie ist das denn da? Bei was 
helfen sie ihm da?

Klient: Ja, ich kann umziehen, anziehen ich muss des auch

B: Mhmm

Klient: dann trinken so?

B: Mhhm, das wurde jetzt so weit berücksichtigt, bei was helfen sie 
ihm denn im Bad morgens?

Klient: Morgens?

B: Wenn er im Bad ist? Bei was helfen sie ihm da?
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Klient: Zuerst anziehen und putzen die Zähne, rasieren, Haare kämen, 
alles

B: Okay, und beim Essen was helfen sie ihm da?

Klient: Essen kann nicht alleine ich muss schneiden auch mit eine geht 
nicht so richtige (PS03_Z1_a  Position: 123 – 132)

Der pĎegebedürftige Mann erfährt über die einzelnen zergliederten Teil-
aspekte seiner Hilfebedürftigkeit keinen Bezug zur Person mehr. Bedingun-
gen des Menschen erhalten in diesem Frage-Antwort-Rhythmus keinen 
Raum. Die Soziale Welt der PĎegeversicherung legt den Grundstein über die 
PĎegebegutachtung und beratende Personen, die sich eher an solchen Gut-
achten orientieren in der Struktur ihrer Beratungen, verfestigen diesen Blick 
auf pĎegebedürftigen Menschen, was der Auszug sehr deutlich zeigt, da es 
nicht einmal um vollständige Handlungen geht, sondern zwischen Nah-
rungsaufnahme und Unterstützung im Badezimmer mehrfach gewechselt 
wird. Der einzige Bezug, der hierbei deutlich wird, ist welche Aufgaben diese 
wiederkehrenden Tätigkeiten für die Ehefrau bedeuten, die hierbei Unterstüt-
zung leistet.

Die zweite Gruppe der implizierten Akteure sind die sorgenden Angehö-
rigen, wenn weitere An- und Zugehörige in der Beratung übersetzen. Im vor-
liegenden Sample sind die sorgenden Angehörigen, die sorgenden Ehefrauen, 
Teil des Beratungsgespräches und somit physisch anwesende implizierte Ak-
teure (Clarke 2012, S. 87). Dies sind die Beratungen PS04_Z3_a und 
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PS05_Z1_a. Sie werden nur eingeschränkt in die Beratungen einbezogen und 
es wird durch die ratsuchenden Angehörigen, die selbst auch in die PĎege 
und Versorgungssituation eingebunden sind, für und über sie gesprochen. In 
diesen PĎegeberatungen geht es oft um belastende oder überfordernde As-
pekte der Care-Arbeit für die pĎegenden Partner*innen, worauf in PS05_Z1_a 
die beratende Person hinweist:

B: Ja, wobei es ja auch, das würde ich ihnen gerne zu überlegen mal 
sagen, es wär, oder es ist, es ist ja sinnvoll oder wichtig, dass ihre Mut-
ter, das sie schlafen nachts.

I: Ja.

B: Und das so Windeln, auch dazu da sind, dass man mal so in die 
Windeln Wasser lassen kann. Die fangen das auf. Also wenn ihr Vater 
jedes Mal, oder wenn ihr Mann jedes Mal sie ruft, wenn er auf die 
Toilette muss, das heißt, wenn er die Flasche angelegt bekommen 
muss, dann kommen sie ja gar nicht zu Schlafen. Es wäre zu überle-
gen, dass er nachts dann in die Windeln auch Wasser lässt und uriniert.

I: Ok.

B: Ja. Weil wenn sie alle zwei Stunden aufstehen müssen, fehlt ihnen 
irgendwann die Kraft. (PS05_Z1_a, Pos. 215-219)

Der ratsuchende Sohn gibt hierzu eine Begründung an: „Weil, wir üben 
auch, wir versuchen zu üben. […]“ (PS05_Z1_a, Pos. 212). Ob diese Bedingung, 
die der ratsuchende Sohn in einer ‚Wir-Formulierung‘ ausdrückt, auch die 
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Mutter bestätigen würde oder ob es für sie weitere Gründe für das Handeln 
gibt, wird nicht deutlich im Gespräch, da die sorgende Ehefrau hierzu nicht 
näher gefragt wird. Auch wird kein Versuch unternommen, die Bedingungen 
des pĎegebedürftigen Vaters darzulegen. Die Empfehlung der beratenden 
Person, dass Windeln für nachts sinnvoll sind, wird als Bestätigung durch die 
sorgende Ehefrau über ein „Ja.“ (PS05_Z1_a, Pos. 224) eingeholt.

Deutlich wird die Position als implizierte Akteure durch eingeschränkte 
Verständigungsmöglichkeiten und durch das komplexe Sozialversicherungs-
gesetz, welches für die Nutzbarmachung im Alltag verständlich gemacht wer-
den muss. Die Eigeninteressen der übersetzenden An- und Zugehörigen wer-
den in der PĎegeberatung deutlich und zeigen, dass sie über dieses Sprechen 
für ‚sorgende Angehörige‘ zu machtvollen Akteuren in der Versorgungssitua-
tion werden:

I: (übersetzt ins Türkische). Also meine Mutter ist, ist auf jeden Fall 
eingeschränkt. Sie ist den ganzen Tag hier in der Wohnung, wenn ich 
oder mein Bruder mal da ist oder mein Neăe oder die Schwiegertoch-
ter da ist also andere Familienmitglieder, dann kann sie raus gehen, 
ich meine in den letzten zwei Wochen ist mein Vater total eing-
schränkt, er kann nicht mehr laufen, wir konnten ihn bis vor zwei Wo-
chen daheim mal für eine Stunde, zwei Stunden mal alleine lassen, 
jetzt können wir ihn überhaupt nicht mehr alleine lassen, er braucht 
Hilfe beim Aufstehen, […] (PS04_Z3_a, Pos. 16)

Diese Ausführungen sind nur ein einführender Teil der ratsuchenden 
Tochter. Sie übersetzt zwar die Frage der beratenden Person ins türkische, 
wartet aber nicht, ob die sorgende Ehefrau (ihre Mutter) etwas dazu äußern 
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möchte, sondern beginnt mit einer Situationsbeschreibung aus ihrer Sicht, 
über den pĎegebedürftigen Vater und die sorgende Ehefrau.

In den Beratungen selbst wird aber auch diese zweite Gruppe der impli-
zierten Akteure mit ihren Bedürfnissen und Bedingungen durch die Angehö-
rigen konstruiert, ohne dass ein Bezug hergestellt wird, zu den Menschen, die 
physisch anwesend sind. Insbesondere in PS04_Z3_a wird die sorgende Ehe-
frau als vulnerabel und selbst hilfebedürftig konstruiert, die Entlastung benö-
tigt. Nach den Wünschen und Situationsdeutungen der sorgenden Ehefrau 
wird nicht gefragt, es wird der Situationsdeutung der ratsuchenden Tochter 
gefolgt. In der Beratung PS05_Z1_a wird die Kompetenz der sorgenden Ehe-
frau, ihren Mann zu versorgen, infrage gestellt, was durch die beratende Per-
son in die Familie hineingetragen wird. Hier erfolgt eine häučge Aussage 
dazu, dass der PĎegedienst zur Einschätzung befragt werden soll und auch 
die Einschätzung der beratenden Person wird in der Beratung mehrfach auf-
genommen. Die sorgende Ehefrau und ihr Sohn werden ebenfalls gefragt, 
aber der häučge Verweis auf andere Informationsquellen, wie insbesondere 
den PĎegedienst, zeigen den Zweifel daran, ob diese Einschätzung realitäts-
gerecht ist.

Die vermittelnden Ratsuchenden – in PS04_Z3_a, die ratsuchende Toch-
ter und in PS05_Z1_a der ratsuchende Sohn – sind präsent im Beratungsge-
spräch und äußern Anliegen, je nach Beratungsstil der beratenden Person im 
Gespräch. Die Beteiligung der sorgenden Ehefrauen in beiden Beratungen ist 
dagegen unsteter und deutlich weniger aktiv. In beiden Beratungen werden 
während des Beratungsgesprächs Alltagsaktivitäten verrichtet und sie über-
lassen das Gespräch den vermittelnden Ratsuchenden, die sich sprachlich auf 
die Beratung einlassen können. Dadurch haben sie nicht die Möglichkeit, ihre 
Situationsdeutungen sowie ihre Bedingungen zu repräsentieren. Über den 
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Verlauf von beiden Beratungsgesprächen konnte in 6.1.4 und 6.1.5 nachge-
zeichnet werden, dass die sorgenden Ehefrauen zeitweise das Gespräch ver-
lassen, sich also auch physisch dem Gespräch entziehen und anderen Tätig-
keiten, wie der Versorgung der pĎegebedürftigen Person oder dem Zuberei-
ten von Speisen und Getränken widmen. In der Beratung PS04_Z3_a wird 
dieses Handeln nicht kommentiert und die beratende Person führt das Ge-
spräch mit der ratsuchenden Tochter fort. In PS05_Z1_a werden einzelne 
Handlungsschritte, wie der Umgang mit den technischen Geräten der PĎege 
kommentiert und später auch, dass die sorgende Ehefrau kocht, mit „[…] das 
hat ihr jetzt zu lange gedauert […]“ (PS05_Z1_a, Pos. 1021). In beiden Beratun-
gen wird das Handeln der sorgenden Ehefrauen nicht mit der Beratung in 
Verbindung gebracht. Eine ReĎexion oder Nachfrage, ob das Besprochene 
verständlich dargestellt wurde, wird überwiegend nicht vorgenommen. In 
PS05_Z1_a wird durch die beratende Person punktuell in der direkten Anspra-
che gefragt, ob Aussagen verstanden wurden und auch ob die Verständigung 
mit dem PĎegedienst funktioniert, was ich eher als Kontrolle des Verständ-
nisses der PĎegesituation deute.

Über diese veränderte Positionierung der sorgenden Ehefrauen interpre-
tiere ich einen Rollenwechsel, der in beiden Beratungen vorgenommen 
wurde. Aus der Position einer hilfesuchenden, die nur eingeschränkt versteht, 
was besprochen wird, verändern die sorgenden Ehefrauen aktiv ihre Rolle hin 
zu einer Gastgeberin, indem Sie wie in PS05_Z1_a ein Getränk anbieten:
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I2: Trinken, Wasser trinken.

B: Ach, einen Schluck Wasser würde ich gerne nehmen ja. Ja, ja vielen 
Dank. Ja, so ein Glas, Glas. Glas, kein Schluck, (lacht). (PS05_Z1_a, 
Pos. 442-443)

An dieser Stelle der Beratung ist die sorgende Ehefrau nicht in das Ge-
spräch involviert. Sie bietet als Hausherrin oder Gastgeberin etwas zu trinken 
an und bringt dann auch eine Auswahl an Säften, die die beratende Person 
dann aber ablehnt und nur Wasser trinken möchte. Über ein „Bitteschön“ 
(PS05_Z1_a, Pos. 453) und einem „Ah, vielen Dank“ (PS05_Z1_a, Pos. 454) 
durch die beratende Person wird dieser Einschub und damit verbundene Rol-
lenwechsel der Gastgeberin beendet. Dieser Einschub passt sich in den Ver-
lauf des Gespräches ein, das kurz zuvor andeutet, dass die Familie ihre Fragen, 
ob der pĎegebedürftige Vater weiterhin zu Hause versorgt werden darf, als 
beantwortet sieht. Insgesamt wirkt die Stimmung gelöster in diesem Ab-
schnitt, und die beratende Person beantwortet aktiv Fragen des ratsuchenden 
Sohnes zu Unterlagen und organisatorischen Versorgungsfragen.

In PS04_Z3_a wird dieser Wechsel an mehreren Stellen deutlicher ausge-
tragen. Schon zu Beginn, als das Aufzeichnungsgerät gerade eingeschaltet 
wird, lobt die beratende Person den Mokka, den die Familie (wer konkret wird 
nicht erwähnt) angeboten hat und es ergibt sich ein kurzes Gespräch darüber. 
Auch am Ende zeigt sich das Angebot von Datteln, welches hier auch explizit 
die sorgende Ehefrau anbietet. Sie spricht dabei auf Türkisch ihre Tochter an, 
welche der ratsuchenden Person dann das Päckchen mit den Datteln über-
reicht (PS04_Z3_a, Pos. 478-487). Hier interpretiere ich den Versuch, eine Re-
ziprozität herzustellen und die Beratung gegen eine gute Bewirtung und 
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Geschenke in gewisser Hinsicht auszugleichen. Insgesamt kann in den Bera-
tungsaufzeichnungen diese Gastgeber*innenrolle auch im Auftreten nachge-
zeichnet werden, da sich die sorgenden Ehefrauen selbstsicherer zeigen, 
durch eine klarere und lautere Stimme sowie durch einen höheren Sprechan-
teil, auf Deutsch oder in ihrer Muttersprache.

In diesem Kapitel konnte über die Verlaufsdarstellung und die übergrei-
fenden Aspekte der Machtbeziehungen verdeutlicht werden, dass es in man-
chen Beratungen sinnvoll ist, die Gruppe der An- und Zugehörigen noch ein-
mal diăerenzierter zu betrachten. Diese analytische Trennung in ‚sorgende 
An- und Zugehörige‘ und ‚vermittelnde An- und Zugehörige‘ war insbeson-
dere in den Beratungen PS04_Z_a und PS05_Z1_a sinnvoll und notwendig, 
um diese beiden Gruppen der An- und Zugehörigen in ihre Abhängigkeiten 
zu rekonstruieren. In diesem Sinne wurde auch die Zielgruppe der Mig-
rant*innen relevant, denn diese stellen in Bezug auf ihre Abhängigkeit eine 
Verschärfung der Situation im Verhältnis zur autochthonen Bevölkerung dar. 
Durch Sprachbarrieren, insbesondere bei den sorgenden An- und Zugehöri-
gen, wurde die Verständigung in den Beratungen erschwert. Hier war ein 
konkreter Ausdruck von Wünschen oder Beschreibungen der Situation nur 
eingeschränkt möglich und es benötigte die vermittelnden An- und Zugehö-
rigen, die für die sorgenden An- und Zugehörigen übersetzten, was die 
Machtverhältnisse in den Beratungen beeinĎusste.
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Abbildung 11: Aushandlungen in der interkulturellen PĎegeberatung
(eigene Darstellung)

Die Abbildung 11 zeigt den diăerenzierten analytischen Blick auf die Aus-
handlung im eben beschriebenen Sinne und soll dies gračsch noch einmal 
greiĂarer darstellen. Die Aushandlungen der Bedürfniskonstruktionen, wie 
auch die der Bedürfnisbefriedigungen čndet bereits in vielen Fällen vor dem 
Aufsuchen der Beratungsstellen statt. Daher wurde hier die bisher als ‚famili-
ale Alltagswelt der Ratsuchenden‘ dargestellte Soziale Welt, hier auch als 
Arena aufgegriăen. Sie verdeutlicht, dass Konstruktionen und Aushandlun-
gen bereits vor dem Besuch der Beratungsstelle (oder dem Hausbesuch) 
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beginnen, was auch die Äußerungen zeigen, mit denen die Ratsuchenden 
vielfältig in die Beratungen einsteigen. Das in Abbildung 5 bereits vorgestellte 
Aushandlungsdreieck, wird hier erweitert und etwas verschoben wieder auf-
genommen, um die Aushandlungen in ihrer Komplexität, wie diese in den 
Daten aufgetreten ist, transparent darzustellen.

In vielen Beratungen (PS 01_Z3_a, PS02_Z1_a, PS03_Z1_a, PS10_Z1_a) 
sind die sorgenden An- und Zugehörigen selbst als Ratsuchende in der PĎe-
geberatung und sind in dieser Beratung aktiv beteiligt oder haben diese sogar 
initiiert. In diesen Fällen ist die Kette der Aushandlung kürzer, in der Gračk 
oben dargestellt, mit den dünneren Pfeilen, hier noch einmal herausgelöst:

Abbildung 12: Vergleichende Darstellung der Aushandlung 1 (eigene Darstel-
lung)

Vergleichend dazu ist die Aushandlungskette komplexer in den Beratun-
gen PS04_Z3_a und PS05_Z1_a, da hier die Unterscheidung zwischen den 
sorgenden und den vermittelnden An- und Zugehörigen relevant wird. In Ab-
bildung 14 mit den dickeren Pfeilen dargestellt, hier noch einmal herausgelöst:
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Abbildung 13: Vergleichende Darstellung der Aushandlung 2 (eigene Darstel-
lung)

Deutlich wird in erster Linie, dass sich die Aushandlungskette verlängert 
und im Sinne von „stiller Post“ die Impliziertheit insbesondere der pĎegebe-
dürftigen Menschen verstärkt, da das vorhandene Wissen über Wünsche und 
(konstruierte) Bedürfnisse der pĎegebedürftigen Menschen aufgeteilt wird 
auf insbesondere die sorgenden An- und Zugehörigen und einen Teil auf die 
Versorgung involvierten und in der Beratung als vermittelnd auftretenden 
An- und Zugehörigen. Was von diesem Wissen, dann an die beratenden Per-
sonen gelangt und in die Konstruktion von Bedürfnissen der PĎegebedürfti-
gen in der Beratung aufgenommen ist, kann sehr verzerrt sein und verstärkt 
den Eindruck als implizierten Akteur im empirischen Material.
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Wie in Kapitel 3.4 („Bedürfnisse als konstruierte Bedürfnisse“) festgestellt 
wurde, werden keine Bedürfnisse der an der PĎegeberatung Beteiligten re-
konstruiert. Die Konstruktionen von Bedürfnissen und Bedürfnisbefriedi-
gungen, die in der Beratung hergestellt und verhandelt werden, sollen in die-
sem Kapitel aufgegriăen werden. Daher werden die Themenfelder fokussiert, 
in denen Bedürfnisse ausgehandelt werden. Diese werden anhand der Positi-
onsmaps (vgl. Clarke et al. 2018, S. 165–176) als „Bedürfnisfelder“  nachge-
zeichnet. Unter „Bedürfnisfelder“ verstehe ich keine Kategorisierung, son-
dern thematische Felder zu den konstruierten Bedürfnissen, die ich in einer 
Positionsmap darstelle. Rekonstruiert werden die Positionen in den Bedürf-
nisfeldern, die in den Beratungen konstruiert wurden. Hier wird auch der be-
reits ausgeführte Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf relevant (Kapi-
tel 3, „Bedürfnisse und Bedarfe“). Insbesondere die beratenden Personen, 
aber teilweise auch die Ratsuchenden lehnen sich an die Bedarfe – im Sinne 
von Leistungen des SGB XI – an und formulieren Wünsche oder Anspruchs-
berechtigungen aus dieser Perspektive.

 Der Begriff „Bedürfnisfeld“ wird in verschiedenen Kontexten genutzt und beschreibt häuĆg 
eine Gruppierung oder KlassiĆzierung von Bedürfnissen (vgl. Max-Neef 2009; Behrendt et al. 
1998; Schenck et al. 2023).
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Insgesamt stehen zwei Bedürfnisfelder in Form von Positionsmaps im 
Zentrum dieses Kapitels, da auf diese Themen in den Beratungen rekurriert 
wird:

○

○

Da es sich bei den Maps um Positionsmaps im Sinne der Situationsanalyse 
(Clarke et al. 2018, S. 165–176) handelt, sind einige Formulierungen nicht di-
rekt mit dem in der Beratung konstruierten Bedürfnis gleichzusetzen, son-
dern entsprechen Positionierungen zu (konstruierten) Bedürfnissen. Darüber 
werden auch Bedürfnisse aus Negativkonstruktionen abgeleitet (z. B. kein / 
nicht genug Geld haben). Bedürfnisse werden nicht klar geäußert oder kausal 
Beteiligten an der Beratung zugeordnet, dies sehen die Positionsmaps auch 
nicht vor. Das Hauptziel von Positionskarten besteht darin, die wichtigsten 
Positionen zu den Themen der Situation darzustellen - Themen, die im Mit-
telpunkt stehen, von Bedeutung sind und oft, aber nicht immer, umstritten 
sind (vgl. Clarke et al. 2018, S. 165). Im Verlauf der Aushandlungen werden 
Positionen innerhalb dieser Bedürfnisfelder bezogen und teilweise auch wie-
der verworfen. Durch die Prozesshaftigkeit der Beratung sind diese nicht als 
starre und eindeutige Objekte aus dem Material bestimmbar, sondern ent-
sprechen eher einer Suchbewegung, welche sich aus Situationsdeutungen 
und Problembeschreibungen sowie dem Versuch ergeben, diesen Themen zu 
begegnen.
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Klient: Zuhause ist zu Hause

B: Genau

Klient: Ich denke jeder von uns will zu Hause bleiben (PS02_Z1_a  Pos. 
615 – 617)

Der Wunsch, ‚zu Hause zu bleiben‘, wird in allen Beratungen themati-
siert, und zwar in den unterschiedlichen Akzenten, welche in die Positions-
map (Abbildung 15) als Bezeichnungen der Achsen aufgenommen wurden: 
dem Bedürfnis nach Veränderung und dem Bedürfnis nach Stabilisierung, 
bezogen auf die Wohnung selbst oder das Wohnumfeld. Die Bedeutung der 
Häuslichkeit wird in der einführenden Aussage noch einmal hervorgehoben 
und auch das Bedürfnis verallgemeinernd konstruiert, im Sinne von ‚jede*r 
würde auch zu Hause bleiben wollen‘. Diese Aussage čndet sich nicht wort-
wörtlich, aber thematisch in allen Beratungen des Samples wieder, unter-
schiedlich stark gewichtet. Sie wird individuell zur jeweiligen Care-Situation 
relationiert und birgt Anforderungen und Wünsche, um dieses konstruierte 
Bedürfnis des ‚Zuhausebleibens‘ über folgende Themen zu ermöglichen:
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○

○

○

○ „ “

○

○

Die Themen der Versorgung und PĎege werden zur Alltagsorganisation 
und zum bisherigen Leben relationiert betrachtet. Häučg geht es darum, das 
eigene Leben (aller Beteiligten) so gut es geht in den bisherigen gewohnten 
Alltagsroutinen und der gewohnten Umgebung weiterlaufen zu lassen – also 
die Situation zu stabilisieren – und die Einschränkungen, die sich aus dem 
Älterwerden und Kranksein ergeben, zu integrieren. Die Beratung wird ge-
nutzt, um diese Stabilität herzustellen, auch durch Veränderungen in der 
Häuslichkeit. Das Themenfeld Wohnen nimmt im empirischen Material ins-
gesamt einen hohen Stellenwert ein und zeigt sich im Hinblick auf die Be-
dürfnisse der Ratsuchenden besonders relevant.

Hier kann rekonstruiert werden, dass die Bedürfnisse einerseits zwischen 
den Polen ‚Veränderung‘ und ‚Stabilisierung‘ konstruiert werden und dabei 
andererseits auf die ‚Wohnung‘ oder das ‚Wohnumfeld‘ rekurriert wird: 
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Abbildung 14: Bedürfnisfeld Wohnen (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Clarke et al. 2018, S. 165-176)

Die abgebildeten Positionierungen dieses Bedürfnisfeldes werden im Fol-
genden ausgeführt.

Wohnraumanpassung wird im ausgewählten Sample in der Beratung 
PS04_Z3_a thematisch. Die Veränderung des Wohnraums wird als Bedürfnis 
konstruiert, mit konkretem Bezug auf die Wohnung. Es kann als eine Strate-
gie beschrieben werden, dass Wohnen zu Hause längerfristig zu ermöglichen 
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und über die Anpassungsmaßnahmen sowie Hilfsmittel eine Veränderung, 
im Sinne einer Erleichterung der PĎege zu ermöglichen:

I: Es ist halt die Frage jetzt für mich, für uns ist es wichtig, deswegen 
habe ich die Wohnung auch so eingerichtet, dass da nicht so viel Mö-
bel ist, viel Freiraum für ihn, ja? Dass er sich viel mehr bewegen kann, 
dass er sich nicht überall stolpert und und (unv.) deshalb habe ich auch 
alles so weggelassen, nur halt im Bad ist das jetzt so das Problem 
(PS04_Z3_a Pos. 140).

Dieser kurze Auszug verweist auf das hier konstruierte Bedürfnis, der Er-
leichterung der pĎegenden Angehörigen. Hierzu wurden auch im Rahmen 
der Möglichkeiten eigenständig Maßnahmen ergriăen, um den Einschrän-
kungen der pĎegebedürftigen Personen zu begegnen. Es folgt aber dann ein 
Verweis auf den Wunsch nach baulichen Anpassungen des Bades, welche mit 
Kosten verbunden sind, die über das SGB XI bezuschusst werden können, für 
die es eigene Beratungen durch Architekten gibt, worauf die beratende Per-
son auch verweist:

B: […] da čnden sie Möglichkeiten wegen Umbau, ich gucke mir das 
Bad zwar an, sie können sich aber auch wenden auf der Verbraucher-
zentrale gibt es eine spezielle Wohnberatungsstelle, da kommt auch 
dann jemand hier in die Wohnung und guckt sich das an, das aust auch 
die Erstberatung ist kostenfrei und wenn sie was umbauen möchten, 
anpassen möchten, der berät sie dann auch nochmal viel tiefer, wie ich 
es kann, ja (PS04_Z3_a, Pos. 308)
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Die Grenzen der Beratungsleistungen durch die PĎegeberatung werden 
von der beratenden Person deutlich aufgezeigt. Hier wird, wie auch in ande-
ren Beratungen, auf weitere Beratungsstellen mit speziellem Fachwissen (hier 
der Wohnberatungsstelle) verwiesen und infolgedessen die Erfüllung des Be-
dürfnisses an eine andere Stelle adressiert.

Neben der speziellen Beratungsstelle werden auch die Abhängigkeiten der 
Umsetzung des Bedürfnisses thematisch, durch den Verweis auf den Vermie-
ter – Wohnbau – welcher dem Umbau zustimmen muss, bevor diese Anpas-
sung umgesetzt werden darf. Gleichzeitig wird der Vermieter, als Möglichkeit 
zur Finanzierung der Umbaumaßnahmen eingeführt. Wohnbau wird hier, 
stellvertretend für Vermieter insgesamt, aufgrund dieser beiden Funktionen 
zu einem mächtigen Akteur in der PĎegeberatung und für die Familien:

B: Wenn die Wohnbau nicht mitmacht oder sagt, nein Komplettum-
bau ist uns zu teuer und die Badewann bleibt DRIN, dann gibt es hier 
was, was man an die Badewann dran macht zum Einst- Einstieg und 
es gibt auch einen Sitz, der mit Wasserdruck,der wird hier ans Wasser 
angeschlossen und dann fährt der hoch und dann kann sich ihr Vater 
hier so drauf setzen, da müssen sie nur die Beine rein heben und mit 
Wasserdruck wird er dann abgelassen in die Badewanne.

I: Das ist zu eng hier (PS04_Z3_a, Pos. 411-412)

Die Passage macht deutlich, dass der EinĎuss auf diesen Akteur durch die 
Ratsuchenden begrenzt ist, diese vielmehr vom Wohlwollen des Vermieters 
abhängig sind, daher werden auch andere Strategien zur Bedürfnisbefriedi-
gung durch die beratende Person aufgeworfen. Die Reaktion der 
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Ratsuchenden deutet aber an, dass diese Lösungen aus Sicht der Familie nicht 
geeignet sind, dem konstruierten Bedürfnis nach PĎegeerleichterung durch 
Umbau des Bades zu begegnen.

Die Positionierung Präsenz im Wohnen wird konkret in der Beratung 
PS02_Z1_a über die Frage der „24-Stunden-PĎegekräfte“ bzw. „Haushaltshil-
fen“ (PS02_Z1_a, Pos. 34 und 40) besprochen. Sie wird in der Beratung als 
Bedürfnis konstruiert, um den Verbleib des Vaters in der eigenen Wohnung 
zu ermöglichen: „Dass man statt Heim ihn zu Hause betreuen kann“ 
(PS02_Z1_a, Pos. 31). Die Präsenzkraft, um die es hier geht, stellt den Versuch 
einer Stabilisierung im selbstständigen Wohnen des Vaters dar:

Klient: Bei Russland-Deutsche was das Problem ist an Russland-Deut-
sche wenige wollen ins Heim

B: Mhm

Klient: Ja, und wie gesagt aber von uns Kindern kann ihn niemand 
betreuen aus welchen auch Gründen (PS02_Z1_a, Pos. 10-12)

Gleichzeitig wird darauf Bezug genommen, dass Verwandte diese Aufga-
ben nicht übernehmen können aus nicht näher konkretisierten Gründen, die 
Präsenzkraft soll dies ausgleichen, was von der beratenden Person versucht 
wird, rechtlich einzuordnen:
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B: Das heißt, sie haben dort keine Rund-um-die-Uhr-Versorgung 
rechtlich sichergestellt, wie sie die im Heim haben. Im Heim haben sie 
Anspruch, das müssen sie einfach sehen. Das wird also häučg als Al-
ternative zum PĎegeheim versucht und funktioniert auch vielfach ja, 
aber das liegt immer so in einer gewissen rechtlichen Grauzone, weil 
diese Haushaltshilfe die dann da einziehen oft auf ihre arbeitsrechtli-
chen Ansprüche auf ihre Recht gar nicht so pochen, wenn sie das tun 
würden und würden sagen ich arbeite aber nur acht Stunden täglich 
dann würde das oft gar nicht funktionieren, ja (PS02_Z1_a, Pos. 53)

Der Vergleichshorizont, der hier von der beratenden Person aufgegriăen 
wird, ist die PĎegeeinrichtung, um die Bedeutung der Präsenz einer ange-
stellten Person im Haushalt der pĎegebedürftigen Person, insbesondere in 
Bezug auf den Anspruch auf Unterstützung und die rechtliche Rahmung her-
zustellen. Dies wird von der beratenden Person auch über längere Zeit in der 
Beratung verdeutlicht. Das konstruierte Bedürfnis der Familie wird durch den 
Berater ernst genommen, aber kritisch bewertet. Über sicherere Angebote, 
wie „Heime“ (PS02_Z1_a, Pos. 62), im Sinne stationärer PĎege und „PĎege-
dienst“ (PS02_Z1_a, Pos. 78) werden Alternativen nah am Leistungskatalog 
(Bedarfen) des SGB XI aufgezeigt.

Eine andere Art der Präsenz im Wohnen wird in der Beratung PS01_Z3_a 
thematisch: Die demenzerkrankte Person (Mutter) wird tagsüber in den 
Haushalt der pĎegenden Angehörigen gebracht:

K: Genau ich muss ja zu Hause meinen Kram trotzdem noch erledigen 
ich kann nicht rund um die Uhr bei ihr hocken dann hole ich sie dann 
haben wir gegessen dann merkt man schon sie wird unruhig irgendwie 
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so gelangweilt dann versucht ich sie wieder in irgendein Gespräch zu 
verwickeln worauf sie nicht so wirklich anspringt ich meine was soll 
ich ihr auch jeden Tag erzählen dann erzähle ich ihr irgendwas und 
irgendwann merke ich das sie Angst hat zu sagen fahre mich nach 
Hause (PS01_Z3_a, Pos. 339)

Hier wird deutlich, dass die pĎegende Angehörige zwischen dem Wunsch 
der demenzkranken Person nach Hause zu gehen und dem Wunsch, für die 
Mutter ansprechbar zu sein und ihr Gesellschaft zu leisten, abwägt. Der Ver-
weis darauf, dass sie zu Hause ihren „Kram trotzdem noch erledigen“ muss, 
bezieht sich darauf, dass nicht sie zu ihrer Mutter in die Wohnung gehen 
kann, um sich dort um sie zu kümmern, sondern dass die Mutter zu ihr in die 
Wohnung geholt wird, um den weiteren Anforderungen des Alltags gerecht 
zu werden. Den Widerspruch, der sich daraus für die Mutter ergibt, beschreibt 
die pĎegende Angehörige weiter, indem sie die Aussage der Mutter: „Ja bring 
mich mal heim, wo es auch immer ist“ (PS01_Z3_a, Pos. 341) deutet und dar-
aus das Bedürfnis konstruiert, dass ihre Mutter nach Hause will, ohne dies 
konkrete benennen zu können. Hier werden also zwei widersprüchliche Be-
dürfnisse konstruiert, einerseits das „bring mich mal heim“ der Mutter, mit 
dem Verweis darauf, dass diese das Zuhause eigentlich nicht mehr richtig ein-
ordnen kann, und andererseits, die demenzerkrankte Mutter zu sich in die 
Wohnung zu holen, um präsent für sie zu sein und um ein Sichkümmern zu 
gewährleisten: „damit sie nicht den ganzen Tag zu Hause ist“ (PS01_Z3_a, 
Pos. 335).

Die Ratsuchende legt diesen KonĎikt in der Beratung oăen und nutzt 
dies, um ihre (übernommene) Verantwortung und die dadurch entstehende 
Belastung zu thematisieren.
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Eine weitere, wenig diskutierte Position, die im Material nur nebenher 
erwähnt wird, ist, dass eine Bekannte in der Häuslichkeit der Ratsuchenden 
wohnt, um bei der Versorgung zu unterstützen:

Klient: Hab ich eine Bekannte zu Hause und sie mir auch helfen viel

B: Sie haben eine Bekannte, die sie dann unterstützt?

Klient: Die wohnen bei mir, ja (PS03_Z1_a  Pos. 213 – 215)

Hierzu kann nur vermutet werden, dass diese Situation (auch) hergestellt 
wurde, um die Versorgung zu stabilisieren und den Verbleib des PĎegebedürf-
tigen in der Wohnung, ohne professionelles oder stationäres Setting zu er-
möglichen.

Das konstruierte Bedürfnis ‚Lebensqualität‘ wird in drei Beratungen the-
matisch, die sich mit den Konsequenzen von Erkrankungen und einge-
schränkter Mobilität befassen. Hier geht es aufgrund der fortschreitenden 
Krankheiten in Bezug auf das Wohnen und das Wohnumfeld, um Anpassun-
gen oder auch Veränderungen, um Abwechslung in den Alltag zu bringen 
und darüber mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Auch wenn es in zwei der 
drei Beratungen, darum geht, Ansprache und Gesellschaft zu ermöglichen, 
grenzt sich diese Positionierung von der vorherigen klar ab. Während es in 
der Positionierung „Präsenz im Wohnen“ darum geht, die Versorgung zu ar-
rangieren und so einen Verbleib im selbstständigen Wohnen zu ermöglichen, 
zeigt sich in dieser Positionierung die Frage der PĎege und Versorgung 
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hintergründig. In beiden Beratungen, in denen das Thema Demenz benannt 
wird, PS01_Z3_a und PS10_Z1_a wird ein Bedürfnis nach mehr Lebensqualität 
für die pĎegebedürftigen Personen konstruiert. In der dritten Beratung 
PS04_Z3_a wird dieses Bedürfnis für die pĎegende Angehörige konstruiert, 
die aufgrund der Versorgung ihres Partners einer Freizeitbetätigung nicht 
mehr nachgehen kann.

In PS10_Z1_a wird die Angewiesenheit der pĎegebedürftigen Mutter und 
die dadurch erschwerten Bedingungen die Wohnung zu verlassen (von der 
beratenden Person) als Problem konstruiert: „[…] genau, das ist nämlich auch 
das, was mich beschäftigt, eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, die Wohnung 
nicht mehr verlassen kann, weil sie ohne Aufzug dort gefangen ist […]“ 
(PS10_Z1_a, Pos. 130). Die beratende Person verweist auf das Angebot der Ta-
gespĎege nach dem SGB XI, was aber mit folgender Begründung wieder ver-
worfen wird:

B: (stöhnt) (...) das bringt ja garnichts oder? Wenn sie dann nur unter 
Deutschen ist (..) macht ihr keinen Spaß (..) wo war denn ihre Mutter 
früher tagsüber?

I: Die war immer in der Stadt ist einkaufen gegangen dann wieder 
nach Hause (..)

B: Anschluss an irgendeine italienische Gemeinde?

I: Nein nein sie sind ja fast keine mehr da also schon in ihrem Alter 
sind auch viele gestorben (..) also sozusagen Damen in ihrem Alter 
denen geht es genauso wie meiner Mutter (.) die sind zu Hause und 
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die würden gerne freuen, dass jemand zu ihnen geht (.) so wie ich das 
machen würde weil ich habe ja gesucht

B: Haben sie über die italienische Gemeinde schon einmal gesucht?

I: Ich habe mal diesen Pfarrer gefragt, der dafür zuständig ist und der 
hat gesagt naja wie soll man das machen? Die machen sowieso nicht 
mehr viel und wie gesagt in ihrem Alter (.) ist fast keiner mehr da 
(PS10_Z1_a, Pos. 188-193).

Der Verweis auf die italienische Gemeinde stellt einen weiteren Versuch 
dar, eine Anbindung, im Sinne von Gemeinschaft herzustellen. Hier wird im 
Gespräch über Gesellschaft im Alltag für die pĎegebedürftige Person eine Be-
dürfnisbefriedigung konstruiert, die auf eine verbesserte Lebensqualität als 
Bedürfnis zielt.

In PS01_Z3_a wird das häučge Alleinsein in der Wohnung thematisiert 
und darüber als Bedürfnisbefriedigung Gesellschaft und Gemeinschaft kon-
struiert, damit mehr Lebensqualität erreicht werden kann, im Alltag der pĎe-
gebedürftigen Person.

Hierzu schlägt die Beraterin Veranstaltungen für Senioren aus der Region 
vor, was die Ratsuchende, aufgrund fehlender Passung zur Sprache und Kul-
tur ablehnt:

K: Das ist ja keine Teerunde, in der ich sie jetzt absetze und wieder 
gehe, wo sie einfach Menschen hat die ihre Sprache, die aussehen wie 
sie ja die das anhaben, verstehen sie was ich meine
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B: Verstehe

K: Da fühlt sie sich fremd, wenn ich sie in einem Raum bringe, wo 
jetzt die Damen halt eben so, wie sie es kennt da sitzen ja und ihren 
Tee vor sich haben verstehen sie das ist wieder eine andere Situation, 
aber wenn ich sie in so einen Raum bringe wie diese jetzt in diesem 
Mehrgenerationenhaus z. B. ich kennen das weil da Geburtstage ge-
feierte werden manchmal ich meine das goldig, aber das ist nicht was 
meine Mutter kennt (PS01_Z3_a, Pos. 299-301).

In der Interaktion mit Angeboten insbesondere im sozialen Nahraum wer-
den kulturelle Eigenheiten bedeutsam, um Anschluss zu čnden oder sich 
nicht „fremd“ zu fühlen. Darauf wird im Auszug aus der Beratung PS10_Z1_a 
und auch der Beratung in PS01_Z3_a hingewiesen.

Dennoch gelangen die Ratsuchende und die beratende Person in 
PS01_Z3_a zu einer Lösung und einer ersten Veränderung der Situation über 
die Frage der beratenden Person: „[…] jetzt nochmal ganz konkret was würde 
ihnen Helfen (PS01_Z3_a, Pos. 521)? Die ratsuchende Tochter antwortet da-
rauf:

K: Also groß können wir [nicht A.Z.] an der Situation was ändern, aber 
wenn sie jetzt sagen, sie gucken, ob jemand vielleicht mal an den Ta-
gen zumindest, wo ich nicht da bin, kommt und mit ihr einen Tee 
trinkt oder mal einen Spaziergang macht oder was (PS01_Z3_a, Pos. 
524).
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Weiter beschreibt die Tochter, dass sie ganztägig arbeiten geht und es sie 
entlasten würde, wenn jemand z. B. bei einem Besuch und Spaziergang an-
sprechbar für ihre Mutter sein könnte und sie dann mal mit jemandem „drei 
Sätze reden kann“ (PS01_Z3_a, Pos. 536). Hier wird kein Bezug mehr zu der 
Kultur oder der Sprache genommen. In der ‚eins-zu-eins‘-Situation mit je-
mandem, der oder die in die Häuslichkeit kommt, wird diese Frage in der 
Beratung nicht mehr aufgeworfen.

Eine andere Konstruktion von Lebensqualität erfolgt in der Beratung 
PS04_Z3_a. Hier bezieht sich das Bedürfnis nicht auf die pĎegebedürftige 
Person, sondern auf die fehlende Möglichkeit der pĎegenden Angehörigen 
(Ehefrau) weiterhin ihrem Hobby im Garten nachzugehen, was als fehlende 
Lebensqualität gerahmt wird:

I: […] letztes Jahr meine Mutter, liebt es sehr gerne in den Garten zu 
gehen, mal im Garten rum zu buddeln, da ist der auch immer mit ge-
gangen (unv.) (.)

B: Der ist aber nicht hier am Haus,// ihr Garten?//

I: Nein, nein das ist in M. neben Wirtschaftsbetrieb da diese (unv.)

B: Ah ok, ja.

I: Da, da, da tun sie auch den ganzen Tag sich opfern nur weil da jetzt 
nicht so wie in den in den Schrebergärten, Strom, Wasser und so wei-
ter vorhanden sind und kein Toiletten, tut der sich sehr schwer und 
dann will er da auch nicht hin. (PS04_Z3_a, Pos. 54-58)
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Stellvertretend für die pĎegendende Ehefrau beschreibt es die ratsuchende 
Angehörige als belastend, dass der pĎegebedürftige Ehemann nicht mehr al-
lein gelassen werden kann. Es wird als Bedürfnisbefriedigung konstruiert, 
dass weitere Angehörigen die Betreuung zeitweise übernehmen, damit die 
Mutter dazu Gelegenheit bekommt, eigenen Interessen außerhalb der Woh-
nung nachzugehen: „wir versuchen sie irgendwie (unv.) einmal oder zweimal 
in der Woche zu entlasten“ (PS04_Z3_a, Pos. 54)

In allen drei Beratungsauszügen wird deutlich, dass durch PĎegebedürf-
tigkeit Einschränkungen entstehen, die die Lebensqualität der pĎegebedürf-
tigen Personen selbst, aber auch deren Angehöriger einschränkt, was hier je-
weils individuell zum Leben relationiert wird. In zwei der drei Beratungen 
wird eine Form von Gemeinschaft oder Ansprache als Bedürfnisbefriedigung 
konstruiert, welche zwei Punkte erfüllen soll. Die Verbesserung der Lebens-
qualität der pĎegebedürftigen Personen und gleichzeitig eine Entlastung der 
pĎegenden Angehörigen wird durch Angebote innerhalb des Wohnumfeldes, 
also im Sozialraum oder durch professionelle PĎege eruiert.

Keine Position im Material wird so klar vertreten, wie die, dass eine Auf-
nahme in eine vollstationäre PĎegeeinrichtung abgelehnt wird. In fünf von 
sechs Beratungen des Samples wird dieses Thema angesprochen und als Ne-
gativ-Bedürfnis sowohl aus der Perspektive der PĎegebedürftigen als auch der 
pĎegenden Angehörigen konstruiert. Hierzu wird die Frage der Stabilisierung 
im eigenständigen Wohnen in den Beratungen besprochen. Beratende ver-
halten sich zum Thema der PĎegeeinrichtungen eher neutral und geben Aus-
kunft über Versorgungsarten sowie Vor- und Nachteile der stationären PĎege. 
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In zwei Beratungen (PS04_Z3_a und PS02_Z1_a) čndet sich eine eher befür-
wortende Haltung gegenüber der Versorgung in einer PĎegeeinrichtung.

In PS02_Z1_a wird auf eine KurzzeitpĎege verwiesen, die abgebrochen 
wurde und daraus der Schluss gezogen, dass der pĎegebedürftige Vater eine 
stationäre PĎegeeinrichtung kategorisch ablehnt:

Klient 2: Er wollte nicht bleiben, er hat rebelliert und das war ohh, das war 
auch nicht schön für uns auch und wir müssten ihn früher aus dem PĎege-
heim holen

B: Sie mussten das abbrechen, oder was?

Klient: Das ist auch so so so auch manche alte Leute sind ja die sind 
einverstanden aber andere wie mein Vater (PS02_Z1_a, Pos. 230-232)

Dieser Umstand ist erst der Grund für die Beratung, da nach Alternativen 
gesucht wird, die PĎege und Versorgung in der Häuslichkeit des Vaters zu 
ermöglichen. Hier wird auch die Relationierung zu den Angehörigen deut-
lich, die nicht bereit oder in der Lage sind, die Versorgung zu übernehmen:

Klient: Ja, und wie gesagt, aber von uns Kindern kann ihn niemand 
betreuen aus welchen auch Gründen

B: Ja

Klient: Haben Familie ja
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K: (unv.)

Klient: Und ja arbeiten und dann auch Wohnungen jetzt das es kein 
Haus da gibt das man da unterbringen kann

B: Also bei ihnen ist es so, dass sie aus ihrer familiären Situation Beruf 
aber auch die wohnliche Situation könnten sie ihren Vater nicht zu 
sich nehmen,

K: Spricht im Hintergrund

Klient: Nein

B: Ihre Angehörigen die anderen Angehörigen auch nicht

Klient: Ja, Mhm (PS02_Z1_a  Pos. 12 – 21)

Der erste Auszug verdeutlicht, dass das Bedürfnis, nicht in einer PĎege-
einrichtung zu leben, eher beim pĎegebedürftigen Vater konstruiert wird und 
weniger bei den Angehörigen. Die Begründungen, warum der Vater nicht 
durch die An- und Zugehörigen versorgt werden kann, werden nur vage aus-
gedrückt und einsilbig auf die Nachfragen der beratenden Person geantwor-
tet. Auch, dass deutlich wird, dass er bereits stationär in einer KurzzeitpĎege 
untergebracht war, zeigt, dass die Angehörigen die Versorgungsoption stati-
onäre PĎege in Erwägung gezogen haben, nach der ersten Erfahrung des Ab-
bruchs aber diese Versorgung eher nicht anstreben, da es scheinbar für die 
Angehörigen unangenehm war, die KurzzeitpĎege, aufgrund des Verhaltens 
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des Vaters abzubrechen: „das war auch nicht schön für uns“ (PS02_Z1_a, Pos. 
230).

In einer anderen Beratung wird diese Positionierung anders verhandelt. 
Hier lehnt die ratsuchende Tochter eine mögliche Unterbringung in einer 
PĎegeeinrichtung ausdrücklich ab:

I: Wir wollen ihn nie auch, wenn er pĎegerisch, wenn er PĎegefall 
wäre, im Bett liegen würde, ja, würde um Gottes willen nicht ins Heim 
// dann // (PS04_Z3_a  Pos. 130)

Auch als die beratende Person diese Option weiterhin thematisiert, bei 
Verschlechterung und stärkerem PĎegeaufwand, wird diese Haltung beibe-
halten. Die beratende Person rekurriert hierbei darauf, dass aufgrund von 
PĎege niemand auf dem Arbeitsmarkt ausfallen sollte:

B: Bis wir eventuell tatsächlich den den Punkt erreicht, wo es auch mit 
familiär und mit Unterstützung von außen nicht mehr machbar ist, 
auch (unv.) man kommt nicht immer an den Punkt dran.

I: Nein. (unv.)

B: Hoăen //

I: Nein, bei uns zum Glück nicht weil ich denk mir mal, wir alle Kin-
der, dies, die waren schon all die Jahre da und haben uns alle groß 
gezogen und jetzt sind wir jetzt an der Reihe die zu pĎegen, auch wenn 
er jetzt pĎegerisch wär mhm (verneinend)
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B: Ja, aber man muss immer gucken, weil auch sie als Familie als An-
gehörige, sollen nicht aus PĎegegründen ausfallen, ja?

I: // Ja natürlich //

B: Wenn sie es nicht mehr leisten können aus Arbeitssicht oder sonst 
was, ja? (PS04_Z3_a, Pos. 133-139)

Die beratende Person vertritt hier eher eine normalisierende Position zur 
Frage der stationären Versorgung und beschreibt dies fast als normalen Ver-
lauf von pĎegebedürftigen Menschen allgemein. Die ratsuchende Tochter be-
stärkt die Position, dass dies nicht für ihre familiäre Situation nicht infrage 
kommt. Sie stimmt der beratenden Person zwar allgemein zu, „Ja, natürlich“ 
(PS04_Z3_a, Pos. 138), formuliert aber gleichzeitig, dass es für ihre Familie 
nicht zutriăt und nimmt hierbei nicht nur Bezug auf sich selbst, sondern re-
kurriert auf ein „uns“ und „alle Kinder“, wobei in der Beratung nicht deutlich 
wird, wie viele Kinder es gibt, nur dass es einen unterstützenden Bruder 
(PS04_Z3_a, Pos. 178) gibt, der auch im Haushalt lebt. In meiner Interpreta-
tion stärkt der Verweis auf „uns“ ihre eigene Position gegenüber der beraten-
den Person, dass stationäre PĎege kein Thema für die Familie darstellt.

In PS05_Z1_a ist die pĎegebedürftige Person stark auf Unterstützung und 
PĎege angewiesen. Sie wird über Sondennahrung versorgt und ist nicht 
selbstständig mobil. Die Versorgung vor dem Beratungsgespräch hat auch in 
einer stationären PĎegeeinrichtung stattgefunden und wurde erst vor Kur-
zem in die Häuslichkeit überführt. Diese Überführung in die Häuslichkeit ist 
auf Wunsch der Familie durchgeführt worden und, wie in dem Beratungsge-
spräch deutlich wird, auch bislang nicht sicher auf Dauer angelegt, sondern 
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in einer Art Probezeit. Die Rolle der beratenden Person ist dadurch auch eine 
veränderte, die unter Machtaspekten in Kapitel 6 gesondert beleuchtet wurde. 
Dementsprechend wird hier gerade nicht die Ablehnung der stationären Ver-
sorgung in den Vordergrund gestellt, sondern die Freude darüber, die pĎege-
bedürftige Person wieder zu Hause zu haben:

B: Und sie sind froh, dass ihr Mann wieder zu Hause ist?

I2: Ja nach Hause! Oh mein Haus! Meine Frau.

B: Ja, ja. Ja, ja.

I2: Mein Bett, um zu schlafen. Frau bitte (lacht). Hilfe. (PS05_Z1_a, 
Pos. 193-196)

Die Antwort durch die pĎegende Ehefrau ist recht gebrochen in der deut-
schen Sprache. Über die Audioaufzeichnung wird hier deutlicher, dass sie ver-
sucht, die Perspektive des Ehemannes einzunehmen und seine Freude dar-
über ausdrückt, wieder zu Hause zu sein, in seinem eigenen Bett zu schlafen 
und von seiner Frau unterstützt zu werden („Frau bitte (lacht). Hilfe.“). Weiter 
wird in der Beratung über die stationäre PĎege nur in Fragen der Abrechnung 
gesprochen. Die beratende Person bezieht sich nur noch einmal darauf, dass 
es gut war, dass vor der Versorgung zu Hause zur Übung die KurzzeitpĎege 
in Anspruch genommen wurde:

B: Ich glaub das war auch, das war auch gut, dass ihr Mann erst in 
KurzzeitpĎege kam
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I2: Gut, ja.

B: dann konnten sie üben. Dann konnten sie die Dinge mit tun. Ja? 
(PS05_Z1_a, Pos. 140-142)

Weiterhin wird die Versorgung aber mit professioneller Unterstützung 
durch einen PĎegedienst durchgeführt und weitere Akteure unterstützen die 
Familie in der Versorgung

In der vierten Beratung, in welcher auch die stationäre Versorgung the-
matisiert und eine Position gegen eine stationäre Einrichtung für die Versor-
gung der dementen Person bezogen wird, zeigt sich in PS01_Z3_a. Hierbei 
lehnt es, anders als in PS04_Z3_a nicht die ratsuchende Tochter direkt ab und 
sie formuliert auch kein „wir“, sondern verweist hier deutlicher auf ein „die“. 
Die Ablehnung der Familie, die eine Entscheidung für eine stationäre Unter-
bringung mit sich bringen würde, formuliert sie in der Beratung sehr präg-
nant:

K: Also ich habe in meinem Bekanntenkreis niemanden, aber ich 
glaube gerade das auch wir Türken, das ist ja peinlich her zu gehen, 
ich muss meine Mutter irgendwie unterbringen verstehen Sie? Das ist 
ja eigentlich, eigentlich ich glaube meine Familie würde mich anspu-
cken, wenn sie das mitkriegen würden, dass ich hier sitze und das 
ernsthaft bespreche, weil ich müsste eigentlich eine Lösung čnden 
egal wie. (PS01_Z3_a, Pos. 114)
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Neben der abwertenden Haltung der Familie verweist die ratsuchende 
Tochter auch auf die Sorge, dass die demenzerkrankte Mutter nicht ihren 
Wünschen aus der Kultur heraus versorgt, wird:

K: Ich glaube das es ihr persönlicher dann Wurst ist, wenn sie mich 
nicht mal mehr erkennt oder ihre Wohnung in welchem Raum sie ist, 
also darum geht es nicht, nicht um diese Einrichtung, aber dass man 
respektvoll mit dem Leben der Einstellung die sie hatte zum Leben 
umgeht, zum Beispiel nehmen wir mal Gott behüte sie müsste gewa-
schen werden, das ein Mann sie nicht wäscht, verstehen sie das würde 
sie in dem Moment zwar nicht kapieren es wäre ihr wahrscheinlich 
auch egal nee so betrachtet, aber nicht der Frau die sie war, der war 
das nicht egal (PS01_Z3_a, Pos. 76).

Die Tochter verweist hier auf eine fehlende EinĎussnahme im Rahmen 
der Versorgung ihrer Mutter hin, indem sie die hypothetische PĎegeeinrich-
tung so rahmt, dass die ehemaligen Bedürfnisse der Mutter nach kultursen-
sibler PĎege nicht eingehalten werden. Auch zeigt sie deutlich den KonĎikt 
auf, der damit einhergeht, dass ihre pĎegebedürftige Mutter im Moment der 
Versorgung voraussichtlich dieses Bedürfnis nicht mehr verspürt oder den 
Wunsch dazu nicht mehr äußert. Die pĎegende Angehörige verweist hier auf 
ihre Verantwortung dafür, das Bedürfnis der Mutter auch dann einzulösen, 
wenn diese es selbst nicht mehr vertreten kann, insbesondere in kulturspezi-
čsche Aspekte in der pĎegerischen Versorgung.

Im weiteren Verlauf der Beratung werden zukünftige Alternativen erar-
beitet, um die ratsuchende Tochter zu entlasten, und auch ein betreutes Woh-
nen für demenzerkrankte Menschen näher erläutert, auf welches sich die 
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ratsuchende Tochter eher einlassen kann, da es sich hierbei um eine unter-
stütze Wohnform und kein stationäres Setting handelt. Sorge bereitet weiter-
hin, die (fehlende) kulturelle Ausrichtung einer solchen Wohngemeinschaft 
(PS01_Z3_a, Pos. 119-122).

Auch wenn es in der Beratung PS10_Z1_a nicht um eine Unterbringung 
der pĎegebedürftigen Eltern in eine PĎegeeinrichtung geht, verweist die rat-
suchende Tochter an einer Stelle, als es um die Versorgung in Kombination 
mit der Wohnsituation geht, darauf, dass auch für sie eine stationäre PĎege-
einrichtung nicht in Frage kommt:

I: kann es einfach nicht sein //dass wir//

B: //Ja//

I: sie irgendwo hinstecken //(unv.)//

B: //Das dahinstecken// ist ja schon die nächste übernächste Ge-
schichte darum geht es ja gar nicht es geht ja //nicht um ein Alten-
heim// (PS10_Z1_a, Pos. 219-222)

Ähnlich, wie in der Beratung PS04_Z3_a verweist die beratende Person 
mit ihrer Formulierung der nächsten oder übernächsten „Geschichte“ darauf, 
dass dies eine zukünftige Möglichkeit der Versorgung ist, die nur zum jetzi-
gen Zeitpunkt bisher nicht genutzt wird. In der Formulierung „sie irgendwo 
hinstecken“ der ratsuchenden Tochter, wird aber die abwertende Haltung 
und die Positionierung „keine PĎegeeinrichtung“ deutlich als Bedürfnis kon-
struiert.
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Die Begründungen für die Positionierung „kein PĎegeheim“ sind in Be-
ratungen sehr individuell, und sie werden in dem jeweiligen Verhältnis be-
gründet, in dem die Menschen ihren Alltag bestreiten. In allen fünf Beratun-
gen wird aber das Bedürfnis konstruiert, dass die Versorgung nicht in einer 
PĎegeeinrichtung fortgesetzt werden soll. Hier wird über die Stabilisierung 
mit jeweils unterschiedlichen Strategien in der Beratung nach Bedürfnisbe-
friedigungen gesucht, um eine Notwendigkeit auch in Zukunft zu vermeiden.

Auch Umzug wird im Rahmen der Beratungen als Negativ-Bedürfnis 
konstruiert, dass ein Umzug vermieden werden soll. Die Begründungen dafür 
liegen weniger im Wohnraum bzw. der Wohnung selbst. Hier gibt es eher, 
wie in 7.1.1 deutlich wird, den Wunsch nach Wohnraumanpassungen. Die Be-
gründungen liegen eher im Wohnumfeld.

In PS04_Z3_a wird diese Positionierung besonders deutlich geäußert. 
Hier lenkt die ratsuchende Angehörige unvermittelt das Thema darauf, dass 
ein Umzug nicht infrage kommt:

I: Und wir wollen auch nicht von hier ausziehen, weil wegen der 
MIETE erstens und zweitens wir wohnen schon über 32 Jahre lang 
hier in der Wohnung.

B: Das ist lange.
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I: Ja. Und da will sie auch nicht von hier weg, weil das ist zentral und 
da sind die Freunde von ihnen von ihr, die Nachbarinnen meine 
Schwestern sind noch da

B: Ja, die Einkaufsmöglichkeiten sind ja auch direkt um die Ecke, bes-
ser angebunden kann man ja gar nicht sein.

I: Die Treppen sind auch nicht so hoch, ja für meinen Papa

B: Ja.

I: Er kann mindestens ein- und hochgehen, das wollen wir auch, dass 
er sich bewegt, ist ja nicht so, deswegen wollen wir auch nicht. 
(PS04_Z3_a Pos. 70 – 76)

Die Ratsuchende führt hier mehrere Gründe gegen einen Umzug an, die 
alle nicht mit der Wohnung selbst begründet werden, sondern mit Bezug auf 
das Wohnumfeld. Die lange Wohndauer wird als eines der ersten Argumente 
aufgeführt und dabei mit den Mietkosten verbunden. Die ratsuchende Toch-
ter deutet hier an, dass die Miete bei einem Umzug teurer wird und lehnt 
daher den Umzug ab. Gleichzeitig bezieht die ratsuchende Tochter die lange 
Mietdauer auch auf das entstandene Netzwerk, auf Nachbarinnen und 
Freunde sowie weitere Familienangehörige, die in der näheren Umgebung 
verortet werden. Die Ergänzung der beratenden Person, dass auch alle Ein-
kaufsmöglichkeiten naheliegend sind, unterstützt hierbei die Positionierung 
der Tochter und stärkt damit das konstruierte Bedürfnis, nicht umzuziehen.
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In der Beratung PS10_Z1_a wird ein Umzug aufgrund der Demenz des 
Vaters der Ratsuchenden abgelehnt bzw. eingeschränkt. Hier besteht ein be-
sonderer KonĎikt, da in der Beratung kontroverse Bedürfnisse des demenz-
erkrankten Vaters und der auf einen Rollstuhl angewiesenen Mutter konstru-
iert werden:

I: wir haben auch dann überlegt gut (.) jetzt čndet man bestimmt nicht 
von heute auf morgen was und dann ist auch schon der Umzug ja (.) 
was schwierig genug ist im Moment schon alleine, weil meine Mutter 
ja so ein bisschen wirklich (unv.) ist mittlerweile (..) und (..) dann die 
Angst mein Vater da wieder rauszunehmen, wo er es sich einigerma-
ßen eingelebt hat (...) dann wieder woanders reinzustecken, also wir 
wissen dann das nicht was es dann was es dann bringt (PS10_Z1_a, Pos. 
235).

In dem Auszug wird die Situation der ratsuchenden Tochter und ihres 
Bruders in der Verantwortung für die pĎegebedürftigen Eltern angedeutet. 
Die aktuelle Wohnsituation des pĎegebedürftigen Ehepaars ist čnanziell 
schwierig, es geht in der Beratung auch um Mietschulden. Der demenzer-
krankte Vater kann sich zum Zeitpunkt der Beratung noch in der näheren 
Umgebung orientieren, weshalb die ratsuchende Tochter einem Umzug eher 
ablehnend gegenübersteht. Die pĎegebedürftige Mutter der Ratsuchenden ist 
durch ihre Angewiesenheit auf einen Rollstuhl in der Wohnung – ohne Auf-
zug und nicht im Erdgeschoss des Hauses – stark eingeschränkt. Die bera-
tende Person rahmt es:
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B: es tut natürlich gut einen Plan zu haben ja einen Plan wie es wei-
tergehen könnten, wenn beide Eltern (..) wenn die Lösung jetzt hieße 
die bleiben in der Wohnung (..) das Amt zahlt den Rest wenn es das 
alleine wäre, wäre es ja gut aber das ist es ja nicht nur (...) ja (.) es geht 
dann um die Versorgung […] (PS10_Z1_a, Pos. 238).

Die beratende Person versucht über diese Äußerung die Notwendigkeit 
eines Umzuges deutlich zu machen, der aus ihrer Sicht hier als Situationsdeu-
tung eingebracht wird.

In PS02_Z1_a wird das Thema „kein Umzug“ durch die An- und Zugehö-
rigen gerahmt. Nachdem der pĎegebedürftige Vater aufgezeigt hat, dass eine 
stationäre PĎegeeinrichtung für ihn nicht infrage kommt, konstruiert die rat-
suchende Tochter in der Beratungssituation, dass die Versorgung nicht durch 
die Familienangehörigen geleistet werden können: „Und ja arbeiten und dann 
auch Wohnungen jetzt das es kein Haus da gibt das man da unterbringen 
kann“ (PS02_Z1_a  Pos. 16). Mit dem Verweis darauf, dass es in den aktuellen 
Wohnsituationen der An- und Zugehörigen keine Möglichkeit gibt, den pĎe-
gebedürftigen Mann in der eigenen Häuslichkeit aufzunehmen und zu ver-
sorgen, zeigt auch auf, dass ein Umzug, in eine geeignete Wohnung, die diese 
Rahmenbedingungen erfüllen könnte, nicht erwogen wurde. Das Bedürfnis 
„nicht umzuziehen“ wird also auch in dieser Beratung – hier bei den An- und 
Zugehörigen konstruiert. Die beratende Person nimmt diese Aussage auf und 
spiegelt diese in der Beratung, was deutlich macht, dass er die Ausgangssitu-
ation verstanden hat, zeigt aber sonst keine weitere Reaktion darauf. Die Rat-
suchende verstärkt diese Positionierung noch mit der Aussage, dass sie und 
die anderen Angehörigen, wie oben in dem Zitat deutlich wird, einer Er-
werbsarbeit nachgehen, und auch mit einem Verweis auf „haben Familie ja“ 
(PS02_Z1_a, Pos. 14).
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In allen drei Beratungen, in denen das Thema Umzug in der Beratung 
explizit auČommt, sind die Reaktionen der beratenden Personen sehr unter-
schiedlich. Sie reichen von unterstützenden Aussagen, wie in PS04_Z3_a, Pos. 
73, über die Konfrontation mit Bedingungen und Konsequenzen eines 
(Nicht-)Umzugs, wie in PS10_Z1_a, Pos. 238, bis zur ausbleibenden weiteren 
Thematisierung und Annahme als Bedingungen der weiteren Beratung, wie 
in PS02_Z1_a Pos. 24. Die thematische Ausgestaltung der Beratungen ist re-
lationiert zu den jeweiligen Alltagsbedingungen und der Aushandlung von 
Bedürfniskonstruktionen innerhalb der Sorgearrangements, zeigt sich aber 
auch abhängig von den jeweiligen beratenden Personen, deren Ansichten 
und Haltungen, die in der Beratung deutlich werden.

Das konstruierte Bedürfnis „Wohnungssuche als Problem“ ist eine weni-
ger vorkommende Positionierung, was vorwiegend daran liegt, dass, wie eben 
in 7.1.5 beschrieben, überwiegend ein Umzug insgesamt abgelehnt wird. Auch 
ist der Bezug in der Thematik Wohnungssuche eher auf das Wohnumfeld, 
weniger auf die Wohnung selbst gerichtet. Hier wird vor allem über die Frage 
der Finanzierung und den Zugang zur Wohnung sowie über die Lage der 
Wohnung gesprochen. In PS04_Z3_a formuliert die ratsuchende Tochter 
„[…] weil wegen der MIETE […]“ (Pos. 70), was darauf hindeutet, dass durch 
die längere Mietdauer die Wohnung im Vergleich zum Wohnungsmarkt 
günstig ist. Ein Wohnungswechsel wäre mit einer Mietpreiserhöhung ver-
bunden.
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Komplexer und vielfältiger wird das Thema der Wohnungssuche in 
PS10_Z1_a bearbeitet, da dies die einzige Beratung ist, in welcher ein Umzug 
in Erwägung gezogen wird. Die Schwierigkeit wird neben der Finanzierung 
einer geeigneten Wohnung primär in den Bedingungen der Wohnungssuche 
begründet, dass sie möglichst nah am Zentrum (oder auch der jetzigen Woh-
nung) liegen sollte, damit der demenzerkrankte Vater sich weiterhin vor Ort 
orientieren und somit selbstständiger bleiben kann:

 I: Wie gesagt wenn ich sie jetzt komplett rausnehme wo ich jetzt bin 
(.) und wo sie es gewohnt sind (.) jetzt wenn sie mir sagen gut sie könn-
ten natürlich ich könnte jetzt was anderes ich könnte jetzt wieder auf 
dem Wohnungsamt gehen und sagen ich brauche eine Wohnung (.) 
wieder alles ausfüllen so wie die Dame mir das gesagt hat beim Sozi-
alamt (..) und das Problem ist wenn mein Vater da rausgeht (..) weil er 
lässt sich auch nichts sagen noch ist er so einigermaßen dass er einfach 
aufsteht er geht runter er geht zu Tchibo trinkt sein Kaăee (.) spaziert 
bis zur (Ort) Volksbank setzt sich da auf die Bänke und geht wieder 
zurück […] (PS10_Z1_a, Pos. 11).

Den Widerwillen einen (erneuten) Umzug in Erwägung zu ziehen, wird 
in diesem Auszug sichtbar, hauptsächlich begründet durch die Situationsdeu-
tung der Tochter über den demenzerkrankten Vater. Auch macht die Tochter 
deutlich, welcher Aufwand mit dem „wieder alles ausfüllen“ beim „Woh-
nungsamt“ verbunden ist.

Zum anderen ist die Mutter der Ratsuchenden auf einen Rollstuhl ange-
wiesen und die aktuelle Wohnung hat Stufen und keinen Fahrstuhl. Die 
Selbstständigkeit der pĎegebedürftigen Mutter ist also stark eingeschränkt 
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und die Tochter berichtet, dass „[…] meine Mutter sehr depressiv ist, seit sie 
halt auf dem Rollstuhl sitzt […]“ (PS10_Z1_a, Pos. 125). Die beratende Person 
deutet darauĊin eher provokativ die Situation der Mutter:

B: Ich (.) genau das ist nämlich auch das was mich beschäftigt, eine 
Frau, die im Rollstuhl sitzt, die Wohnung nicht mehr verlassen kann, 
weil sie ohne Aufzug dort gefangen ist (..) aber der Ehemann (.) der ist 
wichtiger es ist ihr Vater der ist dement er darf für den wird //gesorgt 
und getan// (PS10_Z1_a, Pos. 130)

Die Ansprüche an die neue Wohnung, die ggf. durch einen Umzug benö-
tigt würde, sind daher recht groß. Die Nähe zum Zentrum, damit die Orien-
tierungsfähigkeit des Vaters erhalten bleibt, der Fahrstuhl oder eine Erdge-
schosswohnung für die Mutter, damit diese weniger eingeschränkt ist und die 
Berücksichtigung der čnanziellen Situation, die eine Angewiesenheit auf eine 
Sozialwohnung notwendig macht, die vom Sozialamt čnanziell unterstützt 
vermietet wird:

I: weil man mir gesagt hat ich sollte mich woanders melden und das 
geht nicht mehr es ist keine Sozialwohnung oder keine //Ahnung 
(unv.)// (PS10_Z1_a, Pos. 53)

Wie hier deutlich wird, war diese Suche beim letzten Umzug bereits 
schwierig und die ratsuchende Tochter berichtet weiter, dass sie sich 
aktiv gekümmert und auch bei der Stadt versucht hat, etwas zu bewir-
ken:
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I: Wissen sie wie oft (unv.)? Wie gesagt ich war auch bei zwei Abge-
ordnete weil //damals//

B: //(lacht) die// können ja auch nichts machen.

I: Nein es war wohl vor zwei Jahren war das so, dass sich wohl jemand 
darum gekümmert hat, wie es älteren Menschen geht keine Ahnung, 
da war irgendwie sowas und dann bin ich auch hingegangen und hab 
Fragen gestellt und dann hat man mir gesagt ja dann kommen sie wir 
helfen ihnen (.) wie gesagt es hat sich aber nie was getan //und dann// 
(PS10_Z1_a, Pos. 55-57)

Die ratsuchende Tochter berichtet also, dass die Wohnungssuche unter 
den aufgezeigten Bedingungen sehr schwierig ist und sie weist der beraten-
den Person ihre Bemühungen nach, da in der Beratung kritisch über die Ent-
scheidung der Tochter gesprochen wird, die aktuelle Wohnung bezogen zu 
haben. Die beratende Person schließt das Thema mit folgenden Worten:

B: Ja (.) aber es kann nicht auf Kosten der ganzen Familie, dass sie da 
sich čnanziell an die Wand fahren, weil der Vater nur in der Innenstadt 
leben kann das kann es nicht sein (.) nein nein nein da fällt einem 
schon was Besseres ein. Mal gucken, was ich bis Donnerstag raus-
kriege, ja? (PS10_Z1_a, Pos. 494)

Die beratende Person stellt im Verlauf der Beratung immer wieder die Si-
tuationsdeutungen und Handlungen der ratsuchenden Tochter, wie hier, in-
frage und bringt eine andere Deutung ein, worauf in Kapitel 6 näher einge-
gangen wurde.
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Die Finanzierung des Alltags in Kombination mit der Versorgung von 
pĎegebedürftigen Personen wird in allen Beratungen thematisiert. In einigen 
Auszügen zu den anderen Bedürfnis-Positionen wurde dies auch bereits deut-
lich. In der 7.1.6 Positionierung „Wohnungssuche als Problem“ wurde aufge-
zeigt, dass die Mietschulden und die Ansprüche an das Wohnen den Haupt-
grund für die Inanspruchnahme der Beratung darstellt:

I: //Also ich hätte das auch nie// gemacht, wenn ich jetzt die Proble-
matik nicht gehabt hätte muss ich ihnen ganz //ehrlich sagen//

B: //Ja//

I: weil bis jetzt kamen wir eigentlich sehr gut zurecht und wir kamen 
sehr lange zurecht //also// (PS10_Z1_a, Pos. 83-85)

Das „nie gemacht“ bezieht sich auf die Beratung. Die ratsuchende Tochter 
verweist hier deutlich darauf, dass sie die Beratung nicht aufgesucht hätte, 
wenn die Mietschulden nicht dazu geführt hätten, dass eine Kündigung der 
Wohnung droht. Das führt auch dazu, dass diese Beratung unfreiwillige-An-
teile bekommt, da die Stellungnahme der beratenden Person notwendig für 
das Darlehen ist, welche die ratsuchende Tochter benötigt, um die Mietschul-
den zu bewältigen. Weiter wird in der Beratung deutlich, dass die ratsuchende 
Tochter, aufgrund der hohen Miete das PĎegegeld der Eltern als Finanzie-
rung in die Lebenshaltungskosten integriert hat:
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I: und dann haben wir gedacht ok ein Teil davon nehmen wir dann 
halt vom PĎegegeld und dann geht das auch und wir sind ja auch noch 
da (PS10_Z1_a, Pos. 477)

Die beratende Person kritisiert dieses Vorgehen der ratsuchenden Tochter 
und beschreibt es als „Gemurkse“ (PS10_Z1_a, Pos. 478). Sie formuliert weiter, 
dass der Einsatz des PĎegegeldes zur Finanzierung der Wohnung, dazu führt, 
dass keine (ausreichenden) čnanziellen Ressourcen zur Versorgung der Eltern 
vorhanden sind:

B: […] das čnanzielle (.) würde mich überfordern, wenn die Wohnung 
zu teuer ist es bleibt zu wenig zum Leben über dann kann ich sicher 
hoăen dass von irgendwo der Geldsegen kommt in dem Fall war das 
das PĎegegeld (.) aber (.) bei einem Umzug in eine Wohnanlage 
Hätt'mer zum Beispiel mit dem PĎegegeld oder könnte immer noch 
(.) Hilfen installieren (.) ja […] (PS10_Z1_a, Pos. 108)

In der Beratung PS02_Z1_a geht es ebenfalls, um die Finanzierung eines 
Alltages, mit der Versorgung des pĎegebedürftigen Vaters, durch eine Prä-
senzkraft. Diese ist rechtlich nicht im SGB XI abgebildet und daher stellen 
sich in der Finanzierung besondere Herausforderungen, die in der Beratung 
thematisiert werden. Die ratsuchende Tochter stellt prägnant fest: „Das Prob-
lem ist wieder, wenn es rechtlich das kostet auch viel Geld und wo kann man 
Geld nehmen, das ist das Problem“ (PS02_Z1_a, Pos. 104). Ein Großteil der 
Beratung befasst sich mit Finanzierungsmöglichkeiten von Präsenzkräften 
und – was der beratenden Person wichtig ist – um die rechtliche Rahmung 
der Beschäftigungsverhältnisse.
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In einer Beratung wird sich auch auf den Diskurs „ambulant vor stationär“ 
gestützt, um die Möglichkeit der Finanzierung einer Haushaltshilfe zu be-
gründen:

Klient: Nee ich meinte wenn es jetzt ja pĎegebedürftig ist und statt ich 
habe immer so gedacht Heim kostet so viel

B: Mhm

Klient: Und zu Hause wird es weniger kosten ja und ich denke dann 
Stadt wird

B: Ja

Klient: Irgendwie unterstützen das auch

B: Ja das ist ja ihre Argumentation

Klient: Ja meine

B: Gegenüber dem Sozialhilfeträger nee

Klient: Ja

B: Also es ist tatsächlich so es gibt den Grundsatz ambulant vor stati-
onär, das steht auch eindeutig im Sozialhilferecht drin, dieser Grund-
satz ist nur dann quasi, ausgenommen wenn die häusliche PĎege viel 
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teurer als ein PĎegeheim das werden wir hier aber nicht haben 
(PS02_Z1_a, Pos. 484-493)

Die beratende Person rahmt hier den Diskurs, den die ratsuchende Toch-
ter anspricht und bezieht dies auch auf die Argumentation gegenüber dem 
Sozialhilfeträger.

In der Beratung PS04_Z3_a čndet eine bewusste und klare Positionierung 
gegen Sozialhilfe, unter dem Aspekt der Finanzierung statt:

I: Genau, aber wir wollen keine Sozialhilfe, wir wollen gar nichts.

B: Ok.

I: Wir wollen, wir wollen mit dem Ganzen, ich bin hier angemeldet, 
ja, wir wollen das nicht Frau S.

B: Ok. // Das ist //

I: Wir haben das jahrelang gemacht es ist nicht wie Regelprozedur, ja? 
Meine Mutter kann sich da nicht frei bewegen. Wenn sie dann Sozial-
hilfe bekommt ja, dann muss sie ihre Rente in der Türkei einstellen. 
Was ihr monatlich eingest- bezahlt wird, die türkische Rente und das 
wollen wir nicht. Ja, da bekommt sie ja Geld. Das wird monatlich aus-
gezahlt.

B: Ja, ja und das wäre wahrscheinlich, also das, was vom Staat käme 
wäre wahrscheinlich weniger als das was ihre Mutter jetzt bezieht
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I: //Genau, das wollen wir nicht//

B: Ok aber bei der PĎegeversicherung // (unv.) //

I: ist es ja nicht ja, ist es was anderes // (unv.) //

B: Ja, das ist was anderes.

I: //Genau//,das wird ja nicht mit einkalkuliert und die SOZIALHILFE 
muss ja jedes Einkommen, Vermögen und das wollen wir nicht. Das 
wollen wir, wir haben gesagt nein, wollen wir nicht es ist viel zu viel 
Prozedur (PS04_Z3_a Pos. 239 – 249)

Die ratsuchende Tochter, die in der Beratung insbesondere auf den Um-
bau des Badezimmers, zur Erleichterung der PĎege abzielt, zeigt hier diese 
klare Positionierung, mit dem Verweis auf „zu viel Prozedur“, womit sie auf 
die umfangreichen Prüfungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie 
abzielt, die sie mit dem Verweis auf die türkische Rente der Mutter ablehnen 
kann. Hervorgehoben wird, dass in der PĎegeversicherung eine andere 
Grundlage herrscht. Die Leistungen der PĎegeversicherungen können ange-
nommen werden. Unklar bleibt, ob der ratsuchenden Tochter nicht bewusst 
ist, dass auch hier Hürden der Inanspruchnahme bewältigt werden müssen, 
ob die Ablehnung von Sozialhilfe, zwar mit der Begründung „zu viel Proze-
dur“ vorgenommen wird, es aber eigentlich um andere Punkte geht, wie eine 
fehlende Bereitschaft Einkommen und Vermögen der Kinder oăenzulegen. 
Dies deutet sich in der Aussage: „und die SOZIALHILFE muss ja jedes Ein-
kommen, Vermögen und das wollen wir nicht“ an. Ein weiterer Grund ist der 
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Wegfall der Rente aus der Türkei, welche die Familie als unkompliziert ein-
schätzt, da sie jeden Monat, ohne weiteres Zutun der Familie ausgezahlt wird.

In der Beratung PS01_Z3_a ist das Thema der Finanzierung nicht im Vor-
dergrund. Dass dies aber immer mitschwingt bei den Überlegungen der Ver-
sorgung, zeigt hier die sorgende Tochter auf:

K: Wie wäre das also, nehmen wir mal an, es würde sich dahin entwi-
ckeln, das kostet ja auch nicht ein Appel und ein Ei (PS01_Z3_a, Pos. 
136)

Die Aussage der Tochter bezieht sich auf Frage der Verschiebung des Le-
bensmittelpunktes der demenzerkrankten Mutter in eine „Demenz-WG“. 
Nachdem die ratsuchende Tochter schon die stationäre PĎege nicht näher in 
Erwägung zieht, stellt dies eine Möglichkeit der Versorgung dar, die bei einer 
Verschlechterung der Selbstständigkeit der Mutter als Option infrage kommt. 
Das Thema wird von der beratenden Person nicht konkret beantwortet, son-
dern eher die Ressourcen benannt, welche die Tochter im Nachgang einord-
net:

K: Das heißt das, was meine Mutter an Rente etc. hat würde noch nicht 
einmal für das Essen dort reichen

B: Mhm

K: Wie macht man das wer kommt dafür auf ich meine ich bin bereit 
was zu zahlen aber Glauben sie mir das was ich verdiene im Endeăekt 
geht auf meine auf das was ich
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B: Sie haben ja auch VerpĎichtungen, Kinder

K: Ja es ist jetzt nicht groß, was im Endeăekte da wo ich unterstützen 
könnte (PS01_Z3_a, Pos. 138-142).

Als die ratsuchende Tochter deutlich macht, dass ihre Mutter zurzeit in 
der PĎegestufe „Null“ ist, hebt die beratende Person noch einmal hervor, dass 
es sich eher um eine Zukunftsmöglichkeit handelt. Die beratende Person 
führt dann die Regelungen der Finanzierung dahingehend aus, dass zusätz-
lich zum Anteil der Finanzierung durch die PĎegeversicherung, das Einkom-
men und Vermögen der demenzerkrankten Mutter einbezogen wird und dass 
dann einen Antrag beim Sozialhilfeträger folgen kann, um die Restkosten zu 
decken.

Auch in den beiden hier nicht erwähnten Beratungen sind Finanzierungs-
fragen Thema, allerdings nicht mit einem konkreten Bezug zum Wohnen, 
dagegen aber mit Bezug zur Versorgung, sodass diese Aspekte im Bedürfnis-
feld implizierter Carevertrag aufgegriăen werden.

K: […] Aber ich habe so ein elend schlechtes Gewissen immer, bei al-
lem was ich tue. Verstehen sie? (PS01_Z3_a, Pos. 44)

Der implizierte Carevertrag ist kein expliziter Vertrag, sondern rekurriert 
auf das Verantwortungsgefühl der sorgenden An- und Zugehörigen gegen-
über den pĎegebedürftigen Personen. Hier werden die angenommenen oder 
unterstellten Bedürfnisse der pĎegebedürftigen Personen latent als 
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Anforderungen an die Organisation der Versorgungssituation in der Bera-
tung konstruiert und als Bedingungen verhandelt. Die Inhalte des implizier-
ten Carevertrags variieren leicht und sind relationiert, zu den familiären Ver-
hältnissen. Der Kern ist aber überwiegend, dass eine Versorgung in der Häus-
lichkeit (fast) ausschließlich durch die Familie erfolgen soll. „Die Übernahme 
von PĎegeverpĎichtungen wird in Haushalten der ersten Migrantengenerati-
onen häučg als Bewährung des Familienzusammenhaltes und als Teil der 
kulturellen Identität verstanden“ (Bundesministerium für Familie 2016, 
S. 196). Dieser ist aber für die nachfolgenden Generationen aufgrund der star-
ken Pluralisierung kaum noch aufrechtzuerhalten und bringt insbesondere 
die Frauen in KonĎiktsituationen, um den verschiedenen Anforderungen ge-
recht zu werden. Instrumentelle Unterstützung und die Aufrechterhaltung 
von engem persönlichen Kontakt ist unter der Bedingung der jüngeren Ge-
neration an die Aufnahmegesellschaft kaum leistbar (vgl. Steinbach 2018, 
S. 329).

Diese KonĎiktsituation wird in dem Eingangszitat angedeutet und im Ma-
terial an vielfältigen Stellen sichtbar, denn was mit diesem implizierten Care-
vertrag einhergeht, ist häučg ein sehr hohes VerpĎichtungsgefühl gegenüber 
den pĎegebedürftigen Personen. Diese VerpĎichtung wird an einer Stelle ex-
plizit damit begründet, dass sich die nun pĎegebedürftigen Personen zuvor 
auch um die jetzt sorgenden Personen gekümmert haben: „[…] wir alle Kin-
der, dies, die waren schon all die Jahre da und haben uns alle großgezogen 
und jetzt sind wir jetzt an der Reihe, die zu pĎegen, […]“ (PS04_Z3_a, Pos. 
136). Hier wird also auf eine Reziprozität verwiesen, die überwiegend im ge-
nerationalen Verhältnis begründet liegt. Aber auch in Partnerschaften wird 
diese VerpĎichtung dahingehend ausgedrückt, dass die Versorgung übernom-
men werden will, wie in der Beratung PS05_Z1_a besonders deutlich wird. 
Hier zeigen sich aber weniger KonĎiktpotenziale in dem hier vorliegenden 
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Sample, da es um Ehefrauen geht, die kaum oder keine anderen VerpĎichtun-
gen haben. Hier stellen sich eher Fragen der Leistbarkeit der Versorgung, die 
einmal in PS05_Z1_a durch die beratene Person in die familiale Alltagswelt 
getragen wird und in PS04_Z3_a durch die ratsuchende Tochter, die auf ge-
sundheitliche Einschränkungen und das Alter der sorgenden Ehefrau ver-
weist.

Wie das Eingangszitat aufzeigt, ist die Verantwortung im generationalen 
Verhältnis oft schwierig und wird im Material, wohl auch durch die verbes-
serte Sprachfähigkeit der ratsuchenden Angehörigen (Kinder) sichtbarer.

Das Bedürfnisfeld implizierter Carevertrag spannt sich daher zwischen 
den Polen der Entlastung (viel bis wenig) und den Polen der Kontrolle (viel 
bis wenig) auf. Wer eine stärkere Entlastung zulässt, muss in der Regel Kon-
trolle in der Gestaltung der Versorgung abgeben und hier zeigen sich Kon-
Ďikte, dem antizipierten oder ausgesprochenen implizierten Carevertrag ge-
recht zu werden, insbesondere in Bezug auf die folgenden Positionierungen:
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Abbildung 15: Bedürfnisfeld implizierter Carevertrag (eigene Darstellung in 
Anlehnung an Clarke et al. 2018, 165-176)

Diese Themen werden individuell zur jeweiligen Care-Situation relatio-
niert und bergen Anforderungen und Wünsche, um dieses konstruierte Be-
dürfnis des ‚implizierten Care-Vertrages‘ zu ermöglichen, über die Themen:

○

○

○
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○

○

Die Überschneidungen in der Listung, die sich hier zum Bedürfnisfeld 
„Wohnen“ ergeben, sind bewusst gewählt und werden im Material deutlich 
belegt. Denn das Thema Wohnen, kann nicht unabhängig von der Versor-
gung gedacht werden und der implizierte Carevertrag bezieht sich auch auf 
die Versorgung in der Häuslichkeit.

Die einzige Beratung, in welcher der implizierte Care-Vertrag nicht the-
matisch wird, ist die Beratung PS03_Z1_a. Die versorgende Person ist die Ehe-
frau, die in der Beratung kommt. In dieser Beratung, die nahe am SGB und 
mit starkem Bezug zu einem PĎegegutachten arbeitet, wird wenig auf den 
Alltag verwiesen und so wird der implizierte Carevertrag zumindest nicht mit 
einer Andeutung auf ein Generationenverhältnis thematisch.

Unterstützung durch weitere Familienangehörige wird überwiegend in 
der Beratung PS01_Z3_a thematisch, aber auch in PS10_Z1_a und PS04_Z3_a 
gibt es ebenfalls Verweise auf weitere sorgende Angehörige. Das konstruierte 
Bedürfnis der Unterstützung durch Familienangehörige, insbesondere Ge-
schwister der sorgenden Kinder, wird in den Beratungen favorisiert und mit 
nur mäßigen Kontrollverlust und hohen Entlastungen antizipiert.

In PS01_Z3_a wird der Widerstreit der sorgenden Tochter deutlich, die 
sich in der Versorgung und Alltagsgestaltung mit der demenzerkrankten 



342

Mutter überfordert fühlt. Die fehlende Einbindung ihrer eigenen Familie, 
weiterer Familienangehöriger, wie Cousins und Cousinen, aber insbesondere 
der Schwester, die sie als mitverantwortlich adressiert, beschreibt sie hier:

K: Im Endeăekt hält sich einfach jeder raus. Meine Schwester wohnt 
in G. und der habe mal eine SMS geschrieben vor lauter Panik, weil 
ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, also der Kontakt ist zwi-
schen uns beiden leider eben nicht mehr da, und da habe ich noch 
nicht mal eine Antwort darauf gekriegt also stehe ich da jeder denkt 
sich mach doch. (PS01_Z3_a, Pos. 379)

Im Verlauf des weiteren Gespräches ist die Schwester immer mal wieder 
Thema und der Wunsch, dass diese sich stärker in die Versorgung der Mutter 
einbringt.

In PS10_Z3_a wird die gemeinsame Verantwortung der beiden Geschwis-
ter deutlich, von denen aber nur die Tochter in der Beratung ist. An wenigen 
Stellen im Gespräch holt diese die Mitverantwortung des Bruders in die Be-
ratung hinein. Einerseits verweist auch sie auf den implizierten Carevertrag 
mit der Aussage:

I: Unsere Meinung sage ich jetzt mal von mir und meinem Bruder es 
ist so, wenn es beiden gut geht, geht es uns auch gut (PS10_Z1_a, Pos. 
409)

Mit beiden bezieht sie sich auf die pĎegebedürftigen Eltern. Sie stellt eine 
deutliche Verbindung zwischen dem Wohlbečnden der Eltern und dem eige-
nen bzw. dem der sorgenden Kinder her. Gleichzeitig verweist sie darauf, wie 
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belastet beide sind, weil sie die Versorgung zusätzlich zur Erwerbstätigkeit 
bewältigen: „wir sind alle Vollzeit tätig (..) mein Bruder genauso“ (PS10_Z1_a, 
Pos. 211). Und weiter beschreibt sie, dass auch ihr Bruder belastet ist:

I: Ja gut also ich sehe es auch an meinem Bruder also abends da kommt 
er auch kaum zum Schlafen und er muss ja dann am nächsten Tag 
auch arbeiten (PS10_Z1_a, Pos. 385)

Hier wird also deutlich, dass die gemeinsame Sorgeverantwortung der Ge-
schwister bereits stark belastet ist. Die sorgende Tochter verweist aber auch 
darauf, dass eine gemeinsame Sorgeverantwortung möglich ist, und versucht 
darüber, dem implizierten Carevertrag gerecht zu werden, denn „[…] wenn es 
beiden [Eltern A.Z.] gut geht, geht es uns auch gut“ (PS10_Z1_a, Pos. 409).

Ambulante PĎege wird in vielen Beratungen thematisch, da dies als recht 
niedrigschwellige Unterstützung konstruiert wird und eher als Begleitung zur 
häuslichen Versorgung durch die Angehörigen. Die Akzeptanz in Bezug auf 
den implizierten Carevertrag ist recht hoch bei den Angehörigen, da es als 
geringer Kontrollverlust wahrgenommen wird. Diese PĎegeunterstützung 
čndet in der eigenen Häuslichkeit statt und ist im Alltag zeitlich begrenzt:

K: Wahrscheinlich irgendwo keine Ahnung ich habe das ja auch letztes 
Jahr erst beantragt, weil ich einfach mit der Situation nicht mehr klar 
kam ihr die Medikamente zu bringen ich hab es in den BrieČasten und 
sie hat es dann morgens geholt und hat es dann über den Tag genom-
men (PS01_Z3_a, Pos. 168)
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Die Angehörige in diesem Ausschnitt beschreibt die Annahme der ambu-
lanten PĎege, hier um die Medikamentengabe durchzuführen, auch aus einer 
Notsituation heraus, da die demenzerkrankte Mutter die Einnahme der not-
wendigen Medikamente nicht mehr verlässlich gewährleisten konnte und das 
Routine, dass die Medikamente über den BrieČasten durch die Tochter er-
folgt, durch die Demenzerkrankung unzuverlässig geworden ist. Hier über-
wog die Entscheidung, die Sicherstellung der Medikamentenversorgung zu 
gewährleisten, vor dem Wunsch, dies als Tochter selbst zu übernehmen. Die 
Abgabe der Kontrolle, in der Versorgung der Mutter zeigt sich als Alltagser-
leichterung und gleichzeitig so begrenzt, dass eine Kontrolle über die Sorge-
situation in der Hand der Tochter verbleibt.

In KonĎikt gerät dies bei intimeren Tätigkeiten wie dem Waschen. In der 
Beratung PS04_Z3_a steht die Familie noch vor dem ersten Antrag auf PĎe-
geleistungen und die beratende Person führt mit den Worten ein „und dann 
können sie auch einen PĎegedienst beauftragen der sie ENTLASTET, wa-
schen sie ihren Mann?“ (PS04_Z3_a, Pos. 39). Es wird also als erste Entlas-
tungsmöglichkeit in die Beratung eingeführt. Die Reaktion der ratsuchenden 
Tochter zeigt aber die Abwehr des pĎegebedürftigen Vaters auf:

I Ja.(.) Ich meine beim Waschen wird er niemanden zulassen außer 
Mama. Mich lässt er auch nicht zu. (PS04_Z3_a, Pos. 40)

Mit Verweis auf den implizierten Carevertrag konstruiert die Tochter 
nach der Ablehnung einer professionellen PĎege sofort die Ablehnung des 
Vaters zum Thema. Aus meiner Sicht verdeutlicht sie damit zwei Punkte: Ers-
tens wird eine professionelle (ambulante) PĎege aufgrund der Abwehrhal-
tung des Vaters als nicht möglich konstruiert, weil nicht einmal die 
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VerwandtenpĎege akzeptiert wird. Zum anderen signalisiert sie sich im Ge-
spräch, dass sie bereit wäre, dem implizierten Carevertrag gerecht zu werden, 
was der Vater aber anlehnt, sodass die Belastung der Wasch-Situation weiter-
hin bei der pĎegenden Ehefrau verbleibt. Nach dem eben aufgeführten Satz 
spricht sie in der Beratung kurz auf Türkisch zur Mutter, die diese Aussage 
zu bestätigen scheint: „Nein, das macht er nicht“ (PS04_Z3_a, Pos. 46), ist 
dann die abschließende Reaktion auf das Thema, gegenüber der beratenden 
Person.

In der Beratung PS05_Z1_a dreht sich ein Großteil der Beratung, um die 
häusliche Versorgung und dass diese nur mit Unterstützung von einem PĎe-
gedienst zu leisten ist, wird von allen Seiten in der Beratung als gegeben vo-
rausgesetzt. Hier zeigt sich eher die Frage von Kontrolle und Gestaltungs-
möglichkeiten der Versorgung von Bedeutung, die im zu Hause der Familie 
mit Unterstützung eines PĎegedienstes zu bewältigen sein kann, im Verhält-
nis zur Alternative stationäre PĎege:

B: Morgens und abends und zwischendrin, so wie sie es sich einspielt 
mit dem Transfer vom PĎegerollstuhl wieder in ins Bett.

I: Genau, genau. Und das läuft auch so.

B: Ah ok, das läuft gut? Mit dem PĎegedienst läuft gut?

I: Sehr gut! Sehr gut!

I2: (lacht)
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B: Das müssen sie /

I2: Nach Hause, sehr gut! (PS05_Z1_a, Pos. 70-76)

Im Gespräch mit der pĎegenden Ehefrau (I2) und dem Sohn (I), welcher 
auch die gesetzliche Betreuung (vorübergehend) innehat, wird der Übergang 
von der stationären PĎegeeinrichtung in die Häuslichkeit besprochen. Mit 
dem Verweis der sorgenden Ehefrau „nach Hause, sehr gut“ wird deutlich, 
dass sie den Umzug gewünscht hat und die Versorgung zu Hause befürwortet.

Stationäre PĎege wird in den Beratungen als hoher Kontrollverlust ge-
deutet. Gleichzeitig, insbesondere von den beratenden Personen, als Chance 
zur größtmöglichen Entlastung konstruiert. Dies zeigt sich u. a. in der Bera-
tung PS02_Z1_a, bei der Beratung zu Haushaltshilfen, zu denen die beratende 
Person darauf verweist, dass „dort keine Rund-um-die-Uhr-Versorgung recht-
lich sichergestellt [ist, A.Z.] wie sie die im Heim haben“ (PS02_Z1_a, Pos. 53). 
Auch in der Beratung PS05_Z1_a hebt die beratende Person die Entlastung 
den vorherigen stationären PĎegeheim-Aufenthalt hervor:

B: Ich glaub das war auch, das war auch gut, dass ihr Mann erst in 
KurzzeitpĎege kam

I2: Gut, ja.

B: dann konnten sie üben. Dann konnten sie die Dinge mittun. Ja? 
(PS05_Z1_a, Pos. 140-142)
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Es wird hier nicht nur als Entlastung durch die beratende Person gerahmt, 
sondern auch als Lehrsituation, in welcher die sorgende Ehefrau einen Zeit-
raum des >Anlernen, der umfangreichen Versorgung nutzen konnte.

Zugleich zeigt aber dieser Auszug auch auf, dass die Belastung in der Ver-
sorgung zu Hause und für die Organisation des Alltags deutlich stärker aus-
fällt als zur hier erwähnten KurzzeitpĎege, was die Entlastung durch die sta-
tionäre Versorgung hervorhebt.

Der Verweis auf den implizierten Carevertrag wird auch über die Begrün-
dung zur Ablehnung von stationären PĎegeeinrichtungen deutlich. In der 
Beratung PS01_Z3_a wird konkret nach den Befürchtungen gefragt, die mit 
dieser Wohn- und Versorgungsform einhergeht:

K: Ich glaube das es ihr persönlicher dann Wurst ist, wenn sie mich 
nicht manchmal mehr erkennt oder ihre Wohnung in welchem Raum 
sie ist, also darum geht es nicht, nicht um diese Einrichtung. aber dass 
man respektvoll mit dem Leben der Einstellung, die sie hatte zum Le-
ben umgeht zum Beispiel nehmen wir mal Gott behüte sie müsste ge-
waschen werden das ein Mann sie nicht wäscht, verstehen sie das 
würde sie in dem Moment zwar nicht kapieren, es wäre ihr wahr-
scheinlich auch egal nee so betrachtet, aber nicht der Frau, die sie war, 
der war das nicht egal. (PS01_Z3_a, Pos. 76)

Der Kontrollverlust darüber, wer die demenzerkrankte Mutter wäscht, 
bleibt auch über den Zeitraum relevant, in welchem es die Mutter überhaupt 
tangiert. Hier nimmt die Tochter stellvertretend die Perspektive ihrer Mutter 
zurzeit vor der Demenz ein, gleichzeitig scheint es überlagert von den eige-
nen emotionalen Reaktionen, dem hier zentralen „schlechten Gewissen“ 
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(PS01_Z3_a, Pos. 44) der Tochter zu sein. Das Verantwortungsgefühl für die 
Bedürfnisse der Mutter zu sorgen, besteht über für die sorgende Tochter wei-
terhin, obwohl sie diese Form der Verantwortung für ihre eigenen Kinder klar 
ablehnt und bereits kommuniziert hat, dass dieser implizierte Carevertrag 
nicht zu ihren Kindern besteht:

K: Aber die sagen nie das, was ich hören will, aber wenn man mit de-
nen darüber redet, sagen die ja nicht das, was ich hören will meine 
jüngere Tochter, die sagt dann Mutter, wenn du in der Situation bist, 
dann muss ich dir doch helfen, wenn ich weiß du bist in Gefahr in 
Anführungszeichen, weil du eine Gefahr für dich selber da muss ich 
dich irgendwo hinschaăen ja, wo du keine Gefahr für dich bist, sage 
ich Dankeschön

B: Mhm

K: Das hilft mir jetzt nicht wirklich, aber Ansicht hat sie ja recht ich 
weiß es, dann habe ich auch gesagt du darfst das mit mir machen ich 
habe da kein Problem mit du brauchst auch kein schlechtes Gewissen 
zu haben, wenn es mal so weit ist, aber ich weiß das meine Mutter das 
nicht wollen würde das ist der Unterschied (PS01_Z3_a, Pos. 403-405).

Deutlich an diesem längeren Auszug wird, dass die sorgende Tochter, die 
hier das Gespräch mit ihrer älteren Tochter (Enkelin der demenzerkrankten 
Frau) in die Beratung einbringt, eine klare Position zu dem implizierten Care-
vertrag bezieht. Sie will ihre eigenen Kinder nicht in die gleiche Situation 
bringen und erlaubt schon jetzt für eine antizipierte eigene PĎegebedürftig-
keit, dass die Kinder sie in einer stationären PĎegeeinrichtung unterbringen 
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dürfen. Die Wichtigkeit, die also für die demenzerkrankte Mutter in der Ver-
sorgung hergestellt wird, wird nicht als Norm in die nächste Generation über-
nommen, sondern es čndet eine klare Distanzierung statt.

Selbst zu pĎegen, wird einerseits als Norm, andererseits als Erwartungen 
in den Beratungen konstruiert. Es bedeutet eine hohe Belastung für die pĎe-
genden Angehörigen (abhängig vom Versorgungs- und PĎegeaufwand), aber 
ermöglicht auch die vollständige Kontrolle über die Versorgungs- und PĎe-
gesituation. So kann den Ansprüchen eines implizierten Carevertrages oder 
den Erwartungen am Ehesten entsprochen werden. Diese Form der Versor-
gung stellt allerdings in den heutigen Lebensverhältnissen die An- und Zuge-
hörigen vor Herausforderungen,

Es gibt hierzu eine klare Positionierung in der Beratung PS02_Z1_a, bei 
der diese Norm angelegt, aber gleichzeitig abgelehnt wird: „aber von uns Kin-
dern kann ihn niemand betreuen aus welchen auch Gründen“ (PS02_Z1_a, 
Pos. 12). Es handelt sich bei der Äußerung, um den Beratungsbeginn. Die rat-
suchende Tochter steigt direkt mit einer Positionierung zur Norm, der Ver-
sorgung zu Hause und durch die Familie, ein. Gleichzeitig macht sie deutlich, 
dass diese Norm für sie und ihre Geschwister nicht eingehalten werden kann, 
und versucht die Versorgungserwartung über eine 24h-PĎegekraft zu erfül-
len: Die „Frau wird Rund um die Uhr mit ihm sein und das ist auch er ist auch 
zu Hause“ (PS02_Z1_a, Pos. 33). Dies wäre ein Kompromiss, zum konstruier-
ten Bedürfnis zu Hause von der Familie gepĎegt zu werden, welches sich auch 
aus dem implizierten Carevertrag ableitet. Damit könnte zumindest das Ziel, 
die Versorgung zu Hause zu gewährleisten, erreicht werden, wenn auch in 
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der Beratung deutlich gemacht wird, dass die PĎege und Betreuung nicht von 
Familienangehörigen geleistet werden können.

In der Beratung PS04_Z3_a wird, wie im Bedürfnisfeld Wohnen deutlich 
wurde, konkret darauf verzichtet, ein stationäres Setting in Erwägung zu zie-
hen. Gleichzeitig verdeutlicht die Tochter im Gespräch die Belastung, die 
durch das selbst pĎegen und versorgen entsteht:

I: […]klar mein Bruder lebt noch hier im zu Hause er versucht noch 
mit was einzufangen, ich versuche noch was einzufangen, es ist halt 
schwierig ja für uns beiden die Berufstätigen ist es wirklich manchmal 
//sehr schwierig (.) ich habe, genau // (PS04_Z3_a, Pos. 178)

Dennoch bezieht sie mit Verweis auf ein Verantwortungsgefühl gegen-
über den Eltern die klare Position, dass die Kinder diese Situation, wie hoch 
die pĎegerischen Versorgungsnotwendigkeiten auch werden, übernehmen:

I Nein, bei uns zum Glück nicht weil ich denk mir mal, wir alle Kinder, 
dies, die waren schon all die Jahre da und haben uns alle groß gezogen 
und jetzt sind wir jetzt an der Reihe die zu pĎegen, auch wenn er jetzt 
pĎegerisch wär mhm (verneinend) (PS04_Z3_a, Pos. 136)

Sie rahmt es sogar als „Glück“, dass die Option der stationären Versor-
gung nicht besteht bzw. in Erwägung gezogen wird.

Auch wird das ‚selbst pĎegen‘ kulturell begründet und es wird auf Sankti-
onierungen hingewiesen, die durch weitere Bekannte oder Familienmitglie-
der drohen:
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K: Also ich habe in meinem Bekanntenkreis niemanden, aber ich 
glaube gerade das auch wir Türken, das ist ja peinlich her zu gehen ich 
muss meine Mutter irgendwie unterbringen verstehen Sie? Das ist ja 
eigentlich eigentlich ich glaube meine Familie würde mich anspucken, 
wenn sie das mitkriegen würden, das ich hier sitze und das ernsthaft 
bespreche, weil ich müsste eigentlich eine Lösung čnden egal wie. 
(PS01_Z3_a, Pos. 114)

Der Verweis auf die Norm des selbst PĎegens wird hoch bewertet und die 
damit einhergehende Verantwortung, an die individuellen Sorgearrange-
ments verwiesen. Das „egal wie“ deutet in diesem Zusammenhang an, dass 
der implizierte Carevertrag nicht nur auf individueller Ebene angesiedelt ist, 
sondern gleichzeitig auf einen gesellschaftlichen Diskurs verweist, der indivi-
duell bearbeitet werden muss. Für die Lösungssuche dieses KonĎiktes, der 
sich für sie daraus ergibt, nutzt die ratsuchende Tochter die PĎegeberatung.

Selbstfürsorge wird in den Beratungen mit dem Ziel der Entlastung der 
pĎegenden An- und Zugehörigen als Bedürfnis konstruiert. Gleichzeitig wird 
hierbei ein hohes Maß an Kontrolle darüber in der individuellen Situation 
durch die beratenden Personen konstruiert, was als Entlastung und auch wie 
viel Selbstfürsorge implementiert wird. Für die Ratsuchenden ist dies dage-
gen häučg mit dem KonĎikt verbunden, zeitliche Ressourcen, die in der Be-
ratung häučg als knapp dargestellt werden, entsprechend für Selbstfürsorge 
einzuplanen.
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In einer Beratung formuliert es eine beratende Person provokativ, mit Be-
zug auf den implizierten Carevertrag:

B: […] und jeder hat (..) hat sicher eine Aufgabe im Leben aber vor 
allen Dingen geht es auch mal darum die eigene Person wertzuschät-
zen (.) und zu schauen wie ich als Person noch ein Stück Lebensqua-
lität auch habe (.) ich will ja noch nicht einmal Lebendfreude sagen, 
Lebensqualität (.) und wenn ich ihnen in die Augen gucke sehe ich 
davon nichts (..) sie tun mir wirklich leid (....) und es kann nicht die 
Lösung sein dass sie sich hier als (unv.) als Lösungs/ als Lö/ Erlöser 
oder Erlösende als Lösungsčnderin der Eltern verstehen und ihr eige-
nes Leben irgendwo in eine kleine Schachtel packen das damit ist nie-
mandem gedient (..) weil ihr eigenes Leben, sie brauchen, sie sind 
wahrscheinlich erwerbstätig (PS10_Z1_a, Pos. 210)

Hier wird die Verantwortung gegenüber den pĎegebedürftigen Eltern ins 
Verhältnis zur Verantwortung für sich selbst durch die beratende Person in 
den Fokus gerückt. Selbstfürsorge wird durch die beratende Person als Ver-
pĎichtung gerahmt, die andeutet, dass das Leben in den Zeiten der Versor-
gung der Eltern, kein „eigenes Leben ist“, sondern dass dieses in dieser Ver-
sorgungszeit in eine „Schachtel gepackt“ wird. Lebensqualität und Lebens-
freude, sind aus Sicht der beratenden Person kaum damit vereinbar, umfang-
reich in die Sorgetätigkeiten eingebunden zu sein. Die pĎegende Tochter wi-
derspricht und stellt ihre eigene Perspektive dagegen: „wenn es beiden gut 
geht, geht es uns auch gut“ (PS10_Z1_a, Pos. 409). Sie spricht hier im Plural, 
da sie sich auch auf ihren Bruder bezieht. Etwas später räumt die sorgende 
Tochter ein:
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I: Das hat eine Freundin von mir mir auch gesagt (unv.) das ist die 
bürden dir zu viel auf (PS10_Z1_a, Pos. 411)

Der Bezug zum implizierten Carevertrag wird über diese Aussage beson-
ders deutlich. Hier werden mit „Sie“ die Eltern adressiert, wobei im Gespräch 
die Erwartungen der Eltern nicht thematisiert werden, sondern nur die Rah-
mung, die die Tochter an diesen Stellen setzt, wenn es um die Frage geht, was 
gebraucht wird. Hier zeigt sich also eine Verantwortung für die pĎegebedürf-
tigen Eltern als impliziert und die beratende Person setzt im Gespräch die 
Verantwortung für das „Selbst“ der Ratsuchenden entgegen:

B: Aber in dem Zustand halten sie es keine siebzehn Jahre durch (..) 
das geht gar nicht (..) das heißt sie haben auch Verantwortung für ihre 
eigene Person (.) für ihre eigene Familie (.) (PS10_Z1_a, Pos. 290)

In einem anderen Beratungsgespräch geht es ebenfalls um diese Art der 
Argumentation in der Beratung, wie sie im letzten Auszug angedeutet wurde. 
Die beratende Person verweist auf eine häučge Begründung in der Beratung, 
dass nur bei ausreichender Selbstfürsorge, längerfristig die Sorgesituation in 
der Häuslichkeit aufrechterhalten werden kann, da bei Ausfall der pĎegenden 
Angehörigen oft keine Alternative zur professionellen Versorgung gegeben 
ist:

B: Ja das ist schon klar aber sie verändern das ja jetzt nicht plötzlich, 
aber wenn es irgendwie halt sein muss dann müssen sie halt gucken 
und sie müssen auch bei sich bleiben und sie müssen auch nach sich 
gucken, weil wenn sie es nicht mehr können, wenn sie nämlich dann 
nur noch rotieren (PS01_Z3_a, Pos. 430)
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Das Argument bleibt angedeutet und wird von der ratsuchenden Tochter 
direkt als Szenario mit den realen Bedingungen ihres Sorgealltags bearbeitet:

K: Wissen sie das ist z. B. auch meine Sorge jetzt stellen sie sich mal 
vor ich z. B. letztes Jahr zweimal im Krankenhaus ja stellen sie sich vor 
ich müsste eine Woche ins Krankenhaus müssen, warum auch immer 
ja was ist mit ihr dann? Der bringe ich jeden Tag das Essen ich hole 
sie ab zum Einkaufen ich ruf fünfmal an ob zu fragen, ob alles in Ord-
nung ist, was würde dann passieren? (PS01_Z3_a, Pos. 431)

Sie weicht damit der Frage nach Selbstfürsorge im Alltag aus und stellt die 
Frage nach einem alternativen Versorgungsplan, sollte sie in der Versorgung 
ausfallen, auch um ihre Not und Sorge an die beratende Person zu vermitteln.

Das beschriebene Argument des Nicht-ausfallen-Dürfens wird auch deut-
lich in der Beratung PS05_Z1_a genutzt, als das Thema auČommt, dass die 
pĎegende Ehefrau nachts aufsteht, um ihrem pĎegebedürftigen Ehemann 
beim Wasserlassen zu unterstützen:

B: Aber wenn sie jedes Mal, wenn ihr Mann sagt: oh Toilette, und sie 
springen ja, werden sie irgendwann keine Kraft mehr haben. 
(PS05_Z1_a, Pos. 223)

Die Argumentation zeigt sich in den Beratungen als gängiges Argument 
für das konstruierte Bedürfnis der Selbstsorge der pĎegenden Angehörigen. 
Als weiteres Argument wird die Gesundheit und notwendige Behandlungen 
der pĎegenden Angehörigen als Begründung für die Konstruktion der Selbst-
fürsorge aufgeführt. In der Beratung PS04_Z3_a wird durch die Tochter 
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eingebracht, dass sich die pĎegende Ehefrau nicht in notwendige ärztliche 
Behandlung begibt oder diese verzögert, mit dem Verweis auf die Versorgung 
ihres pĎegebedürftigen Ehemannes: „[…] Aber auf Dauer kann meine Mutter 
das nicht machen, weil meine Mutter auch körperlich angeschlagen ist, Rü-
ckenschmerzen hat und sie ist selbst krank hat Herzrhythmusstörungen […]“ 
(PS04_Z3_a, Pos. 54)

Das Bedürfnis der Selbstfürsorge wird hier einerseits als Entlastung kon-
struiert, damit sich die pĎegende Mutter die Möglichkeit bekommt, sich auch 
um ihre eigenen gesundheitlichen Belange zu kümmern, andererseits wird 
damit auch eine Begrenzung der Versorgungsmöglichkeit aufgezeigt, durch 
die Formulierung, dass die Mutter das auf Dauer nicht mehr machen kann. 
Weiter wird über diese Begrenzung im Rahmen der Beratung nicht mehr ge-
sprochen, sondern es werden daraus nur das Entlastungsargument abgleitet 
und Bedürfnisbefriedigungen konstruiert, wie dass die pĎegende Ehefrau es 
liebt, „[…] in den Garten zu gehen, mal im Garten rumzubuddeln, […]“ 
(PS04_Z3_a, Pos. 54). Früher sei der nun pĎegebedürftige Ehemann mit ihr 
zum Garten gegangen, aber seit er stärker eingeschränkt ist, will er nicht 
mehr dorthin, da es dort keine Frischwasserversorgung und sanitäre Anlagen 
gibt.

Handlungssicherheit wird in den Beratungen mit einer hohen Kontrolle 
über die Versorgung und einer mittleren Entlastung konstruiert. Im Falle der 
Erhöhung von Handlungssicherheit, ergibt sich für die Ratsuchenden ein 
stärkeres Gefühl von Kontrolle der Versorgungssituation, wie es in PS01_Z3_a 
beschrieben wird:
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K: Wenn ich nur wüsste, wissen sie, wie was wäre, wenn, dann wenn 
ich einen Plan B habe, wo ich sage, wenn das kommt, dann mach ich 
das und wenn das, dann mach ich das, aber ich kann nicht einfach in 
den Tag hineinleben und sagen ah ja dann schauen wir mal, also das 
geht auch nicht, ich muss eine gewisse Sicherheit haben was mache 
ich, wenn dann bin auch schön ruhiger.

B: Aber sie haben ja jetzt von mir gehört, es gibt ganz viele Möglich-
keiten, es ist nicht so, dass sie ganz alleine damit fertig werden müssen, 
das müssen sie nicht. Es gibt viele Einrichtungen, die wirklich sehr 
sehr nett sind und auch ihre Mama gut versorgen. (PS01_Z3_a 
Pos. 595–596)

Die Formulierung, dass ein Plan B gebraucht wird und wenn sie wüsste 
„was wäre wenn“ zeigt die Unsicherheit im Alltag mit der Demenzerkran-
kung auf und verweist auf die Notwendigkeiten der Versorgung und einer 
Kontrolle möglicher Entwicklungen im Verhalten der Mutter. Die Beratung 
an sich, der Austausch mit der Beraterin über Möglichkeiten bei Verschlech-
terung bietet diese Handlungssicherheit. Durch die Aussage der beratenden 
Person wird verdeutlicht, dass dies in den Passagen vor dem Satz thematisiert 
wurde und Strategien und verschiedene Szenarien / Pläne erarbeitet wurden, 
auch mit der Variante stationäres Wohnen als eine Möglichkeit der zukünfti-
gen Versorgung.

An vielen Stellen wird über ein Mehr an Wissen der beratenden Personen 
über die Leistungen der PĎegeversicherung oder auch über Erfahrungen und 
Kenntnisse von Nachbarschaftsangeboten bzw. Angeboten im sozialen Nah-
raum versucht, Handlungsstrategien und damit Sicherheit mit der häučg 
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belasteten Versorgungssituation herzustellen, ähnlich, wie es im Auszug 
PS01_Z3_a deutlich wurde.

So wird in PS03_Z1_a über die Beratung zur PĎegeeinstufung erreicht, 
dass Sicherheit darüber konstruiert wird, ob die PĎegekasse bzw. der MDK 
eine adäquate PĎegeeinstufung vorgenommen hat:

B: Ja, deswegen wir sind auf einen wesentlich höheren Hilfebedarf ge-
kommen, wir hatten ungefähr überlegt 140 Min könnte der Hilfebedarf 
in etwa sein. Das würde aber einer PĎegestufe 2 entsprechen, wenn sie 
sagen im Gutachten hat er jetzt nur die PĎegestufe 1 bekommen, dann 
würden wir uns jetzt das Gutachten nochmal zusammen anschauen 
und würden gucken ob alles berücksichtigt wurde oder ob etwas fehlt 
und ob wir ggf. Widerspruch einlegen können, dass er doch die PĎe-
gestufe 2 bekommt (PS03_Z1_a, Pos. 15)

Die Beraterin fasst hier zusammen, was bereits im Vorfeld besprochen 
wurde. Sie zeigt auf, dass über das gemeinsame Ausfüllen des PĎegetagebuchs 
ein anderer Hilfebedarf mit der beratenden Person ermittelt wurde und dieser 
nun mit der durchgeführten Begutachtung verglichen werden soll. Das kon-
struierte Bedürfnis der Handlungssicherheit bezieht sich auf die Frage, ob ein 
Widerspruch gegenüber der PĎegekasse angegangen werden kann (sollte). Es 
geht also auch um eine Kontrolle der Arbeit des medizinischen Dienstes.

In PS 04_Z3_a wird die Beratung in Anspruch genommen, noch bevor ein 
Antrag auf PĎege gestellt wird:
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I Also er hat keine PĎegestufe, wir haben noch nichts beantragt, wie 
ich es ihnen ja auch gesagt habe. Ich wollte auf sie [warten A.Z.] 
(PS04_Z3_a, Pos. 28)

Um hier Handlungssicherheit zu bekommen, wartet die ratsuchende 
Tochter auf die Beratung, zur Klärung, wie dieser Antrag am besten gestellt 
werden sollte. In dieser Beratung geht es vor allem, um die Frage des Umbaus 
des Badezimmers, als Erleichterung des PĎegealltages, aber es wird auch der 
Blick auf die zukünftige Versorgung geworfen, und wie sich der Zustand des 
Vaters entwickeln und welche Konsequenzen sich darüber für die pĎegenden 
Angehörigen ergeben könnte. Auch hier wird das Bedürfnis der Handlungs-
sicherheit in der Beratung generiert.

In beiden Auszügen geht es um die čnanzielle Unterstützung der Familie, 
welche einen größeren Handlungsspielraum und eine größere Handlungssi-
cherheit bedeutet, wenn mehr čnanzielle Möglichkeiten aufgezeigt werden. 
Den Badumbau, den sich die Familie in PS04_Z3_a wünscht, kann diese sich 
čnanziell nur mit Unterstützung leisten, sodass hier die Abhängigkeit, der 
von der Finanzunterstützung der PĎegekasse gesichert werden soll und auch 
eine Handlungssicherheit gegenüber der Kasse, durch die Beratung bei der 
Antragsstellung hergestellt wird. Im Auszug der PS03_Z1_a ist die Motivation 
ähnlich, eine höhere PĎegestufe bedeutet in erster Linie mehr čnanzielle Mit-
tel zur Ausgestaltung der PĎegesituation und somit eine Erweiterung des 
Handlungsspielraums.

Im Beratungsgespräch PS05 wird das thematisch, aber nicht sehr deutlich. 
Je komplexer die Situation (wie in diesem Fall), desto stärker müsste dieser 
Wunsch bestehen, da vieles zusammenkommt, was koordiniert werden muss. 
In PS05_Z1_a beschreibt die beratende Person: „Also wir haben ein ganzes 
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Paket heute“ (PS05_Z1_a, Pos. 4) und bezieht sich damit auf die zu klärenden 
Themen in der Beratung. Auch hier äußert der ratsuchende Sohn immer mal 
wieder im Gespräch den Wunsch, bestimmte Themen zu besprechen, und 
dies hat häučg Bezug zur Finanzierung der PĎegesituation. Darüber zeigt 
sich auch in diesem Gespräch und in der komplexen PĎegesituation das Be-
dürfnis der Handlungssicherheit, insbesondere zu čnanziellen Fragen und im 
Umgang mit den entsprechenden Sozialen Welten der Ämter und der Kran-
ken- und PĎegekasse, welche für čnanzielle Fragen adressiert werden.

Herstellen von Handlungssicherheit über die ReĎexion und Einordnung 
von Verantwortung:

B: Aber letzten Endes sind sie diejenige die ganz allein mit dieser Si-
tuation ist Frau K. sie müssen sich jetzt vielleicht ist es nicht ganz ein-
fach gleich sich davon zu befreien aber da müssen wir alle hinkom-
men, wenn wir von Verantwortung sprechen und sie übernehmen Ver-
antwortung sie sitzen hier deshalb weil sie Verantwortung haben und 
übernehmen und sich sorgen um ihre Mama machen und sie wollen 
sie am besten versorgen und die beste mögliche Fürsorge und Versor-
gung ihr ermöglichen. Das ist erstmal ihre Motivation damit sitzen sie 
hier und kein anderer und wenn irgendjemand das Gefühl hat sie ma-
chen was falsch dieses Gefühl können sie niemanden wegnehmen je-
der wird so denken wie er wird und jeder wird das auch verurteilen 
beurteilen da haben sie keinen EinĎuss wenn sie es allen anderen recht 
machen wollen dann werden die sich ungerecht. Also sie müssen 
schon auch gucken und bei sich bleiben, verstehen sie? (PS01_Z3_a, 
Pos. 392)
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In beiden Bedürfnisfeldern werden Bedürfnisse und auch Bedürfnisbefrie-
digungen konstruiert. Im Bedürfnisfeld Wohnen, wird über verschiedene Po-
sitionierungen vorwiegend konstruiert, das ‚Zuhausewohnen’ möglichst 
langfristig zu sichern. Es stellt in diesem Sinne eine Grundorientierung in der 
Beratung dar, zu der alle anderen Fragen, der Versorgung relationiert werden. 
Diese Grundorientierung wird sowohl von den ratsuchenden und beratenden 
Personen weitgehend geteilt. Es gibt hierzu ebenfalls Hinweise, dass auch die 
pĎegebedürftigen Personen selbst ein Wohnen zu Hause bevorzugen. Dies 
wird in den Beratungen konstruiert:

B: Und sie sind froh, dass ihr Mann wieder zu Hause ist?

I2: Ja nach Hause! Oh mein Haus! Meine Frau. (PS05_Z1_a, Pos. 193-
194)

In diesem Auszug fragt die beratende Person nach, wie die pĎegende Ehe-
frau die Situation einschätzt. Diese antwortet mit der Perspektive ihres pĎe-
gebedürftigen Mannes, dass dieser froh ist in seinem Haus, bei seiner Frau zu 
sein. Auch das Eingangszitat, welches zur Einführung in das Bedürfnisfeld 
Wohnen aufgenommen wurde, verweist darauf, dass der pĎegebedürftige Va-
ter zu Hause versorgt werden möchte:

Klient: Ich denke jeder von uns will zu Hause bleiben (PS02_Z1_a  Pos. 
615)
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Die eben zitierten Beratungsgespräche čnden überwiegend deswegen 
statt, weil eine Versorgung in der Häuslichkeit bestehen soll. Die Wohnung 
und das Wohnumfeld werden dadurch zu wichtigen Bezugspunkten in den 
Beratungsgesprächen, zu denen Fragen der Versorgung und der PĎege rela-
tioniert werden.

Im Bedürfnisfeld implizierter Carevertrag wurde vor allem das Verantwor-
tungsgefühl der pĎegenden Angehörigen in Bezug auf die Gestaltung der 
Versorgung sichtbar. Insbesondere über die Äußerung „dieses permanente 
schlecht Gewissen“ (PS01_Z3_a, Pos. 448), welches mit einer anderen Beleg-
stelle bereits in das Bedürfnisfeld einführte. Dieser implizierte Carevertrag 
nimmt EinĎuss auf die Konstruktion von Bedürfnissen in der Beratung. Auch 
hier werden Bedingungen der Versorgung zu diesem implizierten Carever-
trag in verschiedenen Positionen relationiert betrachtet. So werden unterstüt-
zende Maßnahmen (wie Sozialhilfe in PS04_Z3_a) oder Versorgungsformen 
(wie stationäre Versorgung in PS02_Z1_a und PS01_Z3_a sowie PS04_Z3_a) 
mit einem Verweis auf dieses Verantwortungsgefühl abgelehnt und teilweise 
auch große Bemühungen der sorgenden Angehörigen unternommen, um 
diesem gerecht zu werden.

Diese beiden Bedürfnisfelder haben trotz der analytischen Trennung in 
den Ausführungen Überschneidungen. So ist das Verantwortungsgefühl, wel-
ches im implizierter Carevertrag beschrieben wird, nicht denkbar ohne einen 
Verweis auf die Versorgung zu Hause. Auch überschneiden sich die Fragen 
der Finanzierung der Versorgung eng mit denen des Wohnraumes, wie ins-
besondere in PS10_Z1_a deutlich wurde. Es zeichnet sich ab, dass das Thema 
Demenzerkrankung in beiden Beratungsgesprächen (PS01_Z1_a und 
PS10_Z1_a) große Herausforderungen mit sich bringt. In der Frage des Wohn-
raumes, geht es insbesondere um die Umgebung, aber auch den Wohnraum 
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an sich. Beide Aspekte bringen mit der Demenzerkrankung Fragen der Ori-
entierungsfähigkeit und Entscheidungen von Begrenzung und Sicherung mit 
sich. Diese Erkrankung zeigt sich aber auch besonders einĎussreich auf die 
Fragen zum implizierten Carevertrag, wie diese in PS01_Z3_a deutlich wur-
den. Hierzu stellen sich ebenfalls besondere Herausforderungen, die sich mit 
den Fragen des Wohnraumes verschränken und die Leistbarkeit der Versor-
gung durch die Angehörigen an Grenzen bringen, was dazu führt, dass das 
VerpĎichtungsgefühl im Zusammenhang mit dem implizierten Carevertrag 
konĎikthaft wird. KonĎikte können darüber mit den Versorgungsvorstellun-
gen der Angehörigen kollidieren und die Bindung aneinander, durch die fa-
miliale Alltagswelt zeigt sich selbst als eigene Arena. Die Form der Verant-
wortung, wie sie im implizierten Carevertrag sichtbar wird, lässt sich nur über 
die Bindung von Menschen aneinander erreichen und zeigt auch Erwartun-
gen und damit KonĎiktpotenzial auf. Im Beratungsgespräch PS01_Z3_a wird 
dieses sichtbar, wenn die sorgende Tochter von dem Verhalten Ihrer Schwes-
ter berichtet:

K: Im Endeăekt hält sich einfach jeder raus. Meine Schwester wohnt 
in (Ort). und der habe mal eine SMS geschrieben vor lauter Panik, weil 
ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, also der Kontakt ist zwi-
schen uns beiden leider eben nicht mehr da, und da habe ich noch 
nicht mal eine Antwort darauf gekriegt also stehe ich da jeder denkt 
sich mach doch (PS01_Z3_a, Pos. 379)

Die sorgende Tochter konstruiert hier ihre Schwester mit einer vermei-
denden Tendenz, sowohl der demenzerkrankten Mutter gegenüber als auch 
der ratsuchenden, sorgenden Tochter gegenüber. Das gleiche Verhalten be-
schreibt die ratsuchende Tochter in der Beratung erneut, als sie von der 
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Krebserkrankung des Vaters vor einigen Jahren spricht (PS01_Z3_a, Pos. 605). 
Damit gibt die ratsuchende Tochter Hinweise auf ihre Erwartungen gegen-
über der Schwester und es wird die Frage von Reziprozität der Belastung in 
der Beratung oăenkundig. Diese KonĎikte können in der Beratung nicht ab-
schließend bearbeitet werden. Die beratende Person in dieser Beratung ver-
weist darauf, dass nur das eigene Verhalten beeinĎussbar ist und bringt, das 
Bild des Mobiles ein, auf welches bereits in Kapitel 6 eingegangen wurde.
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Im Folgenden soll nun noch einmal ein konkreter Bezug zu den eingangs 
ausgeführten Fragestellungen dieser Forschung hergestellt werden. Die Er-
gebnisse der Kapitel 5 bis 7 werden einerseits zueinander und andererseits zu 
den theoretischen Bezügen von Bedürfnissen und PĎegeberatung ins Verhält-
nis gesetzt.

Die in der Einleitung eingeführten Fragestellungen befassen sich damit, 
wie Bedürfnisse von den an der PĎegeberatung beteiligten Personen in der 
Beratung konstruiert und ausgehandelt werden. Hierbei geht es einerseits um 
die Bedürfniskonstruktionen und andererseits um die Konstruktionen der Be-
dürfnisbefriedigungen und darum, wie diese in der Beratung hergestellt wer-
den. Dieser Frage wird resümierend in Kapitel 8.1 nachgegangen und sie wird 
insbesondere zu den theoretischen Bedürfnisbezügen ins Verhältnis gesetzt.

Der zweite Teil der Fragestellung bezieht sich auf die Bedeutung der 
Machtbeziehung im Prozess der Beratung und darauf, welchen EinĎuss sie 
auf die Aushandlung einnimmt. Dieser Aspekt wird in Kapitel 8.2 aufgegriăen 
und das Spannungsverhältnis der Beratungssituation resümierend betrachtet.
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Nach der Betrachtung der Limitationen dieser Arbeit und weiterer For-
schungsdesiderate soll abschließend noch die Bedeutung der Ergebnisse für 
die PĎegeberatung hervorgehoben werden.

Eingeführt wurde in das Thema Bedürfnisse über eine Auswahl an theo-
retischen Bezügen einschließlich ihrer Bedeutung, die auf ihre Tauglichkeit 
zur Analyse hin diskutiert und entsprechend ausgeführt wurden. Hierzu 
wurde u. a. die Unterscheidung herausgearbeitet, dass eine theoretische An-
näherung an Bedürfnisse sich einerseits an begrenzenden Bedürfnistheorien 
orientieren kann, welche festgeschriebene Grundbedürfnisse als Bezugs-
punkt anbieten, und andererseits auch an ökonomischen Bedürfnistheorien, 
welche eher Wunsch und Bedürfnis gleichsetzen und auf Basis der Tauschlo-
gik agieren.

Mit Nancy Fraser wurde aufgezeigt, dass sich Interpretationen von Be-
dürfnissen in gesetzlich geregelten Bedarfen wiederčnden, deren ungleich-
heitsgenerierende Wirkung ausgeführt wurde. Die Auseinandersetzung mit 
diesen theoretischen Überlegungen und dem SGB XI konnte diese ungleich-
heitsgenerierende Wirkung bestätigen und konkret benennen. Der Bedürf-
nisbegriă bleibt dadurch weiterhin unscharf und wurde in Kapitel 3.4 resü-
mierend als polymorph bezeichnet. Zudem wurde festgestellt, dass ein Bezug 
zu einer bestehenden Bedürfnisdečnition für diese Forschung als nicht sinn-
voll erachtet wird, da sich aus dem empirischen Material keine Bedürfnisse 
der an der PĎegeberatung Beteiligten rekonstruieren lassen. Diese sind, wie 
es Mägdefrau beschreibt, als „(…) hypothetische Konstrukte (…) nicht direkt 
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beobachtbar (…)“ (2007, S. 94). Daher wurde bewusst auf normative Implika-
tionen eines Bedürfnisbegriăes, z. B. im Sinne von Grundbedürfnissen, ver-
zichtet. Stattdessen wurde auf Nancy Fraser rekurriert, die zwischen einer di-
alogisch-partizipativen Bedürfnisinterpretation im Sinne einer ko-produkti-
ven Aushandlung in den Beratungen und einem monologisch-administrati-
ven Prozess der Bedürfnisdečnition unterscheidet (vgl. Fraser 1994, S. 240).

Wie die weiteren Ausführungen zeigen konnten, sind die Bedürfnisse ver-
schleiert – durch die Beziehungen, durch gesellschaftliche Diskurse sowie 
durch überlagernde Erfahrungen und die aktuellen Lebensverhältnisse. Da-
her wurde der Begriă der konstruierten Bedürfnisse für die Empirie einge-
führt. Anhand der Bedürfnisfelder wurden die zentralen Themen der Bera-
tung aufgezeigt und die Relationierung der beiden Bedürfnisfelder ‚Wohnen‘ 
und ‚implizierter Carevertrag‘ über die Positionierungen der an den Beratun-
gen Beteiligten dargelegt. Die Beratungen haben dialogische Momente, in 
denen Bedürfnisse konstruiert und ausgehandelt werden. In den Beratungen 
čnden sich aber auch Momente, in denen monologisch Bedürfnisbefriedi-
gungen abgeleitet werden, entweder aus einem bestehenden Portfolio der be-
ratenden Personen oder aus den gesetzlichen Leistungen des SGB XI. In bei-
den Bedürfnisfeldern wurden solche monologisch-administrativen Prozesse 
deutlich, indem aufgezeigt wurde, dass eine Orientierung an den Sozialge-
setzgebungen oder auch Begutachtungen durch die beratenden Personen ge-
folgt wurde. Die monologisch-administrativen Prozesse haben sich eher auf 
die Bedürfnisbefriedigungen konzentriert und die interpretierten Bedarfe aus 
den gesetzlichen Regelungen abgeleitet oder daran angelehnt. Hier zeigte 
sich keine Unterscheidung bezüglich der Bedürfnisfelder, die thematischen 
Äußerungen waren in diesem Sinne kaum relevant. Hierbei ging es stärker 
um die Haltung und Orientierung der beratenden Personen an Bedarfen, 
Aufträgen oder der eigenen Expertenstellung.
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So zeigt sich bei dem in allen Beratungen präsenten Thema der Entlas-
tung, auf welches in den Beratungsgesprächen immer wieder Bezug genom-
men wird, dass diese von den beratenden Personen recht einfach monolo-
gisch auf die vorhandenen bedürfnisbefriedigenden Angebote der PĎegever-
sicherung oder auch aus dem sozialen Nahraum übertragen werden können. 
Die monologische Abarbeitung der Bedürfnisbefriedigungen werden vor al-
lem dann ermöglicht, wenn keine Verknüpfung mit der Biograče oder (emo-
tionalen) Alltagsberichten stattčndet. Hierbei kann recht formalisiert und 
über Bedarfe und den Leistungskatalog der PĎegeversicherung gesprochen 
werden. Besonders deutlich wird das in den Beratungen PS03_Z1_a und auch 
in PS02_Z1_a. Hier werden an vielen Stellen monologische Bedürfnisbefrie-
digungen für ein durch die beratenden Personen angenommenes Bedürfnis 
dargelegt. Auăällig ist, dass die Bedürfnisse nicht thematisch und somit von 
beiden Seiten konstruiert werden, sondern durch beratende Personen Bedürf-
nisse monologisch gesetzt werden, ohne diese Deutung auszusprechen oder 
zur Disposition zu stellen. In PS03_Z1_a werden emotionale Andockversuche 
der Ratsuchenden nur kurz kommentiert und dann wieder in die formale Be-
ratung zurückgewechselt. In den Beratungen, in den die emotionalen Äuße-
rungen zugelassen werden, ist eine monologische Bedürfnisbefriedigung in 
dem vorliegenden Sample nicht mehr umgesetzt worden, wohl aber in der 
Beratung PS10_Z1_a eine expertokratische Situationsdeutung, in der über die 
Selbstdarstellung der beratenden Person Bedürfnisbefriedigungen konstru-
iert wurden, die nicht dialogisch ausgehandelt, sondern aus der beraterischen 
Expertise gedeutet wurden. Ein Abgleich mit der ratsuchenden Tochter in 
dieser Beratung fand kaum statt, es wurde eher versucht, von der Situations-
deutung zu überzeugen und Widerstand der Ratsuchenden gegen diese Deu-
tung wurde abgewertet.
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Deutlich wird, wie es in Kapitel 3.3 beschrieben wurde, dass sich auch auf 
der konkreten Ebene der Beratung zeigt, was Fraser über die grundlegende 
Interpretation von Bedürfnissen formuliert (Fraser 1994, S. 253). Die Voran-
nahmen der beratenden Personen werden in den Beratungen darüber sicht-
bar, dass sie dazu führen, dass keine dialogische Aushandlung um Bedürfnisse 
eröănet wird, sondern naturalisiert und unhinterfragt Bedürfnisse der Ratsu-
chenden (hier sowohl der pĎegebedürftigen Personen als auch der sorgenden 
An- und Zugehörigen) angenommen oder einseitig von den Professionellen 
dečniert werden und in der Beratung als Grundlage dienen, die nicht oăen-
gelegt wird. An diesen Stellen wird in den Beratungen ausschließlich nach 
Standardbefriedigungen von Bedürfnissen, die über Bedarfe abgedeckt wer-
den können, geschaut und eine Individualisierung čndet nur statt, wenn Pro-
test der Ratsuchenden daran deutlich und durch die Beratenden angenom-
men wird.

Die hier als eher monologisch eingeordneten Beratungen sind nicht strin-
gent monologisch, weder im Sinne des expertokratischen Vorgehens (insbe-
sondere PS10_Z1_a) noch in dem monologischen Verweis auf den Leistungs-
katalog (insbesondere PS03_Z1_a). In allen Beratungen čnden sich auch dia-
logische Aspekte der Konstruktion und Aushandlungen von Bedürfnissen 
und deren Bedürfnisbefriedigungen, allerdings unterschiedlich ausgeprägt. 
Einen Hinweis bieten hier u. a. die Machtproben, welche in den Verlaufsbe-
schreibungen der Beratungen in Kapitel 6 aufgezeigt wurden.

Im Bedürfnisfeld ‚Wohnen‘ wird besonders über die vielfältigen Strategien 
der Ratsuchenden deutlich das Wohnen als wichtiger Versorgungs- und Le-
bensmittelpunkt verhandelt. In einigen Fragen, wie der Position ‚kein Um-
zug‘, werden in den Beratungen teilweise deutlichere Aussagen getroăen, die 
die beratenden Personen stärker dazu bringen, in Aushandlungen 
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einzutreten. Sehr deutlich wird dies bei der Position, ‚kein PĎegeheim‘: Hier 
wird von den Ratsuchenden und auch den pĎegebedürftigen Menschen in 
einem Teil der Beratungen ein Auftreten gezeigt, welches verdeutlicht, dass 
über andere Themen verhandelt werden muss, da diese Option ausgeschlos-
sen wird.

Die Aussage von Negt und Kluge, dass es nicht genügt, Bedürfnisse zu 
haben, sondern diese auch sprachlich ausgedrückt werden müssen, habe ich 
im Anschluss an diese Autor*innen als „Ausdrucksvermögen“ beschrieben 
(vgl. Negt und Kluge 1992, S. 32). Dieses Ausdrucksvermögen zeigt die Ab-
hängigkeit der Ratsuchenden in diesem Sinne auf, da oft keine ausreichend 
klare Vorstellung von Möglichkeiten und Grenzen sowie von Angeboten be-
steht, um eine klare Bedürfnisäußerung zu treăen. Thiersch beschreibt es aus 
der Perspektive der beratenden Personen:

„Wenn man davon ausgehen muss, dass Selbstverständnis und Selbst-
interpretation die eigenen Schwierigkeiten und Bedürfnisse nicht un-
mittelbar artikulieren, sondern auch durch Rationalisierungen und 
Veränderungen durch im Lauf des Lebens erworbene Abwehrmecha-
nismen verbergen, dann erweist sich die Behauptung, man solle nur 
von den Problemen, die präsentiert werden, ausgehen, als naiv (…)“ 
(Thiersch 2015, S. 278).

Ratsuchende sind in diesem Sinne auf die Übersetzungsleistung und Ver-
mittlung der beratenden Personen angewiesen. In den dialogischen Aushand-
lungssequenzen wurde dies sichtbar als Suchbewegungen – im Sinne von An-
näherungen an Bedürfnisse und bestimmte Unterstützungsmöglichkeiten so-
wie im Sinne einer abwartenden Haltung der Beratenden auf die Reaktion 
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der Ratsuchenden, ob eine Deutung in die richtige Richtung geht oder eine 
Ablehnung geäußert würde. In den monologischen und expertokratischen 
Sequenzen haben die beratenden Personen fast ausschließlich die Befriedi-
gungen der angenommenen Bedürfnisse in den Blick genommen und diese 
kaum abgeglichen, sondern als Lösungsvorschläge, häučg nah am Leistungs-
katalog des SGB XI, in den Raum gestellt. Bei einer ablehnenden Äußerung 
der Ratsuchenden wurde entweder versucht, zu überzeugen, oder neutrale 
Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Auch wurde hier in mehreren Beratungen 
auf therapeutische Angebote als Lösungsweg hingewiesen (PS10_Z1_a sowie 
PS04_Z3_a). Das heißt, neben der Tendenz, die Interpretation der individu-
ellen Bedürfnisse administrativ im Sinne der gesetzlichen Leistungen des 
SGB XI zu übersetzen (vgl. Fraser 1994, S. 237), zeigte sich in den monologi-
schen Sequenzen auch die Tendenz, Bedürfnisse als therapeutische Angele-
genheiten (vgl. Fraser 1994, S. 237) einzuordnen, an entsprechende Stellen zu 
verweisen und so dem juristischen, administrativen und therapeutischen Ma-
nagement (vgl. Fraser 1994, S. 240) zuzuordnen. Dies führt dazu, dass die sich 
stellenden Herausforderungen in der Versorgung von pĎegebedürftigen Per-
sonen, die (geschlechter-)politischen und politisch-ökonomischen Problem-
stellungen als individuelle psychologische Probleme der Ratsuchenden adres-
siert werden (vgl. Fraser 1994, S. 239).

Deutlich wird als Konsequenz daraus, dass es einer reĎexiven Haltung der 
beratenden Personen bedarf, um diese politischen Probleme zwar auf der in-
dividuellen Ebene mit den Ratsuchenden der PĎegeberatung zu bearbeiten, 
um kurz- und mittelfristig Unterstützungs- und Entlastungsangebote zu er-
arbeiten. Gleichzeitig braucht es aber auch die politische Arbeit an den Ver-
hältnissen.
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 „Die Veränderung von einer Versorgungs- und Betreuungsperspek-
tive, die sich wesentlich aus der Sicht der Experten speiste und durch 
diese dečniert wurde, hin zu einer Beteiligungsperspektive, die Alten-
hilfe als Aushandlungsgeschehen zwischen den Bedürfnissen und Be-
darfen alter Menschen, ihrer sozialen Netze und den Leistungserbrin-
gern dečniert, ist weiterzuentwickeln“ (Hoppe 2021, S. 54).

Diese Weiterentwicklung ist auch auf politischer Ebene notwendig und 
bedarf innerhalb der Mikroebene der Beratungen einer reĎexiven Haltung 
der Beratenden, um gesellschaftliche Problem- und Aufgabenstellungen 
nicht zu individualisieren. Gleichzeitig kann sie mit Negt und Kluge (1992) im 
besten Fall dazu beitragen, dass auch die Bedürfnisse der Ratsuchenden, die 
in den Beratungen in der Regel nicht politisch ausgedrückt werden, eine Ver-
allgemeinerung erfahren, indem das Eigeninteresse und dessen Formulierung 
auch bei anderen wiedererkannt wird, woraus ein Selbstbewusstsein der Rat-
suchenden erwachsen kann und ein erweitertes Ausdrucksvermögen entsteht 
(vgl. Negt und Kluge 1992, S. 32). In einigen Beratungen werden auch Selbst-
hilfegruppen oder Gruppen pĎegender Angehöriger erwähnt und vorgeschla-
gen. Die Teilnahme an eben solchen hat das Potenzial, als oppositionelle Dis-
kurse (vgl. Fraser 1994, S. 264–265) die konkreten Bedürfnisse zu politisieren, 
wenn darüber Verallgemeinerungen und ein erweitertes Ausdrucksvermögen 
(vgl. Negt und Kluge 1992, S. 32) entstehen. Ein kleines Beispiel für eine Ak-
tion im Sinne eines oppositionellen Diskurses konnte in der Beratung 
PS10_Z1_a deutlich werden, in welchem die Ratsuchende aufgrund der Woh-
nungsnot ihrer Eltern mit politischen Akteuren in Kontakt getreten ist. Sie 
hatte keine Mitstreitenden, die ihre verallgemeinerte Position gestützt hätten, 
und beschrieb die Aktion als Misserfolg, da keine Reaktion durch die politi-
schen Akteure erfolgte. Auch die beratende Person zeigte hier eher eine ab-
wertende Haltung ihrem Vorgehen gegenüber. Dabei sind die 
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Weiterentwicklung und das Weitertragen dieser Verallgemeinerungen reĎe-
xiver Teil der professionellen Arbeit in PĎegestützpunkten, oder sollten es 
zumindest sein. Über die von Fraser postulierten Expert*innendiskurse (vgl. 
Fraser 1994, S. 268) können auch diese individuelleren, aber verallgemeiner-
baren Bedürfnisse der Zielgruppe weiter politisiert und darüber unterstützt 
werden.

Die Frage nach der Bedeutung der Machtbeziehungen im Aushandlungs-
dreieck (Abbildung 5) wurde in Kapitel 5 und 6 in den Blick genommen. Hier 
wurde einerseits diăerenziert aufgezeigt, wie die Beratungen mit Blick auf die 
Machtverhältnisse verlaufen sind, und andererseits, wie vielfältig die Aus-
handlungsthemen und vermittelt auch die Aushandlungspartner*innen sind. 
In der übergeordneten Map zu den sozialen Welten und Arenen sind diese 
sichtbar geworden und wurden im Kapitel 5 in ihrer Vielschichtigkeit und 
Bedeutung für die Beratung dargestellt. Vertiefend verdeutlichte das darauf-
folgende Kapitel 6 die Abhängigkeiten, die in den PĎegeberatungen dieses 
Samples zum Tragen kamen.

Die Situation PĎege zu bewältigen, schaăt Abhängigkeiten und stellt 
Menschen, die sorgen, vor vielfältige Herausforderungen. Stärker wird die 
Abhängigkeit deutlich für die Personengruppe, die auf Hilfe und Unterstüt-
zung angewiesen ist. Die „(…) Annahme einer grundlegenden zwischen-
menschlichen Interdependenz steht dem vorherrschenden Ideal der Autono-
mie entgegen und ist daher negativ besetzt“ (Brückner, 2018, S. 213). Wo mög-
lich, wurde daher im empirischen Material versucht, Autonomie zu stärken 
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und Abhängigkeiten zu reduzieren, beispielsweise durch entlastende Maß-
nahmen wie Besuchsdienste, die in PS04_Z3_a oder in PS01_Z3_a thematisch 
wurden. Aber auch durch administrative Abhängigkeiten wie die Möglich-
keit, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, wurde sich in den Beratungen 
distanziert, wie in PS 04_Z3_a thematisiert.

Das Verhältnis der pĎegebedürftigen Menschen zu ihren An- und Zuge-
hörigen ist stark von Abhängigkeiten geprägt. Das Bedürfnisfeld implizierter 
Carevertrag ist ein Ausdruck der Beziehungsgeschichte zwischen den pĎege-
bedürftigen Menschen und ihren sorgenden Angehörigen, insbesondere den 
Kindern. Weniger impliziert wurde dies auch als SorgeverpĎichtung in einer 
Partnerschaft wahrgenommen, was sich an ausgewählten Beispielen aus dem 
Material zeigen ließ (PS05_Z1_a und PS04_Z3_a). Die aktuelle (Sorge-)Bezie-
hung war in familiären Sorgestrukturen gleichzeitig auch eingebunden in die 
gewachsenen Beziehungsgefüge der Generationen. Dies konnte insbesondere 
anhand der Beratung PS01_Z3_a verdeutlicht werden, in welcher die sorgende 
Tochter auch von Schuld an der Situation der Demenz sprach, die die pĎege-
bedürftige Mutter trägt. In dieser Beratung insgesamt und an diesem Beispiel 
wurde deutlich, wie belastet diese familiären Sorgebeziehungen sein können. 
Es erfordert hier, wie Brückner (2004) beschreibt, eine

„(…) Beziehungsarbeit, deren Gelingen individuell und sozial bedingt 
ist. Es bedarf nicht nur eines inneren Raumes zur Ermöglichung und 
Verarbeitung von Gefühlen, sondern ebenso äußerer Räume, materi-
eller und zeitlicher Ressourcen“ (Brückner 2004, S. 16).

In dem eben genannten empirischen Beispiel nutzte die sorgende Tochter 
den Raum der PĎegeberatung auch als Raum für Beziehungsarbeit und 
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entlastete sich darüber emotional. Auf der anderen Seite zeigt sich die Ab-
hängigkeit der pĎegebedürftigen Menschen von den An- und Zugehörigen, 
indem Erstere darauf angewiesen sind, dass sie versorgt werden und sich an-
dere Menschen kümmern und sie unterstützen, um den Alltag zu bewältigen. 
Dies wurde vielfältig im empirischen Material deutlich. Diese starke Ange-
wiesenheit für die pĎegebedürftigen Menschen wird insbesondere in den Po-
sitionen ‚kein Umzug‘ im Bedürfnisfeld Wohnen oder ‚stationäre PĎege‘ im 
Bedürfnisfeld implizierter Carevertrag deutlich. Hier wurden die Ablehnun-
gen der vollstationären Versorgung aus der Perspektive der pĎegebedürftigen 
Menschen konstruiert, was verdeutlicht, dass die Angewiesenheit sorgender 
An- und Zugehöriger gegeben sein muss, um eine häusliche Versorgung über-
haupt zu ermöglichen. Wingenfeld (2003) stellt hierzu fest, dass

„das Bewusstsein der Abhängigkeit von fremder Hilfe das Lebensge-
fühl [prägt A.Z.], d. h. die Abhängigkeit von Einrichtungen oder Per-
sonen, deren Handlungsweise und Verlässlichkeit vom Hilfebedürfti-
gen nur sehr begrenzt gesteuert werden kann“ (Wingenfeld 2003, 
S. 15–16).

Im empirischen Material konnte dies rekonstruiert werden. Wie bereits in 
Kapitel 6 beschrieben, zeigt sich nur geringe Sichtbarkeit der pĎegebedürfti-
gen Menschen im empirischen Material und diese Sichtbarkeit wird fast aus-
schließlich über Widerstand, insbesondere gegen vollstationäre PĎege, deut-
lich. Wobei hier nicht die Bedingungen oder die Gründe für eine Ablehnung 
in die Aushandlung zwischen den aktiv an der Beratung beteiligten Personen 
in den Fokus gerückt wurden, sondern ausschließlich die Konsequenzen, die 
dieser wirkmächtige Widerstand gegen eine Versorgungsform für die An- und 
Zugehörigen und das Sorgearrangement mit sich brachte. Hier konnte 
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insbesondere die Konstruktion der pĎegebedürftigen Menschen im empiri-
schen Material als bedeutsam rekonstruiert werden. Sie werden wie eben be-
schrieben in ihrem Widerstand sichtbar. Ansonsten werden sie als vulnerabel, 
beaufsichtigungspĎichtig oder als Belastung für die sorgenden An- und Zu-
gehörigen konstruiert, um entlastende Maßnahmen in der Aushandlung um 
die Bedürfnisbefriedigungen zu fordern. Clarke (2012) fasst dies als Repräsen-
tation auf, mit dem Ziel, für andere mächtigere Beteiligte an der Aushandlung 
eine Aufgabe zu erfüllen (vgl. Clarke 2012, S. 87). Die PĎegeberatung stellt 
also Menschen mit Unterstützungs- und PĎegebedarf in ihren Fokus, zeigt 
aber – in der Auswahl dieses Samples – keine Form von deren aktiver Beteili-
gung an den Aushandlungen um ihre Bedürfniskonstruktionen. An dieser 
Stelle soll nicht bestritten werden, dass eine Beteiligung von Menschen 
schwieriger ist, die aufgrund von Krankheit und Morbidität in ihren Aus-
drucksmöglichkeiten eingeschränkt sind, aber es ist auăällig, dass in keiner 
der hier dargestellten Beratungen (insbesondere in den beiden, in denen pĎe-
gebedürftige Menschen anwesend waren) der Versuch unternommen wurde, 
sie aktiv nach eigenen Wünschen zu fragen oder sie in Situationsdeutungen 
einzubeziehen. Dabei existieren Hilfsmittel zur „Unterstützten Kommunika-
tion“ (Jacobi 2020), wenn die Sprachfähigkeit eingeschränkt ist:

„Mit der Unterstützten Kommunikation (UK) existiert seit den 1980er 
Jahren ein Fachgebiet, das ergänzende und ersetzende Kommunikati-
onsformen für nicht und kaum sprechende Menschen zur Aufrechter-
haltung und Entwicklung ihrer kommunikativen Kompetenzen zum 
Gegenstand hat, erforscht und entwickelt, um ihnen Kommunikation 
und damit ein soziales Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen“
(Jacobi 2020, S. 137).
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In keiner der Beratungen des vorliegenden Samples wurde die Beteiligung 
der pĎegebedürftigen Personen selbst überhaupt in Erwägung gezogen oder 
thematisiert, inwieweit eine Beteiligung sinnvoll und möglich ist. Auch in 
den beiden Hausbesuchen (PS04_Z3_a und PS05_Z1_a) fand keine Kommu-
nikation der Beratenden mit den pĎege- und unterstützungsbedürftigen Per-
sonen statt. Es erfolgten ausschließlich die Konstruktionen, in der Regel zu 
den eigenen Bedingungen und nicht zu den Bedingungen der pĎegebedürf-
tigen Personen, durch die An- und Zugehörigen und teilweise (z. B. deutlich 
in PS10_Z1_a) durch die Beratenden. Das zeigt, obwohl die PĎegeberatung 
eine Leistung in erster Linie für pĎegebedürftigen Menschen darstellt – „Per-
sonen, die Leistungen nach diesem Buch erhalten, haben Anspruch auf indi-
viduelle Beratung und Hilfestellung (…)“ (SGB XI – Soziale PĎegeversiche-
rung nach dem PSG III inkl. „Hilfe zur PĎege“ (SGB XII, 7. Kapitel) 2017, 
S. 31) –, dass in der Praxis diese Adressierung nicht stattčndet. In den Bera-
tungen der vorliegenden Studie wurden ausschließlich die An- und Zugehö-
rigen adressiert und beraten. Fraser beschreibt hierzu treăend, dass instituti-
onalisierte Interpretationsmuster, in diesem Falle, wer die Adressat*innen der 
Beratung sind, „zeigen, wie kulturell hegemoniale Bedeutungssysteme dau-
erhaft stabilisiert und reproduziert werden“ (Fraser 1994, S. 240). Die Tatsa-
che, dass die Ratsuchenden, die also die Beratungsstelle aufsuchen oder um 
einen Hausbesuch bitten, in der Regel An- und Zugehörige sind, führt in die-
sem Sinne dazu, dass diese auch als Auftraggeber*innen und Adressat*innen 
der Beratung wahrgenommen werden. Die Adressierung der An- und Zuge-
hörigen schließt auch die soziale PĎegeversicherung in ihren gesetzlichen 
Rahmungen nicht aus und sie sind auch mit Angeboten der Entlastung bei-
spielsweise in der bereits beschriebenen „Doppelrolle“ (Schütte-Bäumner 
2016, S. 707) Adressat*innen der PĎegeberatung. Sie wurden auch im empiri-
schen Material häučg mit Angeboten adressiert und sind berechtigt auch mit 



377

ihren Bedürfnissen an den Aushandlungen beteiligt. Diese sind in diesem 
Sample vielfältig gewesen, wie insbesondere die beiden Bedürfnisfelder auf-
zeigen konnten. Ein Einbezug der Perspektiven der pĎegebedürftigen Men-
schen blieb hier aus. Eine mögliche Interpretation ist, dass diese pĎegebedürf-
tigen Personen in den Beratungen selbst kaum bis nicht einbezogen wurden 
und eher für die Zwecke der An- und Zugehörigen (und zeitweise auch für 
die beratenden Personen) konstruiert werden, weil die Wahrnehmung der 
komplexen Situation vereinfacht wurde. So wurden Vorannahmen und Per-
spektivverengungen vorgenommen, die dazu führen, dass die pĎegebedürfti-
gen Personen „(…) primär als Kranke oder PĎegebedürftige gesehen werden 
und andere Dimensionen der Person in den Hintergrund rücken“ (Nestmann 
et al. 2012, S. 44). Diese Form der Subjektivierung (vgl. Fraser 1994, S. 254) 
führte zu einer sehr eingeschränkten Perspektive auf die pĎegebedürftigen 
Menschen, deren Persönlichkeiten stark in den Hintergrund traten und kaum 
Beachtung in den Beratungen erfuhren, sie wurden nahezu ausschließlich als 
hilfebedürftig und Belastung für pĎegende Angehörige konstruiert.

Becker (2008)  hat in ihrer Arbeit darauf hingewiesen, dass PĎegende in 
ihrer Untersuchung einen reduzierten Subjektstatus einnehmen und ihre Be-
dürfnisse vernachlässigt werden, da die pĎegebedürftigen Menschen im Mit-
telpunkt aller Untersuchungen und Beratungsangebote stünden. Diese Er-
kenntnis kann die hier vorliegende Studie nicht bestätigen. Eher im Gegenteil 
zeigt sich zwar ein Fokus in den Beratungsthemen auch auf die pĎegebedürf-
tigen Menschen, in der Konsequenz wurden darüber aber die 

 Becker 2008 arbeitet in ihrer Studie aus einer queer-femistischen Perspektive Formen der 
Diskriminierung heraus, welche sie in Binaritäten überträgt (ebd.: Kap. 3) und greift dabei so-
wohl Normierungen als auch Normalisierungen und den reduzierten Subjektstatus der Pće-
genden auf.
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Bedürfniskonstruktionen der pĎegenden Angehörigen bearbeitet und die 
pĎegebedürftigen Menschen wurden nur impliziert eingebunden und aus-
schließlich in der Rolle als pĎegebedürftig wahrgenommen.

Dagegen wurden den ‚sorgenden An- und Zugehörigen‘, die ebenfalls als 
implizierte Akteure herausgearbeitet wurden, hier noch eingeschränkte Mög-
lichkeiten der Beteiligung zuerkannt. Sie wurden zeitweise auch explizit an-
gesprochen und nach Meinungen und Situationsdeutungen gefragt, wobei 
diesen in den zwei hier eingebundenen Beratungen wenig Relevanz für die 
Fortführung der Beratung zuerkannt wurde und so ihre Einschätzungen der 
Situationen keine Wirkmächtigkeit erhielten. In der Beratung PS05_Z1_a 
wurde zwar die versorgende Ehefrau gefragt, ob sie mit der Situation zurecht-
komme und es dem pĎegebedürftigen Mann gut mit der Versorgung gehe. 
Ihre Bestätigung allein reichte aber nicht aus, es wurde zusätzlich die Rück-
versicherung beim ‚vermittelnden An- und Zugehörigen‘ (dem Sohn) erbeten 
und darüber hinaus auch der PĎegedienst aufgefordert, eine Einschätzung 
abzugeben. Zusätzlich hat die beratende Person auch ihre eigene Einschät-
zung zum Versorgungszustand in der Beratung eingebracht. Hier fand also 
eine sehr eingeschränkte Kompetenzzuschreibung der sorgenden Angehöri-
gen statt. In der zweiten Beratung (PS04_Z3_a) fand einerseits die Ansprache 
der versorgenden Ehefrau durch die beratende Person nur an wenigen Stellen 
statt und andererseits wurde insbesondere durch die vermittelnde An- und 
Zugehörige (Tochter) kaum übersetzt und eher eigene Deutungen der Situa-
tion in der Beratung thematisiert. Anders als die pĎegebedürftigen Personen 
konnten die sorgenden An- und Zugehörigen eine weitere Möglichkeit čn-
den, sich in der Beratung zu positionieren, nämlich als Gastgeberinnen, die 
darüber versuchten, die eingeschränkte Subjektivierung auszugleichen. Hier 
veränderten aktiv die versorgenden An- und Zugehörigen ihre Rolle, was 
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insbesondere „(…) auf eine kurzfristige Nivellierung der Machtasymmetrie 
zwischen Expert*innen und PĎegelai*innen zielt“ (Marr und Zein 2023, 
S. 230).

Was diese Forschungsarbeit nicht leistet und auch nicht leisten will, ist es, 
eine konkrete Liste mit Bedürfnissen herzustellen, die in der PĎegeberatung 
relevant sind oder sein könnten. Hier wurde bewusste kein Versuch unter-
nommen, konkret auf Personen zugeschnittene Bedürfnisse zu eruieren, was 
auch in dem Kapitel 3.4 sowie in den Ergebnissen deutlich wurde. Der Begriă 
der konstruierten Bedürfnisse steht hier für eine Konstruktionsleistung, die 
subjektiv mit meinen forscherischen Deutungen und Interpretationen von 
Äußerungen aus dem empirischen Material verbunden ist. Die Darstellung 
von Bedürfnisfeldern fokussiert an dieser Stelle stärker eine Relevanz von 
Themen, die unterschiedlich gewichtet und mit sehr verschiedenen Bedürf-
nissen mit Bezug zu diesen beiden Feldern dargestellt ist, eine Vereindeuti-
gung wurde bewusst nicht vorgenommen, um nicht den Anschein zu erwe-
cken, dass pauschal von bestimmten Bedürfnissen in der PĎegeberatung aus-
gegangen werden kann. Hier stelle ich die dialogische Aushandlung als Ziel 
des Umganges mit Bedürfnissen in den Vordergrund.

Diese Studie basiert auf einem Sample von sechs Beratungen. Diese Aus-
wahl ist nicht repräsentativ für die Beratungen der PĎegestützpunkte in Hes-
sen und Rheinland-Pfalz und hat auch nicht den Anspruch darauf, alle Facet-
ten der Beratungstätigkeiten abzubilden. Zudem bezieht sich das Sample auf 
eine gesetzliche Grundlage, die bereits durch gesetzliche Novellierungen 
überholt ist. Nach Beginn der Studie hat sich die soziale PĎegeversicherung 
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weiterentwickelt und reformiert, sodass andere gesetzliche Rahmenbedin-
gungen galten, als das empirische Material entstand (insbesondere 2015 bis 
2017). Insbesondere ist hier das PSG III zu nennen und die Erarbeitung des 
neuen PĎegebedürftigkeitsbegriăes mit den entsprechenden Umsetzungen 
im Begutachtungsassessment, worauf u. a. Rixen hinweist:

„Im neuen PĎegeversicherungsrecht geht es um den Grad der Selbst-
ständigkeit (im Einzelnen §§  14, 15 SGB XI), der im Hinblick auf sechs 
Bereiche (Module) anhand eines aufwändigen Begutachtungsinstru-
ments ermittelt wird (§  14 Abs. 2 SGB XI): Mobilität, kognitive und 
kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Prob-
lemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbstständiger 
Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und 
Belastungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kon-
takte“ (Rixen 2020, S. 320).

Aber auch PĎegeberater*innen müssen sich hier immer wieder auf neue 
Gegebenheiten einstellen und weiterbilden. Durch diese Änderungen und 
Anpassungen hat sich auch die PĎegeberatung in diesem Feld angepasst und 
verändert. Dennoch kann die vorliegende Studie aufzeigen, welche Komple-
xitäten in der PĎegeberatung abgebildet werden. Die daraus erwachsenden 
Herausforderungen für die beratenden Personen und die familiäre Lebens-
welt der Ratsuchenden sind vielfältig und bleiben auch bei gesetzlichen Ver-
änderungen Teil der PĎegeberatungen. Durch die geringere Anzahl an Bera-
tungen kann eher noch von einer größeren Komplexität ausgegangen wer-
den. Auch die Frage des Umganges mit Bedürfnissen, wie diese Studie als 
Kern aufwirft, bleibt von gesetzlichen Veränderungen nahezu unberührt und 
kann auch über die PĎegeberatung hinaus Hinweise dazu geben, wie in 
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Beratungen zu komplexen Lebenslagen Aushandlungen gestaltet werden 
können.

Es ist unbenommen, dass meine eigene Rolle als Forscherin einen spezič-
schen Blick auf das Forschungsfeld sowie auf die methodischen wie metho-
dologischen Implikationen mit sich bringt, die einen EinĎuss auf die Bearbei-
tung der Fragestellung haben. Insbesondere auch die grundsätzliche Perspek-
tive der Sozialen Arbeit auf dieses Feld, welches ebenso von Professionellen 
der PĎegewissenschaft frequentiert ist, zeigt einen bewusst gewählten, aber 
auch begrenzenden Zuschnitt. Wie in der sozialwissenschaftlichen For-
schungspraxis üblich, hat meine Person als Forscherin – als „personal-ganz-
heitliches Subjekt und engagierter Protagonist (leib-körperlich, mit einer Le-
bensgeschichte, familiären u. a. Zugehörigkeiten und Bindungen, mit Inte-
ressen, Motivationen etc.) im Kontext der sozialwissenschaftlichen Erkennt-
nis-Generierung“ (Breuer et al. 2019, S. 84) einen wesentlichen EinĎuss auf 
die Entwicklung der Fragestellung an sich, aber auch auf die Perspektive und 
Form der Bearbeitung der Forschungsfrage. Auch die hier zur Anwendung 
gelangte Situationsanalyse als methodische und methodologische Orientie-
rung zeigt auf, dass das durch Forschung generierte Wissen situiert ist: Es gilt

„(…) ein Augenmerk auf die situierte Produktion von Daten und Er-
gebnissen sowie deren komplexe Verschränkungen zu richten. Wissen-
sproduktionen sind also mit der Standortgebundenheit in der Genese 
von Forschungsbefunden und damit wiederum auch der eigenen Be-
teiligung der Forscher*innen an der Produktion von (Herrschafts-
)Wissen verwoben“ (Gauditz et al. 2023a, 5).
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Diese Art der Auswertung und des Umgangs mit Daten zeigt auch Gren-
zen, auf einen hervorstechenden Punkt möchte ich hier eingehen. Die unter-
schiedliche Gewichtung in der Auswertung einiger Beratungsgespräche aus 
dem empirischen Sample entstand vorrangig durch die Art der Beratung. So 
kommen insbesondere die Beratungen PS03_Z1_a und PS 02_Z1_a weniger 
vor, da in den Beratungen wenig Raum für lebensweltliche Äußerungen her-
gestellt wurden, sodass Positionierungen darüber weniger in den Bedürfnis-
feldern abgebildet werden konnten. Dies bedeutet aber nicht, dass hier keine 
Bezüge zur Thematik des Wohnens oder zum implizierten Carevertrag her-
gestellt werden, sondern nur, dass diese nicht über die aufgezeichneten Bera-
tungsgespräche abgebildet werden können. Dies hängt hauptsächlich mit der 
Art der Beratung zusammen. Insbesondere in PS03_Z1_a čnden sich kaum 
lebensweltliche Anhaltspunkte und die Hauptberatungsthematik wird an-
hand des PĎegegutachtens behandelt. Die beratende Person lässt sich kaum 
auf lebensweltliche Äußerungen ein und wenn, dann verweist sie an andere 
Stellen. Dies erschwert den Einbezug dieser Beratungen in die Auswertung 
zu den Bedürfnissen. Der Einbezug dieser Beratung ins empirische Sample 
war dennoch bewusst gewählt, um dies konkreter zu untersuchen und ggf. 
genau diese Feststellung und Grenzen dieser Auswertung auch aufzeigen zu 
können. Jede Wahl der Datenaufnahme hat ihre Konsequenzen. Für diese Be-
ratungen konnte die vorliegende Auswertung wenige Erkenntnisse generie-
ren, was bedeutet, dass es entweder einen anderen Fokus benötigt hätte, oder 
aber eine andere Erhebungsmethode sinnvoller sein könnte, um aus diesem 
Setting weitere Informationen über die Bedürfnisse der pĎegenden Angehö-
rigen und des pĎegebedürftigen Ehemannes zu gewinnen. Dennoch sind 
diese Beratungen gewinnbringend gewesen und zeigen eine Beratungsvielfalt 
auf, die auch dieses Sampling bereichert hat, was an diversen Stellen dieser 
Forschung auch deutlich wird.
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Diese Bearbeitung der Fragestellung des Themenfeldes der Bedürfnisse in 
der PĎegeberatung lässt über diese Arbeit hinaus auch oăene Stellen sichtbar 
werden und weist auf weitere Forschungsdesiderate hin. So zeigen die ausge-
wählten empirischen Daten zwar nahe an den realen Bedingungen, wie PĎe-
geberatung durchgeführt werden.  Die Intentionen der Ratsuchenden und 
der beratenden Personen konnten darüber aber nicht konkret abgebildet wer-
den. Auch treten die hier als implizierte Akteure gelesenen Personen (pĎege-
bedürftige Personen und sorgende An- und Zugehörigen) in den Beratungen 
zu wenig oder gar nicht in Erscheinung, um Aussagen über sie zu veričzieren. 
Dadurch konnte zwar deren Impliziertheit rekonstruiert, aber diese nicht auf-
gehoben werden. Persönliche Interviews (soweit möglich) hätten hier voraus-
sichtlich weitere Hinweise auf die eigenen Bedingungen des Handelns und 
der Bedürfnisse ermöglicht, was als ein Forschungsdesiderat festgehalten 
werden kann.

Auch kann keine Aussage über die Wirkung der PĎegeberatung auf die 
Soziale Welt der Ratsuchenden über den Beratungszeitraum hinaus getätigt 
werden. Fragen, ob die Beratung von An- und Zugehörigen dazu führen 
kann, dass Ratsuchende z. B. ein stärkeres Verständnis für Ansprüche und 
Rechte entwickeln oder ein Gefühl von Unterstützung durch die Beratung 
entsteht, welche das „Ausdrucksvermögen“ (Negt und Kluge 1992, S. 32) be-
einĎussen, und sich so auch die häusliche Situation verändern könnte, kann 
die vorliegende Forschung nicht beantworten. Machtgewinn gegenüber den 
Behörden oder der PĎegekasse könnte die Folge sein und auch die konkrete 
Situation in der Rechtfertigung gegenüber weiteren Angehörigen oder den 
pĎegebedürftigen Personen ist denkbar. Aber auch ein veränderter Blick der 

 Zur Begrenzung der realen Darstellung und zum Einćuss des Aufnahmegerätes habe ich 
mich an verschiedenen Stellen dieser Arbeit geäußert, u. a. in Kapitel 5.5.
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Angehörigen auf die pĎegebedürftigen Personen wäre eine mögliche Wir-
kung der PĎegeberatung. Diese Fragen bleiben mit der vorliegenden For-
schung oăen, stellen aber Möglichkeiten des Anschlusses her, wie diese und 
weitere Fragen weiterentwickelt und die Komplexität der Lebenssituation, 
PĎege und Versorgung weiter erhellt werden könnten.

Die abschließende Diskussion hat noch einmal zusammengefasst, welche 
zentralen Erkenntnisse diese Studie erarbeitet hat, und diese mit den theore-
tischen Kapiteln verbunden. Abschließend soll nun noch eine Verbindung zu 
den beratungstheoretischen Aufschlägen (insbesondere Kapitel 2.2) herge-
stellt und auf relevante Erkenntnisse und daraus resultierende Konsequenzen 
für die PĎegeberatung eingegangen werden.

PĎegeberatung, das sollte an diesem Punkt deutlich geworden sein, stellt 
eine komplexe Herausforderung für professionell Beratende dar, die vielfälti-
gen Ansprüchen ausgesetzt ist. In Kapitel 2 wurden diese Grundlagen ausge-
arbeitet und die facettenreichen Aspekte professioneller PĎegeberatung in 
den Blick genommen. Hier wurden Bezüge zur gesundheitsbezogenen Bera-
tung, zur Sozialberatung, zu einem Beratungsverständnis als Intervention 
und als soziale Dienstleistung hergestellt und diskutiert. Viele der dort bereits 
diskutierten Ansätze weisen auf Herausforderungen hin, die sich im empiri-
schen Material bestätigt haben. So zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen der 
AuČlärung und Information über Sozialleistungen, einschließlich der Anleh-
nung an den Leistungskatalog im SGB XI und des Einbezugs der individuel-
len Sorgesituation in allen empirischen Beispielen. Es wurde deutlich, dass 
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die subjektiven Relevanzstrukturen der Beratenden hier entscheidend sind. 
Lassen die beratenden Personen kaum Raum für individuelle Lebensbezüge 
und emotionale Äußerungen, wie in den Beratungen PS02_Z1_a und 
PS03_Z1_a, so sind Versuche der Ratsuchenden, diese dennoch einzubringen, 
in diesem Sample gescheitert. Wenn emotionale und alltagsweltliche Bezüge 
durch die beratenden Personen zugelassen werden, zeigen sich intensivere 
Beratungen, die auf verschiedenen Ebenen Aneignungsprozesse der Ratsu-
chenden zu befördern scheinen. Deutlich wurde dies insbesondere in 
PS01_Z3_a, in welchem auch Lernprozesse aus Erfahrungen in der Beratung 
berücksichtigt wurden, da ein Raum für die ratsuchende Tochter eröănet 
wurde, diese einzubringen. Das Zulassen von emotionalen und alltagsweltli-
chen Äußerungen hat Auswirkungen auf den Umfang der Beratungen, wel-
che im vorliegenden Sample länger andauerten und auch – wie in 
PS01_Z3_a – dazu führten, dass die ratsuchende Tochter die Beratung mehr 
als einmal in Anspruch nahm. In Bezug auf die personellen und zeitlichen 
Ressourcen, die auch in PĎegestützpunkten begrenzt sind, wie in Kapitel 2.1 
aufgegriăen wurde, stellt dies ein Dilemma in der Beratungsarbeit dar und 
der Umfang des Einbezugs von alltagsweltlichen und emotionalen Äußerun-
gen in der Beratung wird zur reĎexiven Aufgabe der Berater*innen. Die Kon-
sequenz, die sich aus einem nahezu vollständigen Ausschluss dieser Themen 
entsteht, zeigte sich insbesondere in PS03_Z1_a darin, dass der „Gebrauchs-
wert“ (Oelerich und Schaarschuch 2005b, S. 81) der PĎegeberatung für die 
Ratsuchenden wie auch für die pĎegebedürftigen Menschen stark einge-
schränkt wurde. Der Fokus auf Sozialleistungen nach dem SGB XI ist ein ver-
kürztes Verständnis von PĎegeberatung, welches auch den persönlichen Be-
wältigungsanstrengungen von familiären Alltagswelten sowie deren Lebens-
umständen nicht gerecht werden kann.
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Wenn über die Soziale Dienstleistungstheorie (Oelerich und Schaar-
schuch 2005b) deutlich wird, dass die eigentlichen Produzent*innen die Nut-
zenden der Beratung sind, zeigt sich neben der verpĎichtenden Berücksich-
tigung der lebensweltlichen und emotionalen Themen sowie des Bewälti-
gungshandelns der Ratsuchenden eine zentrale Aufgabe der Berater*innen 
darin, den Einbezug der Perspektive der pĎegebedürftigen Menschen in die 
Aushandlung und Konstruktion der Bedürfnisse und Bedürfnisbefriedigun-
gen herzustellen. Ziel ist es, dass die Ko-Produktion, im Sinne der Konstruk-
tion von Bedürfnissen und Bedürfnisbefriedigungen, nicht nur die aktiv Be-
teiligten an der Beratung einbezieht, sondern die vulnerable Gruppe der hier 
im Sample als implizierte Akteure erarbeiteten Personen, die in großer Ab-
hängigkeit in Sorgesituationen bisher eher ausgeblendet werden.

Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass die Bedürfnisse der pĎegenden An- 
und Zugehörigen nicht berücksichtigt werden sollen oder nachrangig sind, 
denn „(…) gute PĎege [ist A.Z.] schwerlich möglich (…) in einer Situation, die 
den PĎegenden, seien sie bezahlt oder unbezahlt, keinen Raum für eigene 
Bedürfnisse lässt“ (Senghaas-Knobloch 2008, S. 237). Die Ausführungen die-
ser Studie konnten aufzeigen, dass die konstruierten Bedürfnisse der pĎegen-
den An- und Zugehörigen über die beiden Bedürfnisfelder transparent wer-
den, allerdings unterschiedlich starke Berücksichtigung in den Beratungen 
erfuhren. Hier zeigt sich ein Potenzial der ReĎexivität bei den Beratenden, 
was die Berücksichtigung und den Einbezug der Ratsuchenden angeht.

Als wesentlich wurde auch ein machtkritischer Umgang der Beratenden 
mit der eigenen Position in den Beratungen erarbeitet. So konnte insbeson-
dere gezeigt werden, dass zusätzliche Aufgaben zur PĎegeberatung Konse-
quenzen für die Beratungen haben. Wenn über Berichte („Sozialbericht“ 
PS05_Z1_a) und Stellungnahmen (PS10_Z1_a) kontrollierende und 
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entscheidende Aufgaben an Berater*innen übertragen werden, hat das unab-
hängig von einer tatsächlichen Gewichtung in Entscheidungsprozessen einen 
deutlichen EinĎuss auf die Beratungen. Ob nun ein durch Ratsuchende an-
genommener oder tatsächlicher EinĎuss auf Entscheidungen besteht, die die 
Ratsuchenden betreăen, ist dabei – das konnte diese Studie zeigen – irrele-
vant. Er verhindert einen oăenen Austausch und verstärkt die Abhängigkeit 
der Ratsuchenden in diesen Beratungen. Dewe (2004) beschreibt u. a. eine 
Freiwilligkeit der Teilnahme an Beratungen als wesentliche Rahmenbedin-
gung für Beratung (vgl. Dewe 2004, S. 133). In der Grundanlage der PĎegebe-
ratung bestehen diese Rahmenbedingungen der Freiwilligkeit, allerdings 
wurden in den realen Bedingungen und Anlagen der PĎegeberatungen in 
PĎegestützpunkten weitere Aufgaben an die Beratenden delegiert, welche in 
zwei von sechs Beratungen des Samples sichtbar wurden und die Beratungen 
zumindest über weite Teile der Gespräche stark beeinĎusst und eine dialogi-
sche Aushandlung von Bedürfniskonstruktionen verhindert haben.

Darüber wird deutlich, dass es für die PĎegeberatung Rahmenbedingun-
gen benötigt, die zumindest Räume eröănen, in denen Berater*innen ihre 
Rollen reĎektieren können, um die Konsequenzen auf die Beratungen einzu-
schätzen. In den PĎegeberatungsrichtlinien von 2018 und auch von 2020 ist 
vorgesehen, dass PĎegeberater*innen regelmäßig ihre erbrachten PĎegebera-
tungen z. B. in Form von kollegialen Fallbesprechungen oder Supervisionen 
im Sinne einer Qualitätssicherung evaluieren. Darüber sollen Zufriedenheit 
der Ratsuchenden, die Nutzung der Netzwerke sowie die Informationsweiter-
gabe mit einer Perspektive auf Eăektivität und EĆzienz bewertet werden (vgl. 
GKV-Spitzenverband 2020, S. 16). Eine Auseinandersetzung mit den eigenen 
Aufgaben und Machtaspekten in den Beratungen ist nicht vorgesehen, sollte 
aber den vorliegenden Ergebnissen zufolge in der Praxis dringend berück-
sichtigt werden. Auch weil in „den Prozess des Fallverstehens (…) implizit 
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Normen, Werte, Menschenbilder sowie praktische Vorstellungen guten Le-
bens ein[Ďießen A.Z.], deren Maßstäbe unter dem Druck alltäglichen Han-
delns selten reĎektiert werden“ (Schrödter 2014, S. 454). Im Falle der PĎege-
beratungen gehen hierin nicht nur Vorstellungen guten Lebens, sondern 
auch Vorstellungen guten PĎegens sowie guter An- und Zugehöriger mit auf, 
die ebenfalls Räume der ReĎexion benötigen, um erkannt zu werden.

„Oft übersehen wird auch die Kolonisierung des Beratungsgeschehens 
durch selbstverständliche Wissensbehauptungen, in denen die zu Be-
ratenden durch Vorannahmen und von fachlich gestützten ‚Ideen‘ ge-
leitete Fragen und Interpretationen kategorisiert werden. Diese ‚Ideen‘ 
gilt es, ins Bewusstsein zu bringen – im Hinblick darauf, wer davon 
pročtiert, wer davon benachteiligt wird und woher die Vorannahmen 
kommen –, um reĎexiv(er) mit der Macht umzugehen, die sich durch 
Legitimiertheit des Wissens durchsetzt“ (Schulze et al. 2018a, S. 13).

Diese Kolonialisierung des Beratungsgeschehens ist auch in dem vorlie-
genden Sample (PS10_Z1_a) aufgetreten und wurde an mehreren Stellen in 
der Auswertung aufgenommen. Die Wirkung dieser Deutungsmacht der pro-
fessionellen Berater*innen gefährdet eine dialogische Aushandlung von Be-
dürfniskonstruktionen, wie es in Kapitel 8.1 ausgeführt wurde.

Neben der Ebene der konkreten ReĎexion benötigt es auch eine (daraus 
resultierende) veränderte Haltung gegenüber den Ratsuchenden sowie pĎe-
gebedürftigen Menschen, die eine Zuordnung von Wünschen und Bedürfnis-
konstruktionen in der dialogischen Aushandlung auf einerseits die pĎegen-
den Zu- und Angehörigen und andererseits die pĎegebedürftigen Menschen 
berücksichtigt. „Eine zusätzliche Herausforderung dabei ist, kultursensibel zu 
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agieren ohne gleichzeitig zu ethnisieren oder diskriminieren“ (Engert und 
Zein 2023, S. 92). Im Wesentlichen geht es um eine Nutzungsperspektive in 
der PĎegeberatung, die die Aushandlung als Ko-Produktion versteht, in wel-
cher die Beratenden an einem bestimmten Punkt der Aushandlung innerhalb 
der familiären Welt der Ratsuchenden eingebunden werden (vgl. Kapi-
tel 6.4.3) und sich als Unterstützung und Begleitung von Aneignungsprozes-
sen im Sinne der Bewältigung individueller Care-Arrangements verstehen. 
Den Gebrauchswert von PĎegeberatung aus der Perspektive der pĎegebedürf-
tigen Menschen und ihrer An- und Zugehörigen in den Fokus zu rücken, ver-
ändert (nicht nur) die Haltung der Beratenden.

„Aus dieser Perspektive wären professionelle Situationen und Prozesse 
ganz neu auszurichten und es würde sich die Frage stellen, wie die 
Nutzer*innen in ihrem Aneignungshandeln zu unterstützen sind und 
welche professionellen Rahmen hier hilfreich wären“ (Hanses 2012, 
S. 48).

Diese Perspektive und angepassten Beratungsprozesse müssten sich dann 
sowohl auf die ratsuchenden An- und Zugehörigen als auch auf die häučg 
abwesenden pĎegebedürftigen Menschen beziehen und beide in die Aus-
handlungen einbeziehen.
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